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Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Verkürzung der Gerichtspraxis 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Justiz 

Titel des Vorhabens: Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, der Notariatsordnung, der 
Rechtsanwaltsordnung, des Rechtsanwaltsprüfungsgesetzes und des Richter- und 
Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes) 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

2. Mai 2025 

 

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Aufgrund des bestehenden Budgetdefizits ist es dringend angezeigt, Maßnahmen zu identifizieren und 
umzusetzen, die zu Einsparungen und damit einer Entlastung des Bundeshaushalts beitragen können. 
Gleichzeitig ist jedoch darauf Bedacht zu nehmen, dass die Justiz in Bezug auf Rechtspraktikantinnen und 
Rechtspraktikanten für deren spätere Berufspraxis vor allem in den "klassischen" Rechtsberufen (wie 
Richterin und Richter, Staatsanwältin und Staatsanwalt, Rechtsanwältin und Rechtsanwalt sowie Notarin 
und Notar) unverzichtbare Ausbildungsleistungen erbringt. Durch eine maßvolle Verkürzung der 
Ausbildungsdauer von sieben auf fünf Monate soll daher ein Beitrag zur Budgetsanierung erbracht 
werden, wobei eine qualitätsvolle Berufsaus- und -vorbildung gesichert bleibt. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Sicherstellung einer qualitätsvollen, gleichzeitig aber auch budgetschonenden Berufsaus- 
und -vorbildung für Rechtsberufe   
 
Beschreibung des Ziels: 
Aufgrund der angespannten Budgetsituation sollen die Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Gerichtspraxis gesenkt und dadurch ein Beitrag zur Budgetsanierung geleistet werden, ohne dadurch die 
zurecht als unverzichtbar angesehene traditionelle Berufsaus- und -vorbildung für die klassischen 
Rechtsberufe zu beseitigen. Mit der nunmehr vorgesehenen fünfmonatigen Ausbildungsdauer kann das 
zentrale Ziel der Gerichtspraxis, Personen, die die vorgesehene wissenschaftliche Berufsvorbereitung für 
einen Beruf abgeschlossenen haben, für den die Gerichtspraxis gesetzlich als Berufs-, Ernennungs- oder 
Eintragungserfordernis vorgesehen ist, die Möglichkeit geben, ihre Berufsvorbildung durch eine Tätigkeit 
in der Gerichtsbarkeit fortzusetzen und dabei ihre Rechtskenntnisse zu erproben und zu vertiefen, 
weiterhin gewährleistet werden. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Verkürzung der Dauer der Gerichtspraxis von sieben auf fünf Monate 
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Maßnahmen  
Maßnahme 1: Verkürzung der Dauer der Gerichtspraxis von sieben auf fünf Monate   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Dauer der Gerichtspraxis wird von derzeit sieben auf künftig fünf Monate gesenkt. Da im RPG selbst 
zum Rechtsanspruch auf Zulassung zur Gerichtspraxis und deren Dauer auf die jeweiligen 
Berufszugangsbestimmungen verwiesen wird, hat die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme im 
RStDG, im BDG 1979, in der RAO, im RAPG und in der NO zu erfolgen. Eine spezielle 
Übergangsregelung soll insbesondere dem Vertrauensschutz Rechnung tragen. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Sicherstellung einer qualitätsvollen, gleichzeitig aber auch budgetschonenden Berufsaus- und -
vorbildung für Rechtsberufe  
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen -19.461 -2.069 -4.220 -4.304 -4.390 -4.478 
davon Bund -19.461 -2.069 -4.220 -4.304 -4.390 -4.478 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis 19.461 2.069 4.220 4.304 4.390 4.478 
davon Bund 19.461 2.069 4.220 4.304 4.390 4.478 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen -19.461 -2.069 -4.220 -4.304 -4.390 -4.478 
davon Bund -19.461 -2.069 -4.220 -4.304 -4.390 -4.478 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 19.461 2.069 4.220 4.304 4.390 4.478 
davon Bund 19.461 2.069 4.220 4.304 4.390 4.478 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
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Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 
 
Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die allgemeine oder berufliche Bildung, die 
Erwerbstätigkeit und/oder das Einkommen von Frauen und Männern. 
 
Erläuterung: 
Die Wesentlichkeitskriterien sind nicht überschritten. 
 
 
 
 
Verteilung des erwarteten Steueraufkommens sowie der direkten und indirekten Be- und 
Entlastung auf Frauen und Männer 
 
 
 
 
 

Soziale Auswirkungen 
 
Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen 

Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. 
 
Erläuterung: 
Die Wesentlichkeitskriterien sind nicht überschritten. 
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Im vorliegenden Fall werden durch das Vorhaben Einsparungen erzielt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund -2.069 -4.220 -4.304 -4.390 -4.478 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME -2.069 -4.220 -4.304 -4.390 -4.478 
      
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 

Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
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Verringerung 
Anzahl RPs 

Bund 65 -31.826,00 130 -32.462,00 
      

Verringerung 
Rechtspraktikantinn
en und 
Rechtspraktikanten 

Bund 
    

130 -33.111,00 130 -33.773,00 130 -34.448,00 

 
 
Durch die Verkürzung der Dauer der Gerichtspraxis von sieben Monaten auf fünf Monate wird eine Aufwandsreduktion im Bereich der Gerichtspraxis eintreten, der 
insbesondere folgende Annahmen zugrunde liegen: 
Derzeit absolvieren – gerechnet über das gesamte Jahr 2024 – monatlich 785,7 Rechtspraktikantinnen und Rechtspraktikanten ihre Gerichtspraxis. Durch die moderate 
Verkürzung auf fünf Monate reduziert sich die Zahl der Rechtspraktikantinnen und Rechtspraktikanten pro Monat, da diese entsprechend kürzer "im Stand" bleiben. Bei der 
Abschätzung des Einsparungspotentials ist freilich darauf Bedacht zu nehmen, dass die Zahl der Rechtspraktikantinnen und Rechtspraktikanten, denen von den 
Oberlandesgerichten nicht zuletzt ausbildungsbedingt freiwillig (meist nur kurzfristig) die Verlängerung der Gerichtspraxis bewilligt wird, aufgrund der nunmehrigen 
Verkürzung ansteigen wird. Diesem Umstand ist entsprechend Rechnung zu tragen. Der Minderaufwand wurde pro Jahr mit dem Faktor 1,02 valorisiert. 
 
 
Aus dem Vorhaben ergeben sich keine finanziellen Aufwendungen für die Länder, Gemeinden oder Sozialversicherungsträger. 
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Angaben zur Wesentlichkeit 

 
Nach Einschätzung der einbringenden Stelle sind folgende Wirkungsdimensionen vom gegenständlichen Vorhaben nicht wesentlich betroffen im Sinne der Anlage 1 der WFA-
Grundsatz-verordnung. 

Wirkungs-
dimension 

Subdimension der 
Wirkungsdimension 

Wesentlichkeitskriterium 

 
Gleichstellung 
von Frauen und 
Männern 

Direkte Leistungen - Bei natürlichen Personen mehr als 400 000 € pro Jahr und ein Geschlecht ist unterrepräsentiert: unter 30% in der 
Zielgruppe/den Kategorien der Zielgruppe oder bei den Begünstigten (Inanspruchnahme der Leistung) 

- Bei Unternehmen/juristischen Personen mehr als 2,5 Mio. € pro Jahr und ein Geschlecht ist unterrepräsentiert: 
unter 30% bei den Beschäftigten bzw. 25% bei den Leitungspositionen oder unter 30% bei den 
NutzerInnen/Begünstigten 

  
Gleichstellung 
von Frauen und 
Männern 

Bildung, Erwerbstätigkeit und 
Einkommen 

- Bildung: ab 10 000 Betroffenen und es ist ein Bereich betroffen, in dem ein Geschlecht unter 30% vertreten ist 
- Erwerbstätigkeit: ab 50 000 Betroffenen und es ist ein Bereich betroffen, in dem ein Geschlecht unter 30% 

vertreten ist 
- Einkommen: ab 50 000 Betroffenen und es ist ein Bereich betroffen, in dem ein Geschlecht unter 30% vertreten ist 

  
Soziales Arbeitsbedingungen Mehr als 150 000 ArbeitnehmerInnen sind aktuell oder potenziell betroffen 
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Ziel 1: Leistungsfähiger und moderner Strafvollzug 
Ziel 2: Erhöhung der Sicherheit in den Anstalten  
Ziel 3: Förderung der Reintegration und der Rückfallsprävention 
Ziel 4: Lösung von bestehenden Problemen in der Vollzugspraxis 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Überarbeitung der Regelungen zum elektronisch überwachten Hausarrest (eüH) 
Maßnahme 2: Überarbeitung der Regelungen über die bedingte Entlassung und den Entlassungsvollzug 
Maßnahme 3: Ausbau der Vorkehrungen zur Sicherheit und Ordnung  
Maßnahme 4: Gesetzliche Änderungen mit Blick auf Forcierung des humanen Strafvollzugs 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund 0 750 1.474 1.446 1.422 
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt 0 750 1.474 1.446 1.422 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Zu Art. 23: Änderung des Bewährungshilfegesetzes 
Zu Art. 24: Änderung des Strafgesetzbuches 

Zu Art. 25: Änderung des Strafvollzugsgesetzes 
Zu Art. 26: Änderung des Tilgungsgesetzes 1972  

Vorblatt 

Ziele 
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Keine 

 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Strafvollzugsnovelle 2025 - BBG 2025 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Justiz 

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Strafvollzugsgesetz, das Bewährungshilfegesetz, das 
Strafgesetzbuch und das Tilgungsgesetz 1972 geändert werden  

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

1. Mai 2025 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

 
Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Ein moderner, effektiver, humaner und sicherer Straf- und Maßnahmenvollzug, 
mit besonderem Fokus auf (Re)integration und Rückfallsprävention (Untergliederung 13 Justiz - 
Bundesvoranschlag 2024) 

 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Im Interesse der öffentlichen Sicherheit in Österreich ist ein leistungsfähiger, humaner, moderner und 
daher effektiver Straf‐ und Maßnahmenvollzug unentbehrlich. Bereits im Jahr 2019 wurde ein Entwurf 
einer Strafvollzugsnovelle (166/ME 26. GP) einem allgemeinen Begutachtungsverfahren unterzogen. In 
der folgenden Legislaturperiode erstattete die Arbeitsgruppe „Strafvollzugspaket – NEU / Sichere Wege 
aus der Kriminalität“ im Februar 2021 in ihrem Abschlussbericht weitere Vorschläge zur effektiven 
Resozialisierung im Strafvollzug. 
Ein wesentliches Problem im österreichischen Strafvollzug ist die seit längerem äußerst angespannte 
Belagssituation (aktuell 109,5 % Auslastung), von welcher derzeit nahezu sämtliche Einrichtungen der 
Vollzugsverwaltung betroffen sind. Eine nachhaltige Entspannung dieser Situation ist nicht in Sicht. Die 
Vollzugsverwaltung hat de facto keine Möglichkeiten, auf diese Entwicklung unmittelbar Einfluss zu 
nehmen (zwar wurde eine eigene Taskforce Belagsmanagement eingerichtet, doch verengt sich der aus 
Vollzugsortsänderungen [vgl. §§ 10 StVG sowie 183 StPO] resultierende Spielraum mit steigendem 
österreichweitem Gesamtbelag). 
Auch die Volksanwaltschaft, die die Überfüllung der Gefängnisse als einen der gravierendsten 
Missstände im österreichischen Straf- und Maßnahmenvollzug bezeichnet, sieht die Setzung von 
Maßnahmen zu einer Entlastung der Justizanstalten als notwendig an und empfiehlt die seit langem 
geplante StVG-Novelle (inkl. Ausweitung des eüH) ehestmöglich umzusetzen. 
Das aktuelle Regierungsprogramm 2025-2029 „Jetzt das Richtige tun – Für Österreich“ sieht im Kapitel 
Justiz und Rechtsstaat die Fortsetzung der Reformbemühungen im Straf- und Maßnahmenvollzug vor. 
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Auch soll eine Entlastung der angespannten Haftsituation in Österreich durch Ausweitung der Verbüßung 
mit Fußfessel und Forcierung der Verbüßung der Haft im Herkunftsland, verstärkten Entlassungsvollzug 
sowie Forcierung der Weisung zur Schadensgutmachung umgesetzt werden (S. 126). In Umsetzung des 
aktuellen Regierungsprogramms wird mit dem vorliegenden Entwurf nunmehr eine umfassende Novelle 
im Bereich des Strafvollzugs vorgeschlagen. 
Die im Regierungsprogramm ausdrücklich festgelegte Entlastung der angespannten Haftsituation in 
Österreich sollen dabei v.a. durch eine Ausweitung des elektronisch überwachten Hausarrestes (in der 
Folge „eüH“) sowie die Maßnahmen zur Forcierung der bedingten Entlassung erfolgen. Nebst des 
belagsentlastenden Effektes verfolgt die Forcierung der bedingten Entlassung den Zweck durch 
weiterführende Maßnahmen im Rahmen von gerichtlichen Weisungen die Resozialisierung zu fördern 
und den Rückfall zu vermeiden und dient dahingehend als Maßnahme der langfristigen Sicherheit. Der 
elektronisch überwachte Hausarrest ist im Hinblick auf die Rückfallsvermeidung eine Vollzugsform, die 
in besonderem Maße die Resozialisierung fördert.  
Die Möglichkeit des Vollzugs der Freiheitsstrafe im Rahmen eines eüH hat sich in der Praxis bestens 
bewährt. Der Entwurf sieht die Erweiterung dieser Vollzugsform auf (voraussichtlich noch) zu 
verbüßende Freiheitsstrafen von bis zu 24 Monaten vor. Ausgenommen von dieser Erweiterung bleiben 
jedoch Strafen, die wegen schwerer Gewalt- oder Sexualverbrechen sowie terroristischer Strafsachen 
ausgesprochen wurden. 
Im Bereich der bedingten Entlassung sollen neben dem Entfall des § 46 Abs. 2 StGB auch Anliegen zur 
Unterstützung einer zukunftsorientierten Entlassungsvorbereitung aufgegriffen werden.  Bei der 
Entscheidung über die bedingte Entlassung soll den Erfahrungen aus dem Vollzug und der 
Entlassungsvorbereitung stärker Rechnung getragen werden. Angelehnt an die Regelung der 
Vollzugssenate werden Senate mit fachkundigen Laienrichterinnen bzw. Laienrichtern eingerichtet, die 
bei einer Strafzeit von mehr als drei Jahren sowie lebenslangen Freiheitsstrafen insbesondere zur 
Entscheidung über die bedingte Entlassung und die damit zusammenhängenden Anordnungen berufen 
sind. 
Die Sicherheit und Ordnung in den Anstalten soll insbesondere durch die Neuregelung der 
Durchsuchungsvorschriften, Ermöglichung des Betriebes technischer Einrichtungen zur Auffindung von 
Mobiltelefonen und Störung von Frequenzen, Erweiterung des Kataloges der Dienstwaffen und 
Schaffung einer Rechtsgrundlage für den Einsatz von Bodycams erhöht werden.  
Die sich aus den vorliegenden Maßnahmen ergebenden budgetären Effekte können allerdings in vollem 
Umfang nur realisiert werden, wenn der jährliche Zuwachs an Insassen die hier intendierten 
Belagsentlastungen nicht überkompensiert. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Leistungsfähiger und moderner Strafvollzug  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die Justizanstalten werden entlastet und der Strafvollzug unter Berücksichtigung technischer 
Entwicklungen modernisiert.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Überarbeitung der Regelungen zum elektronisch überwachten Hausarrest (eüH) 
Maßnahme 2: Überarbeitung der Regelungen über die bedingte Entlassung und den Entlassungsvollzug 
Maßnahme 3: Ausbau der Vorkehrungen zur Sicherheit und Ordnung  
 
 
 
Ziel 2: Erhöhung der Sicherheit in den Anstalten   
 
Beschreibung des Ziels: 
Der Strafvollzug wird für Strafvollzugsbedienstete und Strafgefangene sicherer gestaltet. 
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Umsetzung durch:  
Maßnahme 3: Ausbau der Vorkehrungen zur Sicherheit und Ordnung  
 
 
 
Ziel 3: Förderung der Reintegration und der Rückfallsprävention  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die Strafgefangenen werden im Sinne einer effektiven Resozialisierung bestmöglich auf ihre Entlassung 
vorbereitet. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Überarbeitung der Regelungen zum elektronisch überwachten Hausarrest (eüH) 
Maßnahme 2: Überarbeitung der Regelungen über die bedingte Entlassung und den Entlassungsvollzug 
 
 
 
Ziel 4: Lösung von bestehenden Problemen in der Vollzugspraxis  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die Verfahrensabwicklung wird effizienter gestaltet und die Sicherstellung eines humanen Strafvollzugs 
ausgebaut. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 2: Überarbeitung der Regelungen über die bedingte Entlassung und den Entlassungsvollzug 
Maßnahme 4: Gesetzliche Änderungen mit Blick auf Forcierung des humanen Strafvollzugs 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Überarbeitung der Regelungen zum elektronisch überwachten Hausarrest (eüH)   
Beschreibung der Maßnahme: 
Über die Möglichkeit eines („front door“) Antrags auf Verbüßung der Haft im eüH wird in der 
Strafantrittsaufforderung informiert (§ 3 Abs. 2 StVG). Die Anordnung des Strafvollzugs wird bei 
fristgerechtem Antrag gehemmt (§ 156d Abs. 4 StVG). 
Die Möglichkeit des eüH wird auf eine noch zu verbüßende Strafzeit von 24 Monaten erweitert, 
ausgenommen sind schwere Gewalt- und Sexualdelikte  sowie terroristische Strafsachen (§ 156c StVG). 
Die Einschränkung des eüH bei Taten nach § 107b Abs. 3a Z 3 und § 205a StGB wird erweitert. Die 
Voraussetzungen des eüH werden im Hinblick auf den Versicherungsschutz (§ 156c Abs. 1 Z 2 StVG) 
angepasst und die Möglichkeit der Bewegung im Freien auch in dieser Vollzugsform eingeführt (§ 156b 
Abs. 4 StVG). § 29c BewHG wird auf die Vorbereitung der Entscheidung über die Anhaltung im eüH 
erweitert. 
Die Möglichkeit des eüH vor Beginn des Entlassungsvollzugs ist amtswegig zu überprüfen. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Leistungsfähiger und moderner Strafvollzug 
Ziel 3: Förderung der Reintegration und der Rückfallsprävention 
 
Maßnahme 2: Überarbeitung der Regelungen über die bedingte Entlassung und den 
Entlassungsvollzug   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Entscheidung über bedingte Entlassungen obliegt Senaten mit fachkundigen Laienrichterinnen bzw. 
Laienrichtern (§§ 18c und 18d StVG; § 1 BewHG). 
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Ein Austausch u.a. zur Vorbereitung von Entscheidungen nach den §§ 144 und 145 StVG wird 
vorgesehen. 
Der Zeitpunkt der Entlassung in § 148 StVG wird präzisiert. 
Eine gesetzliche Regelung zur Verwendung von Videokonferenzen in Verfahren über bedingte 
Entlassungen wird geschaffen (§ 152a Abs. 1 StVG). 
Die Nichteinrechnung von auf Flucht verbrachten Zeiten nach Beschlussfassung über die bedingte 
Entlassung wird geregelt (§ 152b StVG). 
§ 46 Abs. 2 StGB entfällt. 
§ 152a wird in die Aufzählung des § 153 StVG aufgenommen. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Leistungsfähiger und moderner Strafvollzug 
Ziel 3: Förderung der Reintegration und der Rückfallsprävention 
Ziel 4: Lösung von bestehenden Problemen in der Vollzugspraxis 
 
Maßnahme 3: Ausbau der Vorkehrungen zur Sicherheit und Ordnung    
Beschreibung der Maßnahme: 
Mobilfunkgeräte werden auf dem Gelände von Justizanstalten verboten, sofern sie nicht dienstlich oder 
sonst im Einzelfall zugelassen sind (§ 101a Abs. 1 StVG). 
Der Einsatz von „Bodycams“ wird in § 102b Abs. 2a StVG gesetzlich geregelt. 
Die Aufzählung der Dienstwaffen in § 105 StVG wird erweitert. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Leistungsfähiger und moderner Strafvollzug 
Ziel 2: Erhöhung der Sicherheit in den Anstalten  
 
Maßnahme 4: Gesetzliche Änderungen mit Blick auf Forcierung des humanen Strafvollzugs   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Zwangsjacke wird durch die mechanische Fixierung ersetzt und die persönliche Betreuung und 
Überwachung in solchen Fällen vorgesehen (§ 103 Abs. 2 Z 5 und Abs. 3 StVG). 
Im Fall besonderer Sicherheitsmaßnahmen wird der Verkehr mit der Außenwelt ermöglicht, soweit ein 
günstiger Einfluss zu erwarten ist (§ 103 StVG). 
 
Umsetzung von:  
Ziel 4: Lösung von bestehenden Problemen in der Vollzugspraxis 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 1.620 0 231 463 463 463 
davon Bund 1.620 0 231 463 463 463 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen -3.472 0 -519 -1.011 -983 -959 
davon Bund -3.472 0 -519 -1.011 -983 -959 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis 5.092 0 750 1.474 1.446 1.422 
davon Bund 5.092 0 750 1.474 1.446 1.422 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 1.620 0 231 463 463 463 
davon Bund 1.620 0 231 463 463 463 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen -3.472 0 -519 -1.011 -983 -959 
davon Bund -3.472 0 -519 -1.011 -983 -959 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 5.092 0 750 1.474 1.446 1.422 
davon Bund 5.092 0 750 1.474 1.446 1.422 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
Bedeckung Bund 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 
 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 0 604 1.235 1.263 1.287 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 0 1.123 2.246 2.246 2246 
 
 
Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2025 2026 2027 2028 2029 

durch Einsparung / 
reduzierte Auszahlung 

130301 Justizanstalten 
 

  0 604 1.235 1.263 1.287 

 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Durch die Ausweitung des eüH ist mit Einsparungen im stationären Vollzug zu rechnen, weshalb von einer Gegenfinanzierung der Kosten dieser Maßnahme ausgegangen 
werden kann. Die budgetären Effekte können allerdings in vollem Umfang nur realisiert werden, wenn der jährliche Zuwachs an Insassinnen bzw. Insassen die hier 
intendierten Belagsentlastungen nicht überkompensiert. 
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Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 
 

-1.095 -2.191 -2.191 -2.191 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 
 

-1.095 -2.191 -2.191 -2.191 
      
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 

Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Technische 
Überwachung eüH 

Bund 
  

1 27.511,88 1 55.023,75 1 55.023,75 1 55.023,75 

Entfallene Hafttage Bund 
  

1 -1.123.196,25 1 -2.246.392,50 1 -2.246.392,50 1 -2.246.392,50 
 
 
1. Technische Überwachung eüH: 
Für die technische Überwachung einschließlich Alkoholkontrolle fallen im ersten vollen Jahr des Inkraftretens EUR 27.511,88 und in den Folgejahren EUR 55.023,75 an 
Kosten an. Dabei fallen für die technische Überwachung EUR 0,655 pro Person und Tag und für die Alkoholkontrolle EUR 1,05 pro Person und Tag an , wobei  jedoch eine 
Alkoholkontrolle erfahrungsgemäß nur bei ca. einem Drittel der eüH-Insassen indiziert ist. 
 
2. Entfallene Hafttage im stationären Vollzug durch Ausweitung des eüH: 
Mit der angenommenen Steigerung des aktuellen Volumens an täglich elektronisch zu überwachenden Personen (im 1. Jahr 75, und ab dem 2. Jahr dann 150) ergibt sich eine 
Ersparnis in Form entfallener Hafttage im stationären Vollzug. Für 2025 beträgt der Grenzkostensatz für Kalkulationen und Berechnungen von zusätzlichen oder eingesparten 
Hafttagen € 41,03, weshalb sich kalkulatorisch eine Ersparnis im 1. Jahr von EUR 1.123.196,25,-- und ab dem 2. Jahr von EUR 2.246.392,50 errechnet, die in dieser 
Kalkulation gegengerechnet wurde. Aus budgetärer Vorsicht wird darauf hingewiesen, dass eine effektive Ersparnis nur eintreten kann, sofern der jeweilige jährliche Zuwachs 
an Insass:innen die hier intendierten Belagsentlastungen nicht überkompensiert. 
 
3. Zu den budgetären Auswirkungen der Überarbeitung der Regelungen über die bedingte Entlassung ist an dieser Stelle Folgendes festzuhalten: 
Im Jahre 2024 wurden 3.594 Vorlagen zur bedingten Entlassung gemäß § 46 Abs. 1 StGB iVm § 152 Abs. 1 Z 1 StVG, bei denen der BE-Termin ins Jahr 2024 gefallen ist, 
den Vollzugsgerichten zur Entscheidung vorgelegt. Davon wurden 201 Fälle positiv entschieden. Eine Analyse der 3.393 negativen Entscheidungen der Vollzugsgerichte 
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könnte nur im Wege einer inhaltlichen textlichen Analyse dieser Entscheidungen erfolgen, da die BE-Entscheidungen nicht nach dem Kriterium der Anwendung des § 46 
Abs. 2 StVG statistisch dokumentiert werden. Eine derartige Analyse wäre allerdings mit einem überdimensionalen, unvertretbaren Verwaltungsaufwand verbunden. Es 
besteht daher derzeit keine Möglichkeit allfällige belags- und budgetentlastenden Wirkungen der Regelungen zur bedingten Entlassung valide zu quantifizieren.  
Hinsichtlich eines allfälligen Mehraufwands bei den Gerichten durch die vorgesehenen Senatsentscheidungen ist einerseits festzuhalten, dass ein solcher durch die 
ermöglichte Videokonferenz minimiert wird und andererseits aufgrund des zu erwartenden Anstiegs an bedingten Entlassungen insgesamt von einer Senkung der Zahl der zu 
treffenden Entscheidungen über bedingte Entlassungen auszugehen ist.  Ein finanziell zu quantifizierender Mehraufwand kann daher in diesem Zusammenhang nicht 
angenommen werden.  
 
 
Werkleistungen 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 
 

576 1.180 1.208 1.232 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 
 

576 1.180 1.208 1.232 
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Bewährungshilfe 
eüH 

Bund 
  

1 575.566,00 1 1.180.358,00 1 1.207.507,00 1 1.231.656,00 

 
 
Bewährungshilfe  im Rahmen der Ausweitung des eüH:  
Im 1. Jahr werden 75 zusätzliche Fußfesselträger im täglichen Stand und ab dem 2. Jahr weitere 75 zusätzliche Fußfesselträger erwartet. Bei den Ersterhebungen durch die 
Bewährungshilfe bedeuten diese Annahmen eine Steigerung um 140 Erhebungen im 1. Jahr und um ca. 280 Erhebungen ab dem 2. Jahr. Dadurch wird insgesamt ein 
Mehraufwand von EUR 575.566,- im 1. Jahr, von € 1.180.358,-  im 2. Jahr, von EUR 1.207.507,-  im 3. Jahr, von EUR 1.231.656,-  im 4. Jahr und von EUR 1.256.289,-  im 
5. Jahr bedingt, wobei die Valorisierung nach den aktuellen Inflationsprognosen vorgenommen wurde (2025: 2,7 %, 2026: 2,3 %, 2027: 2,3%, 2028: 2%, 2029: 2%). 
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Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. €) 2025 2026 2027 2028 2029 
Bund 

 

231 463 463 463 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 
 

231 463 463 463 
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag 
Beitrag zu den 
Kosten des eüH 

Bund 
  

1 231.318,75 1 462.637,50 1 462.637,50 1 462.637,50 

 
 
Beitrag zu den Kosten des eüH: 
Derzeit leisten die im eüH befindlichen Personen durchschnittlich einen Kostenbeitrag von EUR 8,45 pro Überwachungstag. Ausgehend davon sind durch die Ausweitung des 
eüH  im 1. Jahr EUR 231.318,75 und ab dem 2. Jahr EUR 462.637,50 an zusätzlichen Einnahmen zu erwarten. 
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Ziel 1: Konsolidierung des Bundesbudgets 
Ziel 2: Sicherstellung der Finanzierbarkeit der solidarischen Krankenversicherung 
Ziel 3: Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters und höhere Beschäftigungsquote der Älteren   
Ziel 4: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Lohnnebenkosten 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Neuregelung der erstmaligen Pensionsanpassung 
Maßnahme 2: Außertourliche Erhöhung des Service-Entgelts für 2026 
Maßnahme 3: Einführung eines Service-Entgelts für Pensionist/innen 
Maßnahme 4: Aussetzung der Valorisierung von Sozialleistungen 
Maßnahme 5: Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für eine Korridorpension    
Maßnahme 6: Sistierung des Nachtschwerarbeits-Beitragssatzes 2025 und 2026 
Maßnahme 7: Einfrieren der Geringfügigkeitsgrenze 2026 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund -19.900 161.300 468.800 830.700 1.108.400 
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

37.400 84.900 92.800 80.100 63.500 

Nettofinanzierung Gesamt 17.500 246.200 561.600 910.800 1.171.900 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

Zu Art. 28 bis Art. 40:
Änderung von ASVG, GSVG, BSVG, B-KUVG, APG, BDG, RStDG, LDG, LLDG, PG, BThPG, BB-PG und NSchG

- 

Vorblatt 

Ziele 
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Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

 

Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

BBG 2025 - Teil BMASGPK 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Titel des Vorhabens: Budgetbegleitgesetz 2025 - Teil BMSGPK 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

29. April 2025 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

 
Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Anhebung des durchschnittlichen faktischen Pensionsantrittsalters 
(Untergliederung 23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte - Bundesvoranschlag 2024) 

- Wirkungsziel: Anhebung des durchschnittlichen faktischen Pensionsantrittsalters. 
(Untergliederung 22 Pensionsversicherung - Bundesvoranschlag 2024) 

 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Die multiplen Krisen der letzten Jahre (COVID-19-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiekrise) sowie 
die seit über zwei Jahren anhaltende Rezession haben ihre Spuren im Bundesbudget hinterlassen (hohes 
Budgetdefizit und steigende Staatsschulden). Darüber hinaus stellt die demographische Entwicklung 
(Überalterung der Gesellschaft) das österreichische Pensions- und Gesundheitssystem vor große 
(finanzielle) Herausforderungen. Diesen soll (u.a.) mit den Maßnahmen im BBG begegnet werden. 
 
Nach dem ASVG krankenversicherte Personen zahlen jährlich ein Service-Entgelt für die e-card, das 
jeweils am 15.11. für das folgende Kalenderjahr fällig ist. Die Höhe des Service-Entgelts für das Jahr 
2025 beträgt 13,80 Euro. Für das Kalenderjahr 2026 soll nunmehr ein Betrag von 25 Euro als Service-
Entgelt zu zahlen sein, welcher mit 15.11.2025 fällig wird. Dieser Betrag wird wie bisher jährlich mit der 
Aufwertungszahl nach § 108a ASVG valorisiert. 
 
Ab 2026 sollen Pensionist/innen nicht mehr von der Entrichtung des Service-Entgelts ausgenommen sein. 
Die erstmalige Zahlung für diese Personengruppe wird am 15.11.2026 für das Kalenderjahr 2027 fällig. 
Personen, die nach den Richtlinien des Dachverbands für die Befreiung von der Rezeptgebühr von der 
Rezeptgebühr befreit sind, sind auch von der Entrichtung des Service-Entgelts befreit. 
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Für die Jahre 2026 und 2027 soll zur Konsolidierung des Budgets die Valorisierung der 
Bemessungsgrundlage des Rehabilitations- und Wiedereingliederungsgeldes ausgesetzt werden. Dies gilt 
auch für die Satzungsermächtigung betreffend die Valorisierung des Krankengeldes. 
 
Darüber hinaus soll entsprechend dem Regierungsprogramm 2025-2029 die bisherige 
Aliquotierungsregelung für die erstmalige Pensionsanpassung durch eine neue Bestimmung ersetzt 
werden: Ab 2026 sollen Pensionen im ersten Jahr nach dem Stichtag – einheitlich und unabhängig vom 
Kalendermonat des Pensionsantritts – mit 50% des Betrages erhöht werden, der sich bei Anwendung des 
Anpassungsfaktors ergeben würde. 
 
Zur Sicherung der langfristigen Finanzierbarkeit des Pensionssystems sollen die  
Anspruchsvoraussetzungen  zur  Korridorpension  verschärft werden, was neben einer  Erhöhung  des 
faktischen  Pensionsantrittsalters  auch zu einer  höheren  Beschäftigungsquote  der  Älteren  führen soll.  
Beginnend mit 1.1.2026 werden dabei das Antrittsalter zur Korridorpension stufenweise bis 1.4.2027 auf 
das 63. Lebensjahr, die notwendigen Versicherungsjahre bis 1.10.2028 auf 42 Jahre angehoben. Die 
geänderten Anspruchsvoraussetzungen sollen auch für Beamt/innen des Bundes sowie für Personen, auf 
die das LDG 1984, das LLDG 1985, das BThPG oder das BB-PG anzuwenden ist, umgesetzt werden.  
 
Die Bundesministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen die Höhe des Beitragssatzes unter Bedachtnahme auf die 
Ergebnisse der gesonderten Erfolgsrechnungen der Pensionsversicherungsträger durch Verordnung so zu 
ändern, dass dieser Beitrag 75% der Ersatzleistung des Bundes voraussichtlich deckt. Entsprechend 
müsste der Beitragssatz 2025 auf 4,9% erhöht werden. Mit der vorgeschlagenen Änderung wird 
sichergestellt, dass in den Jahren 2025 und 2026 die Höhe des Nachtschwerarbeits-Beitragssatzes 
unverändert bleibt und somit weiterhin 3,8% der allgemeinen Beitragsgrundlage in der nach dem ASVG 
geregelten Pensionsversicherung beträgt. 
 
Im Sinne einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Lohnnebenkosten ist im 
Regierungsübereinkommen das „Einfrieren“ der Geringfügigkeitsgrenze vermerkt. Die 
Geringfügigkeitsgrenze wird jährlich mit der jeweiligen Aufwertungszahl erhöht. Diese Erhöhung soll im 
Jahr 2026 nicht erfolgen, sie wird für 2026 551,1 Euro betragen. 
 
 
Nullszenario und allfällige Alternativen 
Das Service-Entgelt für das Jahr 2026 beträgt 14,65 Euro. 
 
Pensionist/innen sind weiterhin vom Service-Entgelt ausgenommen. 
 
Sozialleistungen werden mit dem Anpassungsfaktor valorisiert. 
 
Die erstmalige Pensionsanpassung 2026 erfolgt unabhängig vom Stichtag mit dem Anpassungsfaktor. Ab 
2027 gilt die Aliquotierungsregelung. 
 
Die   derzeitigen   Zugangsvoraussetzungen   zur   Korridorpension   bleiben   bestehen. 
 
Der Nachtschwerarbeits-Beitragssatz wird 2025 und 2026 erhöht. 
 
Die Geringfügigkeitsgrenze wird mit 1.1.2026 erhöht. 
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Interne Evaluierung 
 
Zeitpunkt der internen Evaluierung: 2030 
Statistiken und Auswertungen der Sozialversicherungsträger 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Konsolidierung des Bundesbudgets  
 
Beschreibung des Ziels: 
Um die Konsolidierungsziele der Bundesregierung zu erreichen, werden für den Bereich der 
Sozialversicherung folgende Maßnahmen vorgeschlagen. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Neuregelung der erstmaligen Pensionsanpassung 
Maßnahme 4: Aussetzung der Valorisierung von Sozialleistungen 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Konsolidierung des Bundesbudgets 
Ausgangszustand: 2026-01-01 
Es besteht ein großer Konsolidierungsbedarf. 

Zielzustand: 2030-01-01 
Konsolidierung des Bundesbudgets. 

  
 
 
Ziel 2: Sicherstellung der Finanzierbarkeit der solidarischen Krankenversicherung  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die Finanzierbarkeit der Krankenversicherung soll sichergestellt werden. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 2: Außertourliche Erhöhung des Service-Entgelts für 2026 
Maßnahme 3: Einführung eines Service-Entgelts für Pensionist/innen 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Umsetzung von einnahmenseitigen Maßnahmen in der Krankenversicherung 
Ausgangszustand: 2025-05-31 
Es werden keine einnahmenseitigen Maßnahmen 
in der Krankenversicherung gesetzt. 

Zielzustand: 2025-06-01 
Es werden einnahmenseitige Maßnahmen in der 
Krankenversicherung gesetzt. 

  
 
 
Ziel 3: Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters und höhere Beschäftigungsquote der 
Älteren     
 
Beschreibung des Ziels: 
Das faktische Pensionsantrittsalter soll an das Regelpensionsalter herangeführt werden.  
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Umsetzung durch:  
Maßnahme 5: Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für eine Korridorpension     
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Anspruchsvoraussetzungen für Korridorpension  
Ausgangszustand: 2025-12-31 
Die Anspruchsvoraussetzungen für die  
Korridorpension werden nicht verschärft.  

Zielzustand: 2026-01-01 
Die Anspruchsvoraussetzungen für die  
Korridorpension werden verschärft.   

  
 
 
Ziel 4: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Lohnnebenkosten  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die Wettbewerbsfähigkeit soll durch Senkung der Lohnnebenkosten erhöht werden. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 6: Sistierung des Nachtschwerarbeits-Beitragssatzes 2025 und 2026 
Maßnahme 7: Einfrieren der Geringfügigkeitsgrenze 2026 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Lohnnebenkosten 
Ausgangszustand: 2025-01-01 
Anhebung des Nachtschwerarbeits-Beitragssatzes 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. 

Zielzustand: 2030-01-01 
Sistierung des Nachtschwerarbeits-Beitragssatzes. 

  
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Neuregelung der erstmaligen Pensionsanpassung   
Beschreibung der Maßnahme: 
Ab 2026 sollen Pensionen im ersten Jahr nach dem Stichtag – einheitlich und unabhängig vom 
Kalendermonat des Pensionsantritts – mit 50% des Betrages erhöht werden, der sich bei Anwendung des 
Anpassungsfaktors ergeben würde. Dabei soll für Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits 
zuerkannten Leistung abgeleitet sind, der Stichtag dieser bereits zuerkannten Leistung maßgebend sein. 
Die dargestellte einheitliche Anpassung soll bereits für alle Pensionsantritte im Jahr 2025 gelten. Die 
vollkommene Aussetzung der Aliquotierung für 2026 wird aufgehoben. 
 
Die im ASVG geänderten Regelungen betreffend die erstmalige Pensionsanpassung werden durch 
entsprechende Anpassungen in das Pensionsrecht der Bundesbeamt/innen, Bundestheaterbediensteten und 
ÖBB-Beamt/innen übernommen. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Konsolidierung des Bundesbudgets 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
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Indikator 1 [Kennzahl]: Erstmalige Pensionsanpassung 
Ausgangszustand 2025: 100 % des 
Pensionsanpassungsfaktors 

Zielzustand 2026: 50 % des 
Pensionsanpassungsfaktors 

ASVG 

 
Maßnahme 2: Außertourliche Erhöhung des Service-Entgelts für 2026   
Beschreibung der Maßnahme: 
Nach § 31c Abs. 2 ASVG zahlen die nach dem ASVG krankenversicherten Personen jährlich ein Service-
Entgelt für die e-card. Das Service- Entgelt wird jeweils am 15. November für das folgende Kalenderjahr 
fällig. Die Höhe des Service-Entgelts für das Jahr 2025 beträgt 13,80 Euro (vgl. BGBl. II Nr. 407/2023). 
Für das Kalenderjahr 2026 soll nunmehr ein Betrag von 25 Euro als Service-Entgelt zu zahlen sein, 
welcher mit 15. November 2025 fällig wird. Dieser Betrag wird wie bisher jährlich mit der 
Aufwertungszahl nach § 108a ASVG, sohin (erstmals) mit 1. Jänner 2026 valorisiert. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 2: Sicherstellung der Finanzierbarkeit der solidarischen Krankenversicherung 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Außertourliche Erhöhung des Service-Entgelts 2026 
Ausgangszustand 2025: 14,65 € Zielzustand 2025: 25,00 € 
ASVG 

 
Maßnahme 3: Einführung eines Service-Entgelts für Pensionist/innen   
Beschreibung der Maßnahme: 
Ab 2026 sollen Pensionist/innen nicht mehr von der Entrichtung des Service-Entgelts ausgenommen sein. 
Die erstmalige Zahlung für diese Personengruppe wird am 15. November 2026 für das Kalenderjahr 2027 
fällig. Personen, die nach den Richtlinien des Dachverbands für die Befreiung von der Rezeptgebühr von 
der Rezeptgebühr befreit sind, sind auch von der Entrichtung des Service-Entgelts befreit. Es handelt sich 
z.B. um Bezieherinnen und Bezieher einer Ausgleichszulage. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 2: Sicherstellung der Finanzierbarkeit der solidarischen Krankenversicherung 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Einführung eines Service-Entgelts für Pensionist/innen 
Ausgangszustand: 2025-11-15 
Es gibt kein Service-Entgelt für Pensionist/innen. 

Zielzustand: 2026-11-15 
Es gibt ein Service-Entgelt für Pensionist/innen. 

 

 
Maßnahme 4: Aussetzung der Valorisierung von Sozialleistungen   
Beschreibung der Maßnahme: 
Für die Jahre 2026 und 2027 soll zur Konsolidierung des Bundesbudgets die Valorisierung der 
Bemessungsgrundlage des Rehabilititations- und Wiedereingliederungsgeldes ausgesetzt werden. Die 
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ausgesetzte Valorisierung gilt auch für die Satzungsermächtigung nach § 108i Abs. 2 und § 85b Abs. 2 B-
KUVG betreffend die Valorisierung des Krankengeldes. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Konsolidierung des Bundesbudgets 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Aussetzung der Valorisierung von Sozialleistungen 
Ausgangszustand: 2025-01-01 
Kranken-, Wiedereingliederungs- und 
Rehabilitationsgeld werden mit 1.1.2026 und 
1.1.2027 mit dem Anpassungsfaktor valorisiert. 

Zielzustand: 2027-01-01 
Kranken-, Wiedereingliederungs- und 
Rehabilitationsgeld werden mit 1.1.2026 und 
1.1.2027 nicht valorisiert. 

 

 
Maßnahme 5: Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für eine Korridorpension       
Beschreibung der Maßnahme: 
Durch die schrittweise Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Korridorpension soll das 
faktische Pensionsantrittsalter an das Regelpensionsalter herangeführt werden. Dazu soll beginnend mit 1. 
Jänner 2026 einerseits das Antrittsalter für die Korridorpension vom vollendeten 62. Lebensjahr auf das 
63. Lebensjahr, andererseits die erforderliche Versicherungszeit von 40 auf 42 Jahre angehoben werden. 
Die Anhebung soll jeweils in moderatem Verlauf und maßvollem Ausmaß pro Quartal um 2 Monate 
erfolgen. Die geänderten Anspruchsvoraussetzungen sind auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen 
der Stichtag nach dem 31.12.2025 liegt.   
 
Darüber  hinaus  soll  für  Personen,  die  mit  ihren  Arbeitgeber/innen  eine  Altersteilzeitvereinbarung 
getroffen haben, die bereits vor dem 1.4.2025 wirksam wurde, die bisher geltende Rechtslage weiter 
anwendbar bleiben. Es soll dadurch verhindert werden, dass diese bereits getroffenen Dispositionen den 
Versicherten zum Nachteil gereichen. Dasselbe soll für Überbrückungsgeldbezieher/innen gemäß den 
Bestimmungen des BUAG gelten.   
 
Die geänderten Anspruchsvoraussetzungen für die Korridorpension sollen auch für Beamt/innen des 
Bundes sowie für Personen, auf die das LDG 1984, das LLDG 1985, das BThPG oder das BB-PG 
anzuwenden ist, umgesetzt werden.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 3: Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters und höhere Beschäftigungsquote der Älteren    
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Anspruchsvoraussetzungen für die Korridorpension  
Ausgangszustand: 2025-12-31 
Für eine Korridorpension sind zum Stichtag ein  
Alter von 62 Jahren und mindestens 40  
Versicherungsjahre erforderlich.  

Zielzustand: 2028-10-01 
Für eine Korridorpension sind zum Stichtag ein  
Alter von 63 Jahren und mindestens 42  
Versicherungsjahre erforderlich.  
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Maßnahme 6: Sistierung des Nachtschwerarbeits-Beitragssatzes 2025 und 2026   
Beschreibung der Maßnahme: 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen müsste der Beitragssatz auf 4,9% erhöht werden. Mit der 
Sistierung der Anhebung bleibt der Beitragssatz von 3,8%  für die Jahre 2025 und 2026 unverändert. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 4: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Lohnnebenkosten 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: NSchG-Beitragssatz 
Ausgangszustand: 2025-01-01 
Der Beitragssatz hätte entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen für die Jahre 2025 und 
2026  erhöht werden müssen. 

Zielzustand: 2026-01-01 
Mit der Sistierung der Anhebung bleibt der 
Beitragssatz für die Jahre 2025 und 2026 
unverändert bei 3,8 %. 

 

 
Maßnahme 7: Einfrieren der Geringfügigkeitsgrenze 2026   
Beschreibung der Maßnahme: 
Nach § 5 Abs. 2 ASVG gilt ein Beschäftigungsverhältnis als geringfügig, wenn das daraus gebührende 
Entgelt im Kalendermonat einen bestimmten Betrag nicht überschreitet. Dieser Betrag wird jährlich mit 
der jeweiligen Aufwertungszahl angepasst. Die Anpassung dieser „Geringfügigkeitsgrenze“ soll im Jahr 
2026 nicht erfolgen, sie wird also für 2026 (wie im Jahr 2025 - vgl. BGBl. II Nr. 417/2024) 551,1 Euro 
betragen. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 4: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Lohnnebenkosten 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Geringfügigkeitsgrenze 
Ausgangszustand: 2025-12-31 
Die Geringfügigkeitsgrenze liegt bei 551,1 Euro. 

Zielzustand: 2026-01-01 
Die Geringfügigkeitsgrenze liegt bei 551,1 Euro. 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge -1.395.700 17.500 -58.300 -184.600 -453.400 -716.900 
davon Bund 102.400 -19.900 -12.200 32.600 49.100 52.800 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger -1.498.100 37.400 -46.100 -217.200 -502.500 -769.700 
Aufwendungen -4.303.700 0 -304.500 -746.200 -1.364.200 -1.888.800 
davon Bund -2.446.900 0 -173.500 -436.200 -781.600 -1.055.600 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger -1.856.800 0 -131.000 -310.000 -582.600 -833.200 
Nettoergebnis 2.908.000 17.500 246.200 561.600 910.800 1.171.900 
davon Bund 2.549.300 -19.900 161.300 468.800 830.700 1.108.400 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 358.700 37.400 84.900 92.800 80.100 63.500 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen -1.395.700 17.500 -58.300 -184.600 -453.400 -716.900 
davon Bund 102.400 -19.900 -12.200 32.600 49.100 52.800 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger -1.498.100 37.400 -46.100 -217.200 -502.500 -769.700 
Auszahlungen -4.303.700 0 -304.500 -746.200 -1.364.200 -1.888.800 
davon Bund -2.446.900 0 -173.500 -436.200 -781.600 -1.055.600 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger -1.856.800 0 -131.000 -310.000 -582.600 -833.200 
Nettofinanzierung 2.908.000 17.500 246.200 561.600 910.800 1.171.900 
davon Bund 2.549.300 -19.900 161.300 468.800 830.700 1.108.400 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 358.700 37.400 84.900 92.800 80.100 63.500 
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
In Summe wird der Bund entlastet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferaufwand 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 
 

-173.500 -436.200 -781.600 -1.055.600 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
 

-131.000 -310.000 -582.600 -833.200 
GESAMTSUMME 
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in € 2025 2026 2027 2028 2029 

Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Valorisierung von 
Sozialleistungen 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 -
12.700.000,00 

1 -
14.900.000,00 

1 -3.200.000,00 
  

Valorisierung 
Rehabilitationsgeld 
UG 22 

Bund 
  

1 -7.300.000,00 1 -
10.100.000,00 

1 -3.200.000,00 
  

Erstmalige 
Pensionsanpassung 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 -
28.100.000,00 

1 -
24.200.000,00 

1 -
20.400.000,00 

1 -
16.200.000,00 

Erstmalige 
Pensionsanpassung 
UG22 

Bund 
  

1 -
28.100.000,00 

1 -
24.200.000,00 

1 -
20.400.000,00 

1 -
16.200.000,00 

Erstmalige 
Pensionsanpassung 
UG 23 

Bund 
  

1 -5.000.000,00 1 -3.600.000,00 1 -2.800.000,00 1 -2.200.000,00 

Korridorpension 
Pensionsaufwand 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 -
90.200.000,00 

1 -
270.900.000,0

0 

1 -
559.000.000,0

0 

1 -
817.000.000,0

0 
Korridorpension 
Pensionsaufwand 
UG22 

Bund 
  

1 -
90.200.000,00 

1 -
270.900.000,0

0 

1 -
559.000.000,0

0 

1 -
817.000.000,0

0 
Korridorpension 
PV-Beiträge UG22 

Bund 
  

1 -
30.400.000,00 

1 -
97.000.000,00 

1 -
142.400.000,0

0 

1 -
156.500.000,0

0 
Korridorpension 
KV-Beiträge 
Hebesätze UG22 

Bund 
  

1 -3.600.000,00 1 -
10.800.000,00 

1 -
22.200.000,00 

1 -
32.500.000,00 

Korridorpension 
Pensionsaufwand 
UG23 

Bund 
  

1 -8.900.000,00 1 -
19.600.000,00 

1 -
31.600.000,00 

1 -
31.200.000,00 

 
Die erstmalige Pensionsanpassung ab dem Jahr 2026 in Höhe von 50% der sich aus der Anwendung des Anpassungsfaktors ergebenden Pensionserhöhung führt zu 
Einsparungen beim Pensionsaufwand, die in gleicher Höhe den Bund (UG 22 - Ausfallhaftung) entlasten. 
Da die Aliquotierung 2026 mit dem BGBl. I Nr. 145/2024 ausgesetzt wurde, ergeben sich in diesem Jahr Einsparungen, da anstelle der vollen Anpassung aller Pensionen nur 
die halbe Anpassung erfolgt. Die Einsparung im ersten Jahr wirkt nachhaltig. Sie steigt aufgrund der folgenden jährlichen Pensionsanpassungen, sinkt jedoch aufgrund 
jährlicher Pensionsabgänge. In den Folgejahren (ab 2027) ist die erstmalige Pensionsanpassung in Höhe von 50% der sich aus der Anwendung des Anpassungsfaktors 
ergebenden Pensionserhöhung etwas teurer als die durchschnittliche Anpassung mit Aliquotierung. Von der Aliquotierung wären Frauen besonders stark betroffen, da durch 
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die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters bis 2033 der überwiegende Anteil der Frauen in der zweiten Jahreshälfte ihre Pension antreten wird. Von dieser 
Maßnahme würden ab 2027 daher aber vor allem Frauen profitieren. Die im ASVG geänderten Regelungen betreffend die erstmalige Pensionsanpassung werden durch 
entsprechende Anpassungen in das Pensionsrecht der Bundesbeamt/innen, Bundestheaterbediensteten und ÖBB-Beamt/innen übertragen. 
Kranken-, Wiedereingliederungs- und Rehabilitationsgeld werden mit 1.1.2026 und 1.1.2027 nicht valorisiert, was zu Minderaufwendungen der Krankenversicherung führt. 
Hinsichtlich des Rehabilitationsgeldes verringern sich die Ersätze durch die Pensionsversicherung, was gleichzeitig den Bund (UG 22 - Ausfallhaftung) entlastet. 
Durch die schrittweise Anpassung der Anspruchsvoraussetzungen für die Korridorpension kommt es zu späteren Pensionsantritten und längerer Erwerbstätigkeit. 
Einerseits kommt es zu Einsparungen beim Pensionsaufwand, aber auch weniger Beitragseinnahmen in der Krankenversicherung der Pensionist/innen und geringeren 
Überweisungen von der Pensions- an die Krankenversicherung i.Z.m. den Hebesätzen. Durch die Einsparungen beim Pensionsaufwand und die verringerten Überweisungen 
der Pensionsversicherung i.Z.m. der Krankenversicherung der Pensionist:innen (Hebesätze) verringert sich die Ausfallhaftung des Bundes (UG 22). 
Wegen der längeren Erwerbstätigkeit steigen die Beitragseinnahmen in der Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung. Die höheren Beitragseinnahmen in der 
Pensionsversicherung senken die Ausfallhaftung des Bundes (UG 22). 
Durch den späteren Pensionsantritt erhöhen sich die Pensionen, was zu Mehraufwendungen der Pensionsversicherung, aber auch zu Mehreinnahmen in der 
Krankenversicherung der Pensionist:innen durch Beitragseinbehalt führt. Die Überweisungen der Pensionsversicherung an die Krankenversicherung durch die Hebesätze 
steigen ebenfalls. Die Mehraufwendungen für Pensionen und die höheren Überweisungen der Pensionsversicherung an die Krankenversicherung (Hebesätze) erhöhen die 
Ausfallhaftung des Bundes (UG 22 Ausfallhaftung). 
Die stufenweise Änderung der Anspruchsvoraussetzungen für die Korridorpension der Beamt/innen führt ab 2026 zu Minderaufwendungen des Bundes (UG 23 - Pensionen - 
Beamtinnen und Beamte). 
 
 
 
 
 
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. €) 2025 2026 2027 2028 2029 
Bund -19.900 -12.200 32.600 49.100 52.800 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 37.400 -46.100 -217.200 -502.500 -769.700 
GESAMTSUMME 17.500 -58.300 -184.600 -453.400 -716.900 
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag 
Nachtschwerarbeits-
Beitragssatz 

Bund 1 -
19.900.000,00 

1 -
23.500.000,00 
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Valorisierung 
Rehabilitationsgeld 
UG22 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 -7.300.000,00 1 -
10.100.000,00 

1 -3.200.000,00 
  

Erstmalige 
Pensionsanpassung 
2026 UG22 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 -
28.100.000,00 

1 -
24.200.000,00 

1 -
20.400.000,00 

1 -
16.200.000,00 

Außertourliche 
Erhöhung des 
Service-Entgelts 
2026 

Sozialversich
erungsträger 

1 37.400.000,00 1 38.500.000,00 1 39.300.000,00 1 40.400.000,00 1 41.300.000,00 

Service-Entgelt 
Pensionist/innen 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 40.200.000,00 1 42.000.000,00 1 43.600.000,00 1 45.100.000,00 

Korridorpension 
Pensionsaufwand 
UG22 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 -
90.200.000,00 

1 -
270.900.000,0

0 

1 -
559.000.000,0

0 

1 -
817.000.000,0

0 
Korridorpension 
PV-Beiträge 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 30.400.000,00 1 97.000.000,00 1 142.400.000,0
0 

1 156.500.000,0
0 

Korridorpension 
PV-Beiträge UG22 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 -
30.400.000,00 

1 -
97.000.000,00 

1 -
142.400.000,0

0 

1 -
156.500.000,0

0 
Korridorpension 
KV-Beiträge 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 5.600.000,00 1 18.700.000,00 1 19.300.000,00 1 10.800.000,00 

Korridorpension 
KV-Beiträge 
Hebesätze UG22 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 -3.600.000,00 1 -
10.800.000,00 

1 -
22.200.000,00 

1 -
32.500.000,00 

Korridorpension 
ALV-Beiträge 

Bund 
  

1 7.900.000,00 1 25.100.000,00 1 36.800.000,00 1 40.500.000,00 

Korridorpension 
Pensionsbeiträge 
UG23 

Bund 
  

1 3.400.000,00 1 7.500.000,00 1 12.300.000,00 1 12.300.000,00 

Korridorpension 
KV-Beiträge UG23 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 300.000,00 1 400.000,00 1 600.000,00 1 500.000,00 

Einfrieren 
Geringfügigkeitsgre
nze UV-Beiträge 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 -1.500.000,00 1 -1.600.000,00 1 -1.600.000,00 1 -1.700.000,00 

 
 
Die erstmalige Pensionsanpassung ab dem Jahr 2026 in Höhe von 50% der sich aus der Anwendung des Anpassungsfaktors ergebenden Pensionserhöhung führt zu 
Einsparungen beim Pensionsaufwand, die in gleicher Höhe den Bund - UG 22 (Ausfallhaftung) entlasten. 
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Das Service-Entgelt für das Jahr 2026 wird außertourlich von 14,65 Euro auf 25 Euro angehoben, was ab 2025 zu Mehreinnahmen der Krankenversicherung führt, da die 
Maßnahme dauerhaft niveauerhöhend ist. Die Schätzung basiert auf den in den Gebarungsvorschaurechnungen zum 15.2.2025 angesetzten Erträgen. Die Höhe des Service-
Entgelts für die Jahre 2027 bis 2030, welches in den Jahren 2026 bis 2029 eingehoben wird, ergibt sich aus dem Ausgangswert von EUR 25,00 für das Jahr 2026 multipliziert 
mit der jeweiligen Aufwertungszahlen. Die geschätzten Aufwertungszahlen betragen 1,073 (2026), 1,039 (2027), 1,031 (2028) und 1,025 (2029) und basieren auf der WIFO-
Mittelfristprognose vom März 2025. 
Die Einführung des Service-Entgelts für Bezieher/innen von Pensionen nach dem ASVG führt ab 2026 zu Mehreinnahmen der Krankenversicherung. Ausgenommen sind 
Ausgleichszulagenbezieher/innen. Pensionist/innen, die aufgrund einer gleichzeitigen unselbstständigen Erwerbstätigkeit bereits jetzt ein Service-Entgelt bezahlen, wurden 
abgezogen. Die Höhe des Service-Entgelts für die Jahr 2027 bis 2030, welches in den Jahren 2026 bis 2029 eingehoben wird, ergibt sich aus dem Ausgangswert von 25,00 
Euro für das Jahr 2026 multipliziert mit der jeweiligen Aufwertungszahlen (siehe oben). 
Kranken-, Wiedereingliederungs- und Rehabilitationsgeld werden mit 1.1.2026 und 1.1.2027 nicht valorisiert, was zu Minderaufwendungen der Krankenversicherung führt. 
Hinsichtlich des Rehabilitationsgeldes verringern sich die Ersätze durch die Pensionsversicherung, was gleichzeitig den Bund (UG 22 - Ausfallhaftung) entlastet. 
Durch die schrittweise Anpassung der Anspruchsvoraussetzungen für die Korridorpension kommt es zu späteren Pensionsantritten und längerer Erwerbstätigkeit. 
Einerseits kommt es zu Einsparungen beim Pensionsaufwand, aber auch weniger Beitragseinnahmen in der Krankenversicherung der Pensionist:innen und geringeren 
Überweisungen von der Pensions- an die Krankenversicherung i.Z.m. den Hebesätzen. Durch die Einsparungen beim Pensionsaufwand und die verringerten Überweisungen 
der Pensionsversicherung i.Z.m. der Krankenversicherung der Pensionist:innen (Hebesätze) verringert sich die Ausfallhaftung des Bundes (UG 22). 
Wegen der längeren Erwerbstätigkeit steigen die Beitragseinnahmen in der Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung. Die höheren Beitragseinnahmen in der 
Pensionsversicherung senken die Ausfallhaftung des Bundes (UG 22). 
Durch den späteren Pensionsantritt erhöhen sich die Pensionen, was zu Mehraufwendungen der Pensionsversicherung, aber auch zu Mehreinnahmen in der 
Krankenversicherung der Pensionist:innen durch Beitragseinbehalt führt. Die Überweisungen der Pensionsversicherung an die Krankenversicherung durch die Hebesätze 
steigen ebenfalls. Die Mehraufwendungen für Pensionen und die höheren Überweisungen der Pensionsversicherung an die Krankenversicherung (Hebesätze) erhöhen die 
Ausfallhaftung des Bundes (UG 22 Ausfallhaftung). 
Durch die Verschiebung des Zeitpunkts des Pensionsantritts zur Korridorpension der Beamt/innen kommt es zu zusätzlichen Pensionsbeiträgen, die den Bund (UG 23 - 
Pensionen - Beamtinnen und Beamte) in gleicher Höhe entlasten. Auch für diese Personengruppe sind höhere Krankenversicherungsbeiträge zu erwarten, die die 
Krankenversicherung entlasten. 
Mit der Sistierung der Anhebung in den Jahren 2025 und 2026 bleibt der Nachtschwerarbeits-Beitragssatz von 3,8% unverändert. Dadurch entstehen Mindereinnahmen für 
den Bund (UG 22 - Nachtschwerarbeit). 
Durch das Einfrieren der Geringfügigkeitsgrenze ist davon auszugehen, dass es zu Verhaltensänderungen kommen wird. Da meist von Dienstgeber/innen und/oder 
Dienstnehmer:innen eine geringfügige Beschäftigung gewünscht ist, wird angenommen, dass durch die Nichtvalorisierung der Geringfügigkeitsgrenze das Entgelt und die 
Arbeitszeit entsprechend angepasst werden. Für die Unfallversicherung führt dies zu Mindererträgen. 
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Ziel 1: Konkretisierung der Biosicherheitsanforderungen für Unternehmer:innen  
Ziel 2: Berichtigung der Entschädigungsregelungen von im Seuchenfall zu vernichtender Eier 
Ziel 3: Festlegung der örtlichen Zuständigkeit der Verwaltungsstrafbehörde  

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Konkretisierung allgemeiner Biosicherheitsmaßnehmen für Unternehmer  
Maßnahme 2: Festlegung von Entschädigungsregelungen von im Seuchenfall zu vernichtender Eier 
Maßnahme 3: Festlegung der örtlichen Zuständigkeit der Verwaltungsstrafbehörde  

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Vereinfachte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
ad Maßnahme 1: da das AHL die nunmehr im TGG gelisteten Biosicherheitsmaßnahmen ohnehin verpflichtend 
vorschreibt, entstehen den Unternehmer:innen durch die Konkretisierung keine zusätzlichen Kosten 

ad Maßnahme 2: Konsum sowie Bruteier von Seuchenbetrieben stellen eine Infektionsquelle zur 
Seuchenausbreitung, ggf. auch ein Gefahr für dei menschliche Gesundheit dar, weshalb auch bisher außer Frage 
gestanden ist, dass diese unmittelbar zu vernichten sind. Es ändert sich lediglich dei Rechtsgrundlage, weshalb 
den Bund hier keine zusätzlichen kosten im Vergleich zur bestehenden Rechtslage entstehen.  

ad Maßnahme 3: Es handelt sich um eine Klarstellung der behördlichen Zuständigkeit, daher entstehen keine 
zusätzlichen Kosten   

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Das Vorhaben enthält die erforderlichen flankierenden Regelungen zu Verordnungen der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Tiergesundheitsgesetz 2024 im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 2025 

Zu Art. 41: Änderung des Tiergesundheitsgesetzes 2024 

Vorblatt 

Ziele 
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Einbringende Stelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Titel des Vorhabens: Tiergesundheitsgesetz 2024 im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 2025 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

9. April 2025 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

 
Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Vorsorgender Schutz der Gesundheit der Verbraucher:innen insbesondere durch sichere 
Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel sowie durch ausreichende klare 
Informationen zur Lebensmittelqualität und Ernährung. Sicherstellung der Tiergesundheit und des 
Tierschutzes, um den Erwartungen der Verbraucher:innen gerecht zu werden und den Tier- und 
Warenverkehr zu gewährleisten. (Untergliederung 24 Gesundheit - Bundesvoranschlag 2024) 

 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Geringfügige Anpassungen des TGG sind im Hinblick auf folgende Problemstellungen akut zu adressieren:   
- gem. AHL geltende Biosicherheitsanforderungen für Unternehmer:innen sind im Hinblick auf den Vollzug zu 
unbestimmt 
- Es besteht Unklarheit hinsichtlich der Entschädigungsregelungen betreffend im Seuchenfall zu vernichtender 
Eier 
- Es bestehen Unklarheiten hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit der Verwaltungsstrafbehörde bei Verstößen 
betreffend Melde- und Auskunftspflichten 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Konkretisierung der Biosicherheitsanforderungen für Unternehmer:innen   
 
Beschreibung des Ziels: 
Im Animal Health Law der EU sind grundsätzliche Biosicherheitsmaßnehmen für Unternehmer vorgeschrieben, 
die einer Konkretisierung im nationalen Recht bedürfen, um ein Mindestmaß an Biosicherheit gewährleisten zu 
können.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Konkretisierung allgemeiner Biosicherheitsmaßnehmen für Unternehmer  
 
 
 
Ziel 2: Berichtigung der Entschädigungsregelungen von im Seuchenfall zu vernichtender Eier  
 
Beschreibung des Ziels: 
Im Zuge von gem. EU Recht vorgeschriebenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen kann es erforderlich sein, Eier 
(Bruteier sowie Konsumeier) zu vernichten, da diese als kontaminiert anzusehen sind. Bis dato wurde die 
Entschädigung darauf gestützt, dass diese im Rahmen der Reinigung und Desinfektionsmaßnahmen auf 
Ausbruchsbetrieben zu vernichten und damit vom Bund zu entschädigen sind.  
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Durch die Klarstellung, dass die Vernichtung bereits nach Seuchenfeststellung erfolgen muss, wird eine 
bestehende Lücke geschlossen und die bestehende Praxis auf klare gesetzliche Grundlagen gestützt.    
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 2: Festlegung von Entschädigungsregelungen von im Seuchenfall zu vernichtender Eier 
 
 
 
Ziel 3: Festlegung der örtlichen Zuständigkeit der Verwaltungsstrafbehörde   
 
Beschreibung des Ziels: 
Der im Rahmen der Neufassung des TGG 2024 entstandene Fehlverweis des § 75 soll korrigiert werden, um 
nicht die örtliche Zuständigkeit des Magistrates der Stadt Wien für sämtliche Verstöße gegen Auskunfts-, 
Mitwirkungs- und Meldepflichten zu begründen. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 3: Festlegung der örtlichen Zuständigkeit der Verwaltungsstrafbehörde  
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Konkretisierung allgemeiner Biosicherheitsmaßnehmen für Unternehmer    
Beschreibung der Maßnahme: 
Das Animal Health Law der EU sieht grundsätzliche Biosicherheitsmaßnehmen für Unternehmer vor um ein 
Mindestmaß an Biosicherheit gewährleisten zu können.  
Die im TGG bestehenden Biosicherheitsvorgaben werden um einen Passus ergänzt, welcher konkretisiert, dass 
sich Betriebsanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände in einem Zustand befinden müssen, 
sodass routinemäßig ohnehin vorgeschriebene Reinigung- und Desinfektionsmaßnahmen durchführbar sind.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Konkretisierung der Biosicherheitsanforderungen für Unternehmer:innen  
 
Maßnahme 2: Festlegung von Entschädigungsregelungen von im Seuchenfall zu vernichtender Eier   
Beschreibung der Maßnahme: 
Durch die konkreten Nennung von Bruteier sowie Konsumeiern als im Seuchenfall zu vernichtende Gegenstände 
wird die bestehende Praxis auf eine klare gesetzliche Grundlage gestützt.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 2: Berichtigung der Entschädigungsregelungen von im Seuchenfall zu vernichtender Eier 
 
Maßnahme 3: Festlegung der örtlichen Zuständigkeit der Verwaltungsstrafbehörde    
Beschreibung der Maßnahme: 
Der in § 75 befindliche Fehlverweis wird durch einen Pauschalverweis ersetzt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 3: Festlegung der örtlichen Zuständigkeit der Verwaltungsstrafbehörde  
 
  

BBG 2025 WFA gesamt

69 der Beilagen XXVIII. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA172 von 408

www.parlament.gv.at



 

4 von 4 

Abschätzung der Auswirkungen 
 
Vereinfachte Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 
ad Maßnahme 1: da das AHL die nunmehr im TGG gelisteten Biosicherheitsmaßnahmen ohnehin verpflichtend 
vorschreibt, entstehen den Unternehmer:innen durch die Konkretisierung keine zusätzlichen Kosten 
 
ad Maßnahme 2: Konsum sowie Bruteier von Seuchenbetrieben stellen eine Infektionsquelle zur 
Seuchenausbreitung, ggf. auch ein Gefahr für dei menschliche Gesundheit dar, weshalb auch bisher außer Frage 
gestanden ist, dass diese unmittelbar zu vernichten sind. Es ändert sich lediglich dei Rechtsgrundlage, weshalb 
den Bund hier keine zusätzlichen kosten im Vergleich zur bestehenden Rechtslage entstehen.  
 
ad Maßnahme 3: Es handelt sich um eine Klarstellung der behördlichen Zuständigkeit, daher entstehen keine 
zusätzlichen Kosten   
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Ziel 1: Umsetzung des Regierungsprogramms 
Ziel 2: Abschwächung der Folgen des Konsultationsmechanismus 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Entfall des verpflichtenden Schulungszuschlags im SH-GG 
Maßnahme 2: Entfall der derzeit verpflichtenden Nichtanrechnung des Schulungszuschlags des AMS auf die 
Sozialhilfe 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Vereinfachte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
Mit dem geplanten Vorhaben werden signifikante, finanzielle Mehrbelastungen des Bundes verhindert, die durch 
die infolge des Konsultationsmechanismus ausgelöste Kostenersatzverpflichtung entstehen würden: 

1. Maßnahme: Entfall Schulungszuschlag in der Sozialhilfe
2025:   6,2 Mio. EUR
2026: 12,7 Mio. EUR

2. Maßnahme: Nichtanrechnung des Schulungszuschlags des AMS auf die Sozialhilfe
2025: 11,1 Mio. EUR
2026: 22,7 Mio. EUR

Weitere Mehrkosten für die Landesverwaltung (z.B. Administrativkosten, Kosten aufgrund der Valorisierung 
und des Anstiegs der Personenanzahl) sind bei diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt. 

Ohne Umsetzung der genannten Maßnahmen wäre daher unter Zugrundelegung der oben angeführten 
Kostenschätzungen für die Jahre 2025 und 2026 bis zum Ende der laufenden FAG-Periode mit finanziellen 
Mehrbelastungen in Höhe von rd. 140 Mio. EUR zu rechnen.  

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 15 Abs. 6, 2. Satz B-VG 

Zu Art. 42: Änderung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes 

Vorblatt 

Ziele 
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Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Änderung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Titel des Vorhabens: Änderung des Bundesgesetzes betreffend Grundsätze für die Sozialhilfe (Sozialhilfe-
Grundsatzgesetz – SH-GG)  

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

2. Mai 2025 

 

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Mittels Initiativantrag 3816/A vom 15. Dezember 2023 wurde im Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (SH-GG) ein 
Schulungszuschlag verankert (BGBl. I Nr. 109/2024), der dem Schulungszuschlag in § 20 Abs. 6 AlVG 
grundsätzlich nachgebildet wurde. Durch eine komplexe Aufteilung des Vollzugs zwischen dem AMS und den 
Ländern ist es zu Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung gekommen. Im aktuellen Regierungsprogramm ist im 
Kapitel "Gesundheit, Pflege, Soziales und Arbeit" auf Seite 95 eine Vereinfachung des Schulungszuschlages 
vorgesehen. Des Weiteren führt die seinerzeitige SH-GG Novelle bei den Ländern zu Mehrkosten, welche im 
Rahmen des Konsultationsmechanismus als Ersatzansprüche gegen den Bund innerhalb der vorgesehenen Frist 
angemeldet wurden (Art. 5 der 15a Vereinbarung über einen Konsultationsmechanismus). Dem ist auch ein 
Beschluss der Landessozialreferent:innen-Konferenz vom 14. Mai 2024 vorausgegangen. Neben der Einführung 
des Schulungszuschlags zählt zu den für die Länder kostenrelevanten Anordnungen auch die Bestimmung, 
wonach der Schulungszuschlag des AMS nicht als Einkommen auf die Sozialhilfe angerechnet werden darf. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Umsetzung des Regierungsprogramms  
 
Beschreibung des Ziels: 
Im Regierungsprogramm ist die Vereinfachung des Schulungszuschlages vorgesehen. Um diesem Vorhaben 
gerecht zu werden, soll der verpflichtende Schulungszuschlag im SH-GG wieder rückgebaut werden, was zu 
einer operativen Vereinfachung an der Schnittstelle AMS/Länder führen wird.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Entfall des verpflichtenden Schulungszuschlags im SH-GG 
 
 
 
Ziel 2: Abschwächung der Folgen des Konsultationsmechanismus   
 
Beschreibung des Ziels: 
Mit dem gegenständlichen Entwurf sollen beide - budgetwirksamen - Anordnungen für die Länder aus der 
Novelle BGBl. I Nr. 109/2024 zurückgenommen werden.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 2: Entfall der derzeit verpflichtenden Nichtanrechnung des Schulungszuschlags des AMS auf 
die Sozialhilfe 
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Maßnahmen  
Maßnahme 1: Entfall des verpflichtenden Schulungszuschlags im SH-GG   
Beschreibung der Maßnahme: 
Um der organisatorischen Komplexität des Schulungszuschlages an der Schnittstelle AMS/Länder zu begegnen, 
soll der verpflichtende Schulungszuschlag in § 5 Abs. 2a wieder entfallen.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Umsetzung des Regierungsprogramms 
 
Maßnahme 2: Entfall der derzeit verpflichtenden Nichtanrechnung des Schulungszuschlags des AMS auf 
die Sozialhilfe   
Beschreibung der Maßnahme: 
Durch die Streichung der Bestimmung des § 7 Abs. 3a soll fortan die verpflichtende Nichtanrechnung des 
Schulungszuschlags des AMS auf die Sozialhilfe entfallen. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 2: Abschwächung der Folgen des Konsultationsmechanismus  
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Abschätzung der Auswirkungen 
 
Vereinfachte Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 
Mit dem geplanten Vorhaben werden signifikante, finanzielle Mehrbelastungen des Bundes verhindert, die durch 
die infolge des Konsultationsmechanismus ausgelöste Kostenersatzverpflichtung entstehen würden: 
 
1. Maßnahme: Entfall Schulungszuschlag in der Sozialhilfe  
2025:   6,2 Mio. EUR 
2026: 12,7 Mio. EUR 
 
2. Maßnahme: Nichtanrechnung des Schulungszuschlags des AMS auf die Sozialhilfe 
2025: 11,1 Mio. EUR 
2026: 22,7 Mio. EUR 
 
Weitere Mehrkosten für die Landesverwaltung (z.B. Administrativkosten, Kosten aufgrund der Valorisierung 
und des Anstiegs der Personenanzahl) sind bei diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt. 
 
Ohne Umsetzung der genannten Maßnahmen wäre daher unter Zugrundelegung der oben angeführten 
Kostenschätzungen für die Jahre 2025 und 2026 bis zum Ende der laufenden FAG-Periode mit finanziellen 
Mehrbelastungen in Höhe von rd. 140 Mio. EUR zu rechnen.  
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Ziel 1: Armutsbekämpfung und Soziale Innovation 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Errichtung eines Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialen Innovation 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Vereinfachte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
Für den Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialen Innovation sollen keine über den Verwaltungsaufwand 
hinausgehenden Bundesmittel zum Einsatz kommen. 

Die Verwaltung des Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialen Innovation erfolgt im Rahmen der 
Ressorttätigkeiten durch die zuständigen Fachabteilungen. 

Personalaufwand – BMSGPK: 
Eine Abteilungsleitung und ein:e Mitarbeiter:in, die aus dem Personalstand des Ressorts abgedeckt werden, sind 
mit den Tätigkeiten für den Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialen Innovation beschäftigt.  

Jährlicher Personalaufwand gesamt: 
2025: 39.124,61 
2026: 39.907,09 
2027: 40.705,24 
2028: 41.519,34 
2029: 42.349,73 

Aus dem Vorhaben ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für Länder, Gemeinden und 
Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Zu Art. 43: Änderung des Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetzes 

Vorblatt 

Ziele 
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Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Änderung des Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetzes 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Titel des Vorhabens: Änderung des Bundesgesetzes über einen Ausgleich inflationsbedingt hoher 
Lebenshaltungs- und Wohnkosten (Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-
Gesetz – LWA-G) 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

16. April 2025 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

 
Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Erhöhung der ökonomischen und gesellschaftlichen Beteiligung von armutsgefährdeten 
und von Ausgrenzung bedrohten Personen, die nur begrenzt am ökonomischen und gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen können. (Untergliederung 21 Soziales und Konsumentenschutz - Bundesvoranschlag 
2024) 

 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Um zur Erreichung des im Regierungsprogramms 2025 – 2029 festgelegten Ziels beizutragen, soziale 
Innovationen zu stärken, sollen soziale Maßnahmen und innovative Instrumente zur Bewältigung von 
gesellschaftlichen Herausforderungen – insbesondere im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Armut 
erprobt werden.  
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Armutsbekämpfung und Soziale Innovation  
 
Beschreibung des Ziels: 
Das Regierungsprogramm der Bundesregierung für die XXVIII. Gesetzgebungsperiode sieht im Kapitel 
„Gesundheit, Pflege, Soziales und Arbeit“ in dessen Punkt „Soziales“ unter anderem die Stärkung sozialer 
Innovationen vor. Dieses Ziel soll durch eine Weiterentwicklung der bestehenden Rahmenbedingungen für 
soziale und gesellschaftliche Innovationen und die Prüfung der Etablierung neuer Förderstrukturen (z. B. Social 
Impact Bonds) erreicht werden. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Errichtung eines Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialen Innovation 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
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Maßnahme 1: Errichtung eines Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialen Innovation   
Beschreibung der Maßnahme: 
Als Beitrag zur Erreichung des im Regierungsprogramm 2025 – 2029 festgelegten Ziels, soziale Innovationen zu 
stärken und um die Lebensbedingungen von armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Menschen sowie vulnerablen 
Personengruppen zu verbessern, soll im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz ein öffentlich-rechtlicher und gemeinnütziger Fonds ("Fonds zur Armutsbekämpfung und 
Sozialen Innovation") eingerichtet werden. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Armutsbekämpfung und Soziale Innovation 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 
Vereinfachte Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 
Für den Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialen Innovation sollen keine über den Verwaltungsaufwand 
hinausgehenden Bundesmittel zum Einsatz kommen. 
 
Die Verwaltung des Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialen Innovation erfolgt im Rahmen der 
Ressorttätigkeiten durch die zuständigen Fachabteilungen. 
 
Personalaufwand – BMSGPK: 
Eine Abteilungsleitung und ein:e Mitarbeiter:in, die aus dem Personalstand des Ressorts abgedeckt werden, sind 
mit den Tätigkeiten für den Fonds zur Armutsbekämpfung und Sozialen Innovation beschäftigt.  
 
Jährlicher Personalaufwand gesamt:  
2025: 39.124,61 
2026: 39.907,09 
2027: 40.705,24 
2028: 41.519,34 
2029: 42.349,73  
 
Aus dem Vorhaben ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für Länder, Gemeinden und 
Sozialversicherungsträger. 
 
  
 
 
 
 
Dokumentinformationen 
 
Vorlagenversion: V2.024 
Schema: BMF-S-WFA-v.1.11 
Deploy: 2.11.2.RELEASE 
Datum und Uhrzeit: 16.04.2025 09:53:04 
WFA Version: 0.0 
OID: 4101 
A0|B0|D0
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Sicherstellung des Betriebes der AGES und der Wahrnehmung aller ihr übertragenen rechtlichen 
Aufgaben 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Erlassung einer gesetzlichen Regelung, welche die erhöhte Basiszuwendung der AGES 
dauerhaft beibehält. 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund 0 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt 0 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Zu Art. 44: Änderung des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes
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Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Änderung des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz 

 

Einbringende Stelle: BMSGPK 

Titel des Vorhabens: Änderung des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2026 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

1. April 2025 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

 
Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Vorsorgender Schutz der Gesundheit der Verbraucher:innen insbesondere durch 
sichere Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel sowie durch ausreichende 
klare Informationen zur Lebensmittelqualität und Ernährung. Sicherstellung der Tiergesundheit 
und des Tierschutzes, um den Erwartungen der Verbraucher:innen gerecht zu werden und den 
Tier- und Warenverkehr zu gewährleisten. (Untergliederung 24 Gesundheit - Bundesvoranschlag 
2024) 

 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) kommen 
zahlreiche gesetzliche Aufgaben in den verschiedenen Bereichen der Gesundheit und 
Ernährungssicherheit, wie der Ernährungssicherung, dem Strahlenschutz, der Tiergesundheit, der 
öffentlichen Gesundheit, der Lebensmittelsicherheit und der Medizinmarktaufsicht zu (siehe insbesondere 
§ 8 Abs. 2 Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz - GESG). Weiters hat sie das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit, das Bundesamt für Verbrauchergesundheit, das Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen, das Büro für Tabakkoordination und das Büro für veterinärbehördliche 
Zertifizierungen mit ausreichend Mitteln zu versehen, insbesondere mit Personalressourcen. Mit ihren 
Tätigkeiten in der Gesundheit und Ernährungssicherheit betrifft die AGES alle in Österreich lebenden 
Personen. Zur Aufgabenwahrnehmung sind derzeit rund 1.650 Personen bei der AGES angestellt, deren 
Gehälter und Ausstattung den Großteil der Kosten des Unternehmens ausmachen. 
 
Die AGES finanziert sich unter anderem durch einen gesetzlich festgelegten vom Bund zu leistenden 
Pauschalbetrag (Basiszuwendung). Dieser wurde für das Jahr 2025 um 24,2 Mio. € angehoben, um 
zusätzliche Aufgaben und dadurch entstandene Kosten der AGES für dieses Jahr zu finanzieren. 
Zusätzliche Aufgaben haben sich etwa aufgrund von EU-rechtlichen Verpflichtungen im Bereich der 
Medizinmarktaufsicht ergeben. Weiters hat die COVID-19-Pandemie gezeigt, dass eine Stärkung der 
Krisenresilienz vor allem des Bereiches Öffentliche Gesundheit, aber auch anderer Bereiche, unerlässlich 
ist, um für allfällige künftige Krisen entsprechend gerüstet zu sein.  
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Da es sich um eine einmalige Erhöhung handelte, die AGES die im Jahr 2025 übertragenen Aufgaben 
aber weiterhin ausübt, führt ein Rückfall auf die ursprüngliche Basiszuwendung zu einer entsprechenden 
Unterfinanzierung. Für die Basiszuwendung ist im Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz 
(GESG) weiters keine Valorisierung vorgesehen, was insbesondere aufgrund der hohen Inflationsrate der 
letzten Jahre zu finanziellen Schwierigkeiten führt. 
 
 
Nullszenario und allfällige Alternativen 
Wird der Finanzierungsbedarf der AGES nicht gedeckt, droht ein Reorganisationsverfahren bzw. in 
weiterer Folge die Insolvenz. 
 
 

Interne Evaluierung 
 
Zeitpunkt der internen Evaluierung: 2028 
Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat mit der 
AGES einen regelmäßigen Austausch ua. zur finanziellen Lage des Unternehmens. Im Rahmen dessen 
wird erhoben, ob die finanziellen Mittel ausreichend sind und damit die gesetzte Maßnahme geeignet war. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Sicherstellung des Betriebes der AGES und der Wahrnehmung aller ihr übertragenen 
rechtlichen Aufgaben  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die AGES hat zahlreiche gesetzliche Aufgaben (siehe insbesondere § 8 Abs. 2 GESG). Diese sollen auch 
zukünftig vollumfänglich wahrgenommen werden. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Erlassung einer gesetzlichen Regelung, welche die erhöhte Basiszuwendung der AGES 
dauerhaft beibehält. 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben 
Ausgangszustand: 2025-03-18 
Die AGES kann mit den derzeit zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mitteln ihre gesetzlichen 
Aufgaben ab dem Jahr 2026 voraussichtlich nicht 
mehr in vollem Umfang wahrnehmen. 

Zielzustand: 2028-12-31 
Die AGES in den Jahren 2026 bis 2028 alle ihre 
gesetzlichen Aufgaben vollumfänglich 
wahrgenommen. 

  
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Erlassung einer gesetzlichen Regelung, welche die erhöhte Basiszuwendung der 
AGES dauerhaft beibehält.   
Beschreibung der Maßnahme: 
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Die durch eine Novelle des § 12 Abs. 1 GESG für das Jahr 2025 um 24,2 Mio. € angehobenen 
Basiszuwendung soll mittels einer weiteren Novelle dauerhaft beibehalten werden. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Sicherstellung des Betriebes der AGES und der Wahrnehmung aller ihr übertragenen rechtlichen 
Aufgaben 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Inkrafttreten einer gesetzlichen Regelung, welche die erhöhte 
Basiszuwendung der AGES dauerhaft beibehält. 
Ausgangszustand: 2025-03-05 
Derzeit besteht keine gesetzliche Regelung, 
welche zukünftig eine Basiszuwendung der AGES 
in der gleichen Höhe wie im Jahr 2025 vorsieht. 

Zielzustand: 2026-01-01 
Eine gesetzliche Regelung ist in Kraft, welche die 
für das Jahr 2025 erhöhte Basiszuwendung der 
AGES dauerhaft beibehält. 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen 96.800 0 24.200 24.200 24.200 24.200 
davon Bund 96.800 0 24.200 24.200 24.200 24.200 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis -96.800 0 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 
davon Bund -96.800 0 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen 96.800 0 24.200 24.200 24.200 24.200 
davon Bund 96.800 0 24.200 24.200 24.200 24.200 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung -96.800 0 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 
davon Bund -96.800 0 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
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Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Auswirkungen auf Wasser  

Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf Seen, Fließgewässer oder das Grundwasser. 
 
Erläuterung: 
Aufgaben der AGES mit Auswirkungen auf Wasser sind beispielsweise die Untersuchung von 
Trinkwasser zur Hinhaltung von Infektionsmöglichkeiten, Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen 
oder die Verarbeitung von Badegewässerdaten. Eine Unterfinanzierung der AGES hätte zur Folge, dass 
die AGES dem gesetzlichen Auftrag nach GESG nicht nachkommen kann. Dies würde in weiterer Folge 
negative Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Umwelt in den angeführten Bereichen haben. 
 
 
 
 
 
 

Konsumentenschutzpolitische Auswirkungen 
 
Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit der Verbraucherinnen/Verbraucher 
Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit der 
Verbraucherinnen/Verbraucher. 
 
Erläuterung: 
Aufgaben der AGES mit Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher:innen betreffen 
insbesondere die Bereiche Lebensmittelsicherheit, Kennzeichnung und Informationspflichten, 
Tiergesundheit, Durchführung von Risikobewertungen sowie Beratung und Information. Eine 
Unterfinanzierung der AGES hätte zur Folge, dass die AGES dem gesetzlichen Auftrag nach GESG nicht 
nachkommen kann. Dies würde in weiterer Folge negative Auswirkungen auf die Bevölkerung und die 
Umwelt in den angeführten Bereichen haben. 
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
Bedeckung Bund 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 
 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 0 24.200 24.200 24.200 24.200 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 0 0 0 0 0 
 
 
Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2025 2026 2027 2028 2029 

gem. BFG bzw. BFRG 240102 Beteilig. und 
Überweisungen (AGES und GÖG) 

 

  0 14.520 14.520 14.520 14.520 

gem. BFG bzw. BFRG 420402 Beteiligungen 
 

  0 9.680 9.680 9.680 9.680 

 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Die Bedeckung erfolgt wie für die Basiszuwendung der vorangegangenen Jahre aus Mitteln der UG 24 und UG 42. Diese ist gemäß § 12 Abs. 3 GESG zu 40 vH Teilen vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft und zu 60 vH Teilen vom Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu tragen. 
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Transferaufwand 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 
 

24.200 24.200 24.200 24.200 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 
 

24.200 24.200 24.200 24.200 
      
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Basiszuwendung 
AGES 

Bund 
  

1 24.200.000,00 1 24.200.000,00 1 24.200.000,00 1 24.200.000,00 

 
Es ist ab 2026 eine um 24,2 Mio. € erhöhte Basiszuwendung an die AGES zu leisten. 
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Angaben zur Wesentlichkeit 

 
Nach Einschätzung der einbringenden Stelle sind folgende Wirkungsdimensionen vom gegenständlichen Vorhaben nicht wesentlich betroffen im Sinne der Anlage 1 der WFA-
Grundsatz-verordnung. 

Wirkungs-
dimension 

Subdimension der 
Wirkungsdimension 

Wesentlichkeitskriterium 

 
Umwelt Wasser - Auswirkungen auf den ökologischen oder chemischen Zustand von Seen und Fließgewässern oder 

- Auswirkungen auf Menge und Qualität des Grundwassers 
  

Konsumenten- 
schutzpolitik 

Gesundheit und Sicherheit in 
Zusammenhang mit 
Produkten oder 
Dienstleistungen 

Zahl der Krankheitsfälle oder Unfälle mit einer zu erwartenden Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Erhöhung vollversicherter Beschäftigungsverhältnisse 
Ziel 2: Beitrag Konsolidierung Bundeshaushalt und Krankenversicherung 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Aufhebung der Möglichkeit des geringfügigen Zuverdiensts zum Arbeitslosengeld mit 
Ausnahmen  
Maßnahme 2: Vollständige Abgeltung Krankengeld für Arbeitslose 
Maßnahme 3: Abgeltung Wochengeld für Arbeitslose 
Maßnahme 4: Entfall Valorisierung Umschulungsgeld 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund 0 -22.951 -35.657 -33.700 -30.500
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 133.000 145.700 143.700 140.500 

Nettofinanzierung Gesamt 0 110.049 110.043 110.000 110.000 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Zu Art. 45: Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977
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Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Zu Art. X1 (Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977) 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Finanzen 

Titel des Vorhabens: Zu Art. X1 (Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977) 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2026 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

6. Mai 2025 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

 
Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Erhöhung der Erwerbsbeteiligung, Senkung der Arbeitslosigkeit und Reduktion 
der Langzeitbeschäftigungslosigkeit (Untergliederung 20 Arbeit - Bundesvoranschlag 2024) 

 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass eine geringfügige Beschäftigung neben dem Bezug von 
Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe der Wiederaufnahme einer vollversicherten Erwerbstätigkeit in 
vielen Fällen hinderlich ist. Deshalb sieht das Regierungsübereinkommen 2025 (Seite 95f) vor, dass der 
Zuverdienst bei Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversicherung eingeschränkt wird, und nur mehr in 
spezifischen Fallkonstellationen weiterhin möglich ist. Im Jahresdurchschnitt 2024 waren 28.120 
Bezieher:innen von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe gleichzeitig geringfügig beschäftigt. 
Die vollständige Finanzierung des Krankengelds für vorgemerkte Arbeitssuchende aus Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung sowie der Abgeltung der ausbezahlten Wochengeldleistungen für 
Arbeitssuchende an die Träger der Krankenversicherung dient der Verbesserung der Kostenwahrheit und 
der Finanzierung der Krankenversicherungsträger. 
 
 
Nullszenario und allfällige Alternativen 
Keine Einschränkung des geringfügigen Zuverdiensts bei Leistungsbezügen aus der 
Arbeitslosenversicherung. 
 
Weiterführende Hinweise/Vorhandene Studien/Folgenabschätzungen 
 
Titel Jahr Weblink 

WIFO, Anreizwirkungen ausgewählter Elemente im System der 
österreichischen Arbeitslosenversicherung 

2022 https://www.wifo.ac.at/p
ublication/69328/ 

BBG 2025 WFA gesamt

69 der Beilagen XXVIII. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA 193 von 408

www.parlament.gv.at



3 von 12

 
 
 

Interne Evaluierung 
 
Zeitpunkt der internen Evaluierung: 2028 
Datenanalysen mit Datenquelle AMS Data Warehouse und HIS Bund 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Erhöhung vollversicherter Beschäftigungsverhältnisse  
 
Beschreibung des Ziels: 
Einschränkung Zuverdienst in der Arbeitslosenversicherung unterstützt Zuwachs der vollversicherten 
Beschäftigungsverhältnisse 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Aufhebung der Möglichkeit des geringfügigen Zuverdiensts zum Arbeitslosengeld mit 
Ausnahmen  
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Unselbständige Beschäftigung 
Ausgangszustand 2024: 3.960.673 Anzahl Zielzustand 2026: 4.002.700 Anzahl 
Dachverband der Sozialversicherungsträger  
Jahresdurchschnittliche Zahl der vollversicherten unselbständigen Beschäftigungsverhältnisse 
 
Indikator 2 [Kennzahl]: Geringfügige Beschäftigung 
Ausgangszustand 2024: 359.005 Anzahl Zielzustand 2026: 357.000 Anzahl 
Dachverband der Sozialversicherungsträger  
Jahresdurchschnittliche Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse im weiteren Sinn (inklusive 
geringfügige freie Dienstverträge) 
 
 
Ziel 2: Beitrag Konsolidierung Bundeshaushalt und Krankenversicherung  
 
Beschreibung des Ziels: 
Wachstum der vollversicherten Beschäftigung erhöht Steuereinnahmen und Sozialversicherungsabgaben 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Aufhebung der Möglichkeit des geringfügigen Zuverdiensts zum Arbeitslosengeld mit 
Ausnahmen  
Maßnahme 2: Vollständige Abgeltung Krankengeld für Arbeitslose 
Maßnahme 3: Abgeltung Wochengeld für Arbeitslose 
Maßnahme 4: Entfall Valorisierung Umschulungsgeld 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Direkter Konsolidierungsbeitrag UG 20 für Krankenversicherung 
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Ausgangszustand 2024: 0,00 Mio. € Zielzustand 2027: 145,00 Mio. € 
Haushaltsverrechnung des Bundes, AMS DWH  
Abschätzung  zusätzlicher Krankengeldkosten aus Arbeitslosigkeit ab dem 57. Tag plus Aufwand für 
Wochengeld aus Arbeitslosigkeit für die UG 20 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Aufhebung der Möglichkeit des geringfügigen Zuverdiensts zum Arbeitslosengeld 
mit Ausnahmen    
Beschreibung der Maßnahme: 
Neuregelung § 12 AlVG dahingehend, dass ab 2026 geringfügiger Zuverdienst bei Bezügen von 
Arbeitslosenversicherungsleistungen nur mehr in vier Ausnahmekonstellationen möglich ist. Ausnahmen 
gibt es für Personen, die eine geringfügige Beschäftigung neben einer vollversicherten Erwerbstätigkeit 
ausübten, nach einer Bezugsdauer von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe von 365 Tagen , 
insbesondere für Ältere, Menschen mit Behinderungen sowie Langzeiterkrankte. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung vollversicherter Beschäftigungsverhältnisse 
Ziel 2: Beitrag Konsolidierung Bundeshaushalt und Krankenversicherung 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: AlV Leistungsbezug bei geringfügiger Beschäftigung 
Ausgangszustand 2024: 28.120 Anzahl Zielzustand 2026: 8.000 Anzahl 
AMS Data Warehouse 
Jahresdurchschnittlicher Bestand an Bezieher:innen von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe mit 
gleichzeitiger geringfügiger Beschäftigung 
 
Maßnahme 2: Vollständige Abgeltung Krankengeld für Arbeitslose   
Beschreibung der Maßnahme: 
Novellierung § 42 Abs. 2 AlVG dahingehend, dass ab 2026 ab dem 4. Tag der Erkrankung das 
Krankengeld den Trägern der Krankenversicherung aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung abgegolten 
wird. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 2: Beitrag Konsolidierung Bundeshaushalt und Krankenversicherung 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Zahlungen für Krankengeld aus der Arbeitslosenversicherung 
Ausgangszustand 2024: 276,57 Mio. € Zielzustand 2026: 410,00 Mio. € 
Haushaltsverrechnung des Bundes 
Ausgangspunkt 2024 ist empirischer HIS Wert Auszahlungen für Krankengeldaufwand nach AlVG 
(20.01.03.02). Für das Jahr 2026 wird auf Gundlage der empirischen Entwicklung der 
Krankenstandstage aus Arbeitslosigkeit 2023 und 2024 ab dem 4. Tag Arbeitslosigkeit eine Zielwert-
Abschätzung vorgenommen. 
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Maßnahme 3: Abgeltung Wochengeld für Arbeitslose   
Beschreibung der Maßnahme: 
Neuformulierung § 42 Abs. 5 AlVG dahingehend, dass die von der Krankenversicherung ausbezahlte 
Wochengeldleistung für Leistungsbezieherinnen nach dem AlVG ab 2027 von der Gebarung 
Arbeitsmarktpolitik zu tragen. Dies umfasst auch Wochengeld von Bezieherinnen einer Beihilfe zur 
Deckung des Lebensunterhaltes. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 2: Beitrag Konsolidierung Bundeshaushalt und Krankenversicherung 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Zahlungen Wochengeld für Arbeitslose aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik 
Ausgangszustand 2024: 0,00 Mio. € Zielzustand 2027: 15,70 Mio. € 
Haushaltsverrechnung des Bundes 

 
Maßnahme 4: Entfall Valorisierung Umschulungsgeld   
Beschreibung der Maßnahme: 
Novellierung § 39b Abs. 6 AlVG dahingehend, dass die Valorisierung des Umschulungsgeldes 2026 und 
2027 entfällt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 2: Beitrag Konsolidierung Bundeshaushalt und Krankenversicherung 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Dämpfung Zahlungen für Umschulungsgeld 
Ausgangszustand 2024: 0,00 Tsd. € Zielzustand 2026: 49,40 Tsd. € 
Haushaltsverrechnung des Bundes 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 562.900 0 133.000 145.700 143.700 140.500 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 562.900 0 133.000 145.700 143.700 140.500 
Aufwendungen 122.808 0 22.951 35.657 33.700 30.500 
davon Bund 122.808 0 22.951 35.657 33.700 30.500 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis 440.092 0 110.049 110.043 110.000 110.000 
davon Bund -122.808 0 -22.951 -35.657 -33.700 -30.500 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 562.900 0 133.000 145.700 143.700 140.500 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 562.900 0 133.000 145.700 143.700 140.500 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 562.900 0 133.000 145.700 143.700 140.500 
Auszahlungen 122.808 0 22.951 35.657 33.700 30.500 
davon Bund 122.808 0 22.951 35.657 33.700 30.500 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 440.092 0 110.049 110.043 110.000 110.000 
davon Bund -122.808 0 -22.951 -35.657 -33.700 -30.500 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 562.900 0 133.000 145.700 143.700 140.500 
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Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 
 
 
 
 
Verteilung des erwarteten Steueraufkommens sowie der direkten und indirekten Be- und 
Entlastung auf Frauen und Männer 
 
Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen aufgrund öffentlicher Einnahmen 
 
Erläuterung: 
Die Beschränkung des geringfügigen Zuverdienstes bei registrierter Arbeitslosigkeit wird auch 
zusätzliche vollversicherte Beschäftigungsverhältnisse induzieren, womit zusätzliche Steuer- und 
Abgabeneinnahmen einhergehen. 
Die Verteilung von Beziehenden von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe mit gleichzeitiger 
geringfügiger Beschäftigung zwischen Männern und Frauen ist annähernd ausgeglichen, Männer sind 
absolut etwas stärker vertreten. Kein Geschlecht ist entsprechend der Schwellenwerte unterrepräsentiert. 
 
 
 

Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen 
Das Vorhaben hat keine wesentlichen nachfrageseitigen Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. 

Erläuterung: 
Obgleich aus Modellrechnungen ableitbar ist, dass der Bestand an AlVG-Leistungsbezieher:innen durch 
die Einschränkung der Zuverdienstmöglichkeit während der Arbeitslosigkeit um rund 10.000 Personen im 
Jahresdurchschnitt sinken könnte, ist kein wesentlicher Nachfrageeffekt mit hoher Wahrscheinlich 
begründbar, da das erhöhte Arbeitsangebot teilweise andere Arbeitskräfte ersetzen wird. In der WIFO 
Mittelfristprognose vom März 2025 wird das gesamtwirtschaftliche Wachstum der unselbständigen 
Beschäftigung in den Jahren 2026 und 2027 mit +0,8% seinen mittelfristigen Höhepunkt bis 2029 
erreichen. Dieses Beschäftigungswachstum ist relevant, erreicht aber nicht den Umfang der letzten 
Wirtschaftsaufschwünge und ist auch vor dem Hintergrund zu bewerten, dass die schrittweise Anhebung 
des gesetzlichen Pensionsantrittsalters auf 65 Jahre für Frauen bis 2030 das Arbeitsangebot in diesem 
Zeitraum deutlich erhöht. 
 
 
 
Das Vorhaben hat keine wesentlichen angebotsseitigen Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. 

Erläuterung: 
Das Arbeitsangebot von Arbeitssuchenden wird durch die Einschränkung der Zuverdienstmöglichkeit 
während der Arbeitslosigkeit nach Modellrechnungen insgesamt erhöht. Nicht exakt beziffert ist die 
Gesamtauswirkung, inwieweit dieses zusätzliche Arbeitsangebot in zusätzliche Beschäftigung umgesetzt 
werden kann, wenn Verdrängungseffekte miteinbezogen werden. 
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
Bedeckung Bund 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 
 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 0 133.000 145.700 143.700 140.500 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 0 110.049 110.043 110.000 110000 
 
 
Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2025 2026 2027 2028 2029 

gem. BFG bzw. BFRG 200103 Leistungen/Beiträge 
BMAW 

 

  0 133.000 145.700 143.700 140.500 

 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Bedeckung ist in der Erstellung des BFG 2025 sowie 2026 sowie im BFRG berücksichtigt. 
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Transferaufwand 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 
 

22.951 35.657 33.700 30.500 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 
 

22.951 35.657 33.700 30.500 
      
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Entfall 
Valorisierung 
Umschulungsgeld 

Bund 
  

1 -49.400,00 1 -42.900,00 
    

Beschränkung 
Zuverdienst bei 
Arbeitslosigkeit 

Bund 
  

10.000 -11.000,00 10.000 -11.000,00 10.000 -11.000,00 10.000 -11.000,00 

Krankengeld aus 
Gebarung AMP 

Bund 
  

1 133.000.000,0
0 

1 130.000.000,0
0 

1 128.000.000,0
0 

1 125.000.000,0
0 

Wochengeld aus 
Gebarung AMP 

Bund 
    

1 15.700.000,00 1 15.700.000,00 1 15.500.000,00 

 
1. Beschränkung Zuverdienst bei Arbeitslosigkeit: Minderausgaben in der Arbeitslosenversicherung ab 2026. Modellannahmen Reduktion der Leistungsbeziehenden bis zu 
10.000 Personen. Geschätzte Einsparung rund 110 Mio. Euro pro Jahr. 
2. Zusätzlicher Aufwand für Gebarung AMP für das Krankengeld ab 2026: Gebarung übernimmt zusätzlich auch die Abgeltung Krankengeld ab dem 57. Tag der Krankheit. 
Modellrechnung auf Basis Krankenstandstage aus Arbeitslosigkeit 2023 und 2024. 
3. Übernahme Abgeltung Wochengeld für Arbeitslose ab 2027: Gemäß § 168 ASVG 30% des an die Leistungsbeziehenden gemäß AlVG ausbezahlten Wochengeldes. 
Abschätzung auf Basis der Wochengeldtage aus Arbeitslosigkeit 2023. 
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4. Entfall Valorisierung Umschulungsgeld 2026 und 2027: Minderausgaben in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik. Schätzbasis sind die extrapolierten Zahlungen für 
Umschulungsgeld 2024 in Höhe von rund 1,79 Mio. Euro. Als entfallender Anpassungsfaktor wird für 2026 2,6% und für 2027 2,2% angenommen. 
 
 
 
 
 
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. €) 2025 2026 2027 2028 2029 
Bund 

     

Länder 
     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
 

133.000 145.700 143.700 140.500 
GESAMTSUMME 

 

133.000 145.700 143.700 140.500 
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag 
Vollständiger Ersatz 
Krankengeld aus 
Arbeitslosenversich
erung 

Sozialversich
erungsträger 

  

1 133.000.000,0
0 

1 130.000.000,0
0 

1 128.000.000,0
0 

1 125.000.000,0
0 

Teilweiser Ersatz 
Wochengeld aus 
Arbeitslosenversich
erung 

Sozialversich
erungsträger 

    

1 15.700.000,00 1 15.700.000,00 1 15.500.000,00 

 
 
1. Die Arbeitslosenversicherung (UG 20) übernimmt ab 2026 den Ersatz für das Krankengeld für Arbeitslose ab dem 4. Tag der Arbeitslosigkeit (davor für 4. bis 56. 
Krankenstandstag). 2. Die Arbeitslosenversicherung (UG 20) übernimmt ab 2027 den teilweisen Ersatz für das Wochengeld für Arbeitssuchende. 
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Angaben zur Wesentlichkeit 

 
Nach Einschätzung der einbringenden Stelle sind folgende Wirkungsdimensionen vom gegenständlichen Vorhaben nicht wesentlich betroffen im Sinne der Anlage 1 der WFA-
Grundsatz-verordnung. 

Wirkungs-
dimension 

Subdimension der 
Wirkungsdimension 

Wesentlichkeitskriterium 

 
Gleichstellung 
von Frauen und 
Männern 

Öffentliche Einnahmen - Direkte und indirekte Steuern (zB Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern) von natürlichen Personen: 
über 1 Mio. € pro Jahr 

- Direkte Steuern von Unternehmen/juristischen Personen (zB Körperschaftsteuer, Gebühren für Unternehmen): 
über 5 Mio. € pro Jahr und ein Geschlecht ist unterrepräsentiert: unter 30% bei den Beschäftigten bzw. 25% bei 
den Leitungspositionen oder unter 30% bei den Nutzerinnen/Nutzern/Begünstigten 

  
Gesamt- 
wirtschaft 

Nachfrage Nachfrageveränderung in Höhe von 40 Mio. € (budgetwirksam oder durch private Nachfrage) 
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Dokumentinformationen 
 
Vorlagenversion: V2.024 
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Deploy: 2.11.2.RELEASE 
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WFA Version: 1.5 
OID: 462 
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Zum 9. Abschnitt

Finanzen 
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Ziele 

Ziel 1: Anpassung des Punzierungsgesetzes 2000 an die BMG-Novelle 2025 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Regelung der Zuständigkeiten zum Erlass von Verordnungen 
Maßnahme 2: Regelung der behördlichen Zuständigkeit für die Punzierungskontrolle 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Zu Art. X1 (Änderung des Punzierungsgesetzes 2000) 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Finanzen 

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Punzierungsgesetzes 2000 geändert wird 
(Budgetbegleitgesetz 2025) 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

23. April 2025

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 

Zu Art. 46: Änderung des Punzierungsgesetzes 2000 

Vorblatt 
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Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Mit der Bundesministeriengesetz-Novelle 2025 wurden die Angelegenheiten der Punzierungskontrolle vom 
Bundesminister für Finanzen an den Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus übertragen. Diese 
Übertragung macht Änderungen im Punzierungsgesetz 2000 erforderlich. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Anpassung des Punzierungsgesetzes 2000 an die BMG-Novelle 2025  
 
Beschreibung des Ziels: 
Aufgrund des Übergangs der Punzierungskontrolle vom Bundesminister für Finanzen auf den Bundesminister 
für Wirtschaft, Energie und Tourismus gemäß Bundesministeriengesetz-Novelle 2025 sollen die Zuständigkeiten 
im Punzierungsgesetz 2000 entsprechend angepasst werden.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Regelung der Zuständigkeiten zum Erlass von Verordnungen 
Maßnahme 2: Regelung der behördlichen Zuständigkeit für die Punzierungskontrolle 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Regelung der Zuständigkeiten zum Erlass von Verordnungen   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Ermächtigung zum Erlass der Verordnungen zur näheren Bestimmung über die Prüfverfahren und 
Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie zur Festlegung von Kostenersätzen bzw. Gebühren soll aufgrund des 
Übergangs der Punzierungskontrolle künftig dem Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus (im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen) zukommen. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Anpassung des Punzierungsgesetzes 2000 an die BMG-Novelle 2025 
 
Maßnahme 2: Regelung der behördlichen Zuständigkeit für die Punzierungskontrolle   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die behördliche Zuständigkeit für die Punzierungskontrolle soll künftig beim Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen im Zuständigkeitsbereich des Bundesministers für Wirtschaft, Energie und Tourismus 
liegen. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Anpassung des Punzierungsgesetzes 2000 an die BMG-Novelle 2025 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Ausstattung der IAKW mit finanziellen Mitteln für die Planung und Ausführung von baulichen 
Maßnahmen zur Heranführung an den Stand der Technik 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Durchführung von Modernisierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen der 
Brandschutzeinrichtungen  

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund -500 -9.000 -9.000 -9.000 -8.500
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt -500 -9.000 -9.000 -9.000 -8.500

Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 

Maßnahme (in Tsd. €) 2025 2026 2027 2028 2029 
Detailplanung für 
Brandschutzmaßnahmen 

500 0 0 0 0 

Umsetzung der 
Brandschutzmaßnahmen im 
Zeitraum 2026-2029 

0 9.000 9.000 9.000 8.500 

Beschreibung der finanziellen Auswirkungen: 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Zu Art. 47: Änderung des IAKW-Finanzierungsgesetzes
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Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

 

Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Zu Art. X1 (Änderung des IAKW-Finanzierungsgesetzes) 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Finanzen 

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 27. April 1972 betreffend die 
Finanzierung des Internationalen Amtssitz- und Konferenzzentrums Wien (IAKW – 
Finanzierungsgesetz) geändert wird (Budgetbegleitgesetz 2025) 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

15. April 2025 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

 
Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Sicherung der Werterhaltung bzw. Wertsteigerung und der langfristigen 
Weiterentwicklung der Beteiligungen des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) unter 
besonderer Berücksichtigung der Gleichstellungsaspekte. (Untergliederung 45 Bundesvermögen 
- Bundesvoranschlag 2024) 

 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Die Gebäude und Anlagen des Internationalen Zentrum Wien (Vienna International Centre - VIC) 
entsprechen mehr als 45 Jahre nach der Übergabe an die dort ansässigen Vienna-based Organizations der 
Vereinten Nationen (VBOs) vielfach nicht mehr dem heutigen Standard. Auf Grundlage einer 
Risikoanalyse wurden als vordringlich notwendig diverse Modernisierungs- und 
Ertüchtigungsmaßnahmen der Brandschutzeinrichtungen im VIC identifiziert. 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 27. April 1972 betreffend die 
Finanzierung des Internationalen Amtssitz- und Konferenzzentrums Wien (IAKW-Finanzierungsgesetz) 
ist zwar ein Kostenersatz des Bundes unter anderem für Erhaltung und Finanzierung des VIC, sofern 
diese Kosten nicht durch eigene Einnahmen der Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien 
AG (IAKW AG) abgedeckt werden können, vorgesehen. Zur Finanzierungssicherheit für die IAKW AG 
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im Zusammenhang mit der mehrjährigen Umsetzung der Maßnahmen zur Modernisierung der 
Brandschutzeinrichtungen und der rechtsverbindlichen Beauftragung der Sanierungs- und 
Verbesserungsmaßnahmen ist eine gesetzliche Regelung erforderlich, zumal die IAKW AG ansonsten 
eine gesonderte, „externe“ Zwischenfinanzierung selbst aufzunehmen hätte. 
 
 
Nullszenario und allfällige Alternativen 
Wenn die Brandschutzmaßnahmen nicht an den aktuellen Stand der Technik herangeführt werden, besteht 
die Gefahr, dass es im Brandfall zu Personen- und Sachschäden kommt. Daraus könnten 
haftungsrechtliche Folgen für die Republik Österreich als Eigentümerin der Gebäude entstehen sowie 
internationaler Reputationsverlust. 
 
 

Interne Evaluierung 
 
Zeitpunkt der internen Evaluierung: 2030 
Laufende Abstimmung und Berichterstattung der IAKW im Rahmen von Besprechungen und Eigentümer 
Jour Fixes sowie Berichterstattung im Aufsichtsrat über den laufenden Fortgang der Maßnahmen. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Ausstattung der IAKW mit finanziellen Mitteln für die Planung und Ausführung von 
baulichen Maßnahmen zur Heranführung an den Stand der Technik  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die Gebäude und Anlagen des Internationalen Zentrum Wien (Vienna International Centre - VIC) 
entsprechen mehr als 45 Jahre nach der Übergabe an die dort ansässigen Vienna-based Organizations der 
Vereinten Nationen (VBOs) vielfach nicht mehr dem heutigen Standard. Auf Grundlage einer 
Risikoanalyse wurden als vordringlich notwendig diverse Modernisierungs- und 
Ertüchtigungsmaßnahmen der Brandschutzeinrichtungen im VIC identifiziert. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Durchführung von Modernisierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen der 
Brandschutzeinrichtungen  
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Detailplanung für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen 
Ausgangszustand: 2025-04-15 
Die Detailplanung für die Umsetzung sowie die 
Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen wurden 
noch nicht beauftragt. 

Zielzustand: 2029-12-31 
Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen auf 
Basis der beauftragten Detailplanung wurde 
durchgeführt. 

  
 
 
 
 

Maßnahmen  
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Maßnahme 1: Durchführung von Modernisierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen der 
Brandschutzeinrichtungen    
Beschreibung der Maßnahme: 
Neuherstellung von Nasssteigleitungen, Verbesserung der Fluchtwege und Notfallbeleuchtung, 
Verbesserung Rauchabzug in Fluchttreppenhäusern auf den aktuellen Stand der Technik, Nachrüstung der 
Feuerwehraufzüge auf den aktuellen Stand der Technik etc. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Ausstattung der IAKW mit finanziellen Mitteln für die Planung und Ausführung von baulichen 
Maßnahmen zur Heranführung an den Stand der Technik 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen 36.000 500 9.000 9.000 9.000 8.500 
davon Bund 36.000 500 9.000 9.000 9.000 8.500 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis -36.000 -500 -9.000 -9.000 -9.000 -8.500 
davon Bund -36.000 -500 -9.000 -9.000 -9.000 -8.500 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen 36.000 500 9.000 9.000 9.000 8.500 
davon Bund 36.000 500 9.000 9.000 9.000 8.500 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung -36.000 -500 -9.000 -9.000 -9.000 -8.500 
davon Bund -36.000 -500 -9.000 -9.000 -9.000 -8.500 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
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Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 
 

Maßnahme (in Tsd. €) 2025 2026 2027 2028 2029 
Detailplanung für 
Brandschutzmaßnahmen 

500 0 0 0 0 

Umsetzung der 
Brandschutzmaßnahmen im 
Zeitraum 2026-2029 

0 9.000 9.000 9.000 8.500 

 
Beschreibung der finanziellen Auswirkungen:  
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
Bedeckung Bund 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 
 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 500 9.000 9.000 9.000 8.500 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 0 0 0 0 0 
 
 
Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2025 2026 2027 2028 2029 

gem. BFG bzw. BFRG 450201 Kapitalbeteiligungen 
 

  500 9.000 9.000 9.000 8.500 

 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Im Hinblick auf die erfolgte Neuplanung (Konsolidierung) wird die Umsetzung dieses Vorhabens nach Maßgabe der Priorisierung mit den vorhandenen Budgetmitteln im 
Budgetvollzug des BFG in die Wege geleitet werden. 
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Transferaufwand 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 500 9.000 9.000 9.000 8.500 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 500 9.000 9.000 9.000 8.500 
      
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Kostenersatz 
Umsetzung 
Brandschutzmaßnah
men 

Bund 1 500.000,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00 1 9.000.000,00 1 8.500.000,00 

 
Kostenersatz für die bauliche Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2029 (werden verteilt auf den Umsetzungszeitraum 2026-2029) 
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Ziel 1: Anpassung der Zuständigkeit für die Einvernehmensherstellung für die Bestellung der Mitglieder der 
Geschäftsführung und des Aufsichtsrates 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Änderung der Zuständigkeit für Einvernehmensherstellung für Bestellung der Mitglieder der 
Geschäftsführung und des Aufsichtsrates 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Zu Art. X2 (Änderung des ABBAG-Gesetzes) 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Finanzen 

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Einrichtung und den Betrieb einer 
Abbaumanagementgesellschaft des Bundes (ABBAG-Gesetz) geändert wird 
(Budgetbegleitgesetz 2025) 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

15. April 2025

Zu Art. 48: Änderung des ABBAG-Gesetzes  

Vorblatt 

Ziele 
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Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Das Bundesgesetz über die Einrichtung und den Betrieb einer Abbaumanagementgesellschaft des Bundes 
(ABBAG-Gesetz) sieht derzeit vor, dass die Bestellung der Mitglieder der Geschäftsführung und des 
Aufsichtsrates der ABBAG-Abbaumanagementgesellschaft des Bundes (ABBAG) durch den Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Vizekanzler erfolgen. Durch die Änderung des Bundesministeriengesetzes 
2025 (BMG) mit BGBl. I Nr. 10/2025 wäre die Einvernehmensherstellung für die Bestellung der Mitglieder der 
Geschäftsführung und des Aufsichtsrates nunmehr auf den Bundeskanzler anzupassen. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Anpassung der Zuständigkeit für die Einvernehmensherstellung für die Bestellung der Mitglieder 
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die Zuständigkeit für die Einvernehmensherstellung mit dem Bundesminister für Finanzen für die Bestellung der 
Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der ABBAG-Abbaumanagementgesellschaft des Bundes 
wird - in Umsetzung der Novelle des Bundesministeriengesetzes 2025 (BMG), BGBl. I Nr. 10/2025 - vom 
Vizekanzler auf den Bundeskanzler geändert. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Änderung der Zuständigkeit für Einvernehmensherstellung für Bestellung der Mitglieder 
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Änderung der Zuständigkeit für Einvernehmensherstellung für Bestellung der Mitglieder 
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates   
Beschreibung der Maßnahme: 
Durch entsprechende Änderung im Bundesgesetz über die Einrichtung und den Betrieb einer 
Abbaumanagementgesellschaft des Bundes (ABBAG-Gesetz) geht die Zuständigkeit für die 
Einvernehmensherstellung mit dem Bundesminister für Finanzen für die Bestellung der Mitglieder der 
Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der ABBAG-Abbaumanagementgesellschaft des Bundes (ABBAG) - 
in Umsetzung der Novelle des Bundesministeriengesetzes 2025 (BMG), BGBl. I Nr. 10/2025 -  vom Vizekanzler 
auf den Bundeskanzler über. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Anpassung der Zuständigkeit für die Einvernehmensherstellung für die Bestellung der Mitglieder 
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates 
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Einbringende Stelle: Bundesministerium für Finanzen 

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Errichtung einer 
Buchhaltungsagentur des Bundes (Buchhaltungsagenturgesetz-BHAG-G) geändert wird 
(Budgetbegleitgesetz 2025) 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

15. April 2025

Zu Art. 49: Änderung des Buchhaltungsagenturgesetzes

- 

Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Anpassung des Nominierungsrechtes für ein Mitglied des Aufsichtsrates der Buchhaltungsagentur des 
Bundes 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Änderung des Nominierungsrechtes für ein Mitglied des Aufsichtsrates der Buchhaltungsagentur 
des Bundes 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Zu Art. X3 (Änderung des Buchhaltungsagenturgesetzes) 
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Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Das Bundesgesetz über die Errichtung einer Buchhaltungsagentur des Bundes (Buchhaltungsagenturgesetz-
BHAG-G) sieht derzeit vor, dass dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport ein 
Nominierungsrecht für ein Aufsichtsratsmitglied der Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG) zukommt. Durch 
die Änderung des Bundesministeriengesetzes 2025 (BMG) mit BGBl. I Nr. 10/2025 wäre das 
Nominierungsrecht für ein Mitglied des Aufsichtsrates nunmehr auf den unter anderem für den öffentlichen 
Dienst zuständigen Bundeskanzler anzupassen. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Anpassung des Nominierungsrechtes für ein Mitglied des Aufsichtsrates der Buchhaltungsagentur 
des Bundes  
 
Beschreibung des Ziels: 
Das Bundesgesetz über die Errichtung einer Buchhaltungsagentur des Bundes (Buchhaltungsagenturgesetz-
BHAG-G) soll dahingehend angepasst werden, dass das Nominierungsrecht für ein Mitglied des Aufsichtsrates 
der Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG) an die Novelle des Bundesministeriengesetzes 2025 (BMG), 
BGBl. I Nr. 10/2025, angepasst wird und es künftig nicht mehr dem Bundesminister für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport, sondern dem nunmehr unter anderem für den öffentlichen Dienst zuständigen 
Bundeskanzler zukommt. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Änderung des Nominierungsrechtes für ein Mitglied des Aufsichtsrates der 
Buchhaltungsagentur des Bundes 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Änderung des Nominierungsrechtes für ein Mitglied des Aufsichtsrates der 
Buchhaltungsagentur des Bundes   
Beschreibung der Maßnahme: 
Das Nominierungsrecht für die Bestellung eines Mitgliedes des Aufsichtsrates der Buchhaltungsagentur des 
Bundes (BHAG) wird - in Umsetzung der Novelle des Bundesministeriengesetzes 2025 (BMG), BGBl. I Nr. 
10/2025 - vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf den nunmehr unter anderem 
für den öffentlichen Dienst zuständigen Bundeskanzler geändert. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Anpassung des Nominierungsrechtes für ein Mitglied des Aufsichtsrates der Buchhaltungsagentur 
des Bundes 
 
  

BBG 2025 WFA gesamt

69 der Beilagen XXVIII. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA 221 von 408

www.parlament.gv.at



 

3 von 3 

 
  
 
 
 
 
Dokumentinformationen 
 
Vorlagenversion: V2.024 
Schema: BMF-S-WFA-v.1.11 
Deploy: 2.11.2.RELEASE 
Datum und Uhrzeit: 15.04.2025 14:26:13 
WFA Version: 1.1 
OID: 4085 
B2

BBG 2025 WFA gesamt

69 der Beilagen XXVIII. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA222 von 408

www.parlament.gv.at



1 von 4 

Zu Art. 50: Änderung des Bundesfinanzierungsgesetzes

- 

Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Schaffung einer Ausnahmeregelung der Anwendbarkeit des Unternehmensreorganisationsgesetzes auf die 
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Änderung des Bundesgesetzes über die Verwaltung und Koordination der Finanz und sonstigen 
Bundesschulden (Bundesfinanzierungsgesetz – BFinG) 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Vereinfachte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
Nachdem in der Vergangenheit vom Abschlussprüfer der Gesellschaft in Ausübung seiner gesetzlichen 
Redepflicht gemäß § 273 Abs. 3 des Unternehmensgesetzbuches (UGB) berichtet wurde, dass das Vorliegen 
eines Reorganisationsbedarfes im Sinne des Unternehmensreorganisationsgesetzes (URG) vermutet wird, wurde 
vom Vorstand der Gesellschaft jeweils ein Gutachten gemäß § 26 URG eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens 
eingeholt. Diese Gutachten kamen dabei jeweils zu dem Schluss, dass trotz Vorliegens der Kennzahlen nach § 
22 Abs. 1 Z 1 URG kein Reorganisationsbedarf bei der ÖBFA vorliegt, weil die Risikoerhöhung, die durch das 
Unter- bzw. Überschreiten der URG-Kennzahlen für gewöhnlich suggeriert wird, unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der Geschäftstätigkeit der ÖBFA und der gesetzlichen Rahmenbedingungen (§ 7 BFinG) nicht 
vorliegt und daher der Bestand des Unternehmens nicht gefährdet erscheint. Gemäß § 7 BFinG hat der Bund  
nämlich die Aufwendungen der ÖBFA unter Einrechnung allfällig geleisteter Vorschüsse in dem Ausmaß 
abzudecken, in dem diese die Erträge der ÖBFA übersteigen. Durch das Schaffen einer Ausnahmebestimmung 
des Anwendungsbereiches des URG auf die ÖBFA im BFinG wird sich die Gesellschaft die Kosten für das 
Einholen der Gutachten (Kosten Gutachten circa 3.800 € brutto pro Jahr zuzüglich internen Aufwand in der 
Gesellschaft von circa 3.500 €) gemäß § 26 URG künftig ersparen und wird sich das mittelbar auch auf den 
Kostenersatz des Bundes gemäß § 7 BFinG (Detailbudget 45.02.01.00) entsprechend auswirken. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
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Zu Art. X4 (Änderung des Bundesfinanzierungsgesetzes) 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Finanzen 

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Verwaltung und Koordination der 
Finanz und sonstigen Bundesschulden (Bundesfinanzierungsgesetz – BFinG) geändert 
wird (Budgetbegleitgesetz 2025) 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

15. April 2025 

 

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Der Bund hat gemäß § 7 BFinG die Aufwendungen der Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) 
unter Einrechnung allfällig geleisteter Vorschüsse in dem Ausmaß abzudecken, in dem diese die Erträge der 
ÖBFA übersteigen. Die Gesellschaft bilanziert daher jeweils ausgeglichen. In der Vergangenheit hat sich 
gezeigt, dass die im Unternehmensreorganisationsgesetzes (URG) angeführten Insolvenzindikatoren für die 
ÖBFA nicht geeignet sind, weil die Risikoerhöhung, die durch das Unter- bzw. Überschreiten der URG-
Kennzahlen für gewöhnlich suggeriert wird, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Geschäftstätigkeit 
der ÖBFA und der gesetzlichen Rahmenbedingungen (§ 7 BFinG) nicht vorliegt und daher der Bestand des 
Unternehmens – trotz Vorliegens der Kennzahlen nach § 22 Abs. 1 Z 1 URG – nicht gefährdet erscheint. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Schaffung einer Ausnahmeregelung der Anwendbarkeit des Unternehmensreorganisationsgesetzes 
auf die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA)  
 
Beschreibung des Ziels: 
In das Bundesgesetz über die Verwaltung und Koordination der Finanz und sonstigen Bundesschulden 
(Bundesfinanzierungsgesetz – BFinG) soll eine Ausnahmebestimmung aufgenommen werden, wonach die 
Bestimmungen des Unternehmensreorganisationsgesetzes (URG), BGBl. I Nr. 114/1997, in der jeweils 
geltenden Fassung, nicht auf die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) anwendbar sind. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Änderung des Bundesgesetzes über die Verwaltung und Koordination der Finanz und 
sonstigen Bundesschulden (Bundesfinanzierungsgesetz – BFinG) 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Änderung des Bundesgesetzes über die Verwaltung und Koordination der Finanz und 
sonstigen Bundesschulden (Bundesfinanzierungsgesetz – BFinG)   
Beschreibung der Maßnahme: 
Durch Änderung des Bundesfinanzierungsgesetzes (BFinG) sind die Bestimmungen des 
Unternehmensreorganisationsgesetzes (URG), BGBl. I Nr. 114/1997, in der jeweils geltenden Fassung, nicht auf 
die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) anwendbar. Damit wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass die im URG angeführten Insolvenzindikatoren für die ÖBFA nicht geeignet sind. Gemäß § 7 
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BFinG hat der Bund nämlich die Aufwendungen der ÖBFA unter Einrechnung allfällig geleisteter Vorschüsse in 
dem Ausmaß abzudecken, in dem diese die Erträge der ÖBFA übersteigen. Die Gesellschaft bilanziert daher 
jeweils ausgeglichen. Zudem haben mehrere Gutachten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften jeweils das 
Nichtvorliegen eines Reorganisationsbedarfes festgestellt. Diese kamen dabei jeweils zu dem Schluss, dass trotz 
Vorliegens der Kennzahlen nach § 22 Abs. 1 Z 1 URG kein Reorganisationsbedarf bei der ÖBFA vorliegt, weil 
die Risikoerhöhung, die durch das Unter- bzw. Überschreiten der URG-Kennzahlen für gewöhnlich suggeriert 
wird, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Geschäftstätigkeit der ÖBFA und der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen (§ 7 BFinG) nicht vorliegt und daher der Bestand des Unternehmens nicht gefährdet 
erscheint. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Schaffung einer Ausnahmeregelung der Anwendbarkeit des 
Unternehmensreorganisationsgesetzes auf die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 
Vereinfachte Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 
Nachdem in der Vergangenheit vom Abschlussprüfer der Gesellschaft in Ausübung seiner gesetzlichen 
Redepflicht gemäß § 273 Abs. 3 des Unternehmensgesetzbuches (UGB) berichtet wurde, dass das Vorliegen 
eines Reorganisationsbedarfes im Sinne des Unternehmensreorganisationsgesetzes (URG) vermutet wird, wurde 
vom Vorstand der Gesellschaft jeweils ein Gutachten gemäß § 26 URG eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens 
eingeholt. Diese Gutachten kamen dabei jeweils zu dem Schluss, dass trotz Vorliegens der Kennzahlen nach § 
22 Abs. 1 Z 1 URG kein Reorganisationsbedarf bei der ÖBFA vorliegt, weil die Risikoerhöhung, die durch das 
Unter- bzw. Überschreiten der URG-Kennzahlen für gewöhnlich suggeriert wird, unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der Geschäftstätigkeit der ÖBFA und der gesetzlichen Rahmenbedingungen (§ 7 BFinG) nicht 
vorliegt und daher der Bestand des Unternehmens nicht gefährdet erscheint. Gemäß § 7 BFinG hat der Bund  
nämlich die Aufwendungen der ÖBFA unter Einrechnung allfällig geleisteter Vorschüsse in dem Ausmaß 
abzudecken, in dem diese die Erträge der ÖBFA übersteigen. Durch das Schaffen einer Ausnahmebestimmung 
des Anwendungsbereiches des URG auf die ÖBFA im BFinG wird sich die Gesellschaft die Kosten für das 
Einholen der Gutachten (Kosten Gutachten circa 3.800 € brutto pro Jahr zuzüglich internen Aufwand in der 
Gesellschaft von circa 3.500 €) gemäß § 26 URG künftig ersparen und wird sich das mittelbar auch auf den 
Kostenersatz des Bundes gemäß § 7 BFinG (Detailbudget 45.02.01.00) entsprechend auswirken. 
 
  
 
 
 
 
Dokumentinformationen 
 
Vorlagenversion: V2.024 
Schema: BMF-S-WFA-v.1.11 
Deploy: 2.11.2.RELEASE 
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WFA Version: 0.1 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Verbesserung der Erfassung und Darstellung der klimapolitischen Effekte von öffentlichen 
Maßnahmen und Vorhaben 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Einführung eines Klimachecks 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund -424 -328 -333 -337 -343
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt -424 -328 -333 -337 -343

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine Mitwirkung des Bundesrates gemäß Art. 42 Abs. 5 B-VG 

Zu Art. 51: Änderung des Bundeshaushaltsgesetzes 2013
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Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Zu Art. X1 (Änderung des Bundeshaushaltsgesetzes 2013) 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Finanzen 

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaushaltsgesetz 2013 geändert wird 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

8. April 2025 

 

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Um den Wiederaufbau nach der COVID-Krise zu unterstützen und das europäische Wirtschafts- und 
Sozialmodell für das 21. Jahrhundert fit zu machen, wurde auf EU-Ebene mit der Verordnung (EU) 
2021/241 die Aufbau- und Resilienzfazilität (Recovery and Resilience Facility - RRF) geschaffen. Gemäß 
Artikel 18 Abs. 3 dieser Verordnung hatten Mitgliedstaaten, die Mittel aus der Fazilität erhalten wollen, 
nationale Aufbau- und Resilienzpläne (ARP) zu erstellen, die eine ambitionierte Investitions- und 
Reformagenda für jedes Land enthalten. Österreich hat im Zuge dieses Prozesses ein ambitioniertes 
Reformprogramm auf nationaler Ebene vorgelegt. Im Rahmen der Umsetzung konnte Österreich bisher 
1,2 Mrd. Euro an Auszahlungen der Europäischen Kommission lukrieren.  
Zur Auszahlung der weiteren Mittel ist die Umsetzung von gemeinsam mit der Kommission festgelegten 
Meilensteinen vorgesehen. Um die Meilensteine für die nächsten zwei Auszahlungstranchen i.H.v. 1,6 
Mrd. Euro zu erfüllen, soll nunmehr mit dem vorliegenden Entwurf der Meilenstein zur Schaffung einer 
gesetzlichen Grundlage für den Klimacheck (als RRF-Meilenstein 157) umgesetzt werden.  
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Verbesserung der Erfassung und Darstellung der klimapolitischen Effekte von öffentlichen 
Maßnahmen und Vorhaben  
 
Beschreibung des Ziels: 
Mit der Umsetzung des RRF-Meilensteins 157 „Klimacheck“ soll durch eine verbesserte Erfassung und 
Darstellung der klimapolitischen Effekte von öffentlichen Maßnahmen und Vorhaben im Sinne des BHG 
2013, ein wesentlicher Beitrag für eine kosteneffektive Einhaltung der völker- und unionsrechtlich 
verbindlichen Klimaziele der Republik Österreich erfolgen. Zwecks einer entsprechenden Verbesserung 
der Datenlage für politische Entscheidungsprozesse im Budgetzyklus sollen dabei, u.a. im Rahmen des 
WFA-Systems, Aspekte im Zusammenhang mit der Erhöhung der oder Reduktion von 
Treibhausgasemissionen, wie auch der Anpassung an die Folgen des Klimawandels systematischer, 
umfassender, klarer und verständlicher abgebildet werden.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Einführung eines Klimachecks 
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Maßnahmen  
Maßnahme 1: Einführung eines Klimachecks   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Umsetzung des Klimachecks erfolgt durch zwei Komponenten:  
Im Rahmen der bestehenden wirkungsorientierten Folgenabschätzung (WFA) wird eine neue 
Wirkungsdimension „Klima“ eingerichtet werden, die neben Aspekten des Klimaschutzes auch den 
Bereich „Anpassung an die negativen Effekte des Klimawandels“ abdecken wird. Entsprechende 
Anpassungen in der WFA-Grundsatz-Verordnung, BGBl. II Nr. 489/2012 und der WFA-Umwelt-
Verordnung, BGBl. II Nr. 493/2012 sind vorzunehmen und werden zeitgerecht umgesetzt. Weiters wird, 
zur unbürokratischen Anwendung der neuen Wirkungsdimension „Klima“, im Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft eine 
„Klimacheck-Servicestelle“ eingerichtet. Für eine fristgerechte Umsetzung der neuen Wirkungsdimension 
„Klima“ für wirkungsorientierte Folgenabschätzungen gemäß § 17 BHG 2013, die ab 1.1.2026 
eingebracht werden, sind im 2. Halbjahr 2025 die entsprechenden IT-Arbeiten durchzuführen. 
 
Als zweite Komponente des neuen Klimachecks wird in § 42 BHG 2013 eine verbindliche Beilage zu 
gebarungsrelevanten Angaben des Bundes im Kontext der unionsrechtlichen Vorgaben im Klimabereich 
(„Green Budgeting Beilage“) gesetzlich verankert (als signifikante Erweiterung der bisherigen Klima- 
und Umweltbeilage zum BVA). Die Beilage stellt vorhandene Daten, Analysen und sonstige 
budgetrelevante Informationen zu klima- und umweltrelevanten Maßnahmen im Förder-, Transfer- und 
Steuersystem des Bundes zur Verfügung. Außerdem werden bei vorhandener Datenlage budgetrelevante, 
klima- und umweltspezifisch wirkende Maßnahmen ordnungsrechtlicher Natur erfasst. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Verbesserung der Erfassung und Darstellung der klimapolitischen Effekte von öffentlichen 
Maßnahmen und Vorhaben 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen 1.765 424 328 333 337 343 
davon Bund 1.765 424 328 333 337 343 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis -1.765 -424 -328 -333 -337 -343 
davon Bund -1.765 -424 -328 -333 -337 -343 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen 1.765 424 328 333 337 343 
davon Bund 1.765 424 328 333 337 343 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung -1.765 -424 -328 -333 -337 -343 
davon Bund -1.765 -424 -328 -333 -337 -343 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
Bedeckung Bund 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 
 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 424 328 333 337 343 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 0 0 0 0 0 
 
 
Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2025 2026 2027 2028 2029 

gem. BFG bzw. BFRG 150101 Zentralstelle 
 

  100 0 0 0 0 

gem. BFG bzw. BFRG 430105 Klima und Energie 
 

  89 89 89 89 89 

gem. BFG bzw. BFRG 420401 Zentralstelle 
 

  235 239 244 248 254 

 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Für die technische Anpassung des WFA-Tools sind im Jahr 2025 einmalige Programmierkosten in der Höhe von 100.000 Euro zu erwarten. Im Hinblick auf die erfolgte 
Neuplanung (Konsolidierung) wird die Umsetzung dieses Vorhabens mit den vorhandenen Budgetmitteln im Budgetvollzug des BFG in die Wege geleitet werden.  
 
Lt. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft fallen für Leistungen des Umweltbundesamtes Kosten in 
Höhe von rund 89.000 Euro pro Jahr an, die in der UG 43 (DB 43.01.05) bedeckt werden. Zusätzlich sind 2 Planstellen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Klimacheck-
Servicestelle notwendig, worauf auf bereits bestehende Planstellen im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 
Wasserwirtschaft (UG 42 DB 42.04.01) zurückgegriffen wird. Die Bedeckung dessen ist aufgrund der Funktionsweise des WFA-IT-Tools eine technische Notwendigkeit. 
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Die regelmäßige Erstellung der Green Budgeting Beilage des Bundes zum jährlichen BVA ist mit keinen Mehrkosten verbunden und wird innerhalb des gegebenen 
Ressourcenstandes erstellt und laufend weiterentwickelt. 
 
Sämtliche angeführten Kosten sind innerhalb der Obergrenzen des jeweils geltenden Bundesfinanzrahmens zu bedecken.  
 
 
 
Personalaufwand 
 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
 

Körperschaft Aufwand VBÄ Aufwand VBÄ Aufwand VBÄ Aufwand VBÄ Aufwand VBÄ 
Bund 174 2,00 

 
177 2,00 

 
181 2,0 

 
184 2,00 

 
188 2,00 

 
Länder 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gemeinden 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sozialversicherungsträger 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
GESAMTSUMME 174 2,00 

 
177 2,00 

 
181 2,00 

 
184 2,00 

 
188 2,00 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Personalaufwand gem. der WFA-Finanzielle-Auswirkungen-Verordnung valorisiert wird. 
 
 

2025 2026 2027 2028 2029 Maßnahme / 
Leistung Körperschaft Verwendungs-

gruppe VBÄ VBÄ VBÄ VBÄ VBÄ 
Klimacheck-
Servicestelle 

Bund VB-VD-Höh. 
Dienst 3 v1/1-v1/3; 
a 

2,0 2,0 
 

2,0 
 

2,0 
 

2,0 
 

 
 
 
Lt. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft sind für die Aufgaben der Klimacheck-Servicestelle 2 
Planstellen notwendig. Es handelt sich hierbei um keine zusätzlichen Planstellen. 
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Arbeitsplatzbezogener betrieblicher Sachaufwand 
 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 61 62 63 64 66 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 61,00 62,00 63 64 66 
      
 
 
 
 
 
Werkleistungen 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 189 89 89 89 89 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 189 89 89 89 89 
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Programmierkosten 
WFA-Tool 

Bund 1 100.000,00 
        

Leistung 
Umweltbundesamt 

Bund 1 89.000,00 1 89.000,00 1 89.000,00 1 89.000,00 1 89.000,00 

 
 
Lt. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft sind für die Aufgaben der Klimacheck-Servicestelle 
Leistungen des Umweltbundesamtes in Höhe von rund 89.000 Euro pro Jahr notwendig. 
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Für die technische Anpassung des WFA-Tools sind einmalige Programmierkosten in der Höhe von 100.000 Euro zu erwarten. 
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Ziele 

Ziel 1: Einsparung von Verwaltungskosten für den Bund 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Umwandlung der Zweckzuschüsse in Finanzzuweisungen 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund 1.250 1.900 1.300 800 650 
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt 1.250 1.900 1.300 800 650 

Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 

Maßnahme (in Tsd. €) 2025 2026 2027 2028 2029 
Umwandlung der 
Zweckzuschüsse in 
Finanzzuweisungen 

1.250 1.900 1.300 800 650 

Beschreibung der finanziellen Auswirkungen: 
Die dargestellten finanziellen Auswirkungen ergeben sich, weil bei einer Umstellung auf 
Finanzzuweisungen die Abwicklungskosten der Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG), die vom 
BMF in der Untergliederung 44 Finanzausgleich zu tragen sind, deutlich sinken bzw. ab dem Jahr 2026 
entfallen werden. 

Zu Art. 52: Änderung des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 
Zu Art. 53: Änderung des Kommunalinvestitionsgesetzes 2023 
Zu Art. 54: Änderung des Kommunalinvestitionsgesetzes 2025

- 

Vorblatt 
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Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Novelle KIG 2020, KIG 2023 und KIG 2025  

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Finanzen 

Titel des Vorhabens: Novelle zum Kommunalinvestitionsgesetz 2020, Kommunalinvestitionsgesetz 2023 
und Kommunalinvestitionsgesetz 2025 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

30. April 2025

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 

Problemanalyse 

Problemdefinition 
Durch die Kommunalinvestitionsgesetze (KIG) 2020, 2023 und 2025 sowie durch den Zweckzuschuss 
"Digitaler Wandel" entstehen hohe Kosten für den Verwaltungsaufwand.  

Die Abwicklung der Programme (Antragstellung, Vollzug, Nachweisverfahren, Prüfungen, etc.) erfordert 
sowohl beim Bundesministerium für Finanzen (BMF) als auch bei der Abwicklungsstelle 
Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG) viel an Beratungs- und Unterstützungsleistung. Zudem sind in 
den Gemeinden viele Ressourcen zur Abwicklung der derzeit parallel laufenden Programme erforderlich. 

Ziele  

Ziel 1: Einsparung von Verwaltungskosten für den Bund 

Beschreibung des Ziels: 
Sowohl das KIG 2020, KIG 2023 als auch das KIG 2025 sollen künftig anstatt eines Zweckzuschusses 
jeweils eine Finanzzuweisung des Bundes an die Gemeinden darstellen. Das finanzausgleichsrechtliche 
Instrument der Finanzzuweisung stellt sicher, dass die empfangende Gemeinde frei über die Mittel in 
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ihrem Haushalt verfügen kann. Das hat zur Folge, dass die Mittel von den Gemeinden ohne 
Zweckbindung für aus Sicht der Gemeinde notwendige Investitionen verwendet werden können.  
Durch dieses Umstellen auf eine Finanzzuweisung entfallen Verwaltungskosten für den Bund. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Umwandlung der Zweckzuschüsse in Finanzzuweisungen 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Umwandlung der Zweckzuschüsse in Finanzzuweisungen   
Beschreibung der Maßnahme: 
Um das Ziel der Einsparung von Verwaltungskosten zu erreichen, sollen die Zweckzuschüsse des KIG 
2020, KIG 2023 bzw. KIG 2025 in je eine Finanzzuweisung umgewandelt werden.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Einsparung von Verwaltungskosten für den Bund 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen -5.900 -1.250 -1.900 -1.300 -800 -650 
davon Bund -5.900 -1.250 -1.900 -1.300 -800 -650 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis 5.900 1.250 1.900 1.300 800 650 
davon Bund 5.900 1.250 1.900 1.300 800 650 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen -5.900 -1.250 -1.900 -1.300 -800 -650 
davon Bund -5.900 -1.250 -1.900 -1.300 -800 -650 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 5.900 1.250 1.900 1.300 800 650 
davon Bund 5.900 1.250 1.900 1.300 800 650 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Es ist keine Abgrenzung zwischen den beiden Haushalten erforderlich. 
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Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 
 

Maßnahme (in Tsd. €) 2025 2026 2027 2028 2029 
Umwandlung der 
Zweckzuschüsse in 
Finanzzuweisungen 

1.250 1.900 1.300 800 650 

 
Beschreibung der finanziellen Auswirkungen:  
Die dargestellten finanziellen Auswirkungen ergeben sich, weil bei einer Umstellung auf 
Finanzzuweisungen die Abwicklungskosten der Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG), die vom 
BMF in der Untergliederung 44 Finanzausgleich zu tragen sind, deutlich sinken bzw. ab dem Jahr 2026 
entfallen werden. 
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Bei den genannten Summen handelt es sich um Einsparungen durch verminderte Abwicklungskosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund -1.250 -1.900 -1.300 -800 -650 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME -1.250 -1.900 -1.300 -800 -650 
      
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 

Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
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Einsparung 
Abwicklungskosten 

Bund 1 -1.250.000,00 1 -1.900.000,00 1 -1.300.000,00 1 -800.000,00 1 -650.000,00 

Durch die Maßnahme sinken die beim BMF anfallenden Abwicklungskosten der BHAG in diesem Ausmaß. 
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Ziel 1: Verwaltungsvereinfachung 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Aufhebung der Zweckbindung 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Bundesgesetz über die Aufhebung der bundesgesetzlichen Zweckbindung betreffend Erträgnisse 
aus dem Bundesanteil am Kunstförderungsbeitrag 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Finanzen 

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz über die Aufhebung der bundesgesetzlichen Zweckbindung betreffend 
Erträgnisse aus dem Bundesanteil am Kunstförderungsbeitrag 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

15. April 2025

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 

Zu Art. 55: Bundesgesetz über die Aufhebung der bundesgesetzlichen Zweckbindung betreffend 
Erträgnisse aus dem Bundesanteil am Kunstförderungsbeitrag

- 

Vorblatt 

Ziele 
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Problemanalyse 

Problemdefinition 
Gemäß dem Kunstförderungsbeitragsgesetz 1981 war bis Ende 2023 von jeder/m Rundfunkteilnehmer/in 
monatlich ein Beitrag von 0,48 Euro (Kunstförderungsbeitrag) zu entrichten. Diese Kunstförderungsbeiträge 
wurden wie die Rundfunkgebühren von der GIS Gebühren Info Service GmbH (nunmehr: ORF-Beitrags Service 
GmbH) eingehoben und die Erträgnisse sind für Zwecke der Kunst- und Kulturförderung zu verwenden. Nun 
gibt es weiterhin Resteingänge in geringer Höhe, aus Forderungen, die vor dem 31. Dezember 2023 entstanden 
sind. Aus verwaltungsökonomischen Gründen sollen diese geringen Erträgnisse nicht länger der 
haushaltsrechtlichen Zweckbindung unterliegen und im Sinne des Gesamtbedeckungsgrundsatzes vereinnahmt 
werden. Auf die Auszahlungsobergrenzen der „Untergliederung 32: Kunst und Kultur“ hat dies keine 
Auswirkung.  

Ziele  

Ziel 1: Verwaltungsvereinfachung  

Beschreibung des Ziels: 
Aus verwaltungsökonomischen Gründen sollen diese Erträgnisse nicht mehr der Zweckbindung unterliegen.  

Umsetzung durch:
Maßnahme 1: Aufhebung der Zweckbindung 

Maßnahmen 
Maßnahme 1: Aufhebung der Zweckbindung 
Beschreibung der Maßnahme: 
Es wird ein Bundesgesetz über die Aufhebung der bundesgesetzlichen Zweckbindung betreffend Erträgnisse aus 
dem Bundesanteil am Kunstförderungsbeitrag erlassen. 

Umsetzung von:
Ziel 1: Verwaltungsvereinfachung 
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- 

Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Beitrag zur Budgetkonsolidierung bzw. Förderung der Steuergerechtigkeit 
Ziel 2: Entlastung und Stärkung von Unternehmen sowie deren Beschäftigten 
Ziel 3: Entlastung der Bürgerinnen und Bürger 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Aussetzen des letzten Drittels der Inflationsanpassung im Rahmen der kalten Progression 
Maßnahme 2: Aussetzung der jährlichen Inflationsanpassung des Kinderabsetzbetrages 
Maßnahme 3: Lückenschluss bei der Grunderwerbsteuerpflicht von Immobilientransaktionen ("Share 
Deals") 
Maßnahme 4: Einführung eines Umwidmungszuschlages bei Grundstücksveräußerungen 
Maßnahme 5: Anhebung der Stiftungseingangssteuer 
Maßnahme 6: Erweiterung der verpflichtenden elektronischen Zustellung 
Maßnahme 7: Anhebung von Glücksspielabgaben 
Maßnahme 8: Erhöhung der Basispauschalierung inkl. Vorsteuerpauschale 
Maßnahme 9: Erhöhung des Pendlereuros 
Maßnahme 10: Ermöglichung einer steuerfreien Mitarbeiterprämie 
Maßnahme 11: Umsatzsteuerbefreiung für Frauenhygieneartikel und Verhütungsmittel 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Verwaltungskosten 

Unternehmen 

Gleichstellung 

Gesamtwirtschaft 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund -78.052 237.050 477.195 679.093 932.049 
Nettofinanzierung Länder -32.071 59.406 135.732 199.465 279.081 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

14.428 128.173 171.919 208.281 253.703 

Nettofinanzierung SV- 0 0 0 0 0 

Zu Art. 56 bis Art. 63:
Änderung von EStG 1988, StiftEG, UStG 1994, GrEStG 1987, BAO, GSpG, EKBSG und EKBFG
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Träger 
Nettofinanzierung Gesamt -95.695 424.629 784.846 1.086.839 1.464.833 
 

Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 
 

Maßnahme (in Tsd. €) 2025 2026 2027 2028 2029 
Aussetzen des letzten Drittels 
der Inflationsanpassung 

0 440.000 800.000 1.100.000 1.475.000 

Aussetzung der jährlichen 
Inflationsanpassung des 
Kinderabsetzbetrages 

0 45.000 90.000 90.000 90.000 

Lückenschluss bei der 
steuerlichen Erfassung von 
Immobilientransaktionen 
"Share Deals" 

35.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Einführung eines 
Umwidmungszuschlages bei 
Grundstücksveräußerungen 

10.000 30.000 50.000 50.000 50.000 

Anhebung der 
Stiftungseingangssteuer 

0 10.000 10.000 10.000 10.000 

Anhebung der 
Glücksspielabgabe 

23.000 50.000 51.000 52.000 54.000 

Anhebung der 
Konzessionsabgabe 
(Glücksspiel) 

8.000 17.000 17.000 18.000 19.000 

Anhebung der 
Landeszuschlagsabgabe 
(Glücksspiel) 

0 4.000 5.000 5.000 5.000 

Erhöhung der 
Basispauschalierung inkl. 
Vorsteuerpauschale 

-5.000 -50.000 -105.000 -105.000 -105.000 

Erhöhung des Pendlereuros 0 -110.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Ermöglichung einer 
steuerfreien 
Mitarbeiterprämie 

-165.000 -85.000 0 0 0 

Umsatzsteuerbefreiung für 
Frauenhygieneartikel und 
Verhütungsmittel 

0 -28.000 -35.000 -35.000 -35.000 

 
Beschreibung der finanziellen Auswirkungen:  
Mit dem gegenständlichen Gesetzespaket werden bis zum Jahr 2029 Mehreinnahmen in Höhe von rund € 
5,1 Mrd. erzielt.  
Daneben werden Entlastungsmaßnahmen in Höhe von rund € 1,5 Mrd. umgesetzt.  
 
 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 
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Keine 

 

Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Zu Art. X1 bis Art. X8 (Änderung des EStG 1988, des StiftEG, des UStG 1994, des 
GrEStG 1987, der BAO, des GSpG, des EKBSG sowie des EKBFG) 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Finanzen 

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Stiftungseingangssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das 
Grunderwerbsteuergesetz 1987, die Bundesabgabenordnung, das Glücksspielgesetz, das 
Bundesgesetz über den Energiekrisenbeitrag-Strom und das Bundesgesetz über den 
Energiekrisenbeitrag-fossile Energieträger geändert werden 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

12. Mai 2025 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

 
Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs durch eine einfache, 
transparente und leistungsgerechte Gestaltung des Steuersystems im internationalen Kontext 
unter Wahrung eines angemessenen Abgabenaufkommens. (Untergliederung 16 Öffentliche 
Abgaben - Bundesvoranschlag 2024) 

- Wirkungsziel: Das Abgabensystem setzt positive Erwerbsanreize zur Erhöhung der 
Erwerbstätigenquote. (Untergliederung 16 Öffentliche Abgaben - Bundesvoranschlag 2024) 

 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Österreich befindet sich in einer herausfordernden wirtschaftlichen Lage. Nachdem die heimische 
Wirtschaftsleistung 2024 um 1,2 % und damit stärker als 2023 (-1 %) schrumpfte, erleben wir derzeit die 
längste Rezession der Zweiten Republik. Ein baldiger Aufschwung ist nicht zu erwarten (WIFO, 2025). 
Es gilt, Österreichs Bundeshaushalt an die neuen Herausforderungen anzupassen und Maßnahmen 
umzusetzen, die sowohl wachstums- als auch beschäftigungsfördernd wirken. Die Bundesregierung 
bekennt sich deshalb in ihrem Regierungsprogramm 2025 - 2029 "Jetzt das Richtige tun. Für Österreich." 
dazu, sozial verträgliche Konsolidierungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf den Weg zu 
bringen. Denn Österreichs Wohlstand und soziale Sicherheit kann nur mit einer wettbewerbs- und 
leistungsfähigen Wirtschaft sichergestellt werden.  
Im Rahmen des Budgetsanierungsmaßnahmengesetzes 2025 (BSMG 2025, BGBl. I Nr. 7/2025) wurden 
bereits erste abgabenrechtliche Maßnahmen zur Konsolidierung des Budgethaushalts ab dem Jahr 2025 
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beschlossen. Weitere wesentliche Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre 2025 und 2026 sind noch 
umzusetzen.  
 
 
Nullszenario und allfällige Alternativen 
Werden die im Budgetbegleitgesetz 2025 – BBG 2025 enthaltenen Maßnahmen nicht umgesetzt, können 
wichtige Konsolidierungsschritte nicht auf den Weg gebracht werden. Gleichzeitig kommt es zu keiner 
Verwaltungsvereinfachung für Unternehmen und Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  
 
Weiterführende Hinweise/Vorhandene Studien/Folgenabschätzungen 
 
Titel Jahr Weblink 

WIFO-Konjunkturbericht vom März 2025 2025 https://www.wifo.ac.at/
wp-
content/uploads/upload-
7112/WIFO-
Konjunkturbericht_Maer
z_2025-03-10.pdf 

Institut für Höhere Studien und Wirtschaftsforschungsinstitut: 
Progressionsbericht 2024 - Schätzung der kalten Progression als 
Grundlage für Maßnahmen zur Inflationsabgeltung für das Jahr 
2025 

2024 https://www.bmf.gv.at/re
chtsnews/steuern-
rechtsnews/Studien-
Gutachten.html    

Institut für Höhere Studien: Frühlings-Prognose der 
österreichischen Wirtschaft 2025 - 2026 

2025 https://irihs.ihs.ac.at/id/e
print/7159/1/ihs-
prognose-136-drittes-
rezessionsjahr-
verstaerkt-
reformdruck.pdf 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz: Menstruationsgesundheitsbericht 2024 

2024 https://www.sozialminist
erium.gv.at/Themen/Ges
undheit/Frauen--und-
Gendergesundheit.html 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz: Verhütungsbericht 2024 

2024 https://www.sozialminist
erium.gv.at/Themen/Ges
undheit/Frauen--und-
Gendergesundheit.html 

Lohnsteuerstatistik 2023 2024 https://www.statistik.at/s
tatistiken/volkswirtschaf
t-und-oeffentliche-
finanzen/oeffentliche-
finanzen/steuerstatistike
n/lohnsteuerstatistik 

 
 
 

Interne Evaluierung 
 
Zeitpunkt der internen Evaluierung: 2030 
Konkrete Aufkommensdaten sind BMF-intern für die Evaluierung verfügbar.  
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Ziele  
 
Ziel 1: Beitrag zur Budgetkonsolidierung bzw. Förderung der Steuergerechtigkeit   
 
Beschreibung des Ziels: 
Mit ökonomisch treffsicheren Maßnahmen soll das österreichische Steueraufkommen erhöht werden. Die 
steuerlichen Maßnahmen sollen einen Beitrag leisten, um den angestrebten Konsolidierungsbedarf zu 
decken und das Haushaltsdefizit zu reduzieren. Ziel ist es auch, für künftige Entlastungen und 
Reformvorhaben einen größeren Handlungsspielraum zu schaffen sowie die Verbesserung der 
Steuerstruktur, aber auch ein steuergerechtes Abgabensystem (etwa durch die Einführung eines 
Umwidmungszuschlages, der Anhebung der Stiftungseingangssteuer oder den Lückenschluss bei der 
Grunderwerbsteuerpflicht von "Share Deals") sicherzustellen. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Aussetzen des letzten Drittels der Inflationsanpassung im Rahmen der kalten Progression 
Maßnahme 2: Aussetzung der jährlichen Inflationsanpassung des Kinderabsetzbetrages 
Maßnahme 3: Lückenschluss bei der Grunderwerbsteuerpflicht von Immobilientransaktionen ("Share 
Deals") 
Maßnahme 4: Einführung eines Umwidmungszuschlages bei Grundstücksveräußerungen 
Maßnahme 5: Anhebung der Stiftungseingangssteuer 
Maßnahme 6: Erweiterung der verpflichtenden elektronischen Zustellung 
Maßnahme 7: Anhebung von Glücksspielabgaben 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Volumen Aussetzen des Drittels Inflationsanpassung 
Ausgangszustand 2025: 0 Mio. € Zielzustand 2029: 3.815 Mio. € 
BMF-intern  
Der Zielzustand ist abgeleitet aus der angenommenen Entlastungswirkung gem. Progressionsbericht 
2024.  
 
Indikator 2 [Kennzahl]: Steigerung des Abgabenvolumens aus "Share Deals" für das Jahr 2029 
Ausgangszustand 2025: 5 Mio. € Zielzustand 2029: 105 Mio. € 
BMF-intern  
 
Indikator 3 [Kennzahl]: Steigerung des Abgabenvolumens aus Glücksspieldienstleistungen  
Ausgangszustand 2025: 0 Mio. € Zielzustand 2029: 328 Mio. € 
BMF-intern  
 
Indikator 4 [Kennzahl]: Steigerung des Abgabenvolumens aus der Stiftungseingangssteuer 
Ausgangszustand 2025: 40,00 Mio. € Zielzustand 2029: 50,00 Mio. € 
BMF-intern  
Die durchschnittliche Stiftungseingangssteuer der vergangenen 5 Jahre steigt von € 40 Mio. auf € 50 
Mio.  
 
 
Ziel 2: Entlastung und Stärkung von Unternehmen sowie deren Beschäftigten  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die dem Ziel zugeordneten Maßnahmen, die mitunter bereits im Rahmen des MRV 2/11 
Mittelstandspaket: "Starke KMU. Für Österreich." präsentiert wurden, sollen insbesondere vor dem 
Hintergrund einer schwierigen wirtschaftlichen Lage in Österreich und dem dritten Rezessionsjahr in 
Folge den steigenden Kosten für Unternehmen gezielt entgegenwirken und die heimische Wirtschaft 
stärken. Mit diesen Maßnahmen werden wichtige Impulse für die heimische Wertschöpfung gesetzt und 
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darüber hinaus ein wesentlicher Beitrag geleistet, damit Österreich auch in Zukunft wettbewerbsfähig und 
als Wirtschaftsstandort attraktiv bleibt. 
Außerdem sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jeden Tag Verantwortung übernehmen und 
dadurch von ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern finanzielle Anerkennung erfahren, steuerlich 
entlastet werden. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 8: Erhöhung der Basispauschalierung inkl. Vorsteuerpauschale 
Maßnahme 10: Ermöglichung einer steuerfreien Mitarbeiterprämie 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Erhöhung der Basispauschalierung inkl. Vorsteuerpauschale 
Ausgangszustand 2022: 430.000 Anzahl Zielzustand 2029: 480.000 Anzahl 
Umsatzsteuerstatistik 2022  
Zum Zeitpunkt der Erstellung der WFA gibt es laut Umsatzsteuerstatistik 2022 rund 430.000 
Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der ertragsteuerlichen sowie der umsatzsteuerlichen 
Basispauschalierung fallen. Es ist davon auszugehen, dass von der Erhöhung der Basispauschalierung 
inkl. Vorsteuerpauschale zusätzliche Unternehmen profitieren. 
 
 
Ziel 3: Entlastung der Bürgerinnen und Bürger  
 
Beschreibung des Ziels: 
Bürgerinnen und Bürger müssen gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gezielt unterstützt 
werden. Daher ist eine Teilkompensation der Abschaffung des Klimabonus für Pendlerinnen und Pendler 
vorgesehen. Dies wird mittels Erhöhung des Pendlereuro bzw. der Anhebung der SV-Rückerstattung für 
geringverdienende Pendlerinnen und Pendler umgesetzt. Zudem wird mit der Umsatzsteuerbefreiung für 
Verhütungsmittel und Frauenhygieneartikel ein Beitrag zur (Frauen-) Gesundheit geleistet. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 9: Erhöhung des Pendlereuros 
Maßnahme 10: Ermöglichung einer steuerfreien Mitarbeiterprämie 
Maßnahme 11: Umsatzsteuerbefreiung für Frauenhygieneartikel und Verhütungsmittel 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Erhöhung des Pendlereuros 
Ausgangszustand: 2025-03-31 
Zum Zeitpunkt der Erstellung der WFA werden 
Pendlerinnen und Pendler durch einen Pendlereuro 
in Höhe von zwei Euro pro Kilometer der 
einfachen Fahrtstrecke zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte steuerlich entlastet. 

Zielzustand: 2029-01-01 
Zum Zeitpunkt der Evaluierung der WFA werden 
Pendlerinnen und Pendler durch einen Pendlereuro 
in Höhe von sechs Euro pro Kilometer der 
einfachen Fahrtstrecke zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte steuerlich entlastet. 

  
 
Indikator 2 [Kennzahl]: Entlastung durch Ermöglichung einer steuerfreien Mitarbeiterprämie 
Ausgangszustand 2025: 0 Mio. € Zielzustand 2025: -165 Mio. € 
BMF-intern  
 
 
 
 

Maßnahmen  
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Maßnahme 1: Aussetzen des letzten Drittels der Inflationsanpassung im Rahmen der kalten 
Progression   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aus Gründen der Budgetkonsolidierung sollen die Inflationsanpassungen für die Kalenderjahre 2026 bis 
2029 nur im Ausmaß von zwei Dritteln erfolgen. Damit einhergehend läuft die befristete Erhöhung der 
steuerlichen Begünstigung von Überstunden aus.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Beitrag zur Budgetkonsolidierung bzw. Förderung der Steuergerechtigkeit  
 
Maßnahme 2: Aussetzung der jährlichen Inflationsanpassung des Kinderabsetzbetrages   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Valorisierung gewisser Familienleistungen soll für die Kalenderjahre 2026 und 2027 ausgesetzt und 
damit auch der Kinderabsetzbetrag für die Kalenderjahre 2026 und 2027 nicht an die Inflation angepasst 
werden. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Beitrag zur Budgetkonsolidierung bzw. Förderung der Steuergerechtigkeit  
 
Maßnahme 3: Lückenschluss bei der Grunderwerbsteuerpflicht von Immobilientransaktionen 
("Share Deals")   
Beschreibung der Maßnahme: 
Um große Immobilientransaktionen in Form von "Share Deals" steuerlich effektiver zu erfassen, sollen 
zum einen die Steuertatbestände des Gesellschafterwechsels bzw. der Anteilsvereinigung und -
übertragung erweitert und zum anderen zusätzliche Verschärfungen für Immobiliengesellschaften 
geschaffen werden.  
Die Erweiterung der Steuertatbestände des Gesellschafterwechsels und der Anteilsvereinigungen sollen 
vor allem durch folgende Maßnahme erzielt werden: Zunächst soll die zur Erfüllung der 
Steuertatbestände maßgebende Beteiligungsschwelle von 95 % auf 75 % herabgesenkt werden. Die 
Neuregelung soll bewirken, dass nicht mehr 95 % der Anteile in einer Hand vereinigt werden oder 
übergehen müssen, sondern 75 % ausreichend sind. Damit soll die Verhinderung der 
Tatbestandserfüllung – durch Zurückbehaltung von Zwerganteilen – erschwert werden. Darüber hinaus 
sollen beim Tatbestand der Anteilsübertragung oder -vereinigung Anteilsverschiebungen an 
grundstücksbesitzenden Gesellschaften in einer Beteiligungskette mittels Durchrechnung auf jeder Ebene 
berücksichtigt werden (mittelbare Anteilsverschiebungen). 
Beim Tatbestand der Anteilsvereinigung soll das Zurechnungssubjekt von der Gruppe gem. § 9 
Körperschaftsteuergesetz 1988 auf eigens definierte Personenvereinigungen geändert werden. Eine 
Personenvereinigung liegt vor, wenn Personen- oder Kapitalgesellschaften durch Beteiligungen oder 
sonst zu wirtschaftlichen Zwecken unter einheitlicher Leitung zusammengefasst oder unter dem 
beherrschenden Einfluss einer Person stehen. Auch natürliche Personen, die die einheitliche Leitung oder 
den beherrschenden Einfluss ausüben, werden erfasst. 
Neben der Erweiterung der Grundtatbestände sollen zusätzliche Verschärfungen für 
Immobiliengesellschaften hinsichtlich Bemessungsgrundlage und Steuersatz geschaffen werden: Wird 
eine Anteilsvereinigung, ein Gesellschafterwechsel oder ein Umgründungsvorgang durch eine 
Immobiliengesellschaft verwirklicht, soll die Steuer 3,5% vom gemeinen Wert betragen.  
Um eine Ungleichbehandlung zwischen „Share Deals“ und „Asset Deals“ im Familienverband zu 
verhindern, soll für den Fall, dass alle Gesellschafter, die an der grundstücksbesitzenden Gesellschaft 
beteiligt sind, ausschließlich dem Familienverband angehören, weiterhin der Grundstückswert und der 
begünstigte Steuersatz angewendet werden.  
Eine Immobiliengesellschaft soll vorliegen, wenn der Unternehmensschwerpunkt der Gesellschaft in der 
Veräußerung, Vermietung oder Verwaltung von Grundstücken liegt. 
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Die Änderungen sollen mit 1.7.2025 in Kraft treten und auf Erwerbsvorgänge angewendet werden, für die 
die Steuerschuld nach dem 30.6.2025 entsteht oder entstehen würde.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Beitrag zur Budgetkonsolidierung bzw. Förderung der Steuergerechtigkeit  
 
Maßnahme 4: Einführung eines Umwidmungszuschlages bei Grundstücksveräußerungen   
Beschreibung der Maßnahme: 
Durch die Umwidmung von Grundstücken (v.a. Grünland zu Bauland) kommt es regelmäßig zu 
atypischen Wertsteigerungen, denen bei der Besteuerung stärker Rechnung getragen werden soll. 
Steuerpflichtige, die von einer solchen atypischen Wertsteigerung in besonderer Weise profitieren, sollen 
– unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit – im Rahmen der 
Einkommensbesteuerung auch einen zusätzlichen steuerlichen Beitrag von dieser Wertsteigerung leisten. 
Zu diesem Zweck soll den positiven (betrieblichen und außerbetrieblichen) Einkünften aus der 
Veräußerung von umgewidmetem Grund und Boden ein Umwidmungszuschlag hinzugerechnet werden. 
Dieser soll 30 % (gedeckelt) betragen und grundsätzlich im Rahmen der Immobilienertragsteuer 
abgeführt werden. 
Erfasst sein sollen Veräußerungen von Grundstücken ab 1.7.2025, wenn die Umwidmung ab 1.1.2025 
stattgefunden hat.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Beitrag zur Budgetkonsolidierung bzw. Förderung der Steuergerechtigkeit  
 
Maßnahme 5: Anhebung der Stiftungseingangssteuer   
Beschreibung der Maßnahme: 
Der Steuersatz für Zuwendungen an Privatstiftungen soll ab dem 1. Jänner 2026 von 2,5 % auf 3,5 % 
erhöht werden.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Beitrag zur Budgetkonsolidierung bzw. Förderung der Steuergerechtigkeit  
 
Maßnahme 6: Erweiterung der verpflichtenden elektronischen Zustellung   
Beschreibung der Maßnahme: 
Unternehmen, die Teilnehmer an FinanzOnline sind und eine Umsatzsteuererklärung einzureichen haben, 
sollen künftig verpflichtend an der elektronischen Zustellung über FinanzOnline teilnehmen. Dadurch 
werden ihnen künftig sämtliche Schriftstücke eines Finanzamtes auf elektronischem Wege zugestellt. 
Dies soll auch für Kleinunternehmer gelten, die auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung 
verzichtet haben.  
Ab dem Inkrafttreten dieser Bestimmung mit 1. September 2025 soll ein Verzicht der betroffenen 
Unternehmen auf die elektronische Zustellung (Opt-out) nicht mehr möglich sein. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Beitrag zur Budgetkonsolidierung bzw. Förderung der Steuergerechtigkeit  
 
Maßnahme 7: Anhebung von Glücksspielabgaben   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Glücksspielabgabe für Lotterien soll von 16 % auf 17,5 % angehoben werden.  
Die Konzessions- und Glücksspielabgabe für elektronische Lotterien (Onlineglücksspiel) soll von 40 % 
auf 45 % angehoben werden.  
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Die Glücksspielgabe für Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten sowie für Ausspielungen mit 
Video-Lotterie-Terminals soll von 10 % auf 11 % und die Zuschlagsabgaben der Länder (in Höhe von 
150 % der Stammabgabe) folglich von 15 % auf 16,5 % angehoben werden.  
Ferner soll eine Glücksspielabgabe auf den Verwaltungskostenbeitrag für Lotterien in Höhe von 7,5 % 
eingeführt werden. 
 
Die Anhebung der Glücksspielabgabe von 10 % auf 11 % (§ 57 Abs. 4 Glücksspielgesetz, samt 
Auswirkungen auf die Landeszuschläge) soll mit 1.1.2026 wirksam werden. Die restlichen Anpassungen 
sollen mit 1. Juli 2025 in Kraft treten. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Beitrag zur Budgetkonsolidierung bzw. Förderung der Steuergerechtigkeit  
 
Maßnahme 8: Erhöhung der Basispauschalierung inkl. Vorsteuerpauschale   
Beschreibung der Maßnahme: 
Der Anwendungsbereich der ertragsteuerlichen Basispauschalierung soll ausgeweitet werden. Daher 
sollen für das Kalenderjahr 2025 die Umsatzgrenze von 220.000 Euro auf 320.000 Euro und die 
pauschalen Betriebsausgaben von 12 % auf 13,5 % erhöht werden. Ab dem Kalenderjahr 2026 sollen die 
Umsatzgrenze auf 420.000 Euro sowie die pauschalen Betriebsausgaben auf 15 % der Umsätze erhöht 
werden. Der reduzierte Satz von 6 % (zB für schriftstellerische, vortragende, wissenschaftliche, 
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeiten) bleibt unverändert. 
Nachdem die ertragsteuerliche Basispauschalierung die zentrale Tatbestandsvoraussetzung für die 
Anwendung der umsatzsteuerlichen Basispauschalierung (Vorsteuerpauschalierung) ist, soll auch die 
Vorsteuerpauschalierung entsprechend angepasst werden. Dabei soll der mittels Durchschnittssatzes zu 
ermittelnde Vorsteuerbetrag unverändert bei 1,8% des Gesamtumsatzes bleiben. Im Sinne der bisherigen 
Begrenzung des Höchstbetrags an abzugsfähiger Vorsteuer soll eine entsprechende Anpassung für den 
Veranlagungszeitraum 2025 (abziehbare Vorsteuer von derzeit höchstens 3.960 Euro auf höchstens 5.760 
Euro) sowie für Veranlagungszeiträume ab 2026 (abziehbare Vorsteuer höchstens 7.560 Euro) 
vorgenommen werden.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 2: Entlastung und Stärkung von Unternehmen sowie deren Beschäftigten 
 
Maßnahme 9: Erhöhung des Pendlereuros   
Beschreibung der Maßnahme: 
Um eine sozialere Berücksichtigung der Kosten jener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erreichen, 
die darauf angewiesen sind, zu ihrer Arbeitsstätte zu pendeln, soll der Pendlereuro, der als Absetzbetrag 
direkt die Steuer reduziert, erhöht werden. 
Der Pendlereuro betrug bisher zwei Euro pro Kilometer der einfachen Fahrtstrecke zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte, wenn Anspruch auf ein Pendlerpauschale bestand. Dieser soll ab 2026 sechs Euro pro 
Kilometer der einfachen Fahrtstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte betragen. 
Im Rahmen der Sozialversicherung-Rückerstattung soll der maximale Erstattungsbeitrag für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Anspruch auf das Pendlerpauschale von 608 Euro (Wert für 
das Kalenderjahr 2025) auf 737 Euro angehoben werden. Ausgehend von diesem Betrag, soll im Rahmen 
der Inflationsanpassung 2025 nochmals eine Erhöhung für das Jahr 2026 erfolgen. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 3: Entlastung der Bürgerinnen und Bürger 
 
Maßnahme 10: Ermöglichung einer steuerfreien Mitarbeiterprämie   
Beschreibung der Maßnahme: 
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Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollen für die Kalenderjahre 2025 und 2026 die Möglichkeit haben, 
jedem ihrer Arbeitnehmer eine steuerfreie Mitarbeiterprämie zu gewähren. Im Kalenderjahr 2025 soll 
eine Mitarbeiterprämie bis maximal 1.000 Euro steuerfrei gewährt werden können. 
Für die Steuerbefreiung soll das Gruppenmerkmal nicht maßgeblich sein, d.h. die Mitarbeiterprämie soll 
auch nur einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewährt werden können, ohne dass diese 
bereits eine Gruppe darstellen. Wird die Prämie nicht allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder 
nicht allen im selben Ausmaß angeboten, muss die Unterscheidung betrieblich begründet und sachlich 
gerechtfertigt sein.  
Bei der Mitarbeiterprämie muss es sich – wie es auch bei der Teuerungsprämie vorgesehen war – um eine 
zusätzliche Zahlung handeln, d.h. um eine Zahlung, die üblicherweise bisher nicht gewährt wurde. Als 
steuerfreie Zahlungen sollen daher Zahlungen etwa aufgrund von Leistungsvereinbarungen, regelmäßig 
wiederkehrenden Bonuszahlungen oder außerordentliche Gehaltserhöhungen nicht in Betracht kommen.  
Um die budgetären Auswirkungen sowie die Wirksamkeit der Lohnsteuerbefreiung im Zusammenhang 
mit der Mitarbeiterprämie fundiert beurteilen zu können, soll eine Evaluierung dieser Maßnahme durch 
den Bundesminister für Finanzen bis 30. April 2026 vorgesehen werden. Im aktuellen 
Regierungsprogramm ist festgelegt, dass für die steuerfreie Mitarbeiterprämie für die Kalenderjahre 2025 
und 2026 € 250 Mio. zur Verfügung gestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser 
Evaluierungsergebnisse, wie insbesondere der konkreten budgetären Auswirkungen der 
Mitarbeiterprämie im Kalenderjahr 2025 soll in weiterer Folge ein Gesetzesvorschlag bis 31. Mai 2026 
mit den Voraussetzungen und der maximalen Prämienhöhe für eine steuerfreie Mitarbeiterprämie 2026 
ausgearbeitet werden. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 2: Entlastung und Stärkung von Unternehmen sowie deren Beschäftigten 
Ziel 3: Entlastung der Bürgerinnen und Bürger 
 
Maßnahme 11: Umsatzsteuerbefreiung für Frauenhygieneartikel und Verhütungsmittel   
Beschreibung der Maßnahme: 
Frauenhygieneartikel sollen ab dem 1.1.2026 umsatzsteuerfrei erhältlich sein. 
Jene Gegenstände, deren Lieferung, innergemeinschaftlicher Erwerb oder Einfuhr seit dem COVID-19-
Steuermaßnahmengesetz (BGBl. I Nr. 3/2021) dem ermäßigten Steuersatz in Höhe von 10 % unterliegt, 
sollen ab dem 1.1.2026 unter die echte Steuerbefreiung fallen. 
Verhütungsmittel sollen ab dem 1.1.2026 umsatzsteuerfrei erhältlich sein. 
In diesem Sinne sollen die Lieferungen, innergemeinschaftlichen Erwerbe und Einfuhren von 
Verhütungsmitteln von der Umsatzsteuer befreit sein, ohne dass das Recht auf Vorsteuerabzug entfällt.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 3: Entlastung der Bürgerinnen und Bürger 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 3.660.006 -93.999 422.999 783.002 1.085.002 1.463.002 
davon Bund 2.241.889 -76.356 235.420 475.351 677.256 930.218 
davon Länder 641.613 -32.071 59.406 135.732 199.465 279.081 
davon Gemeinden 776.504 14.428 128.173 171.919 208.281 253.703 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen -5.446 1.696 -1.630 -1.844 -1.837 -1.831 
davon Bund -5.446 1.696 -1.630 -1.844 -1.837 -1.831 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis 3.665.452 -95.695 424.629 784.846 1.086.839 1.464.833 
davon Bund 2.247.335 -78.052 237.050 477.195 679.093 932.049 
davon Länder 641.613 -32.071 59.406 135.732 199.465 279.081 
davon Gemeinden 776.504 14.428 128.173 171.919 208.281 253.703 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 3.660.006 -93.999 422.999 783.002 1.085.002 1.463.002 
davon Bund 2.241.889 -76.356 235.420 475.351 677.256 930.218 
davon Länder 641.613 -32.071 59.406 135.732 199.465 279.081 
davon Gemeinden 776.504 14.428 128.173 171.919 208.281 253.703 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen -5.446 1.696 -1.630 -1.844 -1.837 -1.831 
davon Bund -5.446 1.696 -1.630 -1.844 -1.837 -1.831 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 3.665.452 -95.695 424.629 784.846 1.086.839 1.464.833 
davon Bund 2.247.335 -78.052 237.050 477.195 679.093 932.049 
davon Länder 641.613 -32.071 59.406 135.732 199.465 279.081 
davon Gemeinden 776.504 14.428 128.173 171.919 208.281 253.703 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
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Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 
 

Maßnahme (in Tsd. €) 2025 2026 2027 2028 2029 
Aussetzen des letzten Drittels 
der Inflationsanpassung 

0 440.000 800.000 1.100.000 1.475.000 

Aussetzung der jährlichen 
Inflationsanpassung des 
Kinderabsetzbetrages 

0 45.000 90.000 90.000 90.000 

Lückenschluss bei der 
steuerlichen Erfassung von 
Immobilientransaktionen 
"Share Deals" 

35.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Einführung eines 
Umwidmungszuschlages bei 
Grundstücksveräußerungen 

10.000 30.000 50.000 50.000 50.000 

Anhebung der 
Stiftungseingangssteuer 

0 10.000 10.000 10.000 10.000 

Anhebung der 
Glücksspielabgabe 

23.000 50.000 51.000 52.000 54.000 

Anhebung der 
Konzessionsabgabe 
(Glücksspiel) 

8.000 17.000 17.000 18.000 19.000 

Anhebung der 
Landeszuschlagsabgabe 
(Glücksspiel) 

0 4.000 5.000 5.000 5.000 

Erhöhung der 
Basispauschalierung inkl. 
Vorsteuerpauschale 

-5.000 -50.000 -105.000 -105.000 -105.000 

Erhöhung des Pendlereuros 0 -110.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Ermöglichung einer 
steuerfreien 
Mitarbeiterprämie 

-165.000 -85.000 0 0 0 

Umsatzsteuerbefreiung für 
Frauenhygieneartikel und 
Verhütungsmittel 

0 -28.000 -35.000 -35.000 -35.000 

 
Beschreibung der finanziellen Auswirkungen:  
Mit dem gegenständlichen Gesetzespaket werden bis zum Jahr 2029 Mehreinnahmen in Höhe von rund € 
5,1 Mrd. erzielt.  
Daneben werden Entlastungsmaßnahmen in Höhe von rund € 1,5 Mrd. umgesetzt.  
 
 
 
Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Bürger/innen und für Unternehmen 
 
Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Unternehmen 
 
 
 
IVP Kurzbezeichnung Fundstelle Be-/Entlastung (in €) 
1 Erhöhung der 

Basispauschalierung inkl. 
Vorsteuerpauschale 

§ 17 Abs. 1 und 2 EStG und § 
14 Abs. 1 Z 1 und § 28 Abs. 
67 UStG 

-3.330.000,00 
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Von der Anhebung der Umsatzschwelle für die Anwendung der ertragsteuerlichen Basispauschalierung 
sowie der Anhebung der umsatzsteuerlichen Vorsteuerpauschalierung profitieren potenziell bis zu rund 
50.000 Unternehmen in Form einer Verwaltungsentlastung in Höhe von über 3 Millionen Euro. 
 
Die Einführung eines Umwidmungszuschlages erfolgt im bestehenden System der 
Grundstücksbesteuerung, weshalb von keinem wesentlichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand für Notare 
und Rechtsanwälte ausgegangen wird.  
 
Es ist davon auszugehen, dass der Lückenschluss bei der steuerlichen Erfassung von "Share Deals" 
(insbesondere bei Personenvereinigungen/Konzernen) einen erhöhten Compliance-Aufwand verursacht. 
In welcher Höhe den Unternehmen zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht, lässt sich allerdings nicht 
feststellen.  
 
Durch die gesetzliche Normierung der verpflichtenden elektronischen Zustellung an Unternehmen, die 
Teilnehmer an FinanzOnline sind und eine Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben haben, reduziert 
sich auch der Verwaltungsaufwand für Unternehmen. Diese profitieren insbesondere von einfachen, 
digitalen Verwaltungsvorgängen sowie effizienteren Arbeitsabläufe durch die digitale Dokumentation. 
 
Allfällige notwendig werdende Änderungen auf Grund der Anpassungen in der Einkommensbesteuerung 
(Erhöhung Basispauschalierung inkl. Vorsteuerpauschale, steuerfreie Mitarbeiterprämie, Erhöhung 
Pendlereuro) erfolgen im Rahmen von regelmäßigen Software-Updates.  
 
 
 
 
 

Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 
 
 
 
 
 
Verteilung des erwarteten Steueraufkommens sowie der direkten und indirekten Be- und 
Entlastung auf Frauen und Männer 
 
Gemäß Lohnsteuerstatistik 2023 haben eine höhere Anzahl an Männern als Frauen Anspruch auf das 
Pendlerpauschale und somit auch auf den Pendlereuro. Absolut gesehen dürften also Männer stärker von 
einer Anhebung des Pendlereuro profitieren. Da Frauen oftmals niedrigere Einkommen beziehen, können 
diese allerdings in Relation zum Einkommen stärker von der Anhebung des Pendlereuro und 
insbesondere der Erhöhung der maximalen SV-Rückerstattung für Pendlerinnen und Pendler profitieren. 
Auch die Umsatzsteuerbefreiung für Frauenhygieneartikel bedeutet eine geringere finanzielle Belastung 
für Frauen. 
 
 
 
 
 
Erläuterung 
 
Anreizwirkungen der Steuer bzw. des Steuerinstruments 
Insbesondere einkommensschwache Frauen könnten auf Grund geringerer Preise für 
Frauenhygieneartikel auf hochwertigere Produkte zurückgreifen. 
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Auswirkungen auf die prozentuelle Differenz des tatsächlich verfügbaren Einkommens von Frauen und 
Männern 
Es werden keine Annäherungen der tatsächlich verfügbaren Einkommen von Frauen und Männern 
erwartet. 
 
 
 
 

Unternehmen 
 
 
Auswirkungen aufgrund geänderter oder neuer Steuern/Gebühren/Abgaben 
Der Lückenschluss bei der steuerlichen Erfassung von Share Deals führt zu einer steuerlichen 
Mehrbelastung von Anteilsübertragungen von Personen- und Kapitalgesellschaften, die ein Grundstück 
besitzen, wenn im Zuge des Gesellschafterwechsels bzw. der Anteilsvereinigung die 
Beteiligungsschwelle in Höhe von 75 % überschritten wird.  
 
Die Anhebung des Stiftungseingangssteuersatzes bedeutet für Stiftungsneugründungen eine erhöhte 
finanzielle Belastung. 
 
Von der Erhöhung der Basispauschalierung inkl. Vorsteuerpauschale profitieren potenziell bis zu rund 
50.000 Unternehmen.  
 
Auf Grund der Anhebung der Konzessionsabgabe ist derzeit ein Unternehmen (Inhaber der 
Lotterienkonzession) von steuerlicher Mehrbelastung betroffen.  
Die Anhebung der Glücksspielabgabe führt für 6 Inhaber von Bewilligungen für Landesausspielungen 
mit Glücksspielautomaten sowie für einen Inhaber der Lotterienkonzession für Ausspielungen mit Video-
Lotterie-Terminals zu steuerlicher Mehrbelastung.  
Als Folge der Anhebung der Glücksspielabgabe erhöhen sich auch die Zuschlagsabgaben der Länder 
gem. den jeweiligen Landesgesetzen (150 % der Stammabgabe des Bundes). Dies führt zu einer 
Mehrbelastung der 6 Inhaber von Bewilligungen für Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten 
sowie für den Inhaber der Lotterienkonzession für Ausspielungen mit Video-Lotterie-Terminals.  
 
 
 
 
 

Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen 
 
Veränderung der Nachfrage  
 

in Mio. Euro 2025 2026 2027 2028 2029 
Investitionen privat Wohnbau      

 Sonstiger 
Bau 

     

 Ausrüstung      

 Fahrzeuge      

 Sonstige      
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Investitionen 
Investitionen 
öffentlich Wohnbau      

 Sonstiger 
Bau 

     

 Ausrüstung      

 Fahrzeuge      

 Sonstige 
Investitionen 

     

Konsum Privat  
     

Konsum Öffentlich  1,70 -1,63 -1,84 -1,84 -1,83 

Transfer Alle 
Haushalte 132,00 -346,00 -761,00 -1.062,00 -1.439,00 

 Ausland 
     

 (private) 
Unternehmen -38,00 -77,00 -22,00 -23,00 -24,00 

Exporte      

Gesamtinduzierte Nachfrage 95,70 -424,63 -784,85 -1.086,84 -1.464,83 
 
 
 
Unter Verwendung des vom Institut für höhere Studien (IHS) eigens für die WFA entwickelten 
dynamischen Gleichgewichtsmodells ergeben sich aufgrund der voraussichtlichen Nachfrageänderung 
folgende gesamtwirtschaftlichen Effekte:  
 
Gesamtwirtschaftliche 
Effekte 2025 2026 2027 2028 2029 

Wertschöpfung in Mio. € 21,46 -36,95 -58,93 -65,17 -110,97 
Wertschöpfung in % des 
BIP 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 

Importe 9,47 -5,66 -4,74 -0,38 -18,51 
Beschäftigung (in JBV) 735,88 185,68 648,73 1.107,54 -59,45 
 
Erläuterung zu den gesamtwirtschaftlichen Effekten 
Der leicht negative Wertschöpfungseffekt über die Laufzeit ist auf den überwiegenden Entzug finanzieller 
Ressourcen aus Teilen des Wirtschaftskreislaufs zurückzuführen. Die im Saldo dennoch positive 
Beschäftigungswirkung ist eine modellimmanente Ausweichreaktion der betroffenen Akteure. 
Die Ergebnisse decken sich dabei im Wesentlichen mit der Frühlings-Prognose der österreichischen 
Wirtschaft 2025–2026 des IHS, welche mit einem Wachstumsrückgang von lediglich 0,3% aus der 
gesamten geplanten Budgetkonsolidierung rechnet. 
 
Das Vorhaben hat keine wesentlichen angebotsseitigen Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft. 

Erläuterung: 
Angebotseffekte sind zwar nicht auszuschließen (etwa ein reduziertes verfügbares Bodenkapital), 
erscheinen aber nicht signifikant. 
 
Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort 
Insbesondere die höhere Basispauschalierung und die steuerfreie Mitarbeiterprämie sind als 
standortförderliche Maßnahmen konzipiert. 
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Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
 
 
Auswirkungen auf die Anzahl der unselbständig erwerbstätigen Ausländerinnen/Ausländer 
Es werden keine isolierbaren Effekte auf die Anzahl der unselbständig erwerbstätigen Ausländerinnen 
und Ausländer erwartet. 
 

Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Auswirkungen auf Luft oder Klima  

Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf Emissionen von Staub, Stickstoffoxiden oder 
Treibhausgasen 
 
Erläuterung: 
Die Einführung eines Umwidmungszuschlages bei der Veräußerung von umgewidmeten Grundstücken 
kann einen Beitrag zur Eindämmung der Bodenversiegelung leisten und damit laut Umweltbundesamt zu 
einer deutlichen Reduktion von Treibhausgasemissionen führen. Dies vor allem deshalb, da Grünland in 
den meisten Fällen zu Bauland umgewidmet wird, was zu Lock-in- Effekten führt, die die Nutzung und 
damit induzierten Emissionen auf Jahrzehnte festlegen. Zudem trägt die Maßnahme zur Erreichung des 
Ziels des Regierungsprogramms zur Begrenzung des Bodenverbrauchs bei. 
 
 
 
 
 
 

Konsumentenschutzpolitische Auswirkungen 
 
Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit der Verbraucherinnen/Verbraucher 
Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit der 
Verbraucherinnen/Verbraucher. 
 
Erläuterung: 
Laut dem aktuellen Menstruationsgesundheitsbericht 2024 des BMASGPK (Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz) haben fast 5 % bzw. mehr als 130.000 der 
in Österreich lebenden Frauen im Alter zwischen 14 und 60 Jahren jeden Monat Schwierigkeiten sich 
Menstruationsartikel leisten zu können. Mithilfe der Umsatzsteuerbefreiung für Frauenhygieneartikel 
wird nicht nur ein Beitrag zur Förderung der Frauengesundheit geleistet, sondern auch ein weiterer Schritt 
gegen „Periodenarmut“ und der Leistbarkeit von Periodenprodukten in Österreich gesetzt. So sollen 
insbesondere einkommensschwache Haushalte entweder von einer Verringerung der finanziellen 
Belastung oder von einer Umschichtung zu qualitativ hochwertigeren Produkten profitieren. 
Weiters liegt, gemäß Verhütungsbericht 2024 des BMASGPK, Verhütung nach wie vor hauptsächlich in 
der Verantwortung von Frauen, so tragen 50 % der Frauen in Österreich alleine die Kosten für Verhütung. 
Die Umsatzsteuerbefreiung von Verhütungsmitteln soll einen niederschwelligen Zugang zu 
Verhütungsmitteln sicherstellen und damit die finanzielle Belastung von Frauen in dieser Hinsicht 
reduzieren. Damit trägt die Maßnahme zur Förderung der Gesundheit von Frauen und Männern bei. 
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
Bedeckung Bund 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 
 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 2.296 570 356 363 369 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 600 2.200 2.200 2.200 2200 
 
 
Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2025 2026 2027 2028 2029 

gem. BFG bzw. BFRG 150101 Zentralstelle 
 

  88 89 90 93 95 

gem. BFG bzw. BFRG 150101 Zentralstelle 
 

  2.120 270 50 50 50 

gem. BFG bzw. BFRG 150201 Finanzamt Österreich 
 

  88 211 216 220 224 

 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Personalaufwand:  
Im Hinblick auf die erfolgte Neuplanung (Konsolidierung) wird die Umsetzung dieses Vorhabens nach Maßgabe der Priorisierung mit den vorhandenen Budgetmitteln im 
Budgetvollzug des BFG in die Wege geleitet werden. 
 
Werkleistungen: 
Die Bedeckung der Werkleistungen wird in die Planung des BFG 2025 und BFG 2026 bzw. BFRG 2025-2028 und BFG 2026-2029 aufgenommen.  
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Personalaufwand 
 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
 

Körperschaft Aufwand VBÄ Aufwand VBÄ Aufwand VBÄ Aufwand VBÄ Aufwand VBÄ 
Bund 130 1,50 

 
222 2,50 

 
227 2,5 

 
232 2,50 

 
236 2,50 

 
Länder 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gemeinden 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sozialversicherungsträger 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
GESAMTSUMME 130 1,50 

 
222 2,50 

 
227 2,50 

 
232 2,50 

 
236 2,50 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Personalaufwand gem. der WFA-Finanzielle-Auswirkungen-Verordnung valorisiert wird. 
 
 

2025 2026 2027 2028 2029 Maßnahme / 
Leistung Körperschaft Verwendungs-

gruppe VBÄ VBÄ VBÄ VBÄ VBÄ 
Lückenschluss bei 
"Share Deals" 

Bund VD-Gehob. Dienst 
3 A2/GL-A2/4; B: 
DK III-IV; PF 2/3 
und 3b; PF 3 

 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

Lückenschluss bei 
"Share Deals" 

Bund VD-Fachdienst 
A3; C; P1; PF 4-PF 
5 

1,0 1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

Sonstige IT-
Anpassung 

Bund VD-Höherer 
Dienst 3 A1/GL-
A1/4; A: DK III-V; 
PF 1 

0,5 0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

 
 
 
Der Lückenschluss bei der steuerlichen Erfassung von Immobilientransaktionen in Form von "Share Deals" verursacht zusätzliche Personalkosten in Höhe von 2 
Vollbeschäftigungsäquivalenten (VBÄ).  
Der zusätzliche Personalaufwand für die Anpassung der bestehenden IT-Systeme beläuft sich auf 0,5 VBÄ.  
 

69 der B
eilagen X

X
V

III. G
P - R

egierungsvorlage - V
orblatt und W

FA
265 von 408

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



19 von 28

 
Arbeitsplatzbezogener betrieblicher Sachaufwand 
 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 46 78 79 81 83 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 46,00 78,00 79 81 83 
      
 
 
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund -600 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME -600 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 
      
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 

Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Verpflichtende 
elektronische 
Zustellung 

Bund 1 -600.000,00 1 -2.200.000,00 1 -2.200.000,00 1 -2.200.000,00 1 -2.200.000,00 
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Gemäß einer BMF-internen Schätzung von Expertinnen und Experten sollen durch die Erweiterung der Verpflichtung zur elektronischen Zustellung und die Abschaffung der 
Opt-out Möglichkeit von Unternehmern, die zur Einreichung einer Umsatzsteuererklärung verpflichtet sind, jährlich rund 18 Prozent der postalisch in Papier versendeten 
Schreiben zukünftig elektronisch über FinanzOnline zugestellt werden können. 
Die Implementierung dieser Maßnahme stellt ein effizientes, digitales Verwaltungshandeln sicher. Das sich daraus ergebende Einsparungspotenzial (u.a. durch den Wegfall 
der Portokosten pro Briefsendung) beträgt jährlich rund € 2,2 Mio. 
 
 
Werkleistungen 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 2.120 270 50 50 50 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 2.120 270 50 50 50 
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Lückenschluss bei 
"Share Deals" 

Bund 1 1.000.000,00 
        

Sonstige 
Umsetzungskosten 

Bund 1 1.000.000,00 1 20.000,00 
      

Anpassungen PACC Bund 1 120.000,00 1 200.000,00 
      

Betriebskosten Bund 
  

1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 
 
 
Der Lückenschluss bei der steuerlichen Erfassung von Immobilientransaktionen in Form von "Share Deals" verursacht im Jahr 2025 einmalige Umsetzungskosten in Höhe 
von rund € 1 Mio.  
Die sonstigen Umsetzungskosten der geplanten Maßnahmen belaufen sich auf rund € 1 Mio. im Jahr 2025.  
Die laufenden Betriebskosten belaufen sich auf rund € 50.000 ab dem Jahr 2026. 
Die Änderungen (u.a. Aussetzten des letzten Drittels der Inflationsanpassung, Pauschalierung Betriebsausgaben) verursachen in den Jahren 2025 und 2026 auch im Predictive 
Analytics Competence Center (PACC) einmalige Umsetzungskosten. 
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Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. €) 2025 2026 2027 2028 2029 
Bund -76.356 235.420 475.351 677.256 930.218 
Länder -32.071 59.406 135.732 199.465 279.081 
Gemeinden 14.428 128.173 171.919 208.281 253.703 
Sozialversicherungsträger 

     

GESAMTSUMME -93.999 422.999 783.002 1.085.002 1.463.002 
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag Menge Ertrag 
Ermöglichung einer 
steuerfreien 
Mitarbeiterprämie 

Bund 1 -
110.124.300,0

0 

1 -
56.730.700,00 

      

Ermöglichung einer 
steuerfreien 
Mitarbeiterprämie 

Länder 1 -
34.942.050,00 

1 -
18.000.450,00 

      

Ermöglichung einer 
steuerfreien 
Mitarbeiterprämie 

Gemeinden 1 -
19.933.650,00 

1 -
10.268.850,00 

      

Aussetzen eines 
Drittels der 
Inflationsanpassung 

Bund 1 
 

1 293.664.800,0
0 

1 533.936.000,0
0 

1 734.162.000,0
0 

1 984.444.500,0
0 

Aussetzen eines 
Drittels der 
Inflationsanpassung 

Länder 1 
 

1 93.178.800,00 1 169.416.000,0
0 

1 232.947.000,0
0 

1 312.360.750,0
0 

Aussetzen eines 
Drittels der 
Inflationsanpassung 

Gemeinden 1 
 

1 53.156.400,00 1 96.648.000,00 1 132.891.000,0
0 

1 178.194.750,0
0 

Aussetzung der 
jährlichen 
Inflationsanpassung 

Bund 
  

1 30.033.900,00 1 60.067.800,00 1 60.067.800,00 1 60.067.800,00 
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des 
Kinderabsetzbetrage
s 
Aussetzung der 
jährlichen 
Inflationsanpassung 
des 
Kinderabsetzbetrage
s 

Länder 
  

1 9.529.650,00 1 19.059.300,00 1 19.059.300,00 1 19.059.300,00 

Aussetzung der 
jährlichen 
Inflationsanpassung 
des 
Kinderabsetzbetrage
s 

Gemeinden 
  

1 5.436.450,00 1 10.872.900,00 1 10.872.900,00 1 10.872.900,00 

Lückenschluss bei 
der steuerlichen 
Erfassung von 
Immobilientransakti
onen "Share Deals" 

Bund 1 1.995.700,00 1 5.702.000,00 1 5.702.000,00 1 5.702.000,00 1 5.702.000,00 

Lückenschluss bei 
der steuerlichen 
Erfassung von 
Immobilientransakti
onen "Share Deals" 

Länder 1 194.600,00 1 556.000,00 1 556.000,00 1 556.000,00 1 556.000,00 

Lückenschluss bei 
der steuerlichen 
Erfassung von 
Immobilientransakti
onen "Share Deals" 

Gemeinden 1 32.809.700,00 1 93.742.000,00 1 93.742.000,00 1 93.742.000,00 1 93.742.000,00 

Einführung eines 
Umwidmungszuschl
ages bei 
Grundstücksveräuße
rungen 

Bund 1 6.674.200,00 1 20.022.600,00 1 33.371.000,00 1 33.371.000,00 1 33.371.000,00 

Einführung eines 
Umwidmungszuschl
ages bei 
Grundstücksveräuße

Länder 1 2.117.700,00 1 6.353.100,00 1 10.588.500,00 1 10.588.500,00 1 10.588.500,00 
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rungen 
Einführung eines 
Umwidmungszuschl
ages bei 
Grundstücksveräuße
rungen 

Gemeinden 1 1.208.100,00 1 3.624.300,00 1 6.040.500,00 1 6.040.500,00 1 6.040.500,00 

Anhebung der 
Stiftungseingangsste
uer 

Bund 
  

1 6.674.200,00 1 6.674.200,00 1 6.674.200,00 1 6.674.200,00 

Anhebung der 
Stiftungseingangsste
uer 

Länder 
  

1 2.117.700,00 1 2.117.700,00 1 2.117.700,00 1 2.117.700,00 

Anhebung der 
Stiftungseingangsste
uer 

Gemeinden 
  

1 1.208.100,00 1 1.208.100,00 1 1.208.100,00 1 1.208.100,00 

Anhebung der 
Glücksspielabgabe 

Bund 1 23.000.000,00 1 50.000.000,00 1 51.000.000,00 1 52.000.000,00 1 54.000.000,00 

Anhebung der 
Konzessionsabgabe 
(Glücksspiel) 

Bund 1 5.434.720,00 1 11.548.780,00 1 11.548.780,00 1 12.228.120,00 1 12.907.460,00 

Anhebung der 
Konzessionsabgabe 
(Glücksspiel) 

Länder 1 1.617.360,00 1 3.436.890,00 1 3.436.890,00 1 3.639.060,00 1 3.841.230,00 

Anhebung der 
Konzessionsabgabe 
(Glücksspiel) 

Gemeinden 1 947.920,00 1 2.014.330,00 1 2.014.330,00 1 2.132.820,00 1 2.251.310,00 

Anhebung der 
Landeszuschlagsabg
abe (Glücksspiel) 

Länder 
  

1 2.200.000,00 1 2.750.000,00 1 2.750.000,00 1 2.750.000,00 

Anhebung der 
Landeszuschlagsabg
abe (Glücksspiel) 

Gemeinden 
  

1 1.800.000,00 1 2.250.000,00 1 2.250.000,00 1 2.250.000,00 

Erhöhung der 
Basispauschalierung 
inkl. 
Vorsteuerpauschale 

Bund 1 -3.337.100,00 1 -
33.371.000,00 

1 -
70.079.100,00 

1 -
70.079.100,00 

1 -
70.079.100,00 

Erhöhung der 
Basispauschalierung 
inkl. 

Länder 1 -1.058.850,00 1 -
10.588.500,00 

1 -
22.235.850,00 

1 -
22.235.850,00 

1 -
22.235.850,00 
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Vorsteuerpauschale 
Erhöhung der 
Basispauschalierung 
inkl. 
Vorsteuerpauschale 

Gemeinden 1 -604.050,00 1 -6.040.500,00 1 -
12.685.050,00 

1 -
12.685.050,00 

1 -
12.685.050,00 

Erhöhung des 
Pendlereuros 

Bund 
  

1 -
73.416.200,00 

1 -
133.484.000,0

0 

1 -
133.484.000,0

0 

1 -
133.484.000,0

0 
Erhöhung des 
Pendlereuros 

Länder 
  

1 -
23.294.700,00 

1 -
42.354.000,00 

1 -
42.354.000,00 

1 -
42.354.000,00 

Erhöhung des 
Pendlereuros 

Gemeinden 
  

1 -
13.289.100,00 

1 -
24.162.000,00 

1 -
24.162.000,00 

1 -
24.162.000,00 

Umsatzsteuerbefreiu
ng für 
Frauenhygieneartike
l und 
Verhütungsmittel 

Bund 
  

1 -
18.709.040,00 

1 -
23.386.300,00 

1 -
23.386.300,00 

1 -
23.386.300,00 

Umsatzsteuerbefreiu
ng für 
Frauenhygieneartike
l und 
Verhütungsmittel 

Länder 
  

1 -6.082.720,00 1 -7.603.400,00 1 -7.603.400,00 1 -7.603.400,00 

Umsatzsteuerbefreiu
ng für 
Frauenhygieneartike
l und 
Verhütungsmittel 

Gemeinden 
  

1 -3.208.240,00 1 -4.010.300,00 1 -4.010.300,00 1 -4.010.300,00 

 
 
Das Aussetzen des letzten Drittels der Inflationsanpassung im Rahmen der kalten Progression führt in den Jahren 2026 bis 2029 zu jährlich steigenden Mehreinnahmen die 
sich am Ende des Betrachtungszeitraums auf rund € 1,5 Mrd. belaufen. Die Schätzungen beruhen auf den Informationen des Progressionsberichtes 2024 (IHS, WIFO). Sie 
berücksichtigen auch das Auslaufen der befristeten Erhöhung der steuerlichen Begünstigung von Überstunden mit Ende 2025.  
 
Das Aussetzung der jährlichen Inflationsanpassung des Kinderabsetzbetrages führt in den Jahren 2026 bis 2029 zu jährlichen Mehreinnahmen von rund € 90 Mio.(ab dem 
Jahr 2027). Die Schätzung basiert auf den aktuellen Auszahlungen an Kinderabsetzbetrag sowie der aktuellen VPI-Prognose des WIFO. 
 
Die Einführung eines Umwidmungszuschlages bei der Veräußerung von Grundstücken führt in den Jahren 2025 bis 2029 zu jährlich steigenden Mehreinnahmen, die sich am 
Ende des Betrachtungszeitraums gem. Expertenschätzung auf rund € 50 Mio. belaufen. 
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Die Anhebung der Stiftungseingangssteuer führt zu jährlich Mehreinnahmen in Höhe von rund € 10 Mio. Die Schätzungen beruhen auf Aufkommensdaten zur 
Stiftungseingangssteuer sowie auf auswertbaren Erklärungs- bzw. Bescheiddaten. 
 
Die Anhebung der Glücksspiel- und Konzessionsabgaben führt in den Jahren 2025 bis 2029 zu steigenden Mehreinnahmen, die sich am Ende des Betrachtungszeitraums 
insgesamt auf rund € 328 Mio. belaufen. Die Schätzung basiert auf den Aufkommensdaten 2024 und der Marktentwicklung der letzten Jahre. 
 
Die Erhöhung der Basispauschalierung inkl. Vorsteuerpauschale führt gem. Expertenschätzung, entsprechend auswertbarer Erklärungsdaten, zu jährlichen Mindereinnahmen 
in Höhe von rund € 105 Mio. Die Maßnahme wirkt sowohl in der Einkommensteuer als auch in der Umsatzsteuer. Mangels exakter Zuordenbarkeit wird von einer näheren 
Aufgliederung gem. der unterschiedlichen FAG-Schlüssel abgesehen.  
 
Die Erhöhung des Pendlereuros führt gem. Expertenschätzung zu jährlichen Mindereinnahmen in Höhe von rund € 200 Mio. Die Schätzung basiert auf Auswertungsdaten zur 
aktuellen Inanspruchnahme von Pendlerpauschale und Pendlereuro. 
 
Für das Jahr 2025 wird aufgrund der Höhe der Mitarbeiterprämie von € 1.000 mit Mindereinnahmen von rund € 165 Mio. gerechnet. Die Höhe der Mitarbeiterprämie für das 
Jahr 2026 soll im Rahmen einer Evaluierung (bis Ende April 2026) ermittelt werden. Insgesamt führt Ermöglichung einer steuerfreien Mitarbeiterprämie in den Jahren 2025 
und 2026 zu Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt rund € 250 Mio. Die Schätzung basiert auf den zu den bisherigen, vergleichbaren Maßnahmen Teuerungs- und 
Mitarbeiterprämie gewonnenen Erkenntnissen zur Inanspruchnahme. 
 
Die Umsatzsteuerbefreiung für Frauenhygieneartikel und Verhütungsmittel führt zu jährlichen Mindereinnahmen in Höhe von rund € 35 Mio. Die Schätzung basiert auf 
verfügbaren Konsumdaten. 
 
Verteilung der Erträge und Aufwendungen zwischen den Gebietskörperschaften:  
ESt (alle Einhebungsformen) und KöSt: Bund: 66,742 %, Länder: 21,177 %, Gemeinden: 12,081 %  
USt: Bund: 66,818 %, Länder: 21,724 %, Gemeinden: 11,458 %  
Abg. mit einh. Schlüssel außer USt, ESt u KöSt: Bund: 66,837 %, Länder: 21,082 %, Gemeinden: 12,081 %  
Grunderwerbsteuer: Bund: 5,702 %, Länder: 0,556 %, Gemeinden: 93,742 % 
Glücksspielabgabe: Bund: 100 % 
Konzessionsabgabe (Glücksspiel): Bund: 67,934 %, Länder: 20,217 %, Gemeinden: 11,849 % 
Landeszuschlagsabgabe (Glücksspiel): Länder: 55 %, Gemeinden: 45 % (Das Verhältnis der Aufteilung der Landeszuschlagsabgaben [in Höhe von jeweils 150% der 
Stammabgabe des Bundes] variiert abhängig vom Bundesland – durchschnittlich fließen 55% dem Bundesland und 45% den Gemeinden zu.)  
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Angaben zur Wesentlichkeit 

 
Nach Einschätzung der einbringenden Stelle sind folgende Wirkungsdimensionen vom gegenständlichen Vorhaben nicht wesentlich betroffen im Sinne der Anlage 1 der WFA-
Grundsatz-verordnung. 

Wirkungs-
dimension 

Subdimension der 
Wirkungsdimension 

Wesentlichkeitskriterium 

 
Umwelt Luft oder Klima - Veränderung der gesamtösterreichischen Emissionen der Feinstaubfraktion PM10 um mehr als 3,5 Tonnen  

pro Jahr oder von Stickstoffoxiden um mehr als 14 Tonnen pro Jahr oder 
- Änderung der Treibhausgasemissionen um 10 000 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr 

  
Konsumenten- 
schutzpolitik 

Gesundheit und Sicherheit in 
Zusammenhang mit 
Produkten oder 
Dienstleistungen 

Zahl der Krankheitsfälle oder Unfälle mit einer zu erwartenden Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen 
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Detaillierte Darstellung der Berechnung der Verwaltungskosten für Unternehmen 
 
 

Informationsverpflichtung 1 Fundstelle Art der IVP Legistischer 
Ursprung 

Verwaltungslasten 
(in €) 

Erhöhung der 
Basispauschalierung inkl. 
Vorsteuerpauschale 

§ 17 Abs. 1 
und 2 EStG 
und § 14 
Abs. 1 Z 1 
und § 28 
Abs. 67 
UStG 

Geänderte IVP National -3.330.000,00 

 
Begründung für die Schaffung/Änderung der Informationsverpflichtung: 
Bei der ertragsteuerlichen Basispauschalierung sollen für das Kalenderjahr 2025 die Umsatzgrenze von 220.000 
Euro auf 320.000 Euro und die pauschalen Betriebsausgaben von 12 % auf 13,5 % der Umsätze erhöht werden. 
Ab dem Kalenderjahr 2026 sollen die Umsatzgrenze auf 420.000 Euro sowie die pauschalen Betriebsausgaben 
auf 15 % der Umsätze erhöht werden.  
Entsprechend der Anpassung der Umsatzhöhe für die Anwendung der ertragsteuerlichen Basispauschalierung 
soll auch die umsatzsteuerliche Vorsteuerpauschalierung angepasst werden und die Grenze der abziehbaren 
Vorsteuer für den Veranlagungszeitraum 2025 auf 5.760 Euro erhöht und für Veranlagungszeiträume ab 2026 
auf 7.560 Euro erhöht werden .  
 

Einbindung des eGovernment-Verfahrens in ein bestehendes Internet-Portal: Ja.  

FinanzOnline 

Elektronische Identifikation der Antragstellerin/des Antragstellers: Nein 

Elektronisches Signieren durch Antragstellerin/Antragsteller: Nein 

 
 
Unternehmen mit Einkünften 
aus selbständiger Arbeit oder 
gewerblicher Tätigkeit  

Zeit 
(hh:mm) 

Gehalt/h 
(in €) 

Externe 
Kosten 

Afa Kosten 
(in €) 

Lasten  
(in €) 

Ausfüllen oder Eingabe von 
Anträgen, Meldungen, 
Nachweisen, Ansuchen oder 
Berichten bzw. Inspektionen 

-02:00 37 0.00 0.00 -74,00 -66,60 

 
Fallzahl pro Jahr: 50.000 
Sowieso-Kosten in %: 10,00 
 
 
Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen 
Gemäß BMF-internen Auswertungen profitieren potenziell bis zu rund 50.000 Unternehmen von der Anhebung 
der Umsatzschwelle für die Anwendung der ertragsteuerlichen Basispauschalierung sowie der Anhebung der 
umsatzsteuerlichen Vorsteuerpauschalierung. 
Die pauschale Ermittlungsmöglichkeit führt zu vermindertem Aufwand für Unternehmen auf Grund des Entfalls 
einer detaillierten Umsatzsteuervoranmeldung bzw. einer detaillierten Umsatzsteuer- und 
Einkommensteuererklärung.  
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Wirtschaft und Energie 
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- 

Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem 
Erdgas  

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Erlassung der Richtlinien  
Maßnahme 2: Unterstützung der OMV gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 
Maßnahme 3: Unterstützung der RAG gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 
Maßnahme 4: Verlängerung/Novellierung der Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 Gasdiversifizierungsgesetz 
2022 
Maßnahme 5: Verlängerung der Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 GDG 2022 
Maßnahme 6: Unterstützung der Kelag gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024) 
Maßnahme 7: Unterstützung der OMV gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024) 
Maßnahme 8: Unterstützung der voestalpine gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024) 
Maßnahme 9: Unterstützung der voestalpine (Antrag Nr. 2) gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024) 
Maßnahme 10: Novelle GDG 2022 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Verwaltungskosten 

Unternehmen 

Gleichstellung 

Gesamtwirtschaft 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2022 2023 2024 2025 2026 

Nettofinanzierung Bund -96.000 -104.000 -100.000 -9.000 0 
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt -96.000 -104.000 -100.000 -9.000 0 

Zu Art. 64: Änderung des Gasdiversifizierungsgesetzes
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Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 

Maßnahme (in Tsd. €) 2022 2023 2024 2025 2026 
Erlassung der Richtlinie 96.000.000 96.000.000 0 0 0 
Unterstützung der OMV gem. 
§3 Abs. 1 Z1 GDG 2022

0 7.270.878 0 0 0 

Unterstützung der RAG gem. 
§3 Abs. 1 Z1 GDG 2022

0 5.561.468 0 0 0 

Verlängerung/Novellierung 
Richtlinie gem. §3 Abs. 1 Z1 
GDG 2022 

0 0 96.000.000 0 0 

Verlängerung Richtlinie gem. 
§3 Abs. 1 Z1 GDG 2022

0 0 0 96.000.000 0 

Unterstützung der Kelag gem. 
§3 Abs. 1 Z1 GDG 2022
(Jahr 2024)

0 0 405.061 0 0 

Unterstützung der OMV gem. 
§3 Abs. 1 Z1 GDG 2022
(Jahr 2024)

0 0 17.752.944 0 0 

Unterstützung der voestalpine 
gem. §3 Abs. 1 Z1 GDG 
2022 (Jahr 2024) 

0 0 1.717.374 0 0 

Unterstützung der voestalpine 
(Antrag Nr. 2) gem. §3 Abs. 
1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024) 

0 0 536.613 0 0 

Bündelung 2025: Novelle 
GDG 2022 

0 0 0 9.000.000 0 

Beschreibung der finanziellen Auswirkungen: 
Ziel des §3 Abs.1 Z1 GDG ist die Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der 
Abhängigkeit von russischem Erdgas durch die Abfederung der Zusatzkosten der Diversifizierung zur 
Entlastung der Unternehmen. Für diese Zwecke wurden in einem ersten Schritt insgesamt 100 Millionen 
Euro pro Jahr bereitgestellt. In Ergänzung dazu wurde am 14.07.2022 das parlamentarische Verfahren zur 
Beschlussfassung einer Novelle zum GDG 2022 abgeschlossen, der eine Aufstockung der Mittel per 
Verordnung vorsieht, wenn dies für die Zielerreichung erforderlich ist.   

Bündelung 2023: 
Mit der Unterstützung der OMV und der RAG wird das Ziel des Gasdiversifizierungsgesetzes, 
insbesondere §3 Abs.1 Z1 GDG, das die Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der 
Abhängigkeit von russischem Erdgas durch die Abfederung der Zusatzkosten der Diversifizierung zur 
Entlastung der Unternehmen vorsieht, verfolgt. Die Mittel zur Unterstützung werden durch die 96 
Millionen Euro die für die Unterstützungsfälle im Jahr 2023 vorgesehen sind, gedeckt. 
Von der ggst. Richtlinien-Novelle gehen keine zusätzlichen Kosten aus. 

Bündelung 2024: 
Für die Verlängerung der Richtlinie bis 31.12.2026 werden keine zusätzlichen Mittel benötigt, da laut 
GDG 2022 jene Mittel für die Folgejahre verwendet werden, die in den Vorjahren nicht verbraucht 
werden; der finanzielle Rahmen in Höhe von 400 Mio. € wird nicht überschritten. Mit aktuellem Stand 
(September 2024) wurden von den in 2023 für die Unterstützung verfügbaren Mittel iHv. von 96 Mio. rd. 
€ 12.8 Mio. € verwendet. Für das Jahr 2024 werden voraussichtlich 30 Mio. € für die Unterstützungsfälle 
verwendet werden. Es ist absehbar, dass die in 2025 zur Verfügung stehenden Mittel nicht zur Gänze 
verbraucht und ebenfalls den Folgejahren zugeführt werden können. Im Jahr 2026 werden noch 
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Unterstützungszusagen und Auszahlungen getätigt werden und Auszahlungen sind im Jahr 2027 ebenfalls 
möglich.  

Bündelung 2024: 
Mit der Unterstützung der Kelag, der OMV und der voestalpine (2 Anträge) wird das Ziel des 
Gasdiversifizierungsgesetzes, insbesondere §3 Abs.1 Z1 GDG, das die Erhöhung der Resilienz der 
Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem Erdgas durch die Abfederung der 
Zusatzkosten der Diversifizierung zur Entlastung der Unternehmen vorsieht, verfolgt. Die Mittel zur 
Unterstützung werden durch die 96 Millionen Euro die für die Unterstützungsfälle im Jahr 2024 
vorgesehen sind, gedeckt. 
Für 2025 stehen wie gesetzlich festgelegt 100 Mio. € zur Verfügung, wovon max. 4% für die Bedeckung 
der Abwicklungskosten und demnach 96 Mio. € an operativen Mitteln zur Bedeckung der 
Unterstützungsfälle 2025 verwendet werden können. Gemäß den Angaben in dem Kosten-Mengengerüst 
der aws (Stand 29.11.2024) würden sich die Abwicklungskosten für 2025 auf 770.134€ belaufen.  
In den Jahren 2023 und 2024 wurden 83.167.654€ bzw. 75.588.008€ von den operativen Mittel (jeweils 
96 Mio. €) nicht benötigt und stehen diese Mittel in Höhe von insgesamt 158.755.662€ gem. GDG 2022 
idgF. für die Jahr 2026 und 2027 als operative Mittel zur Verfügung. Aufgeteilt auf diese beiden Jahre 
würden demnach pro Jahr Mittel iHv. 79.377.831€ zur Verfügung stehen und könnte sich dieser Wert ggf. 
um Restmittel aus 2025 erhöhen. Gemäß den Angaben in dem Kosten-Mengengerüst der aws (Stand 
29.11.2024) würden sich die Abwicklungskosten für 2026 auf 1.025.250€ und 2027 auf 1.053.90€ 
belaufen.  

Bündelung 2025: 
Das Gasdiversifizierungsgesetz 2022 idgF soll novelliert werden, da mit dem Auslaufen des 
Gastransitvertrages zwischen der Ukraine und Russland per Ende 2024 die Bezugsmöglichkeit von Gas 
aus russischen Quellen fehlt und so auch der Anreiz zum Umstieg auf nicht-russische Quellen, sodass es 
keiner finanziellen Unterstützung im Sinne der ursprünglichen Ausrichtung dieses Bundesgesetzes bedarf. 
Für die Bedeckung der noch nicht ausbezahlten, aber bereits im Zuge der durch Genehmigungen in Q4 
2024 zugesicherten Unterstützungen ist im Jahr 2025 (einschließlich der offenen Abwicklungszahlungen) 
ein Budgetbedarf von bis zu 3,7 Millionen Euro erforderlich. Die noch zuzusichernden Ansuchen, die bei 
der aws bereits geprüft vorliegen und den Bestimmungen gem. GDG-Novelle entsprechen, bedingen 
einen zusätzlichen Budgetbedarf in Höhe von bis zu 5,1 Millionen Euro. Die Gesamtbedeckung von 
somit insgesamt knapp 9 Millionen Euro erfolgt über das Bundesfinanzgesetz 2025/2026. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Umsetzung §3 Abs.1 Z1 GDG 2022  

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Bündelung 

Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 Gasdiversifizierungsgesetz 2022 

BBG 2025 WFA gesamt

69 der Beilagen XXVIII. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA 279 von 408

www.parlament.gv.at



4 von 24

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus 

Letzte Aktualisierung:  30. April 2025   
 

Gebündelte Vorhaben 

Vorhabensart Erstellungsjahr 
Inkrafttreten / 
Wirksamwerden Titel des Vorhabens 

Sonstige rechtsetzende 
Maßnahme 
grundsätzlicher Art gem. 
§ 16 Abs. 2 BHG 2013 

2022 2022 Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 
Gasdiversifizierungsgesetz 2022 

Vorhaben gem. § 58 
Abs. 2 BHG 2013 

2023 2023 Fall 1: OMV Unterstützung gem. §3 (1) Z1 
Gasdiversifizierungsgesetz 2022 

Vorhaben gem. § 58 
Abs. 2 BHG 2013 

2023 2023 Fall 2: RAG Unterstützung gem. §3 (1) Z1 
Gasdiversifizierungsgesetz 2022 

Sonstige rechtsetzende 
Maßnahme 
grundsätzlicher Art gem. 
§ 16 Abs. 2 BHG 2013 

2023 2023 Verlängerung/Novellierung Richtlinie gemäß § 
3 Abs 1 Z 1 Gasdiversifizierungsgesetz 2022 

Sonstige rechtsetzende 
Maßnahme 
grundsätzlicher Art gem. 
§ 16 Abs. 2 BHG 2013 

2024 2024 Verlängerung der Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 
1 Gasdiversifizierungsgesetz 2022  

Vorhaben gem. § 58 
Abs. 2 BHG 2013 

2024 2024 Fall 1: Kelag Unterstützung gem. §3 (1) Z1 
Gasdiversifizierungsgesetz 2022 (Jahr 2024) 

Vorhaben gem. § 58 
Abs. 2 BHG 2013 

2024 2024 Fall 2: OMV Unterstützung gem. §3 (1) Z1 
Gasdiversifizierungsgesetz 2022 (Jahr 2024) 

Vorhaben gem. § 58 
Abs. 2 BHG 2013 

2024 2024 Fall 3: voestalpine Unterstützung gem. §3 (1) 
Z1 Gasdiversifizierungsgesetz 2022 (Jahr 2024) 

Vorhaben gem. § 58 
Abs. 2 BHG 2013 

2024 2024 Fall 4: voestalpine (Antrag Nr. 2)Unterstützung 
gem. §3 (1) Z1 Gasdiversifizierungsgesetz 2022 

(Jahr 2024) 

Gesetz 2025 2025 Novelle GDG 2022 

 

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 

BBG 2025 WFA gesamt

69 der Beilagen XXVIII. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA280 von 408

www.parlament.gv.at



5 von 24

Problemdefinition 
Österreichs Gasverbrauch wird zu ca. 80% aus russischen Quellen abgedeckt. Eine exakte Bezifferung ist 
aufgrund der Vorimporte und mangelnder Herkunftskennzeichnungen schwierig (Stand Q1 2022).  
Im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands und den Verwerfungen auf den Energiemärkten 
sowie der mit großer Unsicherheit behafteten Gasversorgungslage wurde das Gasdiversifizierungsgesetz 
2022, BGBl. I Nr. 95/2022, erlassen, das den Einsatz von Bundesmittel zur Finanzierung von 
Maßnahmen, die die Abhängigkeit von Erdgas aus russischen Quellen verringern, vorsieht. In § 3 Abs. 1 
Z 1 des GDG 2022 ist vorgesehen, dass die Mittel für die Abdeckung von Kosten von Unternehmen für 
die Lieferung von Erdgas aus nicht-russischen Quellen für den Absatz in Österreich eingesetzt werden 
können. Darüber hinaus ist in § 5 Abs. 2 GDG 2022 vorgesehen, dass der Einsatz der Mittel nur dann 
möglich ist, wenn die Maßnahme den gemäß § 5 Abs. 1 GDG 2022 zu erlassenen Richtlinien 
entsprechen. Die Richtlinien sind von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen zu erlassen.  
 
Bündelung 2023: 
Zusätzliche Maßnahme 1: Die OMV soll auf Basis der Empfehlung der aws mit Mitteln in Höhe von 
EUR 7.270.878,00 unterstützt werden. Diese Summe wird aus den bestehenden Mitteln bezahlt.  
 
Zusätzliche Maßnahme 2: Die RAG soll auf Basis der Empfehlung der aws mit Mitteln in Höhe von EUR 
5.561.468,37 unterstützt werden. Diese Summe wird aus den bestehenden Mitteln bezahlt. 
 
Zusätzliche Maßnahme 3: Verlängerung/Novellierung Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 
Gasdiversifizierungsgesetz 2022. In der neuen Richtlinien wird der Adressatenkreis konkretisiert.  
 
Bündelung 2024: Aufgrund des möglichen Stopps des Erdgastransits durch die Ukraine wurde das 
Gasdiversifizierungsgesetz 2022 (IA) bis 2027 verlängert. Die  Richtlinie gemäß §3 Abs. 1 Z 1 GDG 
2022 soll entsprechend verlängert werden.  
 
Bündelung 2024: 
Zusätzliche Maßnahme 1: Die Kelag soll auf Basis der Empfehlung der aws mit Mitteln in Höhe von 
EUR 405.060,73 unterstützt werden. Diese Summe wird aus den bestehenden Mitteln bezahlt.  
Zusätzliche Maßnahme 2: Die OMV soll auf Basis der Empfehlung der aws mit Mitteln in Höhe von 
EUR 17.752.944,04 unterstützt werden. Diese Summe wird aus den bestehenden Mitteln bezahlt. 
Zusätzliche Maßnahme 3: Die voestalpine soll auf Basis der Empfehlung der aws mit Mitteln in Höhe 
von EUR 1.717.373,97 unterstützt werden. Diese Summer wird aus den bestehenden Mitteln bezahlt.  
Zusätzliche Maßnahme 4: Die voestalpine (Antrag Nr. 2) soll auf Basis der Empfehlung der aws mit 
Mitteln in Höhe von EUR 536.613,00 unterstützt werden. Diese Summer wird aus den bestehenden 
Mitteln bezahlt.  
 
 
Nullszenario und allfällige Alternativen 
Ohne die Erlassung der Richtlinien ist der Mitteleinsatz gemäß dem GDG 2022 nicht möglich und 
unterbleiben die dringend notwendigen Diversifizierungsmaßnahmen.  
 
Bündelung 2023:  
Die beiden Unterstützungsfälle OMV und RAG tragen zu dem Ziel nach dem Bundesgesetz zur 
Gasdiversifizierung 2022 bei. Ohne Unterstützung verfehlt die Richtlinie ihren Zweck.  
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Ohne die Verlängerung/Novellierung der Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 Gasdiversifizierungsgesetz 
2022 kann das Ziel des GDG nicht weiterverfolgt und Unternehmen bei der Gasdiversifizierung 
unterstützt werden.  
 
Bündelung 2024: 
Ohne die Verlängerung der Richtlinie gemäß §3 Abs. 1 Z 1 GDG 2022 kann das Ziel des GDG 2022 
nicht weiter verfolgt und Unternehmen nicht bei der Gasdiversifizierung unterstützt werden.  
 
Bündelung 2024:  
Die Unterstützungsfälle Kelag, OMV und 2 Anträge der voestalpine tragen zu dem Ziel nach dem 
Bundesgesetz zur Gasdiversifizierung 2022 bei. Ohne Unterstützung verfehlt die Richtlinie ihren Zweck.  
 
Weiterführende Hinweise/Vorhandene Studien/Folgenabschätzungen 
 
Titel Jahr Weblink 

Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 Gasdiversifizierungsgesetz 2022 2022 www.aws.at 

 
 
 

Interne Evaluierung 
 
Zeitpunkt der internen Evaluierung: 2027 
Die Laufzeit der gegenständlichen Richtlinien ist bis zum 31. Mai 2023 begrenzt. Bis zum 30. April 2023 
ist eine Mittelgewährung möglich. Die aws als Abwicklungsstelle hat gemäß Punkt 7 der Richtlinien eine 
Evaluierung im Namen und auf Rechnung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie in Auftrag zu geben. 
Die interne Evaluierung der Maßnahme ist für Q1 2024 geplant.  
 
Bündelung 2023: Die Unterstützungsfälle sollen gemeinsam mit der Richtlinie evaluiert werden.  
Die verlängerte/novellierte Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 Gasdiversifizierungsgesetz 2022 soll ebenfalls 
im Jahr 2024 evaluiert werden.  
 
Bündelung 2024: 
Die Richtlinie gemäß §3 Abs. 1 Z1 GDG 2022 mit Geltungszeitraum 1.10.2024-31.12.2026 soll 
gemeinsam mit den voranstehenden Maßnahmen innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren ab In-Kraft-
treten des Gasdiversifizierungsgesetz idF 2022 evaluiert werden.  
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von 
russischem Erdgas   
 
Beschreibung des Ziels: 
Ziel dieser Richtlinie ist die Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der 
Abhängigkeit von russischem Erdgas durch die Abfederung der Zusatzkosten der Diversifizierung zur 
Entlastung der Unternehmen. Für diese Zwecke wurden in einem ersten Schritt insgesamt 100 Millionen 
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Euro pro Jahr bereitgestellt. In Ergänzung dazu wurde am 14.07.2022 das parlamentarische Verfahren zur 
Beschlussfassung einer Novelle zum GDG 2022 abgeschlossen, der eine Aufstockung der Mittel per 
Verordnung vorsieht, wenn dies für die Zielerreichung erforderlich ist.   
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Erlassung der Richtlinien  
Maßnahme 2: Unterstützung der OMV gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 
Maßnahme 3: Unterstützung der RAG gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 
Maßnahme 4: Verlängerung/Novellierung der Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 
Gasdiversifizierungsgesetz 2022 
Maßnahme 5: Verlängerung der Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 GDG 2022 
Maßnahme 6: Unterstützung der Kelag gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024) 
Maßnahme 7: Unterstützung der OMV gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024) 
Maßnahme 8: Unterstützung der voestalpine gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024) 
Maßnahme 9: Unterstützung der voestalpine (Antrag Nr. 2) gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024) 
Maßnahme 10: Novelle GDG 2022 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der 
Abhängigkeit von russischem Erdgas  
Ausgangszustand: 2021-01-01 
Im Jahr 2021 bezog Österreich rund 60 
Terawattstunden (TWh) Erdgas aus Russland.  Der 
durchschnittliche heimische Jahresbedarf liegt bei 
rund 90 TWh, wobei von Juli bis Dezember 2022 
von einem Verbrauch von rund 45 TWh 
ausgegangen wird. Derzeit sind die Gasspeicher zu 
etwa 46 Prozent befüllt, das entspricht rund 43 
TWh (Stand 30.06.2022).  

Zielzustand: 2024-01-01 
Mit dem Einsatz der Mittel gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 
GDG 2022 werden die erforderlichen Mengen 
Erdgas aus nicht-russischen Quellen nach 
Österreich geliefert, die notwendig sind, dass 
direkt oder indirekt die Versorgungslage bei 
Erdgas abgesichert ist. Unter den gegebenen 
Annahmen werden in etwa 45 TWh (ca. 50%) des 
durchschnittlichen Jahresverbrauchs durch 
Lieferungen von Erdgas aus nicht-russischen 
Quellen für den Verbrauch in Österreich 
abgedeckt.  

  
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Erlassung der Richtlinien    
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Erlassung der Richtlinien ist erforderlich, um die Mittel für den Bezug von Erdgas aus nicht-
russischen Quellen einzusetzen. Mit dem dadurch möglichen Anreiz können Unternehmen, die Erdgas 
aus nicht-russischen Quellen nach Österreich liefern, eine Abdeckung der zusätzlichen Kosten gemäß den 
Regelungen dieser Richtlinien erhalten. Gegenstand des Mitteleinsatzes sind die Kapazitätskosten für die 
erstmalige Einspeisung von Erdgas aus nicht-russischen Quellen in das Netz eines österreichischen 
Marktgebiets für den Absatz in Österreich.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem 
Erdgas  
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Erlassung der Richtlinien 
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Ausgangszustand: 2022-01-01 
Ohne die Erlassung der Richtlinien ist der Einsatz 
der Mittel für die Anlieferung von Erdgas aus 
nicht-russischen Quellen nicht möglich, womit 
auch die notwendigen Einspeicherungsmengen zur 
ausreichenden Bevorratung mit Erdgas 
unterbleiben würden. 

Zielzustand: 2023-12-31 
Mit der Erlassung der Richtlinien für die Lieferung 
von Erdgas aus nicht-russischem Quellen wird die 
Grundlage für den Mitteleinsatz für diese Zwecke 
geschaffen. Dadurch sollen direkt oder indirekt die 
erforderlichen Mengen für die maximale 
Einspeicherung von Erdgas nach Österreich 
geliefert werden. 

 

 
Maßnahme 2: Unterstützung der OMV gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die OMV soll gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 unterstützt werden.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem 
Erdgas  
 
Maßnahme 3: Unterstützung der RAG gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die RAG soll gemäß §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 unterstützt werden.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem 
Erdgas  
 
Maßnahme 4: Verlängerung/Novellierung der Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 
Gasdiversifizierungsgesetz 2022   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Verlängerung/Novellierung der Richtlinien ist erforderlich, um die Mittel für den Bezug von Erdgas 
aus nicht-russischen Quellen einzusetzen. Mit dem dadurch möglichen Anreiz können Unternehmen, die 
Erdgas aus nicht-russischen Quellen nach Österreich liefern, eine Abdeckung der zusätzlichen Kosten 
gemäß den Regelungen dieser Richtlinien erhalten. Gegenstand des Mitteleinsatzes sind die 
Kapazitätskosten für die erstmalige Einspeisung von Erdgas aus nicht-russischen Quellen in das Netz 
eines österreichischen Marktgebiets für den Absatz in Österreich.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem 
Erdgas  
 
Maßnahme 5: Verlängerung der Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 GDG 2022   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Verlängerung der Richtlinien ist erforderlich, um die Mittel für den Bezug von Erdgas aus nicht-
russischen Quellen bis 2027 einzusetzen. Mit dem dadurch möglichen Anreiz können Unternehmen, die 
Erdgas aus nicht-russischen Quellen nach Österreich liefern, eine Abdeckung der zusätzlichen Kosten 
gemäß den Regelungen dieser Richtlinien erhalten. Gegenstand des Mitteleinsatzes sind die 
Kapazitätskosten für die erstmalige Einspeisung von Erdgas aus nicht-russischen Quellen in das Netz 
eines österreichischen Marktgebiets für den Absatz in Österreich.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem 
Erdgas  
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Maßnahme 6: Unterstützung der Kelag gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024)   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Kelag soll gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 unterstützt werden.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem 
Erdgas  
 
Maßnahme 7: Unterstützung der OMV gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024)   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die OMV soll gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 unterstützt werden.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem 
Erdgas  
 
Maßnahme 8: Unterstützung der voestalpine gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024)   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die voestalpine soll gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 unterstützt werden.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem 
Erdgas  
 
Maßnahme 9: Unterstützung der voestalpine (Antrag Nr. 2) gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 (Jahr 
2024)   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die voestalpine (Antrag Nr. 2) soll gem. §3 Abs.1 Z1 GDG 2022 unterstützt werden.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem 
Erdgas  
 
Maßnahme 10: Novelle GDG 2022   
Beschreibung der Maßnahme: 
Mit dem Auslaufen des Gastransitvertrages zwischen der Ukraine und Russland Ende 2024 ist eine 
Neubeurteilung der Notwendigkeit zur Unterstützung von Unternehmen, die Erdgas aus nicht-russischen 
Quellen für den Absatz in Österreich liefern, erforderlich.  
Seit dem Stopp der Bezugsmöglichkeit von Gas aus russischen Quellen fehlt der Anreiz zum Umstieg auf 
nicht-russische Quellen, sodass es keiner finanziellen Unterstützung im Sinne der ursprünglichen 
Ausrichtung dieses Bundesgesetzes bedarf und das Gesetz entsprechend angepasst wird.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem 
Erdgas  
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2022 2023 2024 2025 2026 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen 309.000 96.000 104.000 100.000 9.000 0 
davon Bund 309.000 96.000 104.000 100.000 9.000 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis -309.000 -96.000 -104.000 -100.000 -9.000 0 
davon Bund -309.000 -96.000 -104.000 -100.000 -9.000 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2022 2023 2024 2025 2026 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen 309.000 96.000 104.000 100.000 9.000 0 
davon Bund 309.000 96.000 104.000 100.000 9.000 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung -309.000 -96.000 -104.000 -100.000 -9.000 0 
davon Bund -309.000 -96.000 -104.000 -100.000 -9.000 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Gemäß den Abschätzungen der aws werden die Abwicklungskosten voraussichtlich 4% des 
Gesamtbudgetvolumens nicht überschreiten, wenngleich auch vergleichbare Referenzabwicklungen nicht 
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vorliegen. Das Abwicklungsentgelt wird voraussichtlich im Jahr 2023 fällig. Bezüglich des 
Transferaufwands muss ebenfalls auf Annahmen abgestellt werden, für die keine vergleichbaren 
Referenzerfahrungen vorliegen. Die Mehrkosten sind mit EUR 4,20 EUR/MWh (netto) begrenzt. Die 
tatsächlichen Mehrkosten richten sich jedoch nach den jeweilig nachgewiesenen Zuschlagskosten.  
 
Verlängerung/Novellierung der Richtlinie: Gem. § 5 (2) des Abwicklungsvertrages mit der aws sind max. 
4% der Gesamtmittel für die Abwicklung auszuzahlen. Das Abwicklungsentgelt wird nach der 
Abwicklung der Unterstützung gem. der Richtlinie fällig.  
 
Verlängerung der Richtlinie (bis 2026): Gem. § 5 (2) des Abwicklungsvertrages mit der aws sind max. 
4% der Gesamtmittel für die Abwicklung auszuzahlen. Das Abwicklungsentgelt wird nach der 
Abwicklung der Unterstützung gem. der Richtlinie fällig und nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.  
 
Bündelung 2025:  
Novelle GDG 2022: Gem. § 5 (2) des Abwicklungsvertrages mit der aws sind max. 4% der Gesamtmittel 
für die Abwicklung auszuzahlen. Das Abwicklungsentgelt wird nach der Abwicklung der Unterstützung 
gem. der Richtlinie fällig und nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.  
  
Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 
 

Maßnahme (in Tsd. €) 2022 2023 2024 2025 2026 
Erlassung der Richtlinie 96.000.000 96.000.000 0 0 0 
Unterstützung der OMV gem. 
§3 Abs. 1 Z1 GDG 2022 

0 7.270.878 0 0 0 

Unterstützung der RAG gem. 
§3 Abs. 1 Z1 GDG 2022 

0 5.561.468 0 0 0 

Verlängerung/Novellierung 
Richtlinie gem. §3 Abs. 1 Z1 
GDG 2022 

0 0 96.000.000 0 0 

Verlängerung Richtlinie gem. 
§3 Abs. 1 Z1 GDG 2022 

0 0 0 96.000.000 0 

Unterstützung der Kelag gem. 
§3 Abs. 1 Z1 GDG 2022 
(Jahr 2024) 

0 0 405.061 0 0 

Unterstützung der OMV gem. 
§3 Abs. 1 Z1 GDG 2022 
(Jahr 2024) 

0 0 17.752.944 0 0 

Unterstützung der voestalpine 
gem. §3 Abs. 1 Z1 GDG 
2022 (Jahr 2024) 

0 0 1.717.374 0 0 

Unterstützung der voestalpine 
(Antrag Nr. 2) gem. §3 Abs. 
1 Z1 GDG 2022 (Jahr 2024) 

0 0 536.613 0 0 

Bündelung 2025: Novelle 
GDG 2022 

0 0 0 9.000.000 0 

 
Beschreibung der finanziellen Auswirkungen:  
Ziel des §3 Abs.1 Z1 GDG ist die Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der 
Abhängigkeit von russischem Erdgas durch die Abfederung der Zusatzkosten der Diversifizierung zur 
Entlastung der Unternehmen. Für diese Zwecke wurden in einem ersten Schritt insgesamt 100 Millionen 
Euro pro Jahr bereitgestellt. In Ergänzung dazu wurde am 14.07.2022 das parlamentarische Verfahren zur 
Beschlussfassung einer Novelle zum GDG 2022 abgeschlossen, der eine Aufstockung der Mittel per 
Verordnung vorsieht, wenn dies für die Zielerreichung erforderlich ist.   
 
Bündelung 2023: 
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Mit der Unterstützung der OMV und der RAG wird das Ziel des Gasdiversifizierungsgesetzes, 
insbesondere §3 Abs.1 Z1 GDG, das die Erhöhung der Resilienz der Volkswirtschaft durch Reduktion der 
Abhängigkeit von russischem Erdgas durch die Abfederung der Zusatzkosten der Diversifizierung zur 
Entlastung der Unternehmen vorsieht, verfolgt. Die Mittel zur Unterstützung werden durch die 96 
Millionen Euro die für die Unterstützungsfälle im Jahr 2023 vorgesehen sind, gedeckt. 
Von der ggst. Richtlinien-Novelle gehen keine zusätzlichen Kosten aus. 
 
Bündelung 2024: 
Für die Verlängerung der Richtlinie bis 31.12.2026 werden keine zusätzlichen Mittel benötigt, da laut 
GDG 2022 jene Mittel für die Folgejahre verwendet werden, die in den Vorjahren nicht verbraucht 
werden; der finanzielle Rahmen in Höhe von 400 Mio. € wird nicht überschritten. Mit aktuellem Stand 
(September 2024) wurden von den in 2023 für die Unterstützung verfügbaren Mittel iHv. von 96 Mio. rd. 
€ 12.8 Mio. € verwendet. Für das Jahr 2024 werden voraussichtlich 30 Mio. € für die Unterstützungsfälle 
verwendet werden. Es ist absehbar, dass die in 2025 zur Verfügung stehenden Mittel nicht zur Gänze 
verbraucht und ebenfalls den Folgejahren zugeführt werden können. Im Jahr 2026 werden noch 
Unterstützungszusagen und Auszahlungen getätigt werden und Auszahlungen sind im Jahr 2027 ebenfalls 
möglich.  
 
Bündelung 2024: 
Mit der Unterstützung der Kelag, der OMV und der voestalpine (2 Anträge) wird das Ziel des 
Gasdiversifizierungsgesetzes, insbesondere §3 Abs.1 Z1 GDG, das die Erhöhung der Resilienz der 
Volkswirtschaft durch Reduktion der Abhängigkeit von russischem Erdgas durch die Abfederung der 
Zusatzkosten der Diversifizierung zur Entlastung der Unternehmen vorsieht, verfolgt. Die Mittel zur 
Unterstützung werden durch die 96 Millionen Euro die für die Unterstützungsfälle im Jahr 2024 
vorgesehen sind, gedeckt. 
Für 2025 stehen wie gesetzlich festgelegt 100 Mio. € zur Verfügung, wovon max. 4% für die Bedeckung 
der Abwicklungskosten und demnach 96 Mio. € an operativen Mitteln zur Bedeckung der 
Unterstützungsfälle 2025 verwendet werden können. Gemäß den Angaben in dem Kosten-Mengengerüst 
der aws (Stand 29.11.2024) würden sich die Abwicklungskosten für 2025 auf 770.134€ belaufen.  
In den Jahren 2023 und 2024 wurden 83.167.654€ bzw. 75.588.008€ von den operativen Mittel (jeweils 
96 Mio. €) nicht benötigt und stehen diese Mittel in Höhe von insgesamt 158.755.662€ gem. GDG 2022 
idgF. für die Jahr 2026 und 2027 als operative Mittel zur Verfügung. Aufgeteilt auf diese beiden Jahre 
würden demnach pro Jahr Mittel iHv. 79.377.831€ zur Verfügung stehen und könnte sich dieser Wert ggf. 
um Restmittel aus 2025 erhöhen. Gemäß den Angaben in dem Kosten-Mengengerüst der aws (Stand 
29.11.2024) würden sich die Abwicklungskosten für 2026 auf 1.025.250€ und 2027 auf 1.053.90€ 
belaufen.  
 
Bündelung 2025: 
Das Gasdiversifizierungsgesetz 2022 idgF soll novelliert werden, da mit dem Auslaufen des 
Gastransitvertrages zwischen der Ukraine und Russland per Ende 2024 die Bezugsmöglichkeit von Gas 
aus russischen Quellen fehlt und so auch der Anreiz zum Umstieg auf nicht-russische Quellen, sodass es 
keiner finanziellen Unterstützung im Sinne der ursprünglichen Ausrichtung dieses Bundesgesetzes bedarf. 
Für die Bedeckung der noch nicht ausbezahlten, aber bereits im Zuge der durch Genehmigungen in Q4 
2024 zugesicherten Unterstützungen ist im Jahr 2025 (einschließlich der offenen Abwicklungszahlungen) 
ein Budgetbedarf von bis zu 3,7 Millionen Euro erforderlich. Die noch zuzusichernden Ansuchen, die bei 
der aws bereits geprüft vorliegen und den Bestimmungen gem. GDG-Novelle entsprechen, bedingen 
einen zusätzlichen Budgetbedarf in Höhe von bis zu 5,1 Millionen Euro. Die Gesamtbedeckung von 
somit insgesamt knapp 9 Millionen Euro erfolgt über das Bundesfinanzgesetz 2025/2026. 
 
 
 
Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Bürger/innen und für Unternehmen 
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Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Unternehmen 
 
 
 
IVP Kurzbezeichnung Fundstelle Be-/Entlastung (in €) 
1 Einbringung des Antrags auf 

Kostenabdeckung 
Richtlinie gemäß § 3 Abs. 1 Z 
1 GDG 2022 

5.075,00 

 
 
Für die Abdeckung der Mehrkosten für die Lieferung von Erdgas aus nicht-russischen Quellen sind mit 
dem Ansuchen die entsprechenden Kostennachweise vorzulegen. 
 
 
 
 
 

Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 
 
 
Auswirkungen aufgrund von direkten Leistungen an Unternehmen oder juristische Personen 

 
Veränderungen in der Beschäftigungs- und Einkommenssituation in der betroffenen Institution/dem 
betroffenen Bereich 
Veränderungen in der derzeitigen Beschäftigungs- und Einkommenssituation sind nicht zu erwarten. 
 
 
Beschäftigung und Einkommen in den (potenziell) begünstigten Institutionen/Bereichen 
 
Wirtschaftsbereich (ÖNACE) Beschäftigte gesamt Durchschnittseinkommen Quelle/Erläuterung 
 Frauen Männer Frauen Männer Relation 

*) 
 

 
 

0 0 0 0 0,00 
 

D  Energiever
sorgung 

Selbstständig 
Erwerbstätige 
– nach 
ÖNACE 2008 

117 172 4.204 24.264 17,33 
 

C  Herstellung 
von Waren 

Selbstständig 
Erwerbstätige 
– nach 
ÖNACE 2008 

2.046 12.255 10.573 21.243 49,77 
 

G  Handel; 
Instandhaltun
g und 
Reparatur von 
Kraftfahrzeug
en 

Selbstständig 
Erwerbstätige 
– nach 
ÖNACE 2008 

14.161 30.736 15.929 25.162 63,31 
 

*) Das Feld Relation bezeichnet das Verhältnis des Durchschnittseinkommens der Frauen im Vergleich 
zu dem der Männer in dem jeweiligen Wirtschaftsbereich 
 
 
 
Beitrag der Leistungen zur Reduktion von bestehender Ungleichstellung von Frauen und Männern 
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Diesbezüglich liegen keine Erfahrungen vor und werden auch keine Effekte erwartet. 
 
Nutzerinnen/Nutzer der begünstigten Institutionen sowie mittelbare 
Leistungsempfängerinnen/Leistungsempfänger der Institution 
Diesbezüglich liegen keine Erfahrungen vor und werden auch keine Effekte erwartet. 
 
Erwartete Nutzerinnen/Nutzer 
 
Betroffen Bezeichnung Gesamt Frauen Männer Quelle/Erläuterung 
  Anzahl Anzahl % Anzahl %  
Betroffene 
Gruppe 

alle 
Gasverbraucher 

0 0 0,00 0 100,00 
 

 
 
 
 
 
Verteilung des erwarteten Steueraufkommens sowie der direkten und indirekten Be- und 
Entlastung auf Frauen und Männer 
 
 
 
 

Unternehmen 
 
 
Auswirkungen auf die Kosten- und Erlösstruktur 
Durch die Abdeckung der Mehrkosten bis zu einer bestimmten Höhe werden die Unternehmen, die 
Erdgas aus nicht-russischen Quellen nach Österreich liefern entlastet. 
 
Unternehmen, die zum Ansuchen für den Mitteleinsatz berechtigt sind, sind gem. 4.1. der Richtlinie jene 
in Österreich netzzugangsberechtigte Unternehmen nach § 7 Abs 1 Z 47 GWG 2011, die Erdgas aus 
nicht-russischen Quellen zum Absatz in Österreich in ein österreichisches Marktgebiet liefern oder 
importieren.  
 
Quantitative Auswirkungen auf die Kosten- und Erlösstruktur von Unternehmen 
 

Betroffen Bezeichnung 
Anzahl der 

Betroffenen 

Be-
/Entlastung 

pro 
Unternehmen Gesamt Erläuterung 

Betroffene Gruppe 
 

100 960.000 96.000.000 
 

Betroffene Gruppe 
 

100 1.920.000 192.000.000 
 

 
 
 
 
 

Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen 
 
Veränderung der Nachfrage  
 

BBG 2025 WFA gesamt

69 der Beilagen XXVIII. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA290 von 408

www.parlament.gv.at



15 von 24

in Mio. Euro 2022 2023 2024 2025 2026 
Investitionen privat Wohnbau      

 Sonstiger 
Bau 

     

 Ausrüstung      

 Fahrzeuge      

 Sonstige 
Investitionen 

     

Investitionen 
öffentlich Wohnbau      

 Sonstiger 
Bau 

     

 Ausrüstung      

 Fahrzeuge      

 Sonstige 
Investitionen 

     

Konsum Privat  
     

Konsum Öffentlich   8,00 4,00 0,36  

Transfer Alle 
Haushalte 

     

 Ausland 
     

 (private) 
Unternehmen 96,00 96,00 96,00 8,64 

 

Exporte      

Gesamtinduzierte Nachfrage 96,00 104,00 100,00 9,00 0,00 
 
 
 
Unter Verwendung des vom Institut für höhere Studien (IHS) eigens für die WFA entwickelten 
dynamischen Gleichgewichtsmodells ergeben sich aufgrund der voraussichtlichen Nachfrageänderung 
folgende gesamtwirtschaftlichen Effekte:  
 
Gesamtwirtschaftliche 
Effekte 2022 2023 2024 2025 2026 

Wertschöpfung in Mio. € -0,36 4,29 1,41 -0,53 -0,50 
Wertschöpfung in % des 
BIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Importe -0,21 0,16 -0,29 -0,30 -0,15 
Beschäftigung (in JBV) -19,23 148,62 47,83 -14,56 -10,05 
 
Angebotsseitige Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Kapitalangebot bzw. die 
Kapitalnachfrage 
Im Zuge der Unterstützung gemäß §3 Abs. 1 Z 1 GDG 2022 werden Unternehmen nach den 
Bestimmungen der Richtlinien gem. §3 Abs. 1 Z1 GDG 2022 bei der Diversifizierung der Lieferung/des 
Imports von Erdgas unterstützt.  
 
 
 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
 
 
Auswirkungen auf die Anzahl der unselbständig erwerbstätigen Ausländerinnen/Ausländer 
Es ist mit keiner Veränderung zu rechnen.  
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
Bedeckung Bund 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 
 

in Tsd. € 2022 2023 2024 2025 2026 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 96.000 104.000 100.000 100.000 0 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 0 0 0 91.000 0 
 
 
Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2022 2023 2024 2025 2026 

gem. BFG bzw. BFRG   
 

  96.000 104.000 100.000 100.000 0 

 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Die Bereitstellung der erforderlichen Fördermittel erfolgt im jeweils gültigen BFRG und BFG aus der Untergliederung, die für die Bedeckung von Ausgaben zur Sicherung 
der Gasversorgung hauptsächlich zuständig ist, zu denen auch die Auszahlungen nach diesem Gesetz zählen. Beispielhaft zu nennen wären etwa Auszahlungen zur 
Anschaffung einer strategischen Gasreserve einschließlich allfälliger Ermächtigungen. 
Die Bedeckung erfolgt durch den Mitteleinsatz gem. §2 Gasdiversifizierungsgesetz 2022.  
 
Verlängerung/Novellierung der Richtlinie:  
Die Bereitstellung der erforderlichen Fördermittel erfolgt im jeweils gültigen BFRG und BFG aus der Untergliederung, die für die Bedeckung von Ausgaben zur Sicherung 
der Gasversorgung hauptsächlich zuständig ist, zu denen auch die Auszahlungen nach diesem Gesetz zählen. Beispielhaft zu nennen wären etwa Auszahlungen zur 
Anschaffung einer strategischen Gasreserve einschließlich allfälliger Ermächtigungen. 
Die Bedeckung erfolgt durch den Mitteleinsatz gem. §2 Gasdiversifizierungsgesetz 2022.  
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Verlängerung der Richtlinie (bis 2026): Die Bereitstellung der erforderlichen Fördermittel erfolgt im jeweils gültigen BFRG und BFG aus der Untergliederung, die für die 
Bedeckung von Ausgaben zur Sicherung der Gasversorgung hauptsächlich zuständig ist, zu denen auch die Auszahlungen nach diesem Gesetz zählen. Gem. GDG 2022 
stehen bis 2025 jährlich 100 Mio. € zur Verfügung. Für die Folgejahre stehen die nicht verwendeten Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung.  
 
Bündelung 2025: 
Novelle GDG 2002: Im Rahmen der Novellierung des GDG 2022 wurde §2 Abs. 1a "Der Einsatz von Mitteln gemäß Abs. 1 kann genehmigt werden, sofern die Kosten bis 
zum 30. September 2024 entstanden sind und das Ansuchen spätestens bis zum 31. Dezember 2024 eingereicht wurde.“ hinzugefügt und und Abs. 3 entfällt ("Für die Jahre 
2026 und 2027 stehen für die Diversifizierung des Bezugs von Erdgas sowie für die Umrüstung von Anlagen auf den alternativen Betrieb mittels anderer Energieträger jene 
Mittel zur Verfügung, die gemäß Abs. 1 in den vorausgegangenen Jahren nicht zugesagt oder durch Auftragserteilungen gebunden oder in Anspruch genommen wurden.") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkleistungen 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2022 2023 2024 2025 2026 

Bund 
 

8.000 4.000 360 
 

Länder 
     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 
 

8.000 4.000 360 
 

 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2027 

    

Bund 
     

Länder 
     

Gemeinden 
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Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 
     

 
 

in € 2022 2023 2024 2025 2026 
Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Abwicklungskosten Bund 

  

1 8.000.000,00 1 4.000.000,00 
    

Abwicklungskosten 
Bündelung 2024 

Bund 
      

1 4.000.000,00 
  

Bündelung 2025: 
Novelle GDG 2022 

Bund 
      

1 -3.640.000,00 
  

 
 

in € 2027 
    

Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand 
        

 
 
Für die Abwicklung der Unterstützungsmaßnahme nach der Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 GDG 2022 werden die Abwicklungskosten mit 4 Mio. Euro basierend auf einem 
Fördervolumen von 100 Mio. Euro dargestellt. Damit entspräche der Abwicklungsaufwand 4% des Unterstützungsvolumens. Dies stellt die maximalen Abwicklungskosten 
für die Unterstützungsmaßnahme dar. Die tatsächlichen Kosten für die Abwicklung der Unterstützungsmaßnahme werden nach Rechnungslegung durch die aws als 
Abwicklungsstelle festgelegt und sind mit dem Maximalbetrag begrenzt. 
 
Verlängerung/Novellierung der Richtlinie: Für die Abwicklung der Unterstützungsmaßnahme nach der Richtlinie gemäß § 3 Abs 1 Z 1 GDG 2022 sind  gem. § 5 (2) des 
Abwicklungsvertrages mit der aws max. 4% der Gesamtmittel für die Abwicklung auszuzahlen. Dies stellt die maximalen Abwicklungskosten für die 
Unterstützungsmaßnahme dar. Die tatsächlichen Kosten für die Abwicklung der Unterstützungsmaßnahme werden nach Rechnungslegung durch die aws als 
Abwicklungsstelle festgelegt und sind mit dem Maximalbetrag begrenzt. 
 
Verlängerung der Richtlinie 2024-2026: Die Richtlinie ist bis 31.12.2026 gültig. Unternehmen müssen nachweisen, dass Erdgasmengen bis zum 31.12.2027 zum zeitgleichen 
Verbrauch in Österreich ausgespeichert wurden. Für die Abwicklungskosten im Zeitraum 1.10.2024-31.12.2027 stehen gem. § 5 (2) des Abwicklungsvertrages mit der aws 
max. 4% der Gesamtmittel für die Abwicklung zur Verfügung. Die tatsächlichen Kosten für die Abwicklung der Unterstützungsmaßnahme werden nach Rechnungslegung 
durch die aws als Abwicklungsstelle festgelegt und sind mit dem Maximalbetrag begrenzt.  
Gemäß den Angaben in dem Kosten-Mengengerüst der aws (Stand 29.11.2024) würden sich die Abwicklungskosten in den Jahren 2024 auf 336.596€, 2025 auf 770.134€, 
2026 auf 1.025.250€ und 2027 auf 1.053.90€ belaufen.  
 
Bündelung 2025: 
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Für den Transferaufwand (Unterstützungszahlungen) stehen gem. der Novellierung des Gasdiversifizierungsgesetz 2022 9 Mio. € zur Verfügung, da mit dem Auslaufen des 
Gastransitvertrages zwischen der Ukraine und Russland per Ende 2024 die Bezugsmöglichkeit von Gas aus russischen Quellen fehlt und so auch der Anreiz zum Umstieg auf 
nicht-russische Quellen, sodass es keiner finanziellen Unterstützung im Sinne der ursprünglichen Ausrichtung dieses Bundesgesetzes bedarf. Demnach können nach den 
Bestimmungen des Abwicklungsvertrags max. 4% dieser Mittel für die Bedeckung der administrativen Kosten (Werkleistungen) verwendet werden. Für die Bedeckung der 
noch nicht ausbezahlten, aber bereits im Zuge der durch Genehmigungen in Q4 2024 zugesicherten Unterstützungen ist im Jahr 2025 (einschließlich der offenen 
Abwicklungszahlungen) ein Budgetbedarf von bis zu 3,7 Millionen Euro erforderlich. Die noch zuzusichernden Ansuchen, die bei der aws bereits geprüft vorliegen und den 
Bestimmungen gem. GDG-Novelle entsprechen, bedingen einen zusätzlichen Budgetbedarf in Höhe von bis zu 5,1 Millionen Euro. 
 
 
Transferaufwand 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2022 2023 2024 2025 2026 

Bund 96.000 96.000 96.000 8.640 
 

Länder 
     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 96.000 96.000 96.000 8.640 
 

      
 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2027 

    

Bund 
     

Länder 
     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 
     

 
 

in € 2022 2023 2024 2025 2026 
Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Unterstützungsausza
hlungen 2022 

Bund 1 96.000.000,00 
        

Unterstützungsausza
hlungen 2023 

Bund 
  

1 96.000.000,00 
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Unterstützungsausza
hlungen 2024 

Bund 
    

1 96.000.000,00 
    

Unterstützungsausza
hlungen 2025 
Bündelung 2024 

Bund 
      

1 96.000.000,00 
  

Bündelung 2025: 
Novelle GDG 2022 

Bund 
      

1 -
87.360.000,00 

  

 
 

in € 2027 
    

Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand . 
       

 
Gemäß § 2 Abs 1 GDG 2022 werden für die Diversifizierung des Bezugs von Erdgas sowie für die Umrüstung von Anlagen auf den alternativen Betrieb mittels anderer 
Energieträger in den Jahren 2022 bis 2025 jährlich 100 Millionen Euro bereitgestellt, wobei diese Mittel erforderlichenfalls per Verordnung aufgestockt werden können, wenn 
dies für die Zielerreichung erforderlich ist.  
Es wird angenommen, dass die erforderlichen Abwicklungskosten der aws max. 4% des Unterstützungsvolumens ausmachen. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung, rd. die 
Hälfte des österreichischen Gasverbrauchs (knapp 45 TWJ) aus nicht-russischen Quellen zu beziehen, ergibt dies bei einem Maximalpreis von 4,2 Euro/MWh ein 
Gesamtbudgetvolumens von 192 Millionen Euro. Bezüglich des Finanzierungsverlaufs wird davon ausgegangen, dass die Auszahlungen zur Hälfte im Jahr 2022, der Rest im 
Jahr 2023 getätigt werden. 
 
Verlängerung/Novellierung der Richtlinie: Ergänzend zu vorangestellten Sachverhalt ist zu erwähnen, dass die novellierte Richtlinie rückwirkend mit Jänner 2023 in Kraft 
und mit Ende 2024 außer Kraft tritt und wird davon ausgegangen, dass aufgrund dessen der Finanzierungsverlauf sich über die Jahre 2023 und 2024 streckt.  
 
Verlängerung der Richtlinie 2024-2026: Für den Zeitraum 1.10-2024 (Beginn des Gasjahres) und 31.12.2025 stehen jährlich 100 Mio. € zur Verfügung. Die Höhe der Mittel 
für die Unterstützung bis 31.12.2027 resultiert aus der Summe der nicht verwendeten Mittel aus den Vorjahren. Für die Jahre 2026 und 2027 würden die in den Vorjahren 
nicht verbrauchten Mittel aufgeteilt. Unterstützungszusagen für 2027 sind durch die gegenständliche Richtlinie nicht vorgesehen, jedoch können noch Ausspeicherungen 
durchgeführt werden. 
Für 2025 stehen wie gesetzlich festgelegt 100 Mio. € zur Verfügung, wovon max. 4% für die Bedeckung der Abwicklungskosten und demnach 96 Mio. € an operativen 
Mitteln zur Bedeckung der Unterstützungsfälle 2025 verwendet werden können. In den Jahren 2023 und 2024 wurden 83.167.654€ bzw. 75.588.008€ von den operativen 
Mittel (jeweils 96 Mio. €) nicht benötigt und stehen diese Mittel in Höhe von insgesamt 158.755.662€ gem. GDG 2022 idgF. für die Jahr 2026 und 2027 als operative Mittel 
zur Verfügung. Aufgeteilt auf diese beiden Jahre würden demnach pro Jahr Mittel iHv. 79.377.831€ zur Verfügung stehen und könnte sich dieser Wert ggf. um Restmittel aus 
2025 erhöhen. 
 
Bündelung 2025: 
Für den Transferaufwand (Unterstützungszahlungen) stehen gem. der Novellierung des Gasdiversifizierungsgesetz 2022 9 Mio. € zur Verfügung, da mit dem Auslaufen des 
Gastransitvertrages zwischen der Ukraine und Russland per Ende 2024 die Bezugsmöglichkeit von Gas aus russischen Quellen fehlt und so auch der Anreiz zum Umstieg auf 
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nicht-russische Quellen, sodass es keiner finanziellen Unterstützung im Sinne der ursprünglichen Ausrichtung dieses Bundesgesetzes bedarf. Für die Bedeckung der noch 
nicht ausbezahlten, aber bereits im Zuge der durch Genehmigungen in Q4 2024 zugesicherten Unterstützungen ist im Jahr 2025 (einschließlich der offenen 
Abwicklungszahlungen) ein Budgetbedarf von bis zu 3,7 Millionen Euro erforderlich. Die noch zuzusichernden Ansuchen, die bei der aws bereits geprüft vorliegen und den 
Bestimmungen gem. GDG-Novelle entsprechen, bedingen einen zusätzlichen Budgetbedarf in Höhe von bis zu 5,1 Millionen Euro. Die Gesamtbedeckung von somit 
insgesamt knapp 9 Millionen Euro erfolgt über das Bundesfinanzgesetz 2025/2026. Unterstützungszusagen erfolgen gem. §2 Abs. 1a GDG 2022: "Der Einsatz von Mitteln 
gemäß Abs. 1 kann genehmigt werden, sofern die Kosten bis zum 30. September 2024 entstanden sind und das Ansuchen spätestens bis zum 31. Dezember 2024 eingereicht 
wurde.“ Im Zuge der Novellierung entfällt §2 Abs. 3 GDG 2020 wonach jene Mittel für die Jahre 2026 und 2027 zur Verfügung gestellt wurden, die in den Vorjahren nicht 
verwendet wurden.  
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Detaillierte Darstellung der Berechnung der Verwaltungskosten für Unternehmen 
 
 

Informationsverpflichtung 1 Fundstelle Art der IVP Legistischer 
Ursprung 

Verwaltungslasten 
(in €) 

Einbringung des Antrags auf 
Kostenabdeckung 

Richtlinie 
gemäß § 3 
Abs. 1 Z 1 
GDG 2022 

Neue IVP National 5.075,00 

 
Begründung für die Schaffung/Änderung der Informationsverpflichtung: 
Für den Erhalt einer Abdeckung der Mehrkosten ist ein entsprechender Antrag einzubringen. Diesem Antrag 
sind die gemäß den Richtlinien erforderlichen Nachweise beizubringen. 
 

Einbindung des eGovernment-Verfahrens in ein bestehendes Internet-Portal: Ja.  

www.aws.at 

Elektronische Identifikation der Antragstellerin/des Antragstellers: Ja.  

Elektronisches Signieren durch Antragstellerin/Antragsteller: Ja.  

 
 
Antragseinbringung Zeit 

(hh:mm) 
Gehalt/h 

(in €) 
Externe 
Kosten 

Afa Kosten 
(in €) 

Lasten  
(in €) 

Beschaffung von Informationen 00:30 46 0.00 0.00 23,00 23,00 
 

00:45 37 0.00 0.00 27,75 27,75 

 
Fallzahl pro Jahr: 100 
Sowieso-Kosten in %: 0,00 
 
 
Erläuterung der Kalkulation und der getroffenen Annahmen 
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Ziel 1: Erhöhung der Versorgungssicherheit und strategischen Resilienz im Halbleiterbereich 
Ziel 2: Erhöhung der Wertschöpfung und der Wettbewerbsfähigkeit im Halbleitersektor 
Ziel 3: Spill-over Aktivitäten 
Ziel 4: Schaffung der Haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung öffentlicher  
Unterstützung von Vorhaben unter Säule 2 des EU Chips Gesetz 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Erlassung der SonderRL für die Förderung von Vorhaben unter der Säule 2 des EU Chips-
Gesetz 
Maßnahme 2: Förderung in Form eines nicht-rückzahlbaren Zuschusses  
Maßnahme 3: Inkrafttreten der Novelle des Vorbelastungsgesetzes 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Unternehmen 

Gesamtwirtschaft 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2024 2025 2026 2027 2028 

Nettofinanzierung Bund -364 -100.000 -75.000 -75.000 -59.841
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt -364 -100.000 -75.000 -75.000 -59.841

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Das Vorhaben enthält die erforderlichen flankierenden Regelungen zu Verordnungen der Europäischen 
Union 

Zu Art. 65: Änderung der Begründung von Vorbelastungen durch den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft 
Zu Art. 66: Änderung des Chip-Gesetz-Begleitmaßnahmengesetzes

- 

Vorblatt 

Ziele 
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Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

 

Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Bündelung 

Chips Act Säule 2 (gem. Kapitel III der EU VO) 

 

Einbringende Stelle: BMAW 

Letzte Aktualisierung:  3. April 2025   
 

Gebündelte Vorhaben 

Vorhabensart Erstellungsjahr 
Inkrafttreten / 
Wirksamwerden Titel des Vorhabens 

Sonstige rechtsetzende 
Maßnahme 
grundsätzlicher Art gem. 
§ 16 Abs. 2 BHG 2013 

2024 2024 Sonderrichtlinie zur Förderung von Vorhaben 
unter der Säule 2 des EU Chips Gesetzes 

Gesetz 2025 2025  Novellierung des "Genehmigung der 
Begründung von Vorbelastungen durch den 

Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft und 
Chip-Gesetz-Begleitmaßnahmengesetz"; BGBl. 

I Nr. 154/2023 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

 
Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes (Untergliederung 40 
Wirtschaft - Bundesvoranschlag 2024) 

o Maßnahme: Stärkung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes insb. durch nachhaltige 
und digitale Transformation der Wirtschaft, des Arbeitsstandortes und des 
Filmstandortes durch gezielten Instrumenten-Einsatz von Austrian Business Agency 
(ABA) und Austria Wirtschaftsservice (AWS). 
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Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Halbleiter (oder Chips) sind nicht nur die treibende Kraft des digitalen Wandels, ihre Verfügbarkeit und 
technische Funktionalität ist auch wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Transformation der 
Wirtschaft. Vor dem Hintergrund der weltweiten Verknappung von Chips, den sich verschärfenden 
geopolitischen Konflikten und dem zunehmenden nationalen Protektionismus in den wichtigsten 
Produktionsregionen der Welt wurde das Europäische Chips Gesetz (Verordnung (EU) 2023/1781 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für 
Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2021/694) vom EU Parlament sowie dem Rat der EU im Juli 2023 beschlossen und ist am 21. 
September in Kraft getreten. Dabei soll der EU-Anteil an der globalen Chips-Produktion von aktuell unter 
10 Prozent bis 2030 auf 20 Prozent verdoppelt werden. Der Rechtsakt umfasst mehrere 
Interventionsebenen und basiert auf einer Drei-Säulen-Struktur: 
Säule 1 im Kapitel II der VO: Chips for Europe Initiative – dient der Förderung des Aufbaus groß 
angelegter technologischer Kapazitäten und Innovationen im Ökosystem der EU-Halbleiterhersteller und 
soll unter dem Titel „Chips für Europa“ den Übergang vom Labor zur Fertigung verbessern. Die Säule 1 
wird im Rahmen eines Gemeinsamen Unternehmens, des Joint Undertakings Chips (JU-Chips) umgesetzt 
werden. Die Umsetzung der Säule 1 liegt im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). 
Säule 2 im Kapitel III der VO: schafft einen Rahmen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit mit 
Chips in der EU, indem in- und ausländische Investitionen angezogen und der Aufbau neuer 
Produktionskapazitäten unterstützt werden. Der Rahmen ermöglicht die Gewährung von Beihilfen auf 
Basis einer Prüfung durch die Europäische Kommission unmittelbar nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe 
c AEUV. Die Säule 2 wird bei Bedarf aus nationalen Mitteln umgesetzt und bietet den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit zur Deckung der Finanzierungslücke neuartiger Produktionsanlagen der Unternehmen.  
Säule 3 im Kapitel IV der VO: dient dem Aufbau eines Mechanismus für die Überwachung und 
Krisenreaktion entlang der gesamten Lieferkette. In engem Austausch mit den relevanten Unternehmen 
wird für die Krisenerkennung auf Basis von Frühwarnindikatoren die Resilienz der Wertschöpfungskette 
überwacht und im Falle einer Krise für die Krisenbekämpfung ein Werkzeugkasten zur Krisenreaktion 
etabliert. 
Das gegenständliche Vorhaben dient der Umsetzung von Unternehmensinvestitionen unter den 
Bestimmungen des Kapitel III des europäischen Chips Gesetz. Die Steigerung der Resilienz in Bezug auf 
strategische Schlüsseltechnologien ist für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und des heimischen 
Arbeitsmarktes wesentlich. Unterstützt wird unter den Bestimmungen des europäischen Chips Gesetz der 
Aufbau von neuartigen Anlagen im Halbleitersektor, die gem. Art. 13 der Verordnung (EU) 2023/1781 
als Integrierte Produktionsstätte bzw. gem. Art. 14 der Verordnung (EU) 2023/1781 als offener EU-
Fertigungsbetrieb gelten. 
 
BÜNDELUNG 2025: 
Mit dem gegenständlichen Gesetz (BGBL I Nr. 154/2023) wird der Bundesminister für Wirtschaft, 
Energie und Tourismus ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen beim 
Detailbudget 40.02.01 der Untergliederung 40 („Wirtschaft“) Vorbelastungen hinsichtlich der Finanzjahre 
2024 bis 2031 für die Zwecke der nationalen Umsetzung von Vorhaben gemäß den Bestimmungen unter 
Kapitel III der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip Gesetz) in der Höhe von bis zu 2,8 Milliarden Euro zu 
begründen.  
Aufgrund der Nachfrageschwäche im Halbleitermarkt kommt es jedoch zu Verzögerungen bei der 
Umsetzung der entsprechenden Vorhaben in Österreich. Daher ist eine Verlängerung des Gesetzes bis 
zum Jahr 2035 erforderlich.  
 
 
Nullszenario und allfällige Alternativen 
Im globalen industriepolitischen Wettbewerb, der sich durch die multiplen Krisen der letzten Jahr zu 
einem geopolitischen Konflikt entwickelt hat, ist die Sicherung der Position der EU und Österreichs in 
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strategisch relevanten Wertschöpfungsketten wesentlich für den Wirtschaftsstandort. Bei Ausbleiben des 
Vorhabens besteht die Gefahr des Verlustes bzw. der nicht-Schaffung von Wertschöpfung und 
Arbeitsplätzen am Standort Österreich, darüber hinaus ist die Versorgung mit strategisch wichtigen 
Halbleiterprodukten in Gefahr. Die ambitionierten Ziele wie Digitalisierung, Klimaschutz, 
Dekarbonisierung sowie die Sicherung unserer Freiheiten und unseres Wohlstands sind ohne tiefgreifende 
Technologie-Kompetenzen und entsprechende strategische Wertschöpfungsketten nicht erreichbar. 
 
BÜNDELUNG 2025: 
Sollte es zu keiner Verlängerung der Ermächtigung zur Begründung von Vorbelastungen kommen (= 
Gesetzesnovelle) können keine Förderungsverträge mit Zahlungsverpflichtung bis 2035 unterfertigt und 
die Projekte daher nicht umgesetzt werden.  
 
Weiterführende Hinweise/Vorhandene Studien/Folgenabschätzungen 
 
Titel Jahr Weblink 

McKinsey 2018 https://www.mckinsey.c
om/industries/industrials
-and-electronics/our-
insights/semiconductor-
design-and-
manufacturing-
achieving-leading-edge-
capabilities 

Mitteilung zum Europäischen Chips Act 2022 https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=C
ELEX:52022DC0045 

FEEI - Positionspapier zum Europäischen Chips Act 2023 https://www.feei.at/wp-
content/uploads/2023/04
/pp-european-chips-act-
sicherheit-stabilitaet-
nachhaltigkeitv2.pdf 

 
 
 

Interne Evaluierung 
 
Zeitpunkt der internen Evaluierung: 2029 
Zum Evaluierungszeitpunkt soll auf Basis der unterzeichneten Förderungsverträge sowie der Daten aus 
dem gegenüber der Austria Wirtschaftsservice verpflichteten Berichtslegung (Monitoring) geprüft 
werden, inwieweit das Vorhaben zu einer erfolgreichen Umsetzung der Säule 2 des Chips Act beigetragen 
hat. Es wird ein Monitoring der AWS veranlasst, welches den Projektstatus prüft.  Eine interne Folge-
Evaluierung ist nach Abschluss der Projekte geplant, weil bis zum Jahr 2029 die Umsetzung des 
Vorhabens noch nicht zur Gänze abgeschlossen sein wird.  
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Erhöhung der Versorgungssicherheit und strategischen Resilienz im Halbleiterbereich  
 
Beschreibung des Ziels: 
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Das Ziel ist Unternehmensstandorte und innovative Betriebsstätten in Österreich und damit einhergehend 
die Versorgungssicherheit und strategische Resilienz im Halbleiterbereich zu stärken. Durch die 
Förderung gem. den Kriterien der Säule 2 im Kapitel III des EU Chips Act soll durch gezielte 
Investitionsanreize die Etablierung von Produktionskapazitäten im Halbleiterbereich - die es in dieser Art 
noch nicht in der EU gibt (First-of-a-kind) -, die Innovationskraft Österreichs, die Schaffung von Wissen 
sowie die Stärkung des Wirtschaftsstandorts im Bereich der Halbleiterherstellung gesichert bzw. 
verbessert werden. Die Fähigkeit der EU sowie Österreichs für Innovationen in industriellen 
Schlüsselbereichen hängt eng mit der Verfügbarkeit von kostengünstigen und hochleistungsfähigen 
Halbleiterlösungen zusammen – speziell in den Bereichen der Automobilindustrie sowie dem Internet der 
Dinge. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Erlassung der SonderRL für die Förderung von Vorhaben unter der Säule 2 des EU Chips-
Gesetz 
Maßnahme 2: Förderung in Form eines nicht-rückzahlbaren Zuschusses  
Maßnahme 3: Inkrafttreten der Novelle des Vorbelastungsgesetzes 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Ausgelöste Investitionen im Halbleitersektor  
Ausgangszustand 2024: 0,0 Mrd. Euro Zielzustand 2029: 3,0 Mrd. Euro 
Monitoring der Abwicklungsstelle (Austria Wirtschaftsservice)  
Im Rahmen des Monitorings der Abwicklungsstelle wird die Investitionstätigkeit erhoben.  
 
Ausgelöste Investitionen (Capex - Capital Expenditure) im Halbleitersektor in den Stärkefeldern 
Leistungselektronik, Packaging, Sensorik und Equipment auf Basis des Chips Act 
 
Indikator 2 [Kennzahl]: Anzahl der Beschäftigung, Vollzeitäquivalente  
Ausgangszustand 2024: 0 Anzahl Zielzustand 2029: 1.000 Anzahl 
Monitoring der AWS  
Arbeitsplatzindikator für indirekte Arbeitsplätze, wird mit erhobenen Daten der AWS evaluiert   
 
Indikator 3 [Kennzahl]: Steigerung der Produktion bis 2030 
Ausgangszustand 2024: 0 % Zielzustand 2029: 10 % 
AWS-Erhebung  
Prozentueller Anstieg der Produktionskapazität gemessen am im Inland erwirtschafteten Umsatz im 
Verhältnis zum Durchschnitt des im Inland erwirtschafteten Jahresumsatz der letzten 3 Vorjahre. 
 
 
Ziel 2: Erhöhung der Wertschöpfung und der Wettbewerbsfähigkeit im Halbleitersektor  
 
Beschreibung des Ziels: 
Ziel der Förderung ist eine Steigerung der Wertschöpfung innerhalb der Halbleiterbranche sowie eine 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch den Bau von neuen Anlagen und den Ausbau von 
Produktionskapazitäten wird die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes gefördert.   
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Erlassung der SonderRL für die Förderung von Vorhaben unter der Säule 2 des EU Chips-
Gesetz 
Maßnahme 2: Förderung in Form eines nicht-rückzahlbaren Zuschusses  
Maßnahme 3: Inkrafttreten der Novelle des Vorbelastungsgesetzes 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
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Indikator 1 [Meilenstein]: Auf- und Ausbau der Innovationsfähigkeit 
Ausgangszustand: 2024-01-01 
Der Auf- und Ausbau neuer Technologien und 
Produktionsprozesse findet oft in Ländern mit 
niedrigeren (Umwelt-)Auflagen und auch 
Personalkosten statt. Um Innovationen innerhalb 
Österreichs zu befördern braucht es 
Anreizmodelle. 

Zielzustand: 2029-10-31 
Da ausschließlich First-of-a-kind Projekte 
(Produktionsstätten, die ersten ihrer Art in der EU 
sind) gefördert werden, tragen die Investitionen 
maßgeblich zur Innovation in den Bereichen 
Entwurf, Herstellung und Packaging 
hochmoderner Chips bei.  

  
 
 
Ziel 3: Spill-over Aktivitäten  
 
Beschreibung des Ziels: 
 Die Spill-over-Aktivitäten der Projekte lassen sich in folgende vier Kategorien einteilen:  
- Auswirkungen auf die allgemeine oder berufliche Bildung  
Finanzierung von Master- und PhD-Arbeiten, Finanzierung von Lehrstühlen, Innerbetriebliche 
Weiterbildungsmaßnahmen  
- gesamtwirtschaftliche Auswirkungen 
Kooperationen mit anderen Unternehmen, Anzahl von KMU-fokussierten Aktivitäten   
- Auswirkung auf Wissenschaft und Forschung 
Vorträge und Präsentationen an Konferenzen, Kooperationen mit Forschungseinrichtungen   
Publikationen 
- umweltpolitische Auswirkungen 
Anzahl der CSRD -Standards (Nachhaltigkeitsreporting), zu denen das Projekt einen positiven Beitrag im 
Rahmen des jährlichen CSRD-Reporting liefert 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Erlassung der SonderRL für die Förderung von Vorhaben unter der Säule 2 des EU Chips-
Gesetz 
Maßnahme 2: Förderung in Form eines nicht-rückzahlbaren Zuschusses  
Maßnahme 3: Inkrafttreten der Novelle des Vorbelastungsgesetzes 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Erreichung der Zielwerte der Spill-Over-Aktivitäten 
Ausgangszustand 2024: 0 % Zielzustand 2029: 50 % 
Unternehmensberichte   
Zielwert in 5 Jahren ist die Erreichung von 50% der in den in der genehmigten Projektbeschreibung der 
angegebenen Spill-Over-Aktivitäten 
 
 
Ziel 4: Schaffung der Haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung öffentlicher  
Unterstützung von Vorhaben unter Säule 2 des EU Chips Gesetz  
 
Beschreibung des Ziels: 
BÜNDELUNG 2025: Mit dem gegenständlichen Gesetz wird die rechtliche Grundlage für die 
Begründung von Vorbelastungen in der UG 40 im Detailbudget 40.02.01 ("Wirtschaft") bis zum Jahr 
2035 durch den Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen sichergestellt.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Erlassung der SonderRL für die Förderung von Vorhaben unter der Säule 2 des EU Chips-
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Gesetz 
Maßnahme 3: Inkrafttreten der Novelle des Vorbelastungsgesetzes 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Inkrafttreten der Gesetzesnovelle 
Ausgangszustand: 2025-04-02 
Im Ausgangszustand ist der Bundesminister für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus nicht 
ermächtig, Vorbelastungen bis zum Jahr 2035 zu 
begründen.  

Zielzustand: 2025-05-31 
Im Zielzustand ist der Bundesminister für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus nicht 
ermächtig, Vorbelastungen bis zum Jahr 2035 zu 
begründen.  

  
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Erlassung der SonderRL für die Förderung von Vorhaben unter der Säule 2 des EU 
Chips-Gesetz   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Maßnahmen zur nationalen Umsetzung der Säule 2 des Europäischen Chips Gesetz orientiert sich an 
der entsprechenden Chips Act Mitteilungen der Europäischen Kommission, der VO (EU) 2023/1781 
sowie dem nationalen Chip-Gesetz-Begleitmaßnahmengesetz (BGBL 154/2023). 
 
Um den Aufbau der Produktionskapazitäten zu forcieren, ermöglichen die Bestimmungen des 
europäischen Chip-Gesetzes die Subventionierung des Aufbaus von neuartigen Anlagen (First-of-a-kind - 
FOAK) im Halbleitersektor, die gem. Art. 13 der Verordnung (EU) 2023/1781 als integrierte 
Produktionsstätte bzw. gem. Art. 14 der Verordnung (EU) 2023/1781 als offener EU-Fertigungsbetrieb 
gelten. 
 
Voraussetzung für die Einstufung einer Anlage, Einrichtung bzw. einer Produktionskapazität als neuartige 
Anlage durch die Europäische Kommission ist, dass sie den aktuellen Stand der Technik innerhalb der 
EU verbessert, mittel- bis langfristig eindeutige positive Auswirkungen (Spill-Over-Effekte) auf den 
gesamten Binnenmarkt aufweist, die Versorgungssicherheit und Resilienz des Halbleiter-Ökosystems 
sicherstellt und zum parallelen digitalen und grünen Wandel (Twin Transition) der Union hat.  
 
Der Antrags- und Genehmigungsprozess ist in drei Phasen gegliedert. In der ersten Phase reichen 
potenzielle förderwerbende Unternehmen Pränotifizierungsdokumente zur Interessensbekundung auf. 
Diese beinhalten ein Projekt-Portfolio und eine Fianzierungslückenberechnung. Darauf folgt, bei positiver 
Bewertung eine Unterstützungserklärung des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. In der 
zweiten Phase werden die Projekt-Portfolios in einem 2 strängigen Prozess inhaltlich geprüft. Das 
Europäische Genehmigungsverfahren besteht aus dem  
a) Beihilferechtlichen Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kommission und dem  
b.) Antrag auf Gewährung des First-of-a-kind (FOAK) Status bei der Fach-Generaldirektion der EK (DG 
CONNECT).  
Nach beihilferechtlicher Genehmigungsbeschlüsse durch die EK, folgt die Einreichung des 
Förderansuchens bei der AWS. In der dritten Phase werden von seitens der AWS 
Musterförderungsverträge ausgearbeitet. Für die Gewährung der Förderung sind die in der 
Sonderrichtlinie formulierten Förderungsbedingungen einzuhalten.  
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Förderbare Kosten sind alle dem Vorhaben zurechenbaren Ausgaben bzw. Aufwendungen, die direkt, 
tatsächlich und zusätzlich (zum herkömmlichen Betriebsaufwand) für die Dauer vom Projektbeginn bis 
zum Projektende der geförderten Tätigkeit entstanden sind. 
 
Gefördert werden materielle und immaterielle aktivierungspflichtige Neuinvestitionen in das abnutzbare 
Anlagevermögen eines Unternehmens an österreichischen Standorten, die gem. Art. 13 der Verordnung 
(EU) 2023/1781 dem Aufbau einer integrierten Produktionsstätte bzw. gem. Art. 14 der Verordnung (EU) 
2023/1781 dem Aufbau eines offenen EU-Fertigungsbetriebs entsprechen. Neuinvestitionen sind 
aktivierungspflichtige Investitionen in materielle und immaterielle Vermögensgegenstände des 
abnutzbaren Anlagevermögens, die im Unternehmen bisher im Anlagevermögen bzw. 
Anlagenverzeichnis noch nicht aktiviert waren.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Versorgungssicherheit und strategischen Resilienz im Halbleiterbereich 
Ziel 2: Erhöhung der Wertschöpfung und der Wettbewerbsfähigkeit im Halbleitersektor 
Ziel 3: Spill-over Aktivitäten 
Ziel 4: Schaffung der Haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung öffentlicher  
Unterstützung von Vorhaben unter Säule 2 des EU Chips Gesetz 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Resilienz 
Ausgangszustand: 2024-01-01 
Die Halbleiterbranche ist durch ihre global 
verflechte Wertschöpfungskette fragil. Autonomie 
im Bereich der Mikrochips ist daher für Europa 
kaum möglich. Um Abhängigkeiten zu verringern 
sind Investitionen in neue Anlagen entscheidend. 

Zielzustand: 2029-10-31 
Durch die Förderung ausgelöste Investitionen 
tragen zur Versorgungssicherheit mit 
Halbleiterprodukten bei. Die Auslagerung von 
Produktionskapazitäten in Drittstaaten wird durch 
die Förderung verhindert. Integrierte 
Produktionsstätten und offene EU-
Fertigungsbetriebe i.S.d EU Chips Act werden 
einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der 
Versorgung mit Halbleitern und zur Resilienz des 
Halbleiter-Ökosystems Wirtschaftsstandort 
Österreich/Europa der Union liefern. 

 

Indikator 2 [Meilenstein]: Standortförderung 
Ausgangszustand: 2024-01-01 
Auf Basis des geltenden Förderregimes können 
F&E&I Vorhaben im Halbleiterbereich nicht in 
der Massenproduktionsphase gefördert werden. Im 
Rahmen der IPCEIs ist die Unterstützung bis zur 
ersten industriellen Anwendung möglich (von 
Technologiereifegrad 1-8) - nicht jedoch die 
Massenproduktion (Technologiereifegrad 9) von 
Halbleiterkomponenten.   

Zielzustand: 2029-10-31 
Auf Basis der SonderRL für die Förderung von 
Vorhaben unter der Säule 2 des EU Chips-Gesetz 
ist es möglich, die Massenproduktion 
(Technologiereifegrad 9) von 
Halbleiterkomponenten mit nicht-rückzahlbaren 
Zuschüssen zu unterstützen. Durch diese 
Förderung steigt die Wettbewerbsfähigkeit des 
Standortes erheblich, da das Förderregime in 
Österreich auf Augenhöhe mit den 
Unterstützungsmöglichkeiten in anderen Staaten 
gebracht wird. 

 

Indikator 3 [Meilenstein]: Auf- und Ausbau der Innovationsfähigkeit 
Ausgangszustand: 2024-01-01 
Der Auf- und Ausbau neuer Technologien und 

Zielzustand: 2029-10-31 
Da ausschließlich First-of-a-kind Projekte 
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Produktionsprozesse findet oft in Ländern mit 
niedrigeren weniger stringenten Standort-Auflagen 
im Umwelt- und Arbeitsrecht und auch 
Personalkosten statt. Um Innovationen innerhalb 
Österreichs zu befördern braucht es 
Anreizmodelle. 

(Produktionsstätten) Vorhaben, die in Europa die 
ersten ihrer Art sind (First-of-a-kind), gefördert 
werden, tragen die Investitionen maßgeblich zur 
Innovation in den Bereichen Entwurf, Herstellung 
und Packaging hochmoderner Chips bei am 
Standort Österreich/Europa bei. Bis zum Jahr 2031  
(BÜNDELUNG 2025: bis zum Jahr 2035) werden 
neue Technologien und Produktionsprozesse 
ausgebaut, das wäre in dem Ausmaß ohne 
Förderung nicht möglich.  

 

 
Maßnahme 2: Förderung in Form eines nicht-rückzahlbaren Zuschusses    
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Maßnahmen zur nationalen Umsetzung der Säule 2 des Europäischen Chips Gesetz orientiert sich an 
der entsprechenden Chips Act Mitteilungen der Europäischen Kommission, der VO (EU) 2023/1781 
sowie dem nationalen Chip-Gesetz-Begleitmaßnahmengesetz (BGBL 154/2023). 
 
Die maximal mögliche öffentliche Zuwendung in Form eines nicht-rückzahlbaren Zuschusses ist durch 
die errechnete und infolge durch die Europäische Kommission genehmigte Finanzierungslücke limitiert. 
Die Maßnahmen werden durch die Förderungsagenturen AWS im Auftrag des Bundesministers für Arbeit 
und Wirtschaft umgesetzt. Die Förderentscheidung obliegt auf der Grundlage des nationalen 
Förderantrags dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Versorgungssicherheit und strategischen Resilienz im Halbleiterbereich 
Ziel 2: Erhöhung der Wertschöpfung und der Wettbewerbsfähigkeit im Halbleitersektor 
Ziel 3: Spill-over Aktivitäten 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Vollzug der Förderung von First-of-a-kind Projekten 
Ausgangszustand: 2024-01-01 
Bisher wurden First-of-a-kind Projekte nicht 
Unterstützt, da eine Investition bis zur 
Massenförderung aus EU-rechtlichen Gründen 
(Beihilferecht) nicht möglich war.  

Zielzustand: 2029-10-31 
Es werden bis 2031 maximal 2,8 Mrd. EUR 
Förderung am Standort Österreich in Form eines 
nicht-rückzahlbaren Zuschuss investiert.  

 

 
Maßnahme 3: Inkrafttreten der Novelle des Vorbelastungsgesetzes   
Beschreibung der Maßnahme: 
Mit dem Inkrafttreten der Novellierung des "Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen 
durch den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft genehmigt wird; BGBl. I Nr. 54/2023" können 
Förderungsverträge mit Budgetwirksamkeit bis 2035 unterzeichnet werden.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Erhöhung der Versorgungssicherheit und strategischen Resilienz im Halbleiterbereich 
Ziel 2: Erhöhung der Wertschöpfung und der Wettbewerbsfähigkeit im Halbleitersektor 
Ziel 3: Spill-over Aktivitäten 
Ziel 4: Schaffung der Haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung öffentlicher  
Unterstützung von Vorhaben unter Säule 2 des EU Chips Gesetz 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2024 2025 2026 2027 2028 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen 310.205 364 100.000 75.000 75.000 59.841 
davon Bund 310.205 364 100.000 75.000 75.000 59.841 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis -310.205 -364 -100.000 -75.000 -75.000 -59.841 
davon Bund -310.205 -364 -100.000 -75.000 -75.000 -59.841 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2024 2025 2026 2027 2028 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen 310.205 364 100.000 75.000 75.000 59.841 
davon Bund 310.205 364 100.000 75.000 75.000 59.841 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung -310.205 -364 -100.000 -75.000 -75.000 -59.841 
davon Bund -310.205 -364 -100.000 -75.000 -75.000 -59.841 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
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Unternehmen 
 
 
 
Auswirkungen auf den Zugang zu Finanzmitteln 
Die Maßnahme wird in Form einer Förderung durch nicht-rückzahlbare Zuschüsse umgesetzt und 
erleichtert somit den Zugang zu Finanzmittel. Der Fokus der Maßnahmen liegt jedoch auf 
Großunternehmen - da der zugrundeliegende Notifizierungsprozess sowie die erforderlichen 
Investitionsvolumina im Bereich der Halbleiterproduktionskapazitäten die Möglichkeiten von KMU in 
der Regel übersteigt.   
 
 
 

Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen 
 
Nachfrageseitige Auswirkungen auf private Investitionen 
Aufgrund der Förderungen i.H.v. maximal 2,8 Mrd. EUR (auf Basis des Vorbelastungsgesetzes), werden 
voraussichtlich Gesamtinvestitionen in den Aufbau von Produktionsanlagen inklusive Ausrüstung im 
Halbleiterbereich i.H.v. über 6 Mrd. EUR gehebelt. Die Verteilung der Investition kann vor Projektbeginn 
nicht seriös abgeschätzt werden, da sich viele Projekte noch vor dem Genehmigungsprozess mit der 
Europäischen Kommission befinden.  
 
Nachfrageseitige Auswirkungen auf gesamtwirtschaftliche Exporte 
Der Halbleitersektor in Österreich weist eine Exportquote von über 80 % auf (Quelle: Fachverband für 
Elektro- und Elektronikindustrie). Durch die öffentliche Unterstützung von ausgewählten 
Großinvestitionen in die Massenproduktion von Halbleiterkomponenten erhöhen sich entsprechend auch 
die Exporte. Eine quantitative Angabe ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da noch nicht klar ist, 
welche und wieviele Projekte schlussendlich realisiert werden. 
Veränderung der Nachfrage  
 

in Mio. Euro 2023 2024 2025 2026 2027 
Investitionen privat Wohnbau      

 Sonstiger 
Bau 

     

 Ausrüstung      

 Fahrzeuge      

 Sonstige 
Investitionen 

     

Investitionen 
öffentlich Wohnbau      

 Sonstiger 
Bau 

     

 Ausrüstung      

 Fahrzeuge      

 Sonstige 
Investitionen 

  99,29 73,89 73,80 

Konsum Privat  
     

Konsum Öffentlich   0,36 0,71 1,11 1,20 
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Transfer Alle 
Haushalte 

     

 Ausland 
     

 (private) 
Unternehmen 

     

Exporte      

Gesamtinduzierte Nachfrage  0,36 100,00 75,00 75,00 
 
 
 
Unter Verwendung des vom Institut für höhere Studien (IHS) eigens für die WFA entwickelten 
dynamischen Gleichgewichtsmodells ergeben sich aufgrund der voraussichtlichen Nachfrageänderung 
folgende gesamtwirtschaftlichen Effekte:  
 
Gesamtwirtschaftliche 
Effekte 2024 2025 2026 2027 2028 

Wertschöpfung in Mio. € 11,36 67,22 65,37 90,89 106,95 
Wertschöpfung in % des 
BIP 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 

Importe 4,36 15,93 13,29 22,08 28,35 
Beschäftigung (in JBV) 187,34 1.423,25 848,33 1.238,09 1.269,71 
 
Angebotsseitige Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Kapitalangebot bzw. die 
Kapitalnachfrage 
Das Vorhaben dient unter anderen der Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes zur Ankurbelung von 
Investitionsaktivitäten im Halbleiterbereich und stärkt damit die Wettbewerbsfähigkeit.  
 
 
Angebotsseitige Auswirkungen auf die Produktivität der Produktionsfaktoren 
Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens steht der Aufbau von Produktionskapazitäten, welche vom 
Innovationsgrad in dieser Art in Europa noch nicht verfügbar sind (First-of-a-kind), unterstützt. Dabei 
umfasst das Innovationskriterium sowohl die Produktionsprozesse als auch die damit hergestellten Güter. 
Verbesserungen im Bereich der Energieeffizienz, der Sicherheit, der Rechenleistung etc. sind hier 
ausschlaggebend. 
Die Projekte werden mittels nicht-rückzahlbarer Zuschüsse gefördert. Der erwartete Projektzeitraum 
erstreckt sich dabei zum Teil von 2024 bis ins Jahr 2031 (Bündelung 2025: bis ins Jahr 2035).  
 
Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort 
Im aktuellen geopolitischen Umfeld findet ein Wettlauf um Investitionen in dem strategisch äußerst 
wichtigen Bereich der Halbleiter/Chips statt. Vor dem Hintergrund der Förderkulissen in Drittstaaten - 
vor allem mit Blick auf den US-Chips Act bzw. den US Inflation Reduction Act und den Subventionen in 
China/Asien - werden Unternehmen mit sehr hohen Förderintensitäten bezuschusst.  
Um hier ein ebenes Spielfeld (Level Playing Field) gegenüber der globalen Konkurrenz zu schaffen, 
etabliert der Europäische Chips Act im Bereich jener Halbleitertechnologien, die es in dieser Form in 
Europa noch nicht gibt, den entsprechenden Rahmen. In den Konkurrenzmärkten werden Unternehmen 
mit Förderintensitäten von 40 % und mehr subventioniert.  
Auch innerhalb der EU ist ein Subventionswettlauf zu beobachten. So sind die ersten Chips-Projekte 
unter Säule 2 des Chips Act in FR und IT in Umsetzung. Auch die Investition von Intel in Magdeburg 
(DE) in Höhe von 30 Mrd. EUR wurde angekündigt mit öffentlichen Förderungen in Höhe von 10 Mrd. 
EUR unterstützt zu werden.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, auch in Österreich ein entsprechendes Förderregime entlang 
des Europäischen Beihilferechts zu etablieren. Insbesondere um die österreichische Spitzenposition im 

BBG 2025 WFA gesamt

69 der Beilagen XXVIII. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA 313 von 408

www.parlament.gv.at



14 von 21

Halbleiterbereich (EU-weit Top 4 gemessen am Umsatz in absoluten Zahlen und Top 1 in Relation zum 
BIP) zu verteidigen und weiter auszubauen.  
 
 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
 
 
Auswirkungen auf die Anzahl der unselbständig erwerbstätigen Ausländerinnen/Ausländer 
Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine gesicherte Aussage zum quantitativen Beschäftigungseffekt nicht 
möglich, da nicht absehbar ist, wieviele Projekte noch eingereicht werden. Es ist jedoch in jedem Fall mit 
einer signifikanten Steigerung der Beschäftigung zu rechnen (siehe Indikator 2). 
 
Quantitative Auswirkungen auf unselbständig erwerbstätige Ausländerinnen/Ausländer 
 
Betroffene Gruppe Anzahl der Betroffenen Quelle/Erläuterung 
Fachkräfte 1.500 Angaben aus den 

Projektbeschreibungen der 
Unternehmen 

 
Auswirkungen auf die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Personen 
Im Zusammenhang mit Vorhaben im Bereich der Halbleiterindustrie ist mit neuen Arbeitsplätzen im 
hochqualifizierten Bereich zu rechnen. Inwieweit diese in Österreich a) verfügbar und b) und zum 
gegebenen Zeitpunkt als arbeitslos gemeldet sind, kann zum heutigen Stand aus Sicht der öffentlichen 
Verwaltung nicht seriös abgeschätzt werden. Die notwendigen Arbeitskräfte werden aufgrund des 
strukturellen Fachkräftemangels auch aus dem Ausland rekrutiert werden. Aussagen können erst im 
Rahmen des Projektmonitorings getroffen werden.  
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
Bedeckung Bund 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 
 

in Tsd. € 2024 2025 2026 2027 2028 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 364 100.000 75.000 75.000 59.841 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 0 0 0 0 0 
 
 
Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2024 2025 2026 2027 2028 

gem. BFG bzw. BFRG 400201 Wirtschaftsförderung 
 

  364 100.000 75.000 75.000 59.841 

 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Die Darstellung der budgetären Bedeckung spiegelt den Status Quo auf Basis des aktuellen BFG 2024 I BFRG 2024 -2027 und des Vorbelastungsgesetzes (BGBL. I Nr. 
154/2023) wider: 
Für die 2. Säule im Kapitel III des europäischen Chip-Gesetzes (EU-VO 2023/1781) sollen in den Jahren 2024 - 2031 nationale Mittel in Höhe von bis zu EUR 2,8 Mrd. zur 
Deckung von Finanzierungslücken bei der Errichtung von Produktionsanlagen in Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Damit seitens des Bundes die entsprechenden 
Verpflichtungen eingegangen werden können, wurde mittels eines Vorbelastungsgesetzes die bundesgesetzliche Ermächtigung zur Begründung von entsprechenden 
Vorbelastungen in der UG 40 geschaffen. Insgesamt wurde der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
Vorbelastungen iHv bis zu EUR 2,8 Mrd. in den Jahren 2024 bis 2031 zu begründen (siehe Vorbelastungsgesetz zur nationalen Umsetzung des Chips-Gesetzes iVm. dem 
Chip-Gesetz Begleitmaßnahmengesetz). Im Rahmen der Planungen zum BFRG 2024-2027 sowie im Zuge der Erlassung des Vorbelastungsgesetzes sollten sich die 
erforderlichen Mittel iHv EUR 2,8 Mrd. über den Zeitraum 2024 bis 2031 folgendermaßen verteilen: 2024 | EUR 150 Mio. 2025 | EUR 100 Mio. 2026 | 75 Mio. 2027 | 75 
Mio. 2028 - 2031 | bis zu 2,4 Mrd.  
Auch im BFRG 2024-2027 wurde zur Finanzierung der 2. Säule gem. europäischem Chip-Gesetz eine entsprechende budgetäre Vorsorge getroffen (2024 | EUR 150 Mio. 
2025 | EUR 100 Mio. 2026 | 75 Mio. 2027 | 75 Mio.).  
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Gemäß derzeitigem Planungsstand ist davon auszugehen, dass es bei den ursprünglich angenommen jährlichen Auszahlungswerten zu signifikanten Budgetverschiebungen 
zwischen den Jahren kommen wird. Angemerkt wird in diesem Zusammenhang, dass der Gesamtbudgetbedarf iHv EUR 2,8 Mrd. jedoch unverändert bleibt. Die 
Verschiebung wird auch aller Voraussicht nach bereits das Finanzjahr 2024 betreffen, sodass die für 2024 vorgesehenen Budgetmittel iHv EUR 150 Mio. nur in einem 
geringen Ausmaß für die Abdeckung der AWS-Abwicklungskosten (2. HJ 2023 u. 2024) zur Auszahlung gebracht werden können. Nach derzeitigem Planungsstand werden 
über die Jahre 2024 - 2027 um ca. EUR 121,277 Mio. mehr zur Auszahlung gebracht, als im BFRG 2024-2027 (EUR 400 Mio. EUR) veranschlagt sind. Diese Differenz 
wurde im Jahr 2028 auf die Transferleistung in Höhe von EUR 415,747 Mio. addiert - sodass in Summe im Jahr 2028 EUR 537,024 Mio. in diese WFA einfließen. Eine 
belastbare Aktualisierung der jährlichen Auszahlungswerte kann erst im 1. Quartal 2025 erfolgen. Bis dahin muss von den ursprünglichen Planzahlen ausgegangen werden. 
Bis dahin sind auch für Anweisungen an die AWS, als beauftrage Abwicklungsstelle des BMAW, nur die im aktuellen BFG 2024/BFRG 2024-2027 berücksichtigten 
Auszahlungswerte verfügbar. Im Abwicklungsvertrag wird diesem Umstand ebenfalls auf geeignete Weise Rechnung getragen. 
Im Rahmen der Erstellung des BFG 2025 bzw. BFRG 2025-2028 (und evtl. BFG 2026 bzw. BFRG 2026-2029) sollen schließlich die aktualisierten Bedarfe entsprechend 
berücksichtigt werden.  
Auch in zukünftigen BFRGs, welche bis ins Finanzjahr 2031 reichen, sollen die maximal erforderlichen Budgetmittel iHv EUR 2,8 Mrd., unter Berücksichtigung der bereits 
im BFRG 2024 -2027 verfügbaren Budgetmittel, bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. Falls erforderlich, erfolgt eine jährliche Anpassung auf Basis einer 
zeitgerechten Einmeldung durch das BMAW an das BMF, sodass eine bedarfsgerechte Berücksichtigung im jeweils folgenden BFG/BFRG möglich ist.  
 
Die rund 527.928 Tausend EUR für das Jahr 2028 haben keine präjudizielle Wirkung auf den Gesetzgeber, der Betrag ist im WFA-Tool als BFG/BFRG angeführt da es keine 
Möglichkeit gibt, die Bedeckung durch das Vorbelastungsgesetz (BGBL. I Nr. 154/2023) darzustellen. 
 
BÜNDELUNG 2025: 
Das "Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen durch den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft genehmigt wird", ist der Bundesminister für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen beim Detailbudget 40.02.01 der Untergliederung 40 („Wirtschaft“) 
Vorbelastungen hinsichtlich der Finanzjahre 2024 bis 2031 für die Zwecke der nationalen Umsetzung von Vorhaben gemäß den Bestimmungen unter Kapitel III der 
Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Gesetz) in der Höhe von bis zu 2,8 Milliarden Euro zu begründen. Aufgrund der Verzögerungen in der Zeitschiene der Projekte bedarf es 
einer Verlängerung der Ermächtigungszeitraumes bis 2035. Die gegenständliche Gesetzesnovelle soll diesen Zeitraum auf 2035 verlängern.  
Im Jahr 2025 wird der BFRG-Rahmen (2024-2027) um 36,56 Mio. EUR überschritten, im Jahr 2026 ergibt sich eine Einsparung iHv ca. 11,59 Mio. EUR, im Jahr 2027 eine 
Überschreitung iHv 15,03 MIo. EUR.  
Für die Jahre 2028ff ergeben sich untenstehende Budgetbedarfe: 
2028: EUR 59,84 Mio.  
2029: EUR 90,87 Mio. 
2030: EUR 140,80 Mio.  
2031: EUR 382,82 Mio.  
2032: EUR 614,20 Mio.  
2033: EUR 533,20 Mio.  
2034: EUR 366,21 Mio.  
2035: EUR 321,63 Mio.  
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Werkleistungen 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2024 2025 2026 2027 2028 

Bund 364 709 1.109 1.197 841 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 364 709 1.109 1.197 841 
 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2029 2030 2031 2032 2033 

Bund 872 797 820 197 203 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 872 797 820 197 203 
 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2034 2035 2036 2037 2038 

Bund 209 434 
   

Länder 
     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 209 434 
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in € 2024 2025 2026 2027 2028 
Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Werkleistung Bund 1 364.318,64 1 708.923,19 1 1.108.804,31 1 1.196.583,00 1 841.429,30 
 
 

in € 2029 2030 2031 2032 2033 
Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Werkleistung Bund 1 871.620,80 1 796.551,46 1 820.233,72 

    

Werkleistungen Bund 
      

1 196.681,75 1 202.582,20 
 
 

in € 2034 2035 2036 2037 2038 
Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Werkleistungen Bund 1 208.659,67 1 433.577,18 

      

 
 
Die Abwicklung der Maßnahme erfolgt auf Basis einer Sonder-Richtlinie, die vom Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen sowie der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie erlassen wird, durch die Austria Wirtschaftsservice GmbH. 
 
BÜNDELUNG 2025 - die in der Maske eingetragenen Werte sind aktuelle Planzahlen. Untenstehend die Werte aus der ursprünglichen WFA (Dez. 2024): 
2024: Wert aus 2024 bei EUR 484.438 
2025: Wert aus 2024 bei EUR 1.383.969 
2026: Wert aus 2024 bei EUR 1.082.237 
2027: Wert aus 2024 bei EUR 829.900 
2028: Wert aus 2024 bei EUR 950.953 
2029: Wert aus 2024 bei EUR 787.107 
2030: Wert aus 2024 bei EUR 810.506 
2031: Wert aus 2024 bei EUR 1.023.428 
 
 
Transferaufwand 
 
Körperschaft  2024 2025 2026 2027 2028 
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(Angaben in Tsd €) 
Bund 0 99.291 73.891 73.803 59.000 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 
 

99.291 73.891 73.803 59.000 
      
 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2029 2030 2031 2032 2033 

Bund 90.000 140.000 382.000 614.000 533.000 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 90.000 140.000 382.000 614.000 533.000 
 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2034 2035 2036 2037 2038 

Bund 366.000 361.263 
   

Länder 
     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 366.000 361.263 
   

 
 

in € 2024 2025 2026 2027 2028 
Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Transferaufwand Bund 1 0,00 1 99.291.077,00 1 73.891.196,00 1 73.803.417,00 1 59.000.000,00 
 
 

in € 2029 2030 2031 2032 2033 
Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
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Transferaufwand Bund 1 90.000.000,00 1 140.000.000,0
0 

1 382.000.000,0
0 

1 614.000.000,0
0 

1 533.000.000,0
0 

 
 

in € 2034 2035 2036 2037 2038 
Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Transferaufwand Bund 1 366.000.000,0

0 
1 361.263.000,0

0 

      

 
Auf Basis der vom BMAW durchgeführten Interessensbekundung (geöffnet vom 13. Juli 2023 bis 21. August 2023) wurde das Potenzial für die Umsetzung von Projekten im 
Bereich der Säule 2 des Europäischen Chips Act erhoben. Dabei streckt sich im Bereich der sehr kapitalintensiven Investitionsvorhaben im Produktionsbereich der 
Halbleiterindustrie die Projektphase mitunter bis 2031. Der Höhepunkt der erforderlichen Fördermittel wird mit dem Jahr 2028 erreicht und sinkt infolge wieder. Die 
dargestellten Werte sind jedenfalls als indikativ zu betrachten. 
 
Bündelung 2025: die in der Maske eingetragenen Werte sind aktuelle Planzahlen. Untenstehend die Werte aus der ursprünglichen WFA (Dez. 2024): 
2024: Aufgrund von Verzögerungen im Genehmigungsverfahren wurden 2024 auf Basis keine operativen Mittel ausbezahlt (Planwert: EUR 149.515.562). 
2025: Wert aus 2024 bei EUR 98.616.031 
2026: Wert aus 2024 bei EUR 73.917.763 
2027: Wert aus 2024 bei EUR 74.170.100 
2028: Wert aus 2024 bei EUR 536.977.113 
2029: Wert aus 2024 bei EUR 528.809.513 
2030: Wert aus 2024 bei EUR 528.162.977 
2031: Wert aus 2024 bei EUR 802.478.403 
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Zum 11. Abschnitt

Land- und Forstwirtschaft sowie 

Klima- und Umweltschutz 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Umsetzung des Regierungsprogrammes 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Erhöhung der jährlichen Basiszuwendung 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 
Beschreibung der finanziellen Auswirkungen: 
Maßnahme 1: Erhöhung der Basiszuwendung: Die jährliche Basiszuwendung wird von 2,5 Millionen 
Euro auf 4,5 Millionen Euro erhöht. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Zu Art. 67: Änderung des Spanische Hofreitschule-Gesetzes
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Keine 

 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Novelle des Spanische Hofreitschule-Gesetzes 2025 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft 

Titel des Vorhabens: Änderung des Spanische Hofreitschule-Gesetzes 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

24. April 2025 

 

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Gemäß Regierungsprogramm 2025-2029 ist der Erhalt der Kulturgüter der Spanischen Hofreitschule 
sicherzustellen. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Umsetzung des Regierungsprogrammes  
 
Beschreibung des Ziels: 
Im Regierungsprogramm (Seite 144) bekennt sich die Bundesregierung dazu, den Erhalt der Kulturgüter 
der Spanischen Hofreitschule sicherzustellen. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Erhöhung der jährlichen Basiszuwendung 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Erhöhung der jährlichen Basiszuwendung   
Beschreibung der Maßnahme: 
Zur Abdeckung des jährlichen Aufwandes der Gesellschaft aufgrund des gesetzlichen Aufgabenbereiches 
wird die jährliche Basiszuwendung von 2,5 Milllionen Euro auf 4,5 Millionen Euro erhöht. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Umsetzung des Regierungsprogrammes 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
davon Bund 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis -10.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
davon Bund -10.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
davon Bund 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung -10.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
davon Bund -10.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Die Bedeckung erfolgt aufgrund BFG/BFRG im Detailbudget 42040200 (Beteiligungen, Spanische 
Hofreitschule). 
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Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 
Beschreibung der finanziellen Auswirkungen:  
Maßnahme 1: Erhöhung der Basiszuwendung: Die jährliche Basiszuwendung wird von 2,5 Millionen 
Euro auf 4,5 Millionen Euro erhöht. 
 
 
 
 
 

BBG 2025 WFA gesamt

69 der Beilagen XXVIII. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA 327 von 408

www.parlament.gv.at



6 von 8

 

Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
Bedeckung Bund 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 
 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 0 0 0 0 0 
 
 
Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2025 2026 2027 2028 2029 

gem. BFG bzw. BFRG 42  
 

  2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Die Bedeckung erfolgt aufgrund BFG/BFRG im Detailbudget 42040200 (Beteiligungen, Spanische Hofreitschule). 
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Transferaufwand 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
      
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Erhöhung der 
Basiszuwendung 

Bund 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 

 
Die zusätzlichen öffentlichen Mittel werden für den Ausgleich der teuerungsbedingt stark erhöhten Sachaufwendungen sowie des aufgrund der hohen Gehaltsabschlüsse stark 
gestiegenen Lohn- und Gehaltsaufwandes benötigt. Insbesondere sind große Aufwandspositionen wie Futtermittel, Stroh, Einstreu, Energie oder auch Pflegemaßnahmen für 
die Tiere sehr viel teurer geworden. Im Interesse des Tierwohls sind weitere große Investitionen sowohl in Wien als auch im Trainingszentrum am Heldenberg und in Piber 
erforderlich. Die genannten Kostensteigerungen lassen sich umsatzseitig nicht zur Gänze kompensieren. Infolge der wirtschaftlichen Stimmungslage und der stark gestiegenen 
Preissensibilität der Besucher sind weitere Steigerungen der Ticketpreise nicht realisierbar. 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Sicherstellung der Aufgaben des BFW, die im öffentlichen Interesse liegen. 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Erhöhung der Basiszuwendung 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2026 2027 2028 2029 2030 

Nettofinanzierung Bund -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

1 von 7

Zu Art. 68: Änderung des BFW-Gesetzes
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Änderung des BFW-Gesetzes 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft 

Titel des Vorhabens: Änderung des BFW-Gesetzes 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2026 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

23. April 2025

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 

Problemanalyse 

Problemdefinition 
Das Bundesamt und Forschungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) führt zahlreiche 
Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen, aus. Diese hoheitlichen Aufgaben sind strukturell 
unterdeckt. 

Ziele  

Ziel 1: Sicherstellung der Aufgaben des BFW, die im öffentlichen Interesse liegen. 

Beschreibung des Ziels: 
Das BFW führt neben seiner Forschungstätigkeit auch zahlreiche Aufgaben durch, die im öffentlichen 
Interesse liegen. Die ordnungsgemäße Durchführung dieser Tätigkeiten ist sicherzustellen. 

Umsetzung durch:
Maßnahme 1: Erhöhung der Basiszuwendung

Maßnahmen 
Maßnahme 1: Erhöhung der Basiszuwendung   
Beschreibung der Maßnahme: 
Durch die Erhöhung der Basiszuwendung für die Jahre 2026 bis 2028 mit anschließender Evaluierung der 
Maßnahme sollen die Tätigkeiten des BFW im öffentlichen Interesse gesichert werden. Die 
Basiszuwendung soll von 22,5 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 24,5 Millionen Euro ab dem Jahr 2026 
steigen. 

Umsetzung von:
Ziel 1: Sicherstellung der Aufgaben des BFW, die im öffentlichen Interesse liegen.
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Abschätzung der Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 

in Tsd. € Summe 2026 2027 2028 2029 2030 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
davon Bund 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis -10.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
davon Bund -10.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 

Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 

in Tsd. € Summe 2026 2027 2028 2029 2030 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
davon Bund 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung -10.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
davon Bund -10.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Die Bedeckung erfolgt aufgrund BFG/BFRG im Detailbudget 42040200 (Beteiligungen, BFW). 
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Anhang 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 

Bedeckung Bund 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 

in Tsd. € 2026 2027 2028 2029 2030 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 0 0 0 0 0 

Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2026 2027 2028 2029 2030 

gem. BFG bzw. BFRG 42 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Erläuterung zur Bedeckung: 

Die Bedeckung erfolgt aufgrund BFG/BFRG im Detailbudget 42040200 (Beteiligungen, BFW). 
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Transferaufwand 

Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2026 2027 2028 2029 2030 

Bund 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Länder 
Gemeinden 
Sozialversicherungsträger 
GESAMTSUMME 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

in € 2026 2027 2028 2029 2030 
Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Erhöhung der 
Basiszuwendung 

Bund 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 

Erhöhung der 
Basizuwendung 

Bund 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 

Wie im Bundesgesetz BGBl. I Nr.152/2023 vorgesehen, wurden nach einer Evaluierung die weiteren Finanzierungserfordernisse des BFW berechnet. Diese Evaluierung 
wurde durch ein Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsunternehmen vorgenommen. Es hat sich dabei gezeigt, dass einerseits die hoheitlichen Aufgaben eine 
strukturelle Unterdeckung in Höhe von jährlich etwa 750.000 Euro aufweisen. Andererseits sind durch die hohe Inflation und die sehr kräftigen Gehaltsabschlüsse im 
öffentlichen Dienst die finanziellen Ressourcen des BFW ausgeschöpft. Zumindest für den Betrachtungszeitraum 2026 bis 2028 kann das BFW durch Reduktion des 
Personalaufwandes weitere Steigerungen hintanhalten. Es ist daher für die genannten Jahre eine Erhöhung der Basiszuwendung um 2 Millionen Euro jährlich erforderlich, 
somit von 22,5 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 24,5 Millionen Euro ab dem Jahr 2026. Für die Zeit nach dem Jahr 2028 ist eine Bewertung der finanziellen Lage 
erforderlich, die zu einer Erhöhung oder zu einer Kürzung der Basiszuwendung von 24,5 Millionen Euro führen kann. 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Bestmöglicher Fortbetrieb der landwirtschaftlichen Schule Ursprung. 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Entgeltliche ex-lege Übertragung an die BVWG. 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund 8.992 -2.360 -2.400 -2.440 -2.480
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt 8.992 -2.360 -2.400 -2.440 -2.480

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

1 von 11

Zu Art. 69: Änderung des BVWG-Gesetzes
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Änderung des BVWG-Gesetzes 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft 

Titel des Vorhabens: Änderung des BVWG-Gesetzes 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

2. Mai 2025

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 

Problemanalyse 

Problemdefinition 
Die landwirtschaftliche Schule Ursprung in Elixhausen (Salzburg) weist einen hohen Sanierungsbedarf 
auf. Die entsprechenden Liegenschaften (Schulgebäude und landwirtschaftliche Flächen) sollen nunmehr 
zwecks Sanierung und gesicherten Fortbetriebes an die Landwirtschaftliche Bundesversuchswirtschaften 
GmbH (in der Folge: BVWG) gegen Entgelt übertragen werden. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass aufgrund der teils schon älteren Datenlage (2014, 2019) und des schwer abschätzbaren 
Sanierungsbedarfes sowohl der zu erwartende Verkaufserlös als auch die zukünftig zu leistenden 
Mietkosten bloße Annahmen darstellen. Dies wird dadurch berücksichtigt, dass die ex-lege Übertragung 
auflösend bedingt vom Abschluss von Verträgen zwischen dem Bund und der 
Bundesversuchswirtschaften GmbH gestaltet ist. Diese Verträge haben alle Details der Wertermittlung, 
der Zahlungsmodalitäten, des Sanierungsrahmens sowie der zu leistenden Miet- und Pachtkosten 
einschließlich der Tragung der Instandhaltungskosten zu enthalten. 

Ziele  

Ziel 1: Bestmöglicher Fortbetrieb der landwirtschaftlichen Schule Ursprung. 

Beschreibung des Ziels: 
Die auf der Liegenschaft befindliche landwirtschaftliche Schule weist einen hohen Sanierungsbedarf auf. 
Sie soll durch Übertragung an die BVWG bestmöglich renoviert und damit ein gesicherter Fortbetrieb des 
Schulstandortes ermöglicht werden.  

Umsetzung durch:
Maßnahme 1: Entgeltliche ex-lege Übertragung an die BVWG.

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Entgeltliche ex-lege Übertragung an die BVWG. 
Beschreibung der Maßnahme: 
Der BVWG werden gesetzlich die Liegenschaften in Elixhausen um einen mittels 
Wertermittlungsgutachten noch festzulegenden Betrag übertragen. Die BVWG hat dafür eine 
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entsprechende Sanierung durchzuführen, um den Fortbestand des Schulstandortes zu gewährleisten. Dem 
BMLUK soll dadurch der Betrieb der landwirtschaftlichen Schule als Pächter der Liegenschaften 
ermöglicht werden. Die ex-lege Übertragung ist jedoch für ihre Wirksamkeit abhängig vom 
rechtswirksamen Abschluss von Verträgen über die Ermittlung und Höhe des Entgelts sowie über die 
Modalitäten der Sanierung und des Fortbetriebs zwischen dem Bund und der BVWG bis zum Ende des 
Jahres 2025.  

Umsetzung von:
Ziel 1: Bestmöglicher Fortbetrieb der landwirtschaftlichen Schule Ursprung.
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Abschätzung der Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 8.742 8.742 0 0 0 0 
davon Bund 8.742 8.742 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen 9.980 300 2.360 2.400 2.440 2.480 
davon Bund 9.980 300 2.360 2.400 2.440 2.480 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis -1.238 8.442 -2.360 -2.400 -2.440 -2.480
davon Bund -1.238 8.442 -2.360 -2.400 -2.440 -2.480
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 

Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 9.292 9.292 0 0 0 0 
davon Bund 9.292 9.292 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen 9.980 300 2.360 2.400 2.440 2.480 
davon Bund 9.980 300 2.360 2.400 2.440 2.480 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung -688 8.992 -2.360 -2.400 -2.440 -2.480
davon Bund -688 8.992 -2.360 -2.400 -2.440 -2.480
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Der BVWG werden die Liegenschaften  in Elixhausen ex-lege gegen Entgelt übertragen. Die BVWG soll 
anschließend die für den Schulbetrieb erforderlichen Objekte bestmöglich renovieren, um so den 
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Fortbetrieb der landwirtschaftlichen Schule durch den Bund als Mieter bzw. Pächter der Liegenschaften 
zu gewährleisten. Der zu erwartende Erlös der im damaligen Wertermittlungsgutachten nicht enthaltenen 
landwirtschaftlichen Flächen kann nur aufgrund des Preisspiegels für das Land Salzburg, Gemeinde 
Elixhausen, grob geschätzt werden mit 29.000 Euro pro Hektar (bei 52 Hektar Fläche), somit rund 1,5 
Millionen Euro. 

Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 

Verteilung des erwarteten Steueraufkommens sowie der direkten und indirekten Be- und 
Entlastung auf Frauen und Männer 

Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen aufgrund öffentlicher Einnahmen 

Erläuterung: 
Durch die vorgesehene Befreiung von Gebühren und Abgaben für die Übertragung des Eigentums an die 
BWG wird die in der Wirkungsdimension vorgesehene Grenze von 5 Millionen Euro nicht überschritten. 
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Anhang 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 

Bedeckung Bund 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 300 2.360 2.400 2.440 2.480 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 0 0 0 0 0 

Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2025 2026 2027 2028 2029 

durch Umschichtung 420405 Land- und 
forstwirtschaftliches Schulwesen 

420405 Land- und 
forstwirtschaftliches Schulwesen 

300 2.360 2.400 2.440 2.480 

Erläuterung zur Bedeckung: 

Die Bedeckung erfolgt aus dem Detailbudget 420405 (Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen). 
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Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 300 2.360 2.400 2.440 2.480 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 300 2.360 2.400 2.440 2.480 
      
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 

Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Instandhaltung Bund 1 300.000,00 

        

Miet- und 
Pachtkosten an 
BVWG 

Bund 
  

1 2.360.000,00 1 2.400.000,00 1 2.440.000,00 1 2.480.000,00 

 
 
Die Mietkosten an die BVWG von 15 Euro pro Quadratmeter und Monat wurden am Beispiel des vergleichbaren, ebenfalls gemieteten Schulstandortes in Rotholz (Tirol) 
angesetzt, jedoch im Hinblick auf die Abdeckung der anfallenden Sanierungskosten auf 15 Euro pro Quadratmeter und Monat erhöht. Die Gesamtnutzfläche in Ursprung liegt 
bei 13.000 Quadratmetern. Diese Kosten beginnen ab dem Jahr 2026. Die Mietkosten haben die Kosten der durch die BVWG durchzuführenden Sanierung abzudecken, dem 
Bund entstehen daher keine darüberhinausgehenden Kosten. Weiters sind Pachtkosten in Höhe von 20.000 Euro zu bedecken. 
Die Instandhaltungskosten sollen nach der Veräußerung vom Vermieter getragen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Investitionen 
 
Vermögens-, Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 
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in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
Anschaffungswert 
Auszahlung 
Abschreibung 
Einzahlung 9.292 

Ansch.dat Bezeichnung Anlagentyp Körperschaft ND Menge Anschaffungskosten in € Gesamt in Tsd. € 
1963-01-
02 

HBLA Ursprung Bebaute Grundstücke Bund 0 1 550.000,00 550 

Verk.dat. Bezeichnung Körperschaft Menge Verkaufspreis in € Gesamt in Tsd. € 
2025-12-
31 

HBLA Ursprung Bund 1 9.292.000,00 9.292 

Die HBLA Ursprung wurde im Jahr 1963 für umgerechnet 550.000 Euro (7,7 Millionen Schilling) angekauft. 
Der Verkaufserlös in Höhe von 7,78 Mio. Euro wurde anhand eines Wertermittlungsgutachtens aus 2014 vorläufig angesetzt und ist auch noch um den aufgrund des lw. 
Preisspiegels  geschätzten Wertes der lw. Grundstücke (1,508) ergänzt worden. 

Sonstige Aufwendungen und Erträge 

Bezeichnung: Veräußerung von Liegenschaften des Bundes mit anschließender Sanierung und Rückmietung 
Der Fortbetrieb der landwirtschaftlichen Schule soll durch entgeltliche Übertragung an die BVWG mit anschließender Sanierung der für den Schulbetrieb erforderlichen 
Objekte durch diese sichergestellt werden..  

Körperschaft  
(Angaben in €) 

Wirksamkeit 
im Haushalt 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund Erträge (EH) 
Aufwendungen (EH) 
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Einzahlungen (FH) 
Auszahlungen (FH) 
Erhöhung (VH) 
Verminderung (VH) 28.700.000,00 

Der BVWG werden die Liegenschaft in Elixhausen durch Gesetz übertragen. Die BVWG hat dafür ein Entgelt zu leisten. Dieses ist durch ein aktuelles 
Wertermittlungsgutachten zu bestimmen. Der oben angeführte Betrag von 7,784 Millionen Euro ergibt sich aus dem bestehenden, allerdings nicht aktuellen 
Wertermittlungsgutachten. Im Anschluss soll die BVWG die für den Schulbetrieb erforderlichen Objekte bestmöglich renovieren, um einen geordneten Schulbetrieb durch 
den Bund (als Pächter der Liegenschaften) zu ermöglichen. 
Durch die Veräußerung ist ein fiktiver Buchwert von 28700000 Euro abzuschreiben. 
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Angaben zur Wesentlichkeit 

 
Nach Einschätzung der einbringenden Stelle sind folgende Wirkungsdimensionen vom gegenständlichen Vorhaben nicht wesentlich betroffen im Sinne der Anlage 1 der WFA-
Grundsatz-verordnung. 

Wirkungs-
dimension 

Subdimension der 
Wirkungsdimension 

Wesentlichkeitskriterium 

 
Gleichstellung 
von Frauen und 
Männern 

Öffentliche Einnahmen - Direkte und indirekte Steuern (zB Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern) von natürlichen Personen: 
über 1 Mio. € pro Jahr 

- Direkte Steuern von Unternehmen/juristischen Personen (zB Körperschaftsteuer, Gebühren für Unternehmen): 
über 5 Mio. € pro Jahr und ein Geschlecht ist unterrepräsentiert: unter 30% bei den Beschäftigten bzw. 25% bei 
den Leitungspositionen oder unter 30% bei den Nutzerinnen/Nutzern/Begünstigten 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Beitrag zur Budgetkonsolidierung 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Kürzung der Fördermittel für Maßnahmen des Waldfonds 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund 20.000 0 0 0 0 
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt 20.000 0 0 0 0 

Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 

Maßnahme (in Tsd. €) 2025 
Kürzung von Fördermitteln 
des Waldfonds 

20.000 

Beschreibung der finanziellen Auswirkungen: 
Durch die Kürzung der Fördermittel des insgesamt mit 450 Millionen Euro aus Bundesmitteln dotierten 
Waldfonds um 20 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 430 Millionen Euro soll ein Beitrag zur 
Budgetkonsolidierung gemäß dem Regierungsprogramm 2025-2029 geleistet werden. Die Kürzung ist 
dem Umstand der notwendigen Budgetkonsolidierung geschuldet und nicht auf einen verminderten 
Bedarf an Fördermitteln zurückzuführen. Um diesen Bedarf im notwendigen Umfang zumindest bei den 
flächenwirksamen Maßnahmen abzudecken, kann vorerst auf die programmierten vergleichbaren 
Maßnahmen im GAP-Strategieplan verstärkt zugegriffen werden, wobei die dort zur Verfügung 

Zu Art. 70: Änderung des Waldfondsgesetzes
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stehenden Mittel nur in einem geringeren Umfang (Verminderung GAP-Strategieplan in Relation zu LE 
14-20) abrufbar sind.

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Änderung Waldfondsgesetz 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft 

Titel des Vorhabens: Änderung des Waldfondsgesetzes 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

23. April 2025

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 

Problemanalyse 

Problemdefinition 
Aufgrund des bestehenden Budgetdefizits plant die Bundesregierung gemäß dem Regierungsprogramm 
2025–2029, das Budget in den nächsten sieben Jahren zu konsolidieren. Zu diesem Zweck sind 
Einsparungspotenziale zu definieren, die zu einer Entlastung des Bundeshaushalts beitragen können. 
Unter anderem sollen ausgabenseitig Förderungen redimensioniert werden.   

Ziele 

Ziel 1: Beitrag zur Budgetkonsolidierung 

Beschreibung des Ziels: 
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Angesichts der Pläne der Bundesregierung zur Konsolidierung des Budgets in den nächsten sieben Jahren 
sollen die für das Finanzjahr 2025 veranschlagten Fördermittel des Waldfonds reduziert werden und 
damit ein Beitrag zur Budgetkonsolidierung geleistet werden.    

Umsetzung durch:
Maßnahme 1: Kürzung der Fördermittel für Maßnahmen des Waldfonds

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Kürzung der Fördermittel für Maßnahmen des Waldfonds 
Beschreibung der Maßnahme: 
Die Fördermittel für Maßnahmen des Waldfonds sollen im Finanzjahr 2025 um 20 Millionen Euro 
gekürzt werden. Die Einsparung soll bedarfsorientiert und maßvoll die Fördermaßnahmen gemäß § 3 
Waldfondsgesetz betreffen. Fördermittel werden daher im Jahr 2025 unter Berücksichtigung der 
Einsparung nach Maßgabe der noch nicht durch Bewilligungen gebundenen Mittel gewährt werden. 
Dabei soll die noch mögliche Erreichung der Zielsetzungen des Waldfondsgesetzes nach Maßgabe der 
verfügbaren Mittel sichergestellt werden. 

Umsetzung von:
Ziel 1: Beitrag zur Budgetkonsolidierung
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Abschätzung der Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen -20.000 -20.000 0 0 0 0 
davon Bund -20.000 -20.000 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis 20.000 20.000 0 0 0 0 
davon Bund 20.000 20.000 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 

Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen -20.000 -20.000 0 0 0 0 
davon Bund -20.000 -20.000 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 20.000 20.000 0 0 0 0 
davon Bund 20.000 20.000 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
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Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 
 

Maßnahme (in Tsd. €) 2025 
    

Kürzung von Fördermitteln 
des Waldfonds 

20.000 
    

 
Beschreibung der finanziellen Auswirkungen:  
Durch die Kürzung der Fördermittel des insgesamt mit 450 Millionen Euro aus Bundesmitteln dotierten 
Waldfonds um 20 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 430 Millionen Euro soll ein Beitrag zur 
Budgetkonsolidierung gemäß dem Regierungsprogramm 2025-2029 geleistet werden. Die Kürzung ist 
dem Umstand der notwendigen Budgetkonsolidierung geschuldet und nicht auf einen verminderten 
Bedarf an Fördermitteln zurückzuführen. Um diesen Bedarf im notwendigen Umfang zumindest bei den 
flächenwirksamen Maßnahmen abzudecken, kann vorerst auf die programmierten vergleichbaren 
Maßnahmen im GAP-Strategieplan verstärkt zugegriffen werden, wobei die dort zur Verfügung 
stehenden Mittel nur in einem geringeren Umfang (Verminderung GAP-Strategieplan in Relation zu LE 
14-20) abrufbar sind.  
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Keine Bedeckung erforderlich, da Einsparungsmaßnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferaufwand 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2025 

    

Bund -20.000 
    

Länder 
     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 
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in € 2025 

    

Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand 
        

Kürzung von 
Fördermitteln des 
Waldfonds 

Bund 1 -
20.000.000,00 

        

 
Durch die Kürzung der Fördermittel des insgesamt mit 450 Millionen Euro aus Bundesmitteln dotierten Waldfonds um 20 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 430 Millionen 
Euro soll ein Beitrag zur Budgetkonsolidierung gemäß dem Regierungsprogramm 2025-2029 geleistet werden. Die Kürzung ist dem Umstand der notwendigen 
Budgetkonsolidierung geschuldet und nicht auf einen verminderten Bedarf an Fördermitteln zurückzuführen. Um diesen Bedarf im notwendigen Umfang zumindest bei den 
flächenwirksamen Maßnahmen abzudecken, kann vorerst auf die programmierten vergleichbaren Maßnahmen im GAP-Strategieplan verstärkt zugegriffen werden, wobei die 
dort zur Verfügung stehenden Mittel nur in einem geringeren Umfang (Verminderung GAP-Strategieplan in Relation zu LE 14-20) abrufbar sind.  
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Festlegung des Entfalls des Anspruchs auf den regionalen Klimabonus ab dem Jahr 2025 gemäß 
dem Regierungsprogramm 2025-2029 
Ziel 2: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der in den Jahren 2022-2024 auf Basis des 
KliBG entstandenen Ansprüche 
Ziel 3: Beitrag zur Budgetkonsolidierung 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Novellierung des KliBG 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund -119.157 -1.630 -1.310 -134 0 
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt -119.157 -1.630 -1.310 -134 0 

Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 

Maßnahme (in Tsd. €) 2025 2026 2027 2028 2029 
0 0 0 0 0 

Beschreibung der finanziellen Auswirkungen: 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Zu Art. 71: Änderung des Klimabonusgesetzes
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Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

 

Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Novellierung des Klimabonusgesetzes (KliBG) 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft 

Titel des Vorhabens: Novellierung des Klimabonusgesetzes (KliBG) 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

30. April 2025 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

 
Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Reduktion der Treibhausgasemissionen und Realisierung eines nachhaltigen 
wettbewerbsfähigen Energiesystems durch Steigerung des Einsatzes von Erneuerbaren Energien, 
Steigerung der Energieeffizienz und durch Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit 
(Untergliederung 43 Klima, Umwelt und Energie - Bundesvoranschlag 2024) 

o Maßnahme: Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Energie; 
Weiterentwicklung von klima- und energierelevanten Förderungen, Impulsprogrammen 
und Anreizsystemen 

 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Mit den gegenständlichen Anpassungen im Klimabonusgesetz soll dem Regierungsprogramm 2025-2029 
Rechnung getragen werden, welches den Entfall des Anspruchs auf den regionalen Klimabonus ab dem 
Jahr 2025 festlegt. Dies wird begründet durch das bestehende Budgetdefizit und die Einsparungsvorgaben 
der Bundesregierung. Durch die zeitliche Begrenzung dieser ausgabenseitigen Maßnahme wird ein 
Beitrag zur Konsolidierung des Budgets geleistet. Die gegenständlichen Anpassungen stellen die 
geordnete Abwicklung sowie die Einhaltung der relevanten datenschutzrechtlichen Vorgaben sicher. 
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Nullszenario und allfällige Alternativen 
Ohne Novellierung des KliBG entstehen mit Ablauf von 183 Tagen im Jahr 2025 Ansprüche auf Basis 
des KliBG und damit eine entsprechende budgetäre Belastung.  
 
 

Interne Evaluierung 
 
Zeitpunkt der internen Evaluierung: 2028 
Im Jahr 2028 sind keine Einmeldungen gem. § 11 Abs. 4 Klimabonus-Abwicklungsverordnung mehr 
möglich. Eine Evaluierung der korrekten Abwicklung aller Ansprüche ist vorgesehen. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Festlegung des Entfalls des Anspruchs auf den regionalen Klimabonus ab dem Jahr 2025 
gemäß dem Regierungsprogramm 2025-2029  
 
Beschreibung des Ziels: 
Durch die Novellierung des KliBG soll sicher gestellt werden, dass nach dem 31.12.2024 keine weiteren 
Ansprüche auf Basis des KliBG entstehen und damit keine zusätzliche budgetäre Belastung. Der 
Budgetbedarf für die Bedienung der in den Jahren 2022, 2023 und 2024 entstandenen Ansprüche soll 
davon unbetroffen bleiben. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Novellierung des KliBG 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Inkrafttreten der novellierten Fassung des KliBG 
Ausgangszustand: 2025-04-15 
Das KliBG in der aktuellen Fassung sieht ein 
Entstehen von Ansprüchen mit Ablauf des 183. 
Tages für alle Personen, die im jeweiligen 
Anspruchsjahr mit Hauptwohnsitz in Österreich 
gemeldet sind und sich hier rechtmäßig aufhalten, 
vor. 

Zielzustand: 2025-07-02 
Das KliBG in der novellierten Fassung sieht ab 
2025 kein Entstehen von Ansprüchen mit Ablauf 
des 183. Tages für alle Personen, die im jeweiligen 
Anspruchsjahr mit Hauptwohnsitz in Österreich 
gemeldet sind und sich hier rechtmäßig aufhalten, 
vor. 

  
 
 
Ziel 2: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der in den Jahren 2022-2024 auf Basis des 
KliBG entstandenen Ansprüche  
 
Beschreibung des Ziels: 
Gewährleistung der Rechtssicherheit für Personen, für die Ansprüche auf den Klimabonus aus den Jahren 
2022-2024 bestehen sowie Gewährleistung der Möglichkeit, Eingaben gemäß § 11 Abs. 4 der 
Klimabonus-Abwicklungsverordnung (KliBAV) zu tätigen. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Novellierung des KliBG 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
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Indikator 1 [Meilenstein]: Korrekte Abwicklung aller entstandenen Ansprüche 
Ausgangszustand: 2025-04-15 
In den Jahren 2022, 2023 und 2024 sind 
Ansprüche aus dem KliBG entstanden. Diese sind 
rechtskonform abzuwickeln. 

Zielzustand: 2028-01-01 
Evaluierung der rechtkonformen Abwicklung. 

  
 
 
Ziel 3: Beitrag zur Budgetkonsolidierung  
 
Beschreibung des Ziels: 
Wie im Regierungsprogramm 2025-2029 festgelegt, soll durch die zeitliche Begrenzung der Ansprüche 
auf den Klimabonus auf die Jahre 2022-2024 ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung des 
Bundeshaushalts geleistet werden. 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Inkrafttreten der novellierten Fassung des KliBG 
Ausgangszustand: 2025-04-15 
Das KliBG in der aktuellen Fassung sieht ein 
Entstehen von Ansprüchen mit Ablauf des 183. 
Tages für alle Personen, die im jeweiligen 
Anspruchsjahr mit Hauptwohnsitz in Österreich 
gemeldet sind und sich hier rechtmäßig aufhalten, 
vor. 

Zielzustand: 2028-07-02 
Das KliBG in der novellierten Fassung sieht ab 
2025 kein Entstehen von Ansprüchen mit Ablauf 
des 183. Tages für alle Personen, die im jeweiligen 
Anspruchsjahr mit Hauptwohnsitz in Österreich 
gemeldet sind und sich hier rechtmäßig aufhalten, 
vor. 

  
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Novellierung des KliBG   
Beschreibung der Maßnahme: 
Änderung des KliBG in den folgenden Bestimmungen: 
§ 2 Abs. 2 
§ 2 Abs. 6 und 7 
§ 3 Abs. 1 und 4 
§ 5 Abs. 1 und 2 
§ 9 
§ 9a (neu) 
§ 10 Abs. 6 (neu) 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Festlegung des Entfalls des Anspruchs auf den regionalen Klimabonus ab dem Jahr 2025 gemäß 
dem Regierungsprogramm 2025-2029 
Ziel 2: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der in den Jahren 2022-2024 auf Basis des 
KliBG entstandenen Ansprüche 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Inkrafttreten der novellierten Fassung des KliBG 
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Ausgangszustand: 2025-04-15 
Das KliBG in der aktuellen Fassung sieht ein 
Entstehen von Ansprüchen mit Ablauf des 183. 
Tages für alle Personen, die im jeweiligen 
Anspruchsjahr mit Hauptwohnsitz in Österreich 
gemeldet sind und sich hier rechtmäßig aufhalten, 
vor. 

Zielzustand: 2025-07-02 
Das KliBG in der novellierten Fassung sieht ab 
2025 kein Entstehen von Ansprüchen mit Ablauf 
des 183. Tages für alle Personen, die im jeweiligen 
Anspruchsjahr mit Hauptwohnsitz in Österreich 
gemeldet sind und sich hier rechtmäßig aufhalten, 
vor. 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen 122.231 119.157 1.630 1.310 134 0 
davon Bund 122.231 119.157 1.630 1.310 134 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis -122.231 -119.157 -1.630 -1.310 -134 0 
davon Bund -122.231 -119.157 -1.630 -1.310 -134 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen 122.231 119.157 1.630 1.310 134 0 
davon Bund 122.231 119.157 1.630 1.310 134 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung -122.231 -119.157 -1.630 -1.310 -134 0 
davon Bund -122.231 -119.157 -1.630 -1.310 -134 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
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Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 
 

Maßnahme (in Tsd. €) 2025 2026 2027 2028 2029 
 

0 0 0 0 0 
 
Beschreibung der finanziellen Auswirkungen:  
 
 
 
 
 
 

Soziale Auswirkungen 
 
 
Europa-2020-Sozialzielgruppe 

Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen aufgrund der Änderung der Nettoeinkommen auf 
die Europa-2020-Sozialziegruppe. 
 
Erläuterung: 
Der regionale Klimabonus stellt eine pauschale pro-Kopf Kompensation der finanziellen 
Mehrbelastungen natürlicher Personen durch die Bepreisung von CO2 dar. Das Regierungsprogramm 
2025-2029 gibt vor, dass ausgabenseitig Förderungen angepasst werden sollen, um die Konsolidierung 
des Budgets zu ermöglichen. Mit der zeitlichen Begrenzung der Ansprüche auf den Klimabonus auf die 
Jahre 2022-2024 wird ein wesentlicher Beitrag zur Budgetkonsolidierung geleistet. 
 
 
 
Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 

Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen. 
 
Erläuterung: 
Das Klimabonusgesetz sieht vor, Menschen mit Behinderungen, die Mobilitätseinschränkung aufgrund 
dieser Behinderung entsprechend den relevanten Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung 1960 oder 
des Bundesbehindertengesetzes nachweisen, in jedem Fall sowohl den vollen Sockelbetrag, als auch den 
vollen Regionalausgleich erhalten sollen. Durch Entfall des Klimabonus entsteht hier eine geringe 
finanzielle Mehrbelastung. 

Auswirkungen auf Kinder und Jugend 
 
 
Auswirkungen auf die Unterhaltsversorgung und Kinderkosten 

Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Unterhaltsversorgung und Kinderkosten. 
 
Erläuterung: 
Kinder und Jugendliche, welche das 18. Lebensjahr im Kalenderjahr, für welches die Auszahlung erfolgt, 
noch nicht vollendet haben, erhalten eine Auszahlung in Höhe des halben regionalen Klimabonus. Damit 
sollen die Mehrkosten, welche durch die Bepreisung von Treibhausgasemissionen in dieser 
Bevölkerungsgruppe entstehen pauschal kompensiert werden. Die Reduktion des vollen regionalen 
Klimabonus auf die Hälfte im Fall von Kindern und Jugendlichen, welche das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, ist sachlich gerechtfertigt, da diese Personengruppe im Regelfall nur einen Teil der 
finanziellen Auswirkungen der Bepreisung von Treibhausgasemissionen (primär über Kostensteigerungen 
im Konsum) selbst decken muss. Der Entfall des Klimabonus bedeutet eine geringe finanzielle 
Mehrbelastung. 
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
Bedeckung Bund 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 
 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 119.157 1.630 1.310 134 0 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 0 0 0 0 0 
 
 
Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2025 2026 2027 2028 2029 

gem. BFG bzw. BFRG 430105 Klima und Energie 
 

  119.157 1.630 1.310 134 0 

 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Die Bedeckung erfolgt aus dafür vorgesehenen Rücklagen beim DB 43.01.05. 
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Werkleistungen 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 5.054 130 510 34 
 

Länder 
     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 5.054 130 510 34 
 

 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Gebühr 
Kontoanweisungen 

Bund 1 185.000,00 
        

Gutscheinabwicklun
g 

Bund 1 198.818,84 
        

Barablöse Gutschein Bund 1 1.500.000,00 
        

Versand 
(Beförderungsentgel
t Brief M + Gebühr 
Rückscheinbriefe) 

Bund 1 597.300,83 
        

Zusatzleistungen 
Versand KB24 

Bund 1 1.321.211,43 
        

Abwicklung 
Gutscheinrücklauf 
Post 

Bund 1 43.144,44 
        

Service & Support 
(ext. 
Servicedienstleister) 

Bund 1 1.000.000,00 1 600.000,00 1 400.000,00 1 20.000,00 
  

Homepage (Betrieb; 
laufende Betreuung; 
Kosten pro Jahr) 

Bund 1 109.335,60 1 50.000,00 1 30.000,00 1 2.000,00 
  

Klimabonus-
Datenbank 
(laufender Betrieb; 
Kosten pro Jahr) 

Bund 1 100.000,00 1 80.000,00 1 80.000,00 1 12.000,00 
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Die für 2025 anfallenden Werkleistungen umfassen die endjährige Auszahlung des Klimabonus 2024 sowie die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Abwicklung von noch 
offenen Ansprüchen aus den Jahren 2022-2024. 
 
 
Transferaufwand 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 114.103 1.500 800 100 
 

Länder 
     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 114.103 1.500 800 100 
 

      
 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Ansprüche 
Klimabonus 2024 
endjährig 

Bund 1 109.103.445,0
0 

        

Bedienung 
Ansprüche aus den 
Jahren 2022-2024 

Bund 1 5.000.000,00 1 1.500.000,00 1 800.000,00 1 100.000,00 
  

 
Die Transferaufwände für das Jahr 2025 bestehen aus den endjährig festgestellten Ansprüchen auf den Klimabonus 2024 sowie den laufend geltend gemacht werdenden 
Ansprüchen aus den Jahren 2022-2024. 
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Angaben zur Wesentlichkeit 

 
Nach Einschätzung der einbringenden Stelle sind folgende Wirkungsdimensionen vom gegenständlichen Vorhaben nicht wesentlich betroffen im Sinne der Anlage 1 der WFA-
Grundsatz-verordnung. 

Wirkungs-
dimension 

Subdimension der 
Wirkungsdimension 

Wesentlichkeitskriterium 

 
Soziales Arbeitsmarkt Nachfrageveränderung in Höhe von 40 Mio. € (budgetwirksam oder durch private Nachfrage) 

  
Soziales Europa-2020-

Sozialzielgruppe 
Mehr als 150 000 Personen der Europa-2020-Sozialzielgruppe (armutsgefährdete Personen, erheblich materiell 

deprivierte Personen und Personen in Haushalten mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsintensität) sind betroffen 
 
 

Soziales Gesellschaftliche Teilhabe 
von Menschen mit 
Behinderung (in Hinblick auf 
deren Beschäftigungssituation 
sowie außerhalb der 
Arbeitswelt) 

- Änderung der Anzahl der besetzten Pflichtstellen um mindestens 1 000 Stellen oder Änderung der Anzahl der als 
arbeitslos gemeldeten Menschen mit Behinderungen um mindestens 700 Personen oder 

- mindestens 5% der Menschen mit Behinderung oder einer bestimmten Art von Behinderung (zB blinde oder stark 
sehbehinderte Menschen, gehörlose Menschen, Rollstuhlfahrer) sind aktuell oder potenziell betroffen 

  
Kinder und 
Jugend 

Unterhaltsversorgung, 
Ausgleich für Kinderkosten, 
Betreuung von Kindern (bis 
18 Jahre) 

Mindestens 1 000 junge Menschen sind betroffen 
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Ziele 

Ziel 1: Anpassung der Zuständigkeiten im Klima- und Energiefonds 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Anpassung der Mitgliederzahl des Präsidiums und der Zuständigkeiten der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes 
Maßnahme 2: Klarstellung der Maßnahme "Klimawandelanpassung" als Teil der Klimastrategie 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Novelle des Klima- und Energiefondsgesetz ("BBG-KLI.EN-FondsG-Novelle-2025") 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft 

Titel des Vorhabens: Novelle des Klima- und Energiefondsgesetz ("BBG-KLI.EN-FondsG-Novelle-2025") 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

14. April 2025

Zu Art. 72: Änderung des Klima- und Energiefondsgesetzes 

Vorblatt 
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Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

Beitrag zu: 

- Wirkungsziel: Reduktion der Treibhausgasemissionen und Realisierung eines nachhaltigen
wettbewerbsfähigen Energiesystems durch Steigerung des Einsatzes von Erneuerbaren Energien,
Steigerung der Energieeffizienz und durch Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit
(Untergliederung 43 Klima, Umwelt und Energie - Bundesvoranschlag 2024)

o Maßnahme: Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Energie;
Weiterentwicklung von klima- und energierelevanten Förderungen, Impulsprogrammen und
Anreizsystemen

Problemanalyse 

Problemdefinition 
Gemäß § 6 Abs. 1 KLI.EN-FondsG setzt sich das Präsidium des Klima- und Energiefonds (KLIEN) aus den 
jeweils haushaltsführenden Organen bzw. deren Vertretungen zusammen. Derzeit nennt das KLI.EN-FondsG nur 
2 zuständige haushaltsführende Organe als Mitglieder des Präsidiums. Die Aufbringung der Fondsmittel erfolgt 
gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 KLI.EN-FondsG durch Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt nach Maßgabe der im 
Bundesfinanzgesetz jeweils vorgesehen Mittel. Derzeit stammen die aus dem Bundeshaushalt kommenden 
Fondsmittel gemäß der Anlage 1 des Bundesfinanzgesetz 2024 aus der UG 41 und der UG 43.  

Mit der Bundesministeriengesetz-Novelle 2025 (BMG-Novelle 2025) ist seit 1.4.2025 nunmehr das 
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) für Energieangelegenheiten zuständig. 
Darunter fallen auch die Maßnahmen die der KLIEN in diesem Bereich abwickelt.  
Durch die Erlassung des Bundesfinanzgesetzes 2025 (BFG 2025) und des Bundesfinanzrahmengesetzes 2025-
2028 (BFRG 2025-2028) wird die Aufbringung der Mittel des Klima- und Energiefonds auf die 
Untergliederungen UG 40, UG 41 und UG 43 aufgeteilt und gesetzlich festgelegt.  

Um diese Änderungen durch das BFG 2025 und die BMG-Novelle-2025 gesetzlich klar festzulegen, bedarf es 
einer Änderung des KLI.EN-FondsG.  
Die strukturellen Änderungen im KLI.EN-FondsG spiegeln die entsprechenden Inhalte des zu erlassenden BFG 
2025 und BFRG 2025-2028 wider. Somit liegen jedenfalls finanzielle Implikationen vor, da sich eine Änderung 
der Mittelaufbringung des Fonds unmittelbar auf die budgetäre Planung und Mittelbereitstellung in den 
jeweiligen Untergliederungen auswirkt. 
Eine budgetbegleitende Änderung des KLI.EN-FondsG ist aus haushaltsrechtlicher und 
verwaltungsökonomischer Sicht erforderlich, da die Änderungen der im KLI.EN-FondsG vorgesehen 
Zuständigkeiten im Einklang mit den Budgets der Untergliederungen im BFG 2025 zu stehen haben. 

Ziele  

Ziel 1: Anpassung der Zuständigkeiten im Klima- und Energiefonds 

Beschreibung des Ziels: 
Ziel dieses Vorhabens ist es, durch die gesetzliche Änderungen im KLI.EN-FondsG klar ersichtlich zu machen, 
welche haushaltsleitenden Organe als Mitglieder im Präsidium walten und mit der Vollziehung des KLI.EN-
FondsG betraut sind.  
Auch werden redaktionellen und inhaltliche Klarstellungen im Bereich der „Klimastrategie“ nachgezogen. 

Umsetzung durch:
Maßnahme 1: Anpassung der Mitgliederzahl des Präsidiums und der Zuständigkeiten der Vollziehung 
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dieses Bundesgesetzes 
Maßnahme 2: Klarstellung der Maßnahme "Klimawandelanpassung" als Teil der Klimastrategie 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Anpassung der Mitgliederzahl des Präsidiums und der Zuständigkeiten der Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes   
Beschreibung der Maßnahme: 
Durch die Novelle des KLI.EN-FondsG werden die Anzahl der zuständigen Mitglieder des Präsidiums und die 
mit der Vollziehung betrauten haushaltsleitenden Organe gemäß dem BFG 2025 gesetzlich festgelegt. Diese 
erforderlichen Änderungen sollen der rechtlichen Klarstellung dienen.   
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Anpassung der Zuständigkeiten im Klima- und Energiefonds 
 
Maßnahme 2: Klarstellung der Maßnahme "Klimawandelanpassung" als Teil der Klimastrategie   
Beschreibung der Maßnahme: 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen werden entsprechend des Regierungsprogramms die 
Bedeutung der Klimawandelanpassungen im KLIEN dadurch gehoben, als dass der Themenkomplex nunmehr 
als eigenständiges Aufgabengebiet des KLIEN im Zuge der Klimastrategie gesetzlich festgelegt wird. Diese 
erforderlichen Änderungen sollen der Klarstellung dienen.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Anpassung der Zuständigkeiten im Klima- und Energiefonds 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Reduktion des Mittelbedarfs für die Versicherungsprämienförderung 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Ermächtigung zur Regelung des Förderumfangs in der Förderungsrichtlinie 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Unternehmen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund 0 5.000 5.000 5.000 5.000 
Nettofinanzierung Länder 0 5.000 5.000 5.000 5.000 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt 0 10.000 10.000 10.000 10.000 

Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 
Beschreibung der finanziellen Auswirkungen: 
Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung wie das derzeit geförderte Prämienvolumen beschränkt 
werden kann. 
Das derzeitige Versicherungsangebot erlaubt es den Versicherungsnehmern meist zwischen 
unterschiedlich hohen Prämien zu wählen und damit im Schadensfall eine höhere Abgeltung zu erhalten. 
Bei einer Beschränkung der Förderung auf eine Basisversicherung könnten daher erhebliche 
Einsparungen an Bundes- und Landesmitteln erzielt werden. Das Gleiche gilt für eine Deckelung der 
förderbaren Versicherungssumme je Kultur oder je Risiko. Dies gilt im Besonderen für die 
Dürreindexversicherung. Da die Optionen erst im Detail ausgearbeitet werden müssen, können mögliche 
Einsparungen nicht konkret beziffert werden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass ab 2026 
jährlich zumindest 10 Mio EUR (Bundes- und Landesmittel) an Einsparungen erzielt werden können. 

Zu Art. 73: Änderung des Hagelversicherungs-Förderungsgesetzes
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Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Änderung des Hagelversicherungsförderungsgesetzes 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft 

Titel des Vorhabens: Änderung des Hagelversicherungsförderungsgesetzes 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2026 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

30. April 2025

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

Beitrag zu: 

- Wirkungsziel: Nachhaltige Entwicklung moderner, vitaler und krisenresilienter ländlicher,
städtischer und Stadtumland-Regionen sowie Sicherung einer wettbewerbsfähigen,
multifunktionalen und flächendeckenden österreichischen Landwirtschaft auf der Basis
bäuerlicher Familienbetriebe und der in- und ausländischen Absatzmärkte, damit Österreichs
Lebensmittelversorgung auch in Krisenzeiten gesichert ist (Untergliederung 42 Land- und
Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft - Bundesvoranschlag 2024)

- Wirkungsziel: Sicherstellung der Stabilität und Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen
(Untergliederung 44 Finanzausgleich - Bundesvoranschlag 2024)

o Maßnahme: Durch den Katastrophenfonds werden Vorbeugungsmaßnahmen gegen
Naturkatastrophen finanziert.

Problemanalyse 
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Problemdefinition 
Der Bedarf an öffentlichen Mitteln für die Versicherungsprämienförderung in der Landwirtschaft ist in 
den letzten Jahren massiv angestiegen: Im Jahr 2019 betrug der Zuschuss von Bund und Ländern 87,7 
Millionen Euro, 2024 wurden bereits 147 Millionen Euro aufgewendet. Diese Ausgabendynamik wird 
sich aufgrund der beeinflussenden Faktoren Klimawandel und Seuchengefahr im tierischen Bereich 
voraussichtlich so fortsetzen.  
 
 
Nullszenario und allfällige Alternativen 
Wird auf den steigenden Mittelbedarf des Bundes und der Länder nicht durch dämpfende Maßnahmen 
reagiert, droht mittelfristig die Unfinanzierbarkeit der Versicherungsprämienförderung 
 
 

Interne Evaluierung 
 
Zeitpunkt der internen Evaluierung: 2030 
Gemäß § 9 Abs. 5 LWG müssen die Risikomanagementversicherungen Daten für den Grünen Bericht 
übermitteln, die zur Evaluierung herangezogen werden können. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Reduktion des Mittelbedarfs für die Versicherungsprämienförderung  
 
Beschreibung des Ziels: 
Aufgrund des in den letzten Jahren stark angestiegenen Bedarfs an Bundes- und Landesmitteln für die 
Unterstützung von Versicherungsprämien soll in das Gesetz eine Ermächtigung aufgenommen werden, 
die es erlaubt, auf Richtlinienebene Maßnahmen zu ergreifen, die den künftigen Mittelbedarf dämpfen. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Ermächtigung zur Regelung des Förderumfangs in der Förderungsrichtlinie 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Ausgabendämpfende Festlegungen zum Förderumfang 
Ausgangszustand: 2025-01-01 
Derzeit enthält die Förderungsrichtlinie keine 
weiteren Festlegungen zum Umfang der 
förderbaren Versicherungsprämien, der sich auf 
den Mittelbedarf der öffentlichen Hand dämpfend 
auswirkt. 

Zielzustand: 2026-12-31 
Die Förderungsrichtlinie des für Landwirtschaft 
zuständigen Bundesministeriums enthält 
Festlegungen, in welchem Ausmaß angebotene 
Versicherungsprämien förderfähig sind, 
beispielsweise durch Festlegung einer förderbaren 
Basisversicherung oder von Obergrenzen für 
Versicherungsprämien je Kultur oder je Risiko. 

  
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Ermächtigung zur Regelung des Förderumfangs in der Förderungsrichtlinie   
Beschreibung der Maßnahme: 
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Das Hagelversicherungs-Förderungsgesetz sieht in § 1 vor, dass das komplette Versicherungsangebot 
hinsichtlich der im Gesetz angeführten Risiken durch Bund und Länder mit insgesamt 55 % gefördert 
wird. Der Bedarf an öffentlichen Mitteln wird somit - neben dem Fördersatz - ausschließlich über das 
Versicherungsangebot determiniert. Um  ausgabendämpfende Maßnahmen ergreifen zu können, soll 
daher in das Gesetz eine Ermächtigung aufgenommen werden, die es dem für Landwirtschaft zuständigen 
Bundesminister ermöglicht, im Rahmen der Förderungsrichtlinie nähere Festlegungen zu den förderbaren 
Versicherungsprämien zu treffen. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Reduktion des Mittelbedarfs für die Versicherungsprämienförderung 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Änderung der Förderungsrichtlinie 
Ausgangszustand: 2025-01-01 
Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe im 
Hagelversicherungs-Förderungsgesetz besteht 
keine  Möglichkeit die Förderbarkeit der 
Versicherungsprämien in der Förderungsrichtlinie 
inhaltlich einzuschränken.  

Zielzustand: 2026-12-31 
Die Förderungsrichtlinie des für Landwirtschaft 
zuständigen Bundesministeriums enthält 
Festlegungen, in welchem Ausmaß angebotene 
Versicherungsprämien förderfähig sind, 
beispielsweise durch Festlegung einer förderbaren 
Basisversicherung oder von Obergrenzen für 
Versicherungsprämien je Kultur oder je Risiko. 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen -40.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
davon Bund -20.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
davon Länder -20.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 
davon Bund 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 
davon Länder 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen -40.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
davon Bund -20.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
davon Länder -20.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 40.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 
davon Bund 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 
davon Länder 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
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Finanzielle Auswirkungen pro Maßnahme 
Beschreibung der finanziellen Auswirkungen:  
Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung wie das derzeit geförderte Prämienvolumen beschränkt 
werden kann. 
Das derzeitige Versicherungsangebot erlaubt es den Versicherungsnehmern meist zwischen 
unterschiedlich hohen Prämien zu wählen und damit im Schadensfall eine höhere Abgeltung zu erhalten. 
Bei einer Beschränkung der Förderung auf eine Basisversicherung könnten daher erhebliche 
Einsparungen an Bundes- und Landesmitteln erzielt werden. Das Gleiche gilt für eine Deckelung der 
förderbaren Versicherungssumme je Kultur oder je Risiko. Dies gilt im Besonderen für die 
Dürreindexversicherung. Da die Optionen erst im Detail ausgearbeitet werden müssen, können mögliche 
Einsparungen nicht konkret beziffert werden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass ab 2026 
jährlich zumindest 10 Mio EUR (Bundes- und Landesmittel) an Einsparungen erzielt werden können. 
 
 
 
 
 

Unternehmen 
 
 
Auswirkungen auf die Kosten- und Erlösstruktur 
Durch die Reduktion des geförderten Versicherungsangebotes müssen die Landwirte für den nicht 
geförderten Teil der Versicherungsprämie mit einem höheren Eigenanteil rechnen.  
 
Quantitative Auswirkungen auf die Kosten- und Erlösstruktur von Unternehmen 
 

Betroffen Bezeichnung 
Anzahl der 

Betroffenen 

Be-
/Entlastung 

pro 
Unternehmen Gesamt Erläuterung 

Betroffene Gruppe Landwirte 0 0 0 
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Die Bundesmittel für die Versicherungsprämienförderung werden aus dem Katastrophenfonds bedeckt. Somit wirkt sich die Einsparung positiv auf den Katastrophenfonds 
aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferaufwand 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund 
 

-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
Länder 

 

-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
Gemeinden 

     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 
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in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Einsparungen Bund 

  

3 -1.666.666,66 3 -1.666.666,66 3 -1.666.666,66 3 -1.666.666,66 
Einsparungen Länder 

  

3 -1.666.666,66 3 -1.666.666,66 3 -1.666.666,66 3 -1.666.666,66 
 
Da die Änderungen in der Förderungsrichtlinie erst für die folgende Versicherungsperiode angewendet werden können, ist im Jahr 2025 noch mit keinen finanziellen 
Auswirkungen zu rechnen. 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Zuteilung der Zuständigkeiten in der Vollziehung des UFG und eine Anpassung an die BMG-
Novelle 2025 
Ziel 2: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung für betriebliche und kommunale Umwelt- und 
Klimaschutzinvestitionen bis 2029 
Ziel 3: Umstieg auf klimafreundliche Heizungssystemen sowie thermische Gebäudesanierung - 
"Sanierungsoffensive" 
Ziel 4: klimarelevante Investitionen von einkommensschwachen Haushalten 
Ziel 5:  Ausweitung und Dekarbonisierung von Fernwärme- und Fernkältesystemen 
Ziel 6: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung für den Förderbereich Kreislaufwirtschaft 
Ziel 7: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung für den Förderbereich Flächenrecycling 
Ziel 8: Festlegung eines Zusagerahmens für den Biodiversitätsfonds im UFG 
Ziel 9: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung im Rahmen des Energieeffizienz-Fonds 
Ziel 10: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung zur Transformation der Industrie 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Anpassung BMG 
Maßnahme 2: Fortführung des Zusagerahmens für die reguläre Umweltförderung im Inland bis 2029 
Maßnahme 3: Fortführung des Zusagerahmens für die Sanierungsoffensive 
Maßnahme 4: Reduktion des Zusagerahmens für einkommensschwache Haushalte 
Maßnahme 5: Fortführung des Zusagerahmens für den Ausbau und Dekarbonisierung der Fernwärme 
Maßnahme 6: Fortführung des Zusagerahmens für die Kreislaufwirtschaft 
Maßnahme 7: Fortführung des Zusagerahmens für das Flächenrecycling 
Maßnahme 8: Einführung eines Zusagerahmen für den Biodiversitätsfonds im UFG 
Maßnahme 9: Einführung jährlicher Zusagerahmen für Energieeffizienz-Fonds 
Maßnahme 10: Einführung jährlicher Zusagerahmen für die Transformation der Industrie 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Umwelt 

Unternehmen 

Gleichstellung 

Gesamtwirtschaft 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

Zu Art. 74: Änderung des Umweltförderungsgesetzes
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in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettofinanzierung Bund 144.427 -91.320 -174.179 -253.854 -327.540 
Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung 
Gemeinden 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung SV-
Träger 

0 0 0 0 0 

Nettofinanzierung Gesamt 144.427 -91.320 -174.179 -253.854 -327.540 
 

 
Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union 

 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

 

Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Novelle des Umweltförderungsgesetzes ("BBG-UFG-Novelle 2025") 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft 

Titel des Vorhabens: Novelle des Umweltförderungsgesetzes ("BBG-UFG-Novelle 2025") 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

7. Mai 2025 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

 
Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Reduktion der Treibhausgasemissionen und Realisierung eines nachhaltigen 
wettbewerbsfähigen Energiesystems durch Steigerung des Einsatzes von Erneuerbaren Energien, 
Steigerung der Energieeffizienz und durch Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit 
(Untergliederung 43 Klima, Umwelt und Energie - Bundesvoranschlag 2024) 

o Maßnahme: Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Energie; 
Weiterentwicklung von klima- und energierelevanten Förderungen, Impulsprogrammen 
und Anreizsystemen 
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Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Durch die Erlassung der Bundesministeriengesetz-Novelle 2025 (BGBl. I Nr. 10/2025) ist es erforderlich,  
die im Umweltförderungsgesetz (UFG), BGBl. Nr. 185/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 31/2024 festgelegten Zuständigkeiten anzupassen.  
 
Weiters sind im Zusammenhang mit den klimapolitischen Herausforderungen die notwendigen 
Maßnahmen, die über Förderungen initiiert oder finanziert werden, zu setzen. Die reguläre 
Umweltförderung im Inland, die Sanierungsoffensive sowie die Dekarbonisierung von Fernwärme- und 
Fernkältesystemen sind zentrale Instrumente zur Stimulierung dieser Investitionen. Für die Erreichung 
der Klimaziele 2030 und der Klimaneutralität 2040 ist eine Fortsetzung dieser Förderangebote sowie eine 
Weiterführung der bereitzustellenden Mittel geboten. 
 
Im Hinblick auf die Unterstützung der einkommensschwachen Haushalte und der Dekarbonisiserung von 
Fernwärme- und Fernkältesystemen erfolgt eine Kürzung der Zusagerahmen. Dies aufgrund dessen, da 
die Zusagevolumina hinter den ursprünglichen Erwartungen geblieben sind und den aktuellen budgetären 
Rahmenbedingungen. Auch durch diese Anpassung ist weiterhin die notwendige und langfristige 
Unterstützung der einkommensschwachen Haushalte sowie die Umsetzung der Investitionen und Hebung 
der Dekarboniserungspotentiale im Fernwärme- und Fernkältesysteme Bereich möglich. 
 
Weiters kann die Erreichung der österreichischen Klimaschutzziele nur gelingen, wenn die 
Kreislaufwirtschaft forciert, die Ressourceneffizienz in der österreichischen Volkswirtschaft erhöht und 
der Ressourcenverbrauch gesenkt wird. Daher sollen im Förderungsbereich Kreislaufwirtschaft die 
bereitzustellenden Mittel aufgestockt werden.  
Zudem soll auch die Schonung der Ressource Boden durch Weiterführung des Förderungsbereichs 
Flächenrecycling unterstützt werden.  
 
Durch die dargestellten Einsparungen in den DB 43.01.02, DB 43.02.05 sowie die DB 43.02.10 ergeben 
sich für die UG 43 im Zeitraum 2025 bis 2029 durch einen Konsolidierungsbeitrag von insgesamt rund 
899,167 Millionen Euro bei. 
 
 
Vor dem Hintergrund der Umstellung auf jährliche Zusagerahmen, bei unveränderten 
Gesamtzusagerahmen, in den Instrumenten Energieeffizienz und Transformation der Industrie wird das, 
für diese beiden Förderbereiche, bundesfinanzgesetzlich im Detailbudget 40.06.01.00 plafondierte 
Auszahlungsvolumen, innerhalb der dort vorgesehenen Grenzen, dargestellt. Insgesamt ergibt sich aus 
dieser Umstellung aus diesen beiden Instrumenten im Zeitraum 2025 bis 2029 ein Konsolidierungsbeitrag 
in Höhe knapp über 1,082 Milliarden Euro. 
Durch die reine Umstellung auf jährliche Zusagerahmen ergeben sich keine Auswirkungen auf die 
Wirkungsdimensionen.  
 
 
Nullszenario und allfällige Alternativen 
Die Rechtsnachfolge der Zuständigkeiten sind zwar im BMG auf das jeweilig nachfolgende Ministerium 
geregelt, jedoch sind ohne Anpassungen dieser Zuständigkeiten die Bestimmungen des UFG nur schwer 
nachzuvollziehen und würde für das Verständnis ein Heranziehen des Gesetzestextes des BMG bedürfen. 
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Ohne die Fortschreibung der Zusagerahmen im Bereich der Umweltförderung im Inland, der 
Sanierungsoffensive und der Fernwärme können die Förderungen für die adressierten Investitionen nicht 
zugesagt werden. Dies würde die Erreichung der im Regierungsprogramm festgelegten Zielsetzungen 
ernsthaft gefährden und auch Kosten auf Grund einer deutlichen Klimazielverfehlung verursachen. 
Zudem können die Ziele der beschlossenen Kreislaufwirtschafts- und Flächenrecyclingstrategie ohne 
Fortschreibung der Zusagerahmen für die Kreislaufwirtschaft und das Flächenrecycling nicht oder nur in 
einem geringen Ausmaß erreicht werden. 
 
 

Interne Evaluierung 
 
Zeitpunkt der internen Evaluierung: 2029 
Die planmäßige Evaluierung der Effekte der mit der UFG-Novelle 2025 für die im BBG 2025 
festgelegten Maßnahmen wird im Rahmen der Evaluierung gemäß § 14 UFG für den Zeitraum 2026 bis 
2028 erfolgen.  
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Zuteilung der Zuständigkeiten in der Vollziehung des UFG und eine Anpassung an die 
BMG-Novelle 2025  
 
Beschreibung des Ziels: 
Das Ziel ist eine klare Zuteilung der Zuständigkeiten in der Vollziehung des UFG zu schaffen. Dies 
erfolgt durch eine Anpassung der notwendigen Bestimmungen gemäß der BMG-Novelle 2025.  
Diese Änderungen haben keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Anpassung BMG 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Meilenstein]: Anpassung BMG 
Ausgangszustand: 2025-04-17 
Zuständigkeiten im UFG entsprechen nicht dem 
BMG 2025. 

Zielzustand: 2029-01-01 
Zuständigkeiten im UFG entsprechen dem BMG 
2025. 

  
 
 
Ziel 2: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung für betriebliche und kommunale Umwelt- 
und Klimaschutzinvestitionen bis 2029  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die Förderung betrieblicher (einschließlich kommunaler) Umwelt- und Klimaschutzprojekte (Non-ETS-
Sektor) adressiert insbesondere Investitionen zum Umstieg auf erneuerbarer Energieträger. Für diese 
Investitionen ist die reguläre Umweltförderung im Inland das zentrale Förderinstrument, für dessen 
Förderangebote in den Jahren 2028 und 2029 die Zusagerahmen fortgeschrieben werden. Die damit 
ausgelösten Investitionen sind für die Erreichung der klima- und energiepolitischen Zielsetzungen (2030, 
Klimaneutralität 2040) zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und des Endenergieeinsatzes sowie 
zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger in diesen Sektoren unabdingbar. 
Für den Zeitraum 2028 bis 2029 werden pro Jahr 150 Millionen Euro fortgeschrieben. 
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Umsetzung durch:  
Maßnahme 2: Fortführung des Zusagerahmens für die reguläre Umweltförderung im Inland bis 2029 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Treibhausgaseinsparung 
Ausgangszustand 2025: 0 t/a Zielzustand 2029: 309.900 t/a 
Umweltförderungsbericht Daten 2024  
Hochrechnung der Daten aus dem Umweltförderungsbericht 2024 
 
 
Ziel 3: Umstieg auf klimafreundliche Heizungssystemen sowie thermische Gebäudesanierung - 
"Sanierungsoffensive"  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die Förderung des Umstiegs auf klimafreundliche Heizsysteme soll dazu beitragen, dass der vollständige 
Ausstieg aus fossilen Ölheizungen bis 2035 sowie aus fossilen Gasheizungen bis 2040 gelingt. Die 
Förderung von thermischen Sanierungsmaßnahmen soll zur Steigerung der Sanierungsrate in Richtung 
3% beitragen. 
Die Fortführung dieser Förderungen wird bis zum Jahr 2030 festgelegt. Beide Fördermaßnahmen zielen 
auf die Reduktion der Treibhausgasemissionen und des Endenergieeinsatzes sowie auf die Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energieträger ab. 
Die Fördermittel für diese Maßnahmen  um die Jahre 2026 bis 2030 verlängert und um jährlich 360 
Millionen Euro aufgestockt. Der Gesamtzusagerahmen für die Sanierungsoffensive in den Jahren 2026 
bis 2030 beträgt somit insgesamt 1 800 Millionen Euro.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 3: Fortführung des Zusagerahmens für die Sanierungsoffensive 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Treibhausgaseinsparung 
Ausgangszustand 2025: 0 t/a Zielzustand 2029: 117.199 t/a 
Umweltförderungsbericht 2024  
Hochrechnung der Daten aus dem Umweltförderungsbericht 2024 
 
 
Ziel 4: klimarelevante Investitionen von einkommensschwachen Haushalten  
 
Beschreibung des Ziels: 
Durch die bereits bis 2030 gesetzliche Verankerung der Budgetvolumina, die für die Unterstützung von 
einkommensschwachen Haushalten für die Umsetzung von Maßnahmen, die im Rahmen der 
Sanierungsoffensive gefördert werden, ist bei diesen Einkommensgruppen die Finanzierung dieser 
Maßnahmen sichergestellt.  
Aufgrund der Erfahrungswerte in der Nachfrage kann eine Kürzung der Zusagerahmen erfolgen, ohne die 
notwendige Unterstützung der einkommensschwachen Haushalte und eine Hebung der 
Energieeffizienzpotentiale in diesem Bereich zu beeinträchtigen.  
Der Gesamtzusagerahmen für die Jahre 2023 bis 2030 beträgt 1 000 Millionen Euro.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 4: Reduktion des Zusagerahmens für einkommensschwache Haushalte 
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Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Treibhausgaseinsparung 
Ausgangszustand 2025: 0 t/a Zielzustand 2029: -43.880 t/a 
Umweltförderungsbericht 2024  
Daten aus dem Umweltförderungsbericht 2024 
 
 
Ziel 5:  Ausweitung und Dekarbonisierung von Fernwärme- und Fernkältesystemen  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die Förderung für Fernwärme- und Fernkältesysteme soll dazu beitragen, den vorallem im Hinblick auf 
die Zielsetzung der Umstellung der fossilen Heizsysteme auf klimafreundliche Heizsysteme zwingend 
erforderlichen Ausbau von Fernwärmesystemen voranzutreiben und bestehende Fernwärmeversorgungen 
zu dekarbonisieren. Aufgrund von Erfahrungswerten betreffend die Nachfrage kann eine Kürzung 
erfolgen, ohne die notwendige Unterstützung in diesem Bereich zu beeinträchtigen. Um die langfristige 
Unterstützung in diesem Förderungsbereich zu sichern, wird der Zusagerahmen bis 2030 verlängert und 
stehen insgesamt 266,9 Millionen Euro zur Verfügung. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 5: Fortführung des Zusagerahmens für den Ausbau und Dekarbonisierung der Fernwärme  
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Treibhausgaseinsparung 
Ausgangszustand 2025: 0 t/a Zielzustand 2029: -85.800 t/a 
Umweltförderungsbericht 2024  
Daten aus dem Umweltförderungsbericht 2024 
 
 
Ziel 6: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung für den Förderbereich Kreislaufwirtschaft  
 
Beschreibung des Ziels: 
Fortschreibung des Förderungsbereichs Kreislaufwirtschaft mit dem die gezielte Forcierung der 
Kreislaufwirtschaft, insbesondere für die Verlängerung der Lebensdauer oder Steigerung der 
Nutzungsintensität von Produkten (Reparaturbonus). 
Der Zusagerahmen wird bis 2029 mit 81 Millionen Euro jährlich fortgeführt. Davon werden für die 
Verlängerung der Lebensdauer oder Steigerung der Nutzungsintensität von Produkten (Reparaturbonus) 
jährlich jeweils maximal 30 Millionen Euro veranschlagt. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 6: Fortführung des Zusagerahmens für die Kreislaufwirtschaft 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Reparierte Geräte 
Ausgangszustand 2025: 0 Anzahl Zielzustand 2029: 1.165.172 Anzahl 
Umweltförderungsbericht 2024  
Daten aus dem Umweltförderungsbericht 2024 
 
Indikator 2 [Kennzahl]: Im Kreislauf gehaltenen Materialmengen 
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Ausgangszustand 2025: 0 t/a Zielzustand 2029: 102.800 t/a 
Umweltförderungsbericht 2024  
Daten aus dem Umweltförderungsbericht 2024 
 
 
Ziel 7: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung für den Förderbereich Flächenrecycling  
 
Beschreibung des Ziels: 
Durch Förderungen im Bereich des Flächenrecyclings werden Projekten zur Entwicklung und Nutzung 
von derzeit nicht mehr oder nicht entsprechend dem Standortpotenzial genutzten Flächen und Objekten 
oder Objektteilen unterstützt. 
Der Förderungsbereich wird langfristig von 2027 bis 2029 mit 2 Millionen Euro jährlich in gleicher Höhe 
fortgeschrieben. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 7: Fortführung des Zusagerahmens für das Flächenrecycling 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Der Wiedernutzung zugeführte Flächen 
Ausgangszustand 2025: 0 m2 Zielzustand 2029: 1.298.075 m2 
Umweltförderungsbericht 2024  
Daten aus dem Umweltförderungsbericht 2024 
 
 
Ziel 8: Festlegung eines Zusagerahmens für den Biodiversitätsfonds im UFG  
 
Beschreibung des Ziels: 
Vor dem Hintergrund der Sicherstellung einer effizienten und fortlaufenden Umsetzung der nationalen, 
EU sowie internationaler Ziele zum Erhalt der Biodiversität, insbesondere der österreichischen 
Biodiversitätsstrategie wird ein gesetzlicher Zusagerahmen im UFG aufgenommen. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 8: Einführung eines Zusagerahmen für den Biodiversitätsfonds im UFG 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Projektumsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen 
Ausgangszustand 2025: 131 Anzahl Zielzustand 2027: 160 Anzahl 
Umweltförderungsbericht Daten 2024  
Hochrechnung aus den Daten des Umweltförderungsbericht 2024 
 
 
Ziel 9: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung im Rahmen des Energieeffizienz-Fonds  
 
Beschreibung des Ziels: 
Vor dem Hintergrund der budgetären Konsollidierungsnotwendigkeiten einerseits und der Erreichung der 
uniosnrechtlich verbindlichen Energieeffizienzziele bis 2030 (650 PJ) wird der Gesamtzusagerahmen auf 
jährliche Maximalzusagerahmen aufgeteilt.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 9: Einführung jährlicher Zusagerahmen für Energieeffizienz-Fonds 
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Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Umstellung auf jährliche Maximalzusagerahmen für die einzelnen Jahre bis 
Ausgangszustand 2025: 1.520 Mio. € Zielzustand 2029: 1.520 Mio. € 
keine  
 
 
Ziel 10: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung zur Transformation der Industrie  
 
Beschreibung des Ziels: 
Vor dem Hintergrund der budgetären Konsollidierungsnotwendigkeiten einerseits und der Notwendigkeit 
der Unterstützung von Maßnahmen zur Transformation der Industrie wird der Gesamtzusagerahmen auf 
jährliche Zusagerahmen aufgeteilt. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 10: Einführung jährlicher Zusagerahmen für die Transformation der Industrie 
 
 
Wie sieht Erfolg aus: 
 
Indikator 1 [Kennzahl]: Einführung jährlicher Zusagerahmen für die Transformation der Industrie 
Ausgangszustand 2025: 2.975 Mio. € Zielzustand 2029: 2.975 Mio. € 
keine  
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Anpassung BMG   
Beschreibung der Maßnahme: 
Zuständigkeiten im UFG dem BMG 2025 anpassen 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Zuteilung der Zuständigkeiten in der Vollziehung des UFG und eine Anpassung an die BMG-
Novelle 2025 
 
Maßnahme 2: Fortführung des Zusagerahmens für die reguläre Umweltförderung im Inland bis 
2029   
Beschreibung der Maßnahme: 
Der gesetzliche Zusagerahmen für die reguläre Umweltförderung im Inland ist derzeit bis 2027 
vorgesehen. Für die Fortführung der regulären Umweltförderung im Inland bis 2029 ist eine 
entsprechende gesetzliche Grundlage zu schaffen. Zur Fortführung können Zusagen um weitere 150 
Millionen Euro gewährt werden. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 2: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung für betriebliche und kommunale Umwelt- und 
Klimaschutzinvestitionen bis 2029 
 
Maßnahme 3: Fortführung des Zusagerahmens für die Sanierungsoffensive   
Beschreibung der Maßnahme: 
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Die Förderung des Umstiegs auf klimafreundliche Heizsysteme soll dazu beitragen, dass der vollständige 
Ausstieg aus fossilen Ölheizungen bis 2035 sowie aus fossilen Gasheizungen bis 2040 gelingt, die 
Förderung von thermischen Sanierungsmaßnahmen soll zur Steigerung der Sanierungsrate in Richtung 
3% beitragen. 
Die Fördermittel für diese Maßnahme werden bis 2030 fortgeschrieben, und um jährlich zumindest 360 
Millionen Euro ausgeweitet. Der Gesamtzusagerahmen für die Sanierungsoffensive in den Jahren 2026 
bis 2030 beträgt somit insgesamt 1 800 Millionen Euro. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 3: Umstieg auf klimafreundliche Heizungssystemen sowie thermische Gebäudesanierung - 
"Sanierungsoffensive" 
 
Maßnahme 4: Reduktion des Zusagerahmens für einkommensschwache Haushalte   
Beschreibung der Maßnahme: 
Der gesetzliche Zusagerahmen für das Unterstützungsvolumen für einkommensschwache Haushalte soll 
aufgrund bisheriger Erfahrungswerte in der Nachfrage auf 1 000 Million Euro gekürzt werden. Eine 
notwendige Unterstützung der einkommensschwachen Haushalte und eine Hebung der 
Energieeffizienzpotentiale in diesem Bereich ist dadurch weiterhin gesichert. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 4: klimarelevante Investitionen von einkommensschwachen Haushalten 
 
Maßnahme 5: Fortführung des Zusagerahmens für den Ausbau und Dekarbonisierung der 
Fernwärme    
Beschreibung der Maßnahme: 
Mit der Fortschreibung des Zusagerahmens für klimafreundliche Fernwärme bis 2030 können die 
notwendigen bzw. zu erwartenden Investitionstätigkeiten in diesem Segment mittels Förderungen 
weiterhin unterstützt werden. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 5:  Ausweitung und Dekarbonisierung von Fernwärme- und Fernkältesystemen 
 
Maßnahme 6: Fortführung des Zusagerahmens für die Kreislaufwirtschaft   
Beschreibung der Maßnahme: 
Durch die gezielte Forcierung der Kreislaufwirtschaft, insbesondere vor dem Hintergrund der positiven 
Effekten im Zusammenhang mit dem Reparaturbonus wird der Förderungsbereich langfristig bis 2029 mit 
81 Millionen Euro jährlich fortgeführt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 6: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung für den Förderbereich Kreislaufwirtschaft 
 
Maßnahme 7: Fortführung des Zusagerahmens für das Flächenrecycling   
Beschreibung der Maßnahme: 
Fortschreibung der Förderungen im Bereich des Flächenrecyclings, wodurch Projekte zur Entwicklung 
und Nutzung von derzeit nicht mehr oder nicht entsprechend dem Standortpotenzial genutzten Flächen 
und Objekten oder Objektteilen weiterhin unterstützt werden können. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 7: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung für den Förderbereich Flächenrecycling 
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Maßnahme 8: Einführung eines Zusagerahmen für den Biodiversitätsfonds im UFG   
Beschreibung der Maßnahme: 
Durch die Festschreibung im UFG soll die Umsetzung der Biodiversitätsmaßnahmen sichergestellt 
werden.  
Dabei werden Maßnahme wie die Erhöhung der geschützten Flächen in Österreich, die Wiederherstellung 
priorisiert eingestufter Flächen, die Verbesserung der Lebensraumfunktionen und der Vernetzung von 
Lebensräumen, der Schutz gefährdeter sowie endemischer Arten und der Lebensräume sowie die 
Verbesserung des Wissens über Biodiversität und Ökosystemleistungen durch diese Förderungen 
unterstützt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 8: Festlegung eines Zusagerahmens für den Biodiversitätsfonds im UFG 
 
Maßnahme 9: Einführung jährlicher Zusagerahmen für Energieeffizienz-Fonds   
Beschreibung der Maßnahme: 
Der bisherige Gesamtzusagerahmen für eine effiziente Anreizförderung zur Erreichung der 
unionsrechtlich verbindlichen Ziele zur Einsparung von Energie wird auf maximale jährliche 
Zusagevolumina aufgeteilt. Die daraus sich ergebende jährlichen Auszahlungen dürfen insgesamt die 
bundesfinanzgesetzlich für das Detailbudget 40.06.01.00 vorgesehenen Auszahlungsobergrenzen nicht 
überschreiten. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 9: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung im Rahmen des Energieeffizienz-Fonds 
 
Maßnahme 10: Einführung jährlicher Zusagerahmen für die Transformation der Industrie   
Beschreibung der Maßnahme: 
Der bisherige Gesamtzusagerahmen für eine effiziente Unterstützung der Transformation der Industrie 
wird auf jährliche Zusagerahmen aufgeteilt. Die daraus sich ergebende jährlichen Auszahlungen dürfen 
insgesamt die bundesfinanzgesetzlich für das Detailbudget 40.06.01.00 vorgesehenen 
Auszahlungsobergrenzen nicht überschreiten. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 10: Sicherstellung einer effizienten Anreizförderung zur Transformation der Industrie 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte  
 
Ergebnishaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €) 
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
 

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Erträge 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Aufwendungen 1.132.317 -223.177 234.819 234.679 437.955 448.041 
davon Bund 1.132.317 -223.177 234.819 234.679 437.955 448.041 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettoergebnis -1.132.317 223.177 -234.819 -234.679 -437.955 -448.041 
davon Bund -1.132.317 223.177 -234.819 -234.679 -437.955 -448.041 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
 
Finanzierungshaushalt – Gesamt für die ersten fünf Jahre (in Tsd. €)  
Angaben über die ersten 5 Jahre hinausgehend finden sich im Anhang. 
  

in Tsd. € Summe 2025 2026 2027 2028 2029 
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 
davon Bund 0 0 0 0 0 0 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Auszahlungen 702.466 -144.427 91.320 174.179 253.854 327.540 
davon Bund 702.466 -144.427 91.320 174.179 253.854 327.540 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
Nettofinanzierung -702.466 144.427 -91.320 -174.179 -253.854 -327.540 
davon Bund -702.466 144.427 -91.320 -174.179 -253.854 -327.540 
davon Länder 0 0 0 0 0 0 
davon Gemeinden 0 0 0 0 0 0 
davon SV-Träger 0 0 0 0 0 0 
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Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Bürger/innen und für Unternehmen 
 
Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Bürger/innen 
Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Bürger/innen. 
 
Erläuterung: 
Durch die Änderung der Zusagerahmen ergeben sich keine wesentlichen Änderungen für Bürger:innen, 
da die bestehenden Informationsverpflichtungen unverändert bestehen bleiben.  
 
Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Unternehmen 
Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Unternehmen. 
 
Erläuterung: 
Durch die Änderung der Zusagerahmen ergeben sich keine wesentlichen Änderungen für Unternehmen, 
da die bestehenden Informationsverpflichtungen unverändert bestehen bleiben.  
 
 
 

Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 
 
Auswirkungen aufgrund von direkten Leistungen an natürliche Personen 

Potentiell betroffene Personengruppe 
Die Mittel der Sanierungsoffensive und des Unterstützungsvolumens für einkommensschwache Haushalte 
sind (auch) für natürliche Personen als Förderungsempfänger:innen vorgesehen. Es liegen keine weiteren 
Daten zur Aufschlüsselung nach Geschlecht, Altersgruppen, Ausbildung, Beruf, 
Beschäftigungsverhältnissen, Betreuungspflichten etc. vor, da von einer mit vertretbarem Aufwand 
durchgeführten Erhebung kaum aussagekräftige Informationen über die tatsächlichen Auswirkungen zu 
erwarten sind. 
 
Zielgruppenanalyse der potentiellen Leistungsempfängerinnen/Leistungsempfänger 
 
Betroffen Bezeichnung Gesamt Frauen Männer Quelle/Erläuterung 
  Anzahl Anzahl % Anzahl %  
Betroffene 
Gruppe 

keine Angaben 0 0 0,00 0 0,00 
 

 
 
Inanspruchnahme der Leistung 
Es liegen keine geschlechtsspezifischen Daten vor, da eine mit vertretbarem Aufwand durchgeführte 
Erhebung kaum aussagekräftige Informationen über die tatsächlichen Auswirkungen ergeben würde. 
 
Inanspruchnahme der Leistungen (Betroffene) 
 
Betroffen Bezeichnung Gesamt Frauen Männer Quelle/Erläuterung 
  Anzahl Anzahl % Anzahl %  
Betroffene 
Gruppe 

keine Angabe 0 0 0,00 0 0,00 
 

 
 
 
Sonder- bzw. Ausnahmebestimmungen 
 
Auswirkung der direkten Leistung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 
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Es sind keine besonderen Auswirkungen zu erwarten. 
 
 
 
Auswirkungen aufgrund von direkten Leistungen an Unternehmen oder juristische Personen 

 
Veränderungen in der Beschäftigungs- und Einkommenssituation in der betroffenen Institution/dem 
betroffenen Bereich 
Über die Auswirkungen der Förderungen im Rahmen der gegenständlichen Förderungen und 
Unterstützungen auf die Beschäftigungs- und Einkommenssituation von Frauen und Männer liegen keine 
Informationen oder Analysen vor. Von der Ziel- und Zwecksetzung der Förderungen her werden auch 
keine derartigen Auswirkungen erwartet. 
 
 
Beschäftigung und Einkommen in den (potenziell) begünstigten Institutionen/Bereichen 
 
Wirtschaftsbereich (ÖNACE) Beschäftigte gesamt Durchschnittseinkommen Quelle/Erläuterung 
 Frauen Männer Frauen Männer Relation 

*) 
 

Unbekannt  Unselbstständ
ig 
Erwerbstätige 
– nach 
ÖNACE 2008 

17.862 18.386 6.492 10.664 60,88 
 

*) Das Feld Relation bezeichnet das Verhältnis des Durchschnittseinkommens der Frauen im Vergleich 
zu dem der Männer in dem jeweiligen Wirtschaftsbereich 
 
 
 
Beitrag der Leistungen zur Reduktion von bestehender Ungleichstellung von Frauen und Männern 
Es werden keine Auswirkungen erwartet. 
 
Nutzerinnen/Nutzer der begünstigten Institutionen sowie mittelbare 
Leistungsempfängerinnen/Leistungsempfänger der Institution 
Es werden keine Auswirkungen erwartet. 
 
Erwartete Nutzerinnen/Nutzer 
 
Betroffen Bezeichnung Gesamt Frauen Männer Quelle/Erläuterung 
  Anzahl Anzahl % Anzahl %  
Betroffene 
Gruppe 

keine Angaben 
(siehe Erläuterung) 

0 0 0,00 0 0,00 
 

 
 
 
 
 
Verteilung des erwarteten Steueraufkommens sowie der direkten und indirekten Be- und 
Entlastung auf Frauen und Männer 
 
Es ist davon auszugehen, dass die durch die Förderung ausgelösten Investitionen erhebliche 
Steuerrückflüsse auslösen. Information über die geschlechtsspezifische Zuordnung dieser Effekte liegen 
nicht vor. 
 
 

BBG 2025 WFA gesamt

69 der Beilagen XXVIII. GP - Regierungsvorlage - Vorblatt und WFA 395 von 408

www.parlament.gv.at



14 von 26

 
Auswirkungen auf Begünstigte durch spezielle Steuerinstrumente (Betroffene) 
 
Betroffen Bezeichnung Gesamt Frauen Männer 

  Anzahl Anzahl % Anzahl % 
Betroffene 
Steuern 

Editierbare 
Voreinstellung 

     

 
 
Auswirkungen auf Begünstigte durch spezielle Steuerinstrumente (Betrag) 
 

Betroffen Bezeichnung Gesamt Frauen Männer 
Frauena

nteil 
  Summe € pro 

Kopf 
Summe € pro 

Kopf 
Summe € pro 

Kopf 
% 

Betroffene 
Steuern 

Editierbare 
Voreinstellung 

       

 
 
Erläuterung 
Es ist davon auszugehen, dass die durch die Förderung ausgelösten Investitionen erhebliche 
Steuerrückflüsse auslösen. Information über die geschlechtsspezifische Zuordnung dieser Effekte liegen 
nicht vor. 
 
Anreizwirkungen der Steuer bzw. des Steuerinstruments 
Ausgehend von den bisherigen Untersuchungen zu den Förderungen im Rahmen der Umweltförderung 
im Inland insgesamt ist davon auszugehen, dass die durch die Förderung ausgelösten Investitionen 
erhebliche Steuerrückflüsse bewirken sowie zur Vermeidung von Transferzahlungen beitragen. 
Es werden keine geschlechterdifferenzierte Auswirkungen erwartet bzw. liegen diesbezüglich keine 
Untersuchungen vor, die entsprechende Hinweise auf mögliche Effekte enthalten würden 
 
Auswirkungen auf die prozentuelle Differenz des tatsächlich verfügbaren Einkommens von Frauen und 
Männern 
Es werden keine Auswirkungen erwartet bzw. liegen diesbezüglich keine Untersuchungen vor, die 
entsprechende Hinweise auf mögliche Effekte enthalten würden 
 
 
 
 

Unternehmen 
 
 
Auswirkungen auf die Kosten- und Erlösstruktur 
Die gegenständlichen Förderungen betreffen freiwillige Maßnahmen von Unternehmen. Die Maßnahmen 
selbst bedingen Investitionskosten auf Seiten der Unternehmen, wofür eine teilweise Abgeltung der 
Belastung durch die Förderung erfolgt. An sich bildet die Nachfrage nach den Förderungen die Verteilung 
der Größen- und Branchenstruktur der in Österreich situierten Unternehmen ab. 
Insgesamt stellen alle unternehmerischen Förderungen im Rahmen der gegenständlichen Förderungen auf 
die Dekarbonisierung des Unternehmenssektors ab. Dekarbonisierung bedeutet einerseits Einsparung von 
(energetischen) THG-Emissionen sowie andererseits die Vermeidung aus von THG-Emissionen durch 
Einsatz erneuerbarer Energieträger bzw. Substitution von Stoffen (Gasen), die THG-Emissionen 
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verursachen. Insofern unterstützen die Förderungen die unvermeidlichen/zwingend erforderlichen 
Dekarbonisierungsprozesse. 
 
 
 
 
Auswirkungen auf die Innovationsfähigkeit 
Dem Einsatz von Umwelttechnologien im Rahmen der, von den gegebenen Förderungsmöglichkeiten 
umfassten Investitionen kann grundsätzlich ein überdurchschnittlicher Innovationsgehalt zugeschrieben 
werden. Die unternehmensbezogenen Förderungen unterstützen auch den Einsatz innovativer 
Umwelttechnologien im Produktionsprozess. 
 
 
 
 

Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen 
 
Nachfrageseitige Auswirkungen auf private Investitionen 
Die Mehrzahl der Förderungen im Rahmen der gegenständlichen Förderungen kommen Privaten 
(Wohnbau) sowie Unternehmen (inkl. Gemeinden) zugute. Gefördert werden klima- und energiebezogene 
Investitionen (Thermische Sanierung von Gebäuden, Einsatz erneuerbarer Energieträger, Reparaturbonus 
usw.). 
Die Investitionen verteilen sich auf alle Sektoren, wobei (nur) die Förderungen im Rahmen der 
Sanierungsoffensive naturgemäß im Wohnbau Investitionen in diesem Sektor auslösen. Über die zeitliche 
Verteilung der Investitionen liegen keine Daten vor, insbesondere, weil mit den Maßnahmen in der Regel 
bereits ab der Fördereinreichung begonnen werden kann, bestimmte Investitionen sich demgegenüber 
über einen längeren Zeitraum erstrecken. 
 
Veränderung der Nachfrage  
 

in Mio. Euro 2025 2026 2027 2028 2029 
Investitionen privat Wohnbau      

 Sonstiger 
Bau 

     

 Ausrüstung      

 Fahrzeuge      

 Sonstige 
Investitionen 

     

Investitionen 
öffentlich Wohnbau      

 Sonstiger 
Bau 

     

 Ausrüstung      

 Fahrzeuge      

 Sonstige 
Investitionen 

     

Konsum Privat  
     

Konsum Öffentlich  -3,71 5,23 8,19 11,67 14,64 

Transfer Alle 
Haushalte -125,04 118,50 208,36 243,28 267,72 

 Ausland 
     

 (private) 
Unternehmen -15,68 -32,41 -42,37 -1,10 45,18 
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Exporte      

Gesamtinduzierte Nachfrage -144,43 91,32 174,18 253,85 327,54 
 
 
 
Unter Verwendung des vom Institut für höhere Studien (IHS) eigens für die WFA entwickelten 
dynamischen Gleichgewichtsmodells ergeben sich aufgrund der voraussichtlichen Nachfrageänderung 
folgende gesamtwirtschaftlichen Effekte:  
 
Gesamtwirtschaftliche 
Effekte 2025 2026 2027 2028 2029 

Wertschöpfung in Mio. € -39,65 7,08 13,40 13,97 15,61 
Wertschöpfung in % des 
BIP -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Importe -12,89 3,58 3,18 1,41 0,91 
Beschäftigung (in JBV) -794,38 348,04 275,56 175,59 173,71 
 
Angebotsseitige Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Kapitalangebot bzw. die 
Kapitalnachfrage 
Mit den Förderungen ist grundsätzlich mit einer Verstärkung der Kapitalnachfrage verbunden. Nähere 
Informationen dazu liegen aktuell nicht vor. 
 
Angebotsseitige Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Arbeitsangebot bzw. die 
Arbeitsnachfrage 
Die Förderungen kommen privaten Haushalten, Betriebe sowie auch Gemeinden zugute, daher profitieren 
diese Haushalte unmittelbar von diesem Instrument. Über Sekundäreffekte sind jedoch auch 
realwirtschaftliche Auswirkungen auf den öffentlichen Sektor gegeben, die allerdings nicht näher 
quantifiziert werden können. 
 
Angebotsseitige Auswirkungen auf die Produktivität der Produktionsfaktoren 
Der Umweltsektor ist generell durch den Einsatz von modernen, innovativen Technologien geprägt. 
Insofern sind mit den Förderungen positive Effekte auf die Innovationskraft der Unternehmen verbunden. 
Nähere Informationen liegen nicht vor. 
 
Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort 
Die Einhaltung hoher Umweltstandards sowie der Einsatz hocheffizienter, oftmals innovativer 
Technologien wirken sich positiv auf den Wirtschaftsstandort und die Wettbewerbsfähigkeit aus. 
 
 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
 
 
Auswirkungen auf die Anzahl der unselbständig erwerbstätigen Ausländerinnen/Ausländer 
Diesbezüglich gibt es keine Abschätzungen, aber es wird mit sektortypischen Effekten gerechnet. 
 

Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Auswirkungen auf Luft oder Klima  
Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen 
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Die Förderungen im Rahmen der Umweltförderungen im Inland, in der die gegenständlichen Förderungen 
abgewickelt werden, sind wesentliche Eckpfeiler der österreichischen Klimaschutzpolitik zur Erreichung 
der der nationalen Klima- und Energieziele für 2030 und der Klimaneutralität 2040. 
Eine Umlegung der der bisherigen Ergebnisse in der Umweltförderung im Inland und der 
Kreislaufwirtschaft auf die gegenständlichen Förderungen ergibt, dass mit den zusätzlichen 
Zusagevolumina iHv von rd. 3,6 Milliarden Euro eine jährliche THG-Einsparung von ca. 2,1 Mio. 
Tonnen bewirkt werden wird, wobei sich diese Abschätzung lediglich auf die Effekte aus der 
technologischen Umstellung/Verbesserung bezieht, sodass Reboundeffekte udgl., die zB. in der 
Treibhausgasbilanz inkludiert sind, nicht berücksichtigt sind.  
 
Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen 
 
Treibhausgasemissionen Größenordnung Erläuterung 
Abnahme 2.110.126 Angabe in t/a 
 
 
Auswirkungen auf Wasser  

Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf Seen, Fließgewässer oder das Grundwasser. 
 
Erläuterung: 
Die geförderten Maßnahmen haben keine direkten Effekte bzgl. dieser Wirkungsdimension, allerdings 
sind generell mit der Investition in Umwelttechnologien positive indirekte Effekte verbunden, die jedoch 
nicht quantifizierbar sind. 
 
 
 
Auswirkungen auf Ökosysteme, Tiere, Pflanzen oder Boden 

Das Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf Ökosysteme, Tiere, Pflanzen oder Boden. 
 
Erläuterung: 
Durch die Förderung von Kreislaufwirtschaft und Flächenrecycling kommt es zu einer Einsparung bei 
Verbrauch und Entnahme von Primärressourcen, einer Erhöhung der Ressourceneffizienz bei 
Unternehmen sowie in der österreichischen Volkswirtschaft. Durch verstärkte Erzeugung und Nutzung 
von Sekundärrohstoffen wird eine Reduktion des Energieverbrauchs und von Treibhausgasemissionen 
insbesondere in energie- und ressourcenintensiven Unternehmen erzielt. 
 
Auswirkungen auf den Energieverbrauch 

Einsatz von Energieträgern 
Die Förderungen im Rahmen der Umweltförderungen im Inland, in der die gegenständlichen Förderungen 
abgewickelt werden, sind wesentliche Eckpfeiler der österreichischen Klimaschutzpolitik zur Erreichung 
der der nationalen Klima- und Energieziele für 2030 und der Klimaneutralität 2040. 
 
Eine Umlegung der der bisherigen Ergebnisse in der Umweltförderung im Inland und der 
Kreislaufwirtschaft auf die gegenständlichen Förderungen ergibt, dass mit den zusätzlichen 
Zusagevolumina iHv von rd. 3,6 Milliarden Euro eine jährliche Einsparung von Endenergie von mehr als 
1.759 GWh/a sowie die Kapazitäten zur Bereitstellung von Energie aus erneuerbaren Energieträger im 
Umfang von mehr als 7.803 GWh/a bewirkt werden wird, wobei sich diese Abschätzung lediglich auf die 
Effekte aus der technologischen Umstellung/Verbesserung bezieht, sodass Reboundeffekte udgl., die zB. 
in der Treibhausgasbilanz inkludiert sind, nicht berücksichtigt sind. 
 
Auswirkungen auf Energie 
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Energieträger Veränderung des 
Energieverbrauchs 

Erläuterung 

Erneuerbare Energieträger 1.759 Energieverbrauchsreduktion in GWh/a 
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Anhang 
 

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
 
Bedeckung Bund 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt (in Tsd. €) 
 

in Tsd. € 2025 2026 2027 2028 2029 
Auszahlungen/ zu bedeckender Betrag 1.250 227.791 321.500 409.599 486.199 
Einsparungen / reduzierte Auszahlungen 145.677 136.471 147.321 155.745 158659 
 
 
Bedeckung erfolgt 
durch Betroffenes Detailbudget Aus Detailbudget 2025 2026 2027 2028 2029 

gem. BFG bzw. BFRG 43  
 

  1.250 227.500 321.500 409.599 486.199 

durch Einsparung / 
reduzierte Auszahlung 

43  
 

  0 291 0 0 0 

durch Einsparung / 
reduzierte Auszahlung 

40  
 

  0 0 0 0 0 

 
 
 
Erläuterung zur Bedeckung: 
 
Zur Bedeckung der Auszahlungen werden die, im BFG 2025 sowie dem BFRG 2025-2028, für die für die DB 43.01.02, DB 43.02.05 sowie die DB 43.02.10 vorgesehenen 
Mittel herangezogen. 
Die Einsparungen bei den Auszahlungen ergeben sich für die DB 43.01.02, DB 43.02.05 sowie die DB 43.02.10 durch die Kürzungen der Zusagerahmen und dahingehend der 
zur Verfügung stehenden Liquidität der jeweiligen Fördermaßnahmen. Die in der gegenständlichen WFA dargestellten einhergehenden Einsparungen bei den Auszahlungen 
der genannten Detailsbudgets der UG 43 im Zeitraum 2025 bis 2029 belaufen insgesamt auf rund 899,167 Millionen Euro.  
 
Vor dem Hintergrund der Umstellung auf jährliche Zusagerahmen (bei gleichbleibenden Gesamtzusagerahmen) sowie der bereits bestehenden Vorbelastungen bleiben die 
Auszahlungen in den Instrumenten Energieeffizienz und Transformation der Industrie innerhalb der bundesfinanzgesetzlich im Detailbudget 40.06.01.00 vorgesehenen 
Grenzen. Die damit einhergehenden Einsparungen bei den Auszahlungen bei diesem Detailbudget im Zeitraum 2025 bis 2029 belaufen insgesamt 1.082,348 Millionen Euro.  
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Werkleistungen 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund -5.255 10.245 10.240 16.379 16.681 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME -5.255 10.245 10.240 16.379 16.681 
 
 
Körperschaft (Angaben in Tsd. 
€) 2030 2031 2032 2033 2034 

Bund 9.050 
    

Länder 
     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 9.050 
    

 
 

in € 2025 2026 2027 2028 2029 
Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Abwicklungkosten 
UFI 

Bund 
      

1 4.506.000,00 
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Abwickungskosten 
einkommensschwac
he Haushalte 

Bund 
      

1 -500.000,00 
  

Abwicklungskosten 
UFI 

Bund 
        

1 4.506.000,00 

Abwicklungskosten 
einkommensschwac
he Haushalte 

Bund 1 -500.000,00 1 -500.000,00 1 -500.000,00 
  

1 -500.000,00 

Abwicklungskosten 
Fernwärme 

Bund 1 -2.100.000,00 1 -1.800.000,00 1 -1.800.000,00 1 -1.800.000,00 1 -1.500.000,00 

Abwicklungskosten 
Sanierungsoffensive 

Bund 
  

1 10.800.000,00 1 10.800.000,00 1 10.800.000,00 1 10.800.000,00 

Abwicklungskosten 
Reparaturbonus 

Bund 1 -2.900.000,00 1 1.500.000,00 1 1.500.000,00 1 1.500.000,00 1 1.500.000,00 

Abwicklungskosten 
Kreislaufwirtschaft 

Bund 
      

1 1.530.000,00 1 1.530.000,00 

Abwicklungskosten 
Flächenrecycling 

Bund 
      

1 100.000,00 1 100.000,00 

Abwicklungskosten 
Biodiversität 

Bund 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 

Abwicklungskosten 
Energieeffizienz 

Bund 1 -4.353,00 1 -1.974,93 1 -1.514,97 1 -7.363,50 1 -4.754,04 

Abwicklungskosten 
Transformation der 
Industrie 

Bund 1 -960,00 1 -3.450,00 1 -8.100,00 1 0,00 1 0,00 

 
 

in € 2030 2031 2032 2033 2034 
Bezeichnung Körperschaft Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand Menge Aufwand 
Abwicklungskosten 
einkommensschwac
he Haushalte 

Bund 1 -500.000,00 
        

Abwicklungskosten 
Fernwärme 

Bund 1 -1.500.000,00 
        

Abwicklungskosten 
Sanierungsoffensive 

Bund 1 10.800.000,00 
        

Abwicklungskosten 
Biodiversität 

Bund 1 250.000,00 
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Die Abschätzungen für den Abwicklungsaufwand beruhen auf den vorliegenden Erfahrungen der Förderungsabwicklung in der Umweltförderung im Inland und werden daher 
mit 3% abgeschätzt. 
 
Die Darstellung der Höhen der jeweiligen Zusagerahmen ergeben sich aus der jeweiligen Erhöhung, Fortschreibung oder Kürzung der zur Verfügung stehenden Mittel. Die 
Einsparungen bei den Auszahlungen ergeben sich für die DB 43.01.02, DB 43.02.05 sowie die DB 43.02.10 durch die Kürzungen der Zusagerahmen und dahingehend der zur 
Verfügung stehenden Liquidität der jeweiligen Fördermaßnahmen. Die in der gegenständlichen WFA dargestellten einhergehenden Einsparungen bei den Auszahlungen der 
genannten Detailsbudgets der UG 43 im Zeitraum 2025 bis 2029 belaufen insgesamt auf rund 899,167 Millionen Euro. 
 
Vor dem Hintergrund der Umstellung auf jährliche Zusagerahmen (bei gleichbleibenden Gesamtzusagerahmen) sowie der bereits bestehenden Vorbelastungen bleiben die 
Auszahlungen in den Instrumenten Energieeffizienz und Transformation der Industrie innerhalb der bundesfinanzgesetzlich im Detailbudget 40.06.01.00 vorgesehenen 
Grenzen. Von den insgesamt damit im Zeitraum 2025 bis 2030 bei diesen beiden Instrumenten einhergehenden Einsparungen in Höhe von 1.082,348 Millionen entfallen 
voraussichtlich 32,470 Millionen Euro auf Einsparungen bei den Abwicklungskosten. 
 
 
Transferaufwand 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2025 2026 2027 2028 2029 

Bund -217.922 224.574 224.439 421.576 431.360 
Länder 

     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 
 

224.574 224.439 421.576 431.360 
      
 
 
Körperschaft  
(Angaben in Tsd €) 2030 2031 2032 2033 2034 

Bund 205.950 
    

Länder 
     

Gemeinden 
     

Sozialversicherungsträger 
     

GESAMTSUMME 205.950 
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in € 2025 2026 2027 2028 2029 

Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Förderungszusagen 
UFI 

Bund 
      

1 145.694.000,0
0 

1 145.694.000,0
0 

Förderungszusagen 
einkommensschwac
he Haushalte 

Bund 1 -
99.500.000,00 

1 -
99.500.000,00 

1 -
99.500.000,00 

1 -
99.500.000,00 

1 -
99.500.000,00 

Förderungszusagen 
Fernwärme 

Bund 1 -
67.900.000,00 

1 -
58.200.000,00 

1 -
58.200.000,00 

1 -
58.200.000,00 

1 -
48.500.000,00 

Förderungszusagen 
Sanierungsoffensive 

Bund 
  

1 349.200.000,0
0 

1 349.200.000,0
0 

1 349.200.000,0
0 

1 349.200.000,0
0 

Förderungszusagen 
Reparaturbonus 

Bund 1 -
55.100.000,00 

1 28.500.000,00 1 28.500.000,00 1 28.500.000,00 1 28.500.000,00 

Förderungszusagen 
Kreislaufwirtschaft 

Bund 
      

1 49.470.000,00 1 49.470.000,00 

Förderungszusagen 
Flächenrecycling 

Bund 
      

1 1.900.000,00 1 1.900.000,00 

Förderungszusagen 
Biodiversität 

Bund 1 4.750.000,00 1 4.750.000,00 1 4.750.000,00 1 4.750.000,00 1 4.750.000,00 

Förderungszusagen 
Energieeffizienz 

Bund 1 -140.747,00 1 -63.856,07 1 -48.984,03 1 -238.086,50 1 -153.713,96 

Förderungszusagen 
Transformation der 
Industrie 

Bund 1 -31.040,00 1 -111.550,00 1 -261.900,00 1 0,00 1 0,00 

 
 

in € 2030 2031 2032 2033 2034 
Bezeichnung Körperschaft Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand Empf. Aufwand 
Förderungszusagen 
einkommensschwac
he Haushalte 

Bund 1 -
99.500.000,00 

        

Förderungszusagen 
Fernwärme 

Bund 1 -
48.500.000,00 

        

Förderungszusagen 
Sanierungsoffensive 

Bund 1 349.200.000,0
0 

        

Förderungszusagen 
Biodiversität 

Bund 1 4.750.000,00 
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Die Auszahlungsverläufe der Förderungszusagen aus einzelnen Jahre basieren auf den bisherigen Erfahrungen in der Umweltförderung im Inland bzw. den jeweiligen 
Teilbereichen. 
Die Darstellung der Höhen der jeweiligen Zusagerahmen ergeben sich aus der jeweiligen Erhöhung, Fortschreibung oder Kürzung der zur Verfügung stehenden Mittel. Die 
Einsparungen bei den Auszahlungen ergeben sich für die DB 43.01.02, DB 43.02.05 sowie die DB 43.02.10 durch die Kürzungen der Zusagerahmen und dahingehend der zur 
Verfügung stehenden Liquidität der jeweiligen Fördermaßnahmen. Die in der gegenständlichen WFA dargestellten einhergehenden Einsparungen bei den Auszahlungen der 
genannten Detailsbudgets der UG 43 im Zeitraum 2025 bis 2029 belaufen insgesamt auf rund 899,167 Millionen Euro. 
 
Vor dem Hintergrund der Umstellung auf jährliche Zusagerahmen (bei gleichbleibenden Gesamtzusagerahmen) sowie der bereits bestehenden Vorbelastungen bleiben die 
Auszahlungen in den Instrumenten Energieeffizienz und Transformation der Industrie innerhalb der bundesfinanzgesetzlich im Detailbudget 40.06.01.00 vorgesehenen 
Grenzen. Von den insgesamt damit im Zeitraum 2025 bis 2030 bei diesen beiden Instrumenten einhergehenden Einsparungen in Höhe von 1.082,348 Millionen entfallen 
voraussichtlich 1.049,877 Millionen Euro auf Einsparungen im Transferaufwand. 
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Angaben zur Wesentlichkeit 

 
Nach Einschätzung der einbringenden Stelle sind folgende Wirkungsdimensionen vom gegenständlichen Vorhaben nicht wesentlich betroffen im Sinne der Anlage 1 der WFA-
Grundsatz-verordnung. 

Wirkungs-
dimension 

Subdimension der 
Wirkungsdimension 

Wesentlichkeitskriterium 

 

Verwaltungs- 
kosten 

Verwaltungskosten für 
Bürgerinnen und Bürger 

Mehr als 1 000 Stunden Zeitaufwand oder über 10 000 € an direkten Kosten für alle Betroffenen pro Jahr 

 
 

Verwaltungs- 
kosten 

Verwaltungskosten für 
Unternehmen 

Mehr als 100 000 € an Verwaltungskosten für alle Betroffenen pro Jahr 

  
Umwelt Wasser - Auswirkungen auf den ökologischen oder chemischen Zustand von Seen und Fließgewässern oder 

- Auswirkungen auf Menge und Qualität des Grundwassers 
  

Umwelt Ökosysteme, Tiere, Pflanzen  
oder Boden 

- Eingriffe in den Lebensraum im Hinblick auf die Verringerung des Hochwasserschutzes oder des Schutzes vor 
Muren und Lawinen, Veränderungen hinsichtlich der Produktion von schadstofffreien Lebensmitteln oder Eingriffe 
in Naturschutzgebiete oder 

- Zerschneidung eines großflächig zusammenhängenden Waldgebietes oder einer regionstypischen Landschaft oder 
- Zunahme der versiegelten Flächen um 25 ha pro Jahr 
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